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1 Ein kurzer Überblick über die Situation von LGBT-Personen 2016 

 

Aktuell ist der o ffentliche Diskurs um die Ausgestaltung der Rechte von LBGT-Personen (lesbian, 

gay, bisexual, transgender-Personen) in der westlichen Gesellschaft in reger Bewegung. Vor 

allem bezu glich der gleichgeschlechtlichen Ehe ergaben sich in Teilen von Europa und der ÜSA 

2015 große Verbesserungen. So wurde diese 2015 in Amerika, Frankreich und Irland legalisiert 

was auch im Rest von Europa fu r mediale Aufmerksamkeit sorgte. Eine Parita t von 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mit dem klassischen Familienbild des 20. Jahrhunderts 

ist, beziehungsweise wa re eine wichtige Errungenschaft fu r die Inklusion von LGBT-Personen 

und damit Ausdruck eines echten Fortschritts in Richtung einer offenen, pluralistischen 

Gesellschaft. Gleichzeitig wird damit von offizieller Seite ein Symbol fu r Respekt und die 

Anerkennung von Vielfalt gesetzt. 

 

Im Jahr 2015 erzeugte das Referendum zur gleichgeschlechtlichen Partnerschaft in Irland 

international Aufmerksamkeit fu r die Gleichstellung von LGBT-Personen. Am 22. Mai 2015 

entschied das irische Volk u ber die A nderung der bis dato gu ltigen Verfassung. Das Ergebnis fiel 

mit einer u berwa ltigenden Mehrheit von u ber 62% fu r die Legalisierung der 

gleichgeschlechtlichen Eheschließung aus. Dies ist besonders unter dem Aspekt 

bemerkenswert, dass in Irland Homosexualita t bis 1993 noch unter Strafe stand. 1 

Ü berwa ltigend war auch die Beteiligung am Referendum, diese lag bei ca. 65% und konstatiert 

damit gleichzeitig ein Spitzenergebnis fu r die direkte Demokratie. Die Beteiligung wie auch das 

Ergebnis des Referendums weisen auf zweierlei hin: Ein großer Teil der Bevo lkerung spricht 

sich fu r eine Parita t von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aus und unterstu tzt damit 

einen wichtigen Belang der LGBT-Gemeinschaft. Viele vor allem junge Iren und Irinnen flogen 

extra zur Stimmenabgabe aus dem Ausland in ihre Heimat zuru ck.2 Hieran la sst sich erkennen, 

dass das Eheschließungsrecht fu r gleichgeschlechtliche Liebende die irische Gesellschaft 

durchaus bewegt; sei es positiv oder negativ. 62% Ünterstu tzer und Ünterstu tzerinnen 

innerhalb der Gesellschaft bedeuten auf der Gegenseite auch 38% an Gegnern und Gegnerinnen, 

die auf die wahlberechtigte Gesamtbevo lkerung umgerechnet von nicht gerade geringer Zahl 

sind. 

 

Auf die gesamte Welt bezogen ist das Referendum in Irland jedoch ein Sonderfall. Zur 

Neuregelung der gleichgeschlechtlichen Ehe in den USA, beschlossen am 26.06.2015, erstellte 

das international anerkannte Forbes-Magazine eine Grafik, mit dem Inhalt in welchen Ländern 

der Welt gleichgeschlechtlichen Paare heiraten dürfen: 

                                                        
1Vgl Tagesschau (23.05.2015): Historischer Volksentscheid in Irland: 62,1% fu r die Homo-Ehe, 
https://www.tagesschau.de/ausland/irland-referendum-107.html, 18.03.2016. 
2Vgl Die Zeit (23.05.2015): Irland stimmt fu r gleichgeschlechtliche Ehe, 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-05/irland-homo-ehe-referendum, 18.03.2016. 

https://www.tagesschau.de/ausland/irland-referendum-107.html
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-05/irland-homo-ehe-referendum
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Abbildung 1 – In diesen La ndern ist es gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt zu heiraten.3 

 

 

Europa zeigt sich bezu glich Gleichstellung von LGBT-Personen also im wahrsten Sinne des 

Wortes ziemlich farblos. Nur ungefa hr ein Drittel der europa ischen La nder erlaubt 

gleichgeschlechtlichen Paaren offiziell zu heiraten. Diese sind, wie aus der Grafik hervorgeht 

Da nemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, Irland, die 

Niederlande, Spanien, und Portugal. 4  Eine eingetragene Partnerschaft ist in Belgien, 

Deutschland, Estland, Griechenland, Kroatien, Luxemburg, Malta, Ö sterreich, Slowenien, 

Tschechien, Üngarn, und Zypern mo glich. In manchen La ndern der EÜ ist es u berdies nicht 

einmal mo glich, eine eingetragene Partnerschaft anzumelden, darunter Italien, Bulgarien, 

Lettland, Litauen, Polen, Ruma nien und die Slowakei. 5  Deren rechtliche Ausgestaltung ist 

jedoch in allen La ndern verschieden. In 68 La ndern der Welt stehen hingegen bereits 

gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen unter Strafe: 

                                                        
3McCarthy, Niall (29.06.2015): The countries where gay marriage is legal [map]. In: Forbes Magazine, 
http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/29/the-countries-where-gay-marriage-is-legal-
map/#6f4383211c22, 21.03.2016. 
4Vgl McCarthy, Niall (29.06.2015): The countries where gay marriage is legal [map]. In: Forbes Magazine, 
http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/29/the-countries-where-gay-marriage-is-legal-
map/#48dd55321c22, 19.03.2016. 
5Vgl Ihr Europa (03.02.2016): Eingetragene Partnerschaften, 
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_de.htm, 21.03.2016. 

http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/29/the-countries-where-gay-marriage-is-legal-map/#48dd55321c22
http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/29/the-countries-where-gay-marriage-is-legal-map/#6f4383211c22
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_de.htm
http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/29/the-countries-where-gay-marriage-is-legal-map/#48dd55321c22
http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/29/the-countries-where-gay-marriage-is-legal-map/#6f4383211c22
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Abbildung 2 – In diesen Ländern steht Homosexualität unter Strafe (schwarz: Todesstrafe, rot: 

Gefängnisaufenthalt).6 

 

Hierbei werden Ma nner meist wesentlich ha rter gezu chtigt als Frauen. Die Bestrafungen 

beinhalten teilweise 100 Peitschenhiebe, Haft bis hin zu 25 Jahren und die Todesstrafe. Dies ist 

in europa ischen La ndern weitaus nicht der Fall, jedoch werden auch hier LGBT-Personen Öpfer 

von Hassverbrechen; Schlusslicht in puncto Schutz und Gleichstellung bilden dabei die 

su dosteuropa ischen La nder. 7  So zeigte das ju ngste Referendum innerhalb der EÜ fu r die 

Einfu hrung der gleichgeschlechtlichen Ehe ein ganz anderes Bild als das in Irland: In Slowenien 

scheiterte am 20.12.2015 das Referendum zur Heirat gleichgeschlechtlicher Paare. Hier 

stimmten sogar mehr als 63% der Wa hler und Wa hlerinnen gegen das Referendum. Als Gru nde 

hierfu r werden starke konservativen, kirchennahe Akteure und eine schlecht organisierte 

o ffentliche Kampagne fu r die A nderung des Ehegesetzes genannt. So soll die Gegenseite laut 

LGBT-Aktivist Mitja Blazic im Gespra ch mit dem STANDARD die Mo glichkeit gehabt haben, 

Geru chte u ber Folgen einer Gleichstellung in diesem Bereich fu r weitere Lebensfelder wie z.B. 

Schulunterricht und Arbeitswelt gestreut haben; die Kampagne der Befu rworter griff u berdies 

                                                        
6The Guardian (26.06.2015): Global LGBT community still gripped by homophobic state-sponsored violence, 
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/lgbt-same-sex-marriage-homophobia-violence-world, 
21.03.2016. 
7Vgl Dziedzic, Ewa Agata (29.06.2010): Homosexualita t in 68 La ndern unter Strafe. In: Die Presse, 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/577753/Homosexualitaet-in-68-Laendern-unter-Strafe, 
18.03.2016. 

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/lgbt-same-sex-marriage-homophobia-violence-world
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/577753/Homosexualitaet-in-68-Laendern-unter-Strafe
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mit nur zwei Monaten Anlaufzeit zu kurz.8 Wie hier unschwer erkannt werden kann gibt es in 

Europa wie weltweit großen Vera nderungsbedarf. Ünd die Anerkennung der Gleichwertigkeit 

einer Ehe zwischen zwei Menschen egal welchen Geschlechts oder welcher 

Geschlechteridentita t mit dem klassischen, heteronormativen Familienbild ist ein wichtiger 

Schritt fu r den Weg in eine inklusive Gesellschaft. 

 

  

                                                        
8Vgl Wo lfl, Adelheid (21.12.2015): Referendum: Slowenen stimmen gegen Homo-Ehe. In: Der Standard, 
http://derstandard.at/2000027856861/Slowenien-stimmte-in-Referendum-gegen-Homo-Ehe, 21.03.2016. 

http://derstandard.at/2000027856861/Slowenien-stimmte-in-Referendum-gegen-Homo-Ehe
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2  Vorgehensweise und forschungsleitende Fragen 

 

In meiner Masterarbeit bescha ftige ich mich mit der Inklusion von lesbischen, schwulen, 

bisexuellen und transsexuellen Menschen in Europa. LGBT-Personen (siehe Kapitel 3.1) werden 

in vielen Lebensbereichen diskriminiert, sei es strukturell (Diskriminierung, welche "aus 

existierenden gesellschaftlichen Strukturen" 9  entsteht wie die Definition einer Ehe als 

Verbindung zwischen Mann und Frau; Heteronormativita t) oder interaktionell 

(Diskriminierung in der Beziehung zwischen Individuen; z.B. Homo- oder Trans*phobie im 

Alltag). Der gro ßte Teil meiner Arbeit behandelt die strukturelle und die normative Ebene der 

Diskriminierung (siehe Kapitel 3.3). Die EÜ hat dieses Problem erkannt und rechtliche 

Grundlagen fu r dessen Lo sung geschaffen. Diese supranational gu ltige rechtliche Basis und ihre 

jeweilige Ümsetzung in den Mitgliedstaaten betrachte ich zuerst na her. Im Mittelpunkt steht 

dabei die EMRK (Europa ische Menschenrechtskonvention) sowie der Charta der ÜN, die 

verschiedenen Gleichbehandlungsgesetze und die Anerkennung der Yogyakarta Prinzipien10 in 

den EÜ-La ndern. Danach betrachte ich die Gestaltung der Rechte von LGBT-Personen auf 

La nderebene und in den Alltagspraktiken. 

 

Als theoretischen Anknu pfungspunkt fu r meine Arbeit wa hle ich sozialkonstruktivistische 

Pra missen von Berger/Luckmann. Diese gehen davon aus, dass unsere Wirklichkeit sozial 

konstruiert ist, wodurch sie hoch subjektiv wahrgenommen wird. Mit Hilfe eines historischen 

Ru ckgriffs wird auf diese Weise die Entstehung sozialer Normen und Institutionen 

beschrieben.11 Auch ich leiste in meiner Üntersuchung der Entwicklung der Rechte von LGBT-

Personen einen historischen Ru ckgriff, mit welchem ich auch die den verschiedenen Gesetzen 

zugrundeliegenden sozialen Normen beleuchte. Dabei ist die Ehe auch als Institution zu 

betrachten. Methodisch wa hle ich einen La ndervergleich zwischen Ö sterreich und den 

Niederlanden. Ich beziehe mich dabei auf die Kernniederlande, sprich die Niederlande ohne 

ihre Kolonien. Da ich als gebu rtige Deutsche mittlerweile seit sechs Jahren in Ö sterreich lebe, 

interessiert mich die politische Kultur dort sehr. Auch gibt es, verglichen mit dem Nachbarland 

Deutschland wenige Studien, die sich mit der Ausgestaltung der Rechte von LGBT-Personen 

auseinandersetzen. Ich habe mich fu r einen Vergleich mit den Niederlanden entschieden, da 

dort die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren als erstes legalisiert wurde, was auf einen 

fortschrittlichen Ümgang mit LGBT-Personen schließen la sst. Im Ünterschied dazu zeigt sich 

Ö sterreich in diesen Belangen immer noch sehr ru cksta ndig. Die Ebenen, auf denen ich die 

Inklusion von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden vergleiche, u bernehme ich 

                                                        
9Bielefeldt, Heiner (2010): Das Diskriminierungsverbot als Menschenrecht S. 30, In: Hormel, Ülrike; Scherr, 
Albert (Hrsg.) (2010): Diskriminierung. Grundlagen und Forschungsergebnisse, VS Verlag, Wiesbaden, S. 21 – 34. 
10Hirschfeld-Eddy-Stiftung (2008): Die Yogyakarta Prinzipien, Prinzipien zur Anwendung der Menschenrechte in 
Bezug auf die sexuelle Örientierung und geschlechtliche Identita t, Schriftenreihe der Hirschfeld-Eddy-Stiftung, 
Band 1, Berlin. 
11Vgl Berger, Peter; Luckmann, Thomas (2000): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit: eine Theorie 
der Wissenssoziologie, Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main. 
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von Nikolai Goldschmidt, einem Absolventen in Sozialpolitik an der Üniversita t Bremen. Dieser 

hat seine Arbeit zwar auf die Inklusion von behinderten Menschen ausgerichtet, jedoch la sst 

sich seine Kategorisierung gut auf das Thema meiner Arbeit anwenden. Jedenfalls macht 

Goldschmidt Inklusion auf der normative Ebene, der strukturelle Ebene, der Haltungsebene 

und der Praxisebene mess- und vergleichbar. Erstere befasst sich mit Inklusion als 

Gerechtigkeit/ Menschenrecht, womit sie die darunterliegenden Ebenen maßgeblich mit 

strukturiert. Auf der strukturellen Ebene betrachtet Goldschmidt Inklusion in Gesetzen und 

Institution, auf der Haltungsebene analysiert er, wie inklusiv die (politische) Kultur und Werte 

innerhalb eines Landes gestaltet sind. Die Praxisebene betrachtet die vorhandenen 

Ünterstu tzungssysteme vor Ört. 12   Mit Hilfe von Goldschmidts Kategorien vergleiche ich 

jedenfalls den Grad an gesellschaftlicher Teilhabe von LGBT-Personen in Ö sterreich und den 

Niederlanden. Ich werde mich in meiner Arbeit vor allem auf die strukturelle Ebene fokussieren, 

also auf die genaue Ausgestaltung der Rechte von LGBT-Personen in beiden La ndern. Hier 

interessieren mich vor allem die Rechte von LGBT-Personen im Bereich Familie und Soziales 

(hier im Speziellen das Ehe- und Adoptionsrecht) sowie in der Arbeitswelt. 

 

Im zweiten Teil meiner Arbeit untersuche ich, wieso gleichgeschlechtliche Paare in Ö sterreich 

immer noch nicht heiraten du rfen. Am 20. November 201313 und am 18. Juli 201514 brachten 

die Gru nen einen Antrag zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in die 

Nationalratsdebatte ein. Beide Male wurde diese Forderung nach einer verbesserten Inklusion 

von LGBT-Personen blockiert. Der Initiativantrag von 2013 wurde vom Justizausschuss vertragt 

ohne ein neues Datum fu r seine Bearbeitung bekannt zu geben, der Entschließungsantrag von 

2015 abgelehnt. Ebenfalls vom Justizausschuss vertagt auf unbestimmte Zeit vertagt wurde der 

am 13.06.2014 eingebrachte Entschließungsantrag der NEÖS zur Reformierung des 

Eherechts.15 Ein erneuter Initiativantrag der NEÖS wurde am 12. Juni 2014 eingebracht16 und 

befindet sich nun gleichermaßen in Bearbeitung des Justizausschusses. Diese 

Nationalratsdebatten betrachte ich im Folgenden um herauszufinden, wieso es 

gleichgeschlechtlichen Paaren in Ö sterreich immer noch nicht erlaubt ist zu heiraten. Ünter 

Bezugnahme auf sozialkonstruktivistische Pra missen wa hle die Methode der Policy-Analyse 

nach Fischer/Forester, genauer gesagt den Framing-Ansatz von Rein/Scho n. Eine Policy-

Analyse bezeichnet eine Üntersuchung der inhaltlichen Ebene von Politik und der hier 

wirkenden Akteure. Mein Versta ndnis der Policy-Analyse beginnt mit dem argumentative turn, 

also bei dem Punkt, ab dem Sprache maßgeblich in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen 

                                                        
12Vgl Goldschmidt, Nikolai (2013): Inklusion als sozialpolitischer Imperativ?, Bremen, S. 17. 
13Steinhauser, Albert (2013) 49/A XXV. GP – Initiativantrag (2013), 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00049/imfname_331738.pdf, 25.04.3016. 
14Musiol, Daniela; Steinhauser, Albert (2015): 462/ÜEA XXV. GP – Entschließungsantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ÜEA/ÜEA_00462/imfname_425565.pdf, 26.04.2016. 
15Scherak, Nikolaus; Meinl-Reisinger. Beate (2014): 497/A(E) XXV. GP - Entschließungsantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00497/imfname_354143.pdf, 22.12.2016. 
16Scherak, Nikolaus; Meinl-Reisinger, Beate (2014): 498/A XXV. GP – Initiativantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00498/imfname_354142.pdf, 25.04.2016. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00498/imfname_354142.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/UEA/UEA_00462/imfname_425565.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00049/imfname_331738.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00497/imfname_354143.pdf
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Betrachtung ru ckt. Daher wa hle ich die Methode der Frame-Analyse nach Rein/Scho n, welche 

sich auf die Analyse von policy controversies durch die Üntersuchung von rhetorical Frames 

und action Frames spezialisiert hat. Fu r den zweiten Teil meiner Arbeit analysiere ich die 

Sichtweisen der jeweiligen Nationalratsabgeordneten, welche stellvertretend fu r ihre Partei 

ihre Positionen zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe vertreten. Durch die Analyse von 

Argumentationsstruktur, Sprache, Wortwahl und der dadurch evozierten Bilder sowie die 

Bezugnahme auf andere Themen bestimme ich die jeweils wirksamen Frames, welche in der 

Nationalratsdebatte wirken. Hieraus leite ich dann ab, aufgrund welcher dominanten 

Sichtweisen LGBT-Personen in Ö sterreich weniger Rechte zuteilwerden als in den Niederlanden. 

 

Letztendlich erhoffe ich mir aus dem La ndervergleich und der Policy-Analyse Schlu sse u ber die 

beschleunigenden und die verzo gernden Mechanismen, welche fu r die unterschiedliche 

Ausgestaltung der Rechte von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden 

verantwortlich sind, ziehen zu ko nnen. Dies wa ren beispielsweise der Einfluss von Religion, die 

Machtverha ltnisse zwischen Liberalen und Konservativen sowie soziale Bewegungen und NGÖs. 

 

 

Zusammenfassend ergeben sich daraus folgende forschungsleitende Fragen: 

  

1. Inwiefern werden LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden strukturell 

diskriminiert? Welche Regelungen zu ihrer Inklusion gelten EÜ- und Landesweit? 

2. Welche Ünterstu tzungen kommen LGBT-Personen in der Praxis zu und wie inklusiv ist 

die Kultur und das Wertesystem beider La nder gestaltet? 

3. Welche gesellschaftlichen und politischen Faktoren sind fu r die Differenzen in der 

Gleichstellung von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden verantwortlich? 
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3 Begriffsdefinitionen 

 

Zu Anfang jeder Arbeit geho rt jedoch eine fundierte Auseinandersetzung mit den verwendeten 

Begrifflichkeiten. Im Folgenden analysiere ich nun die Verwendung des LGBT-Begriffs, setzte 

mich kritisch mit verschiedenen Konzeptionen von Inklusion und Exklusion auseinander und 

befasse mich mit den verschiedenen Formen von Diskriminierung. 

 

 

3.1  Der Begriff LGBT-Person 

 

Der LGBT-Begriff ist ein ju ngerer Begriff welcher erst in den 1990er Jahren im 

englischsprachigen Raum zur Beschreibung von  lesbischen, schwulen, bisexuellen und 

transsexuellen Menschen auftauchte. Im deutschen Sprachgebrauch kam er erst um die 

Jahrtausendwende an. So ist es kein Wunder das dieser Begriff stets umka mpft ist und von 

vielen Communitys kritisiert und vera ndert wird. So wird im deutschen Sprachgebrauch 

manchmal ebenfalls das eingedeutschte Wort "LSBT" verwendet. Üm den Begriff mo glichst 

inklusiv zu gestalten werden an das Wort "LGBT" je nach Verwendung diverse Buchstaben und 

Symbole angeha ngt. In meinen Recherchen bin ich daher auch auf die Begriffe LGBT* oder 

LGBT+, LGBTI, LGBT*I*, LGBTIQ oder LGBTQIA gestoßen. Das "I" steht hierbei fu r intersexuelle 

Menschen, also Menschen die mit beiden Geschlechtsmerkmalen ausgestattet sind und auch "*" 

oder "+" soll den verschiedenen Zwischenformen von Sexualita t und Geschlecht gerecht werden. 

"Q" bezeichnet "Questioning and Queer people", also Personen die die Zweigeschlechtlichkeit 

im Allgemeinen hinterfragen beziehungsweise mit ihrer sexuellen Örientierung und 

geschlechtlichen Identita t in irgendeiner Weise von der Norm abweichen. 17  "A" inkludiert 

entweder Verbu ndete ("Allies") oder in manchen Verwendungen auch asexuelle Menschen. Das 

RAINBÖWproject, (Rights Against Intolerance: Bulding an Öpen-minded World) definiert den 

Begriff LGBT daher als 

 

"Eine aus dem englischsprachigen Raum kommende Abkürzung für „Lesbian, Gay, 

Bisexual and Trans-People“, die im deutschen Sprachraum nach und nach übernommen 

wird. Das deutschsprachige Pendant LSBT wird nur äußerst selten benutzt. Manchmal 

werden noch die Buchstaben QIA angefügt, so dass LGBTQIA entsteht. Der Buchstabe Q 

steht dabei für Queer oder Questioning, das I für Intersexualität und das A für Allies."18 

 

 

                                                        
17Vgl Ku hne, Anja (27.05.2015): Wofu r steht LGBTI? In: Tagesspiegel, 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/das-queer-lexikon-wofuer-steht-lgbti/11828236.html, 
22.03.2016. 
18Rainbow (o.d.): LGBT-Glossar, http://www.rainbowproject.eu/material/de/glossary.htm, 22.03.2016. 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/das-queer-lexikon-wofuer-steht-lgbti/11828236.html
http://www.rainbowproject.eu/material/de/glossary.htm
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Ein selten verwendeter Begriff inkludiert auch all diese oben genannten Implikationen, na mlich 

LGBTIQQAA (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer, questioning asexual, ally), 

beziehungsweise im deutschsprachigen Raum "LSBTTIQ" (lesbisch, schwul, bisexuell, 

transsexuell, transgender, intersexuell und queer). Im deutschsprachigen Raum findet sich 

dennoch hauptsa chlich die Bezeichnung "LGBT". Auch sind Begriffe, die alle oben genannten 

Implikationen fu r Abweichungen von dem Postulat der Heteronormativita t inkludieren zu weit 

gefasst. LGBTIQQAA bzw LSBTTIQ inkludieren also die sexuelle Örientierung, alle Formen von 

Zwischengeschlechtlichkeit und verschiedenste Geschlechteridentita ten. Ein so umfassender 

Begriff ist, wenn auch maximal inklusiv und umfassend gewa hlt, fu r meine Analyse leider zu 

weit. Dasselbe gilt fu r den Begriff "Queer", welcher alle von der Heteronormativita t 

abweichenden Identita ten subsumiert und dabei die Wirkung von Machtverha ltnissen 

miteinbezieht.19 

 

In der wissenschaftlichen Literatur findet sich der Begriff LGBT-Person seltener; vor allem in 

der deutschsprachigen, da dieser wie beschrieben noch relativ jung ist. Hier wird der Term per 

se zumeist unreflektiert als Sammelbegriff fu r lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle 

Menschen u bernommen. Kritische begriffliche Auseinandersetzungen finden sich in den 

wissenschaftlichen Studien also kaum bis gar nicht. Eine Ausnahme bildet die von mir 

verwendete Analyse der FRA 20 , einer EÜ-Agentur, welche sich mit den fundamentalen 

Grundrechten bescha ftigt. Die Studie mit dem Titel "LGBT-Erhebung in der EÜ" inkludiert alle 

Menschen, die sich selbst als lesbisch, schwul, bisexuell und transsexuell definieren. Der LGBT-

Begriff inkludiert damit sowohl den Aspekt der sexuellen Ausrichtung als auch die 

Geschlechteridentita t.  

 

Ünter "sexuelle Ausrichtung" subsumiert die FRA die emotionale wie sexuelle Anziehung zu 

einem anderen Menschen und die Fa higkeit, mit diesem intime und sexuelle Beziehungen zu 

fu hren. Sie bezieht sich also auf Identita t, Verhalten und das Verha ltnis/die Beziehung zu 

anderen Menschen.21  Die Geschlechteridentita t umfasst laut der FRA die innere, subjektiv 

empfundene Geschlechtszugeho rigkeit. Dieses muss nicht mit dem angeborenen Geschlecht 

u bereinstimmen. Ko rperwahrnehmung sowie andere Ausdrucksformen von Geschlecht wie z.B. 

Verhalten, Sprache und Kleidung sind hier inkludiert. Als Transgender-Personen werden daher 

Menschen, bei denen das angeborene Geschlecht und die Geschlechteridentita t differieren, 

bezeichnet. Hierzu za hlt die FRA transsexuelle Menschen, Cross-Dresser und Menschen, welche 

sich weder als "ma nnlich", noch als "weiblich" identifizieren.22  Auch wenn der LGBT-Begriff  

                                                        
19Vgl Ku hne, Anja (29.04.2015): Das Queer-Lexikon: Was heißt schon "queer"? In: Tagesspiegel, 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/das-queer-lexikon-was-heisst-schon-queer/11702816.html, 
22.03.2016. 
20FRA (2014): LGBT-Erhebung in der EÜ - Erhebung unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-
Personen in der Europa ischen Ünion, Amt fu r Vero ffentlichungen der Europa ischen Ünion, Luxemburg. 
21Vgl Ebd, S.8. 
22Vgl Ebd, S. 8. 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/das-queer-lexikon-was-heisst-schon-queer/11702816.html
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innerhalb der EÜ wie in verschiedensten anderen Örganisationen gerade an Bedeutung 

gewinnt, mo chte die FRA dennoch darauf hinweisen, dass die separate Nennung der einzelnen 

Teilgruppen manchmal no tig ist, da "Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen 

zuweilen mit ganz verschiedenen grundrechtlichen Problemen konfrontiert sind. Es ist darauf 

hinzuweisen, dass die Erfahrungen von LGBT-Personen nicht nur durch ihre sexuelle Ausrichtung 

oder Geschlechtsidentität geprägt sind, sondern durch ihr Bildungsniveau, ihren 

sozioökonomischen Hintergrund und andere Merkmale beeinflusst werden".23 Auch ist ein Begriff, 

der sich nur auf die sexuelle Örientierung und Geschlechteridentita t von Menschen bezieht in 

gewisser Weise mangelhaft, da er deren u brige Eigenschaften ausblendet. 24  Da ich mich 

hauptsa chlich auf die strukturelle Inklusion von LGBT-Personen beziehe, stellen diese 

terminologischen Probleme in meiner Arbeit kein schwerwiegendes Hemmnis dar. 

 

Dennoch findet die Auseinandersetzung mit dem LGBT-Begriff zumeist in der Community selbst 

statt, in der er je nach Verwendung multipel erweitert oder verschlankt wird. Fu r meine Arbeit 

ist dieser jedoch "so wie er ist" ausreichend, da ich mich hauptsa chlich auf die 

Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Örientierung beziehe. Daher verzichte ich auf die 

Erweiterung um intersexuelle, asexuelle oder queere Menschen, sowie ihre Verbu ndeten. An 

dieser Stelle ko nnte man argumentieren, dass ich dann doch besser den Begriff "homosexuell" 

verwenden sollte. Ich lehne diesen jedoch ab, da er im allta glichen Sprachgebrauch oft 

abwertend verwendet wird ("du Homo!", "Homofu rst", "#nohomo", etc), damit klischeebehaftet 

ist und stereotypisierend wirkt. So verwende ich auch die in den Medien ho chst verbreitete 

Bezeichnung "Homo-Ehe" nicht. Die Begriffe gleichgeschlechtliche Ehe, beziehungsweise 

Ma nner- oder Frauenehe halte ich fu r passender. Auch ist die Bezeichnung "homosexueller 

Mensch" in sich sehr vereinheitlichend. Der Begriff LGBT-Person wird den verschiedenen 

Nuancen der sexuellen Örientierung besser gerecht. In Kapitel 6.1, in welchem ich mich der 

historischen Gewordenheit der Rechte von LGBT-Personen widme, muss ich eine Ausnahme 

machen und mit dem Begriff "homosexuell" vorliebnehmen, da der Begriff "LGBT" wie gesagt 

ein neuer Begriff ist, den es im Mittelalter, der Neuzeit und auch bis zur Mitte des 19. 

Jahrhunderts nicht gab. 

 

Demgegenu ber existieren gleichwohl verschiedene Kritikpunkte an der Bezeichnung LGBT-

Person. So argumentiert ein Teil der Community (vorrangig im englischsprachigen Bereich) 

gegen den Buchstaben T in diesem Wort. Bei den Bezeichnungen "lesbisch", "schwul" und 

"bisexuell" handelt es sich um Begriffe die sich auf die sexuelle Örientierung eines Menschen 

beziehen. Der Begriff "transsexuell" bezeichnet eine sexuelle Identita t. So treffen nicht alle 

Belange der lesbischen, schwulen und bisexuellen Gemeinde auf transsexuelle Personen zu und 

                                                        
23Vgl Ebd, S. 8. 
24Vgl Weis, Veronika (2006): Sexualita t und Kontrolle – Verfolgung und Diskriminierung Homosexueller in 
Ö sterreich im Dritten Reich und heute, Europa ische Hochschulschriften, Reihe XXXI Politikwissenschaft, Bd./Vol. 
527, Peter Lang GmbH - Europa ischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, S. 16. 
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umgekehrt.25 Dagegen argumentiert die LGBT+ Gemeinschaft der Cambridge Üniversity. Diese 

begru nden ihr Ürteil unter anderem damit, dass viele Transgender-Personen dem LGB-

Spektrum angeho ren und auf der Gegenseite viele LGB-Personen transsexuell sind. Auch 

entsprechen viele Menschen im LGB-Spektrum nicht der klassischen Gendernorm und es 

bescha ftigen beide Gruppen in vielen Belangen dieselben Probleme, wie ein Ausschluss aus der 

Familie, Diskriminierung, Bela stigung und Gewalt. Gleichwohl haben beide Gruppen, LGB-

Personen wie auch transsexuelle Menschen a hnliche Erfahrungen wie es ist, mit einer 

Andersartigkeit zu leben; die einen mu ssen ihre abweichende sexuelle Örientierung 

akzeptieren, die anderen ihre differierende geschlechtliche Identita t. Dazu inkludiert das "T" 

sexuelle Örientierungen die u ber das Zweigeschlechtliche hinausgehen wie z.B. Pansexualita t. 

Auch ist ein gemeinsamer Kampf fu r mehr gesellschaftliche Akzeptanz wirkungsvoller.26 Diese 

Ansichten kann ich absolut unterstu tzen, weswegen ich mich dafu r entscheide, den Begriff 

LGBT-Person so zu verwenden, wie er ist. 

 

 

3.2 Inklusion und Exklusion 

 
Ünter diesem Punkt bescha ftige ich mich mit wichtigen Konzepten von Inklusion und Exklusion, 

darunter die von mir verwendeten Definitionen fu r meine Arbeit und die Entstehung der beiden 

Begrifflichkeiten. Auch gebe ich einen Ü berblick u ber die wichtigen Vordenker des Konzepts 

und ihrer Theorien. Besonders interessiert mich dabei der kommunikative Aspekt von 

Inklusion und Exklusion nach Young. 

 

 

3.2.1 Konzeptionen von Inklusion und Exklusion 

 

Da ich mich in meiner Arbeit mit der Inklusion von LGBT-Personen bescha ftige ist zuna chst zu 

beschreiben, was genau mit Inklusion gemeint ist. Im Zuge der "Anders und Gleich" – Kampagne 

in Nordrheinwestfalen, einer Kampagne fu r die Gleichstellung und Akzeptanz sexueller Vielfalt, 

wird Inklusion wie folgt definiert: 

 

"„Inklusion" heißt „Einschluss". Im Umkehrschluss bedeutet das, niemanden 

auszuschließen. Bei der Idee der Inklusion geht es also darum, dass jeder Mensch mit 

                                                        
25Vgl Change.org (Öktober 2015): Drop the "T", https://www.change.org/p/human-rights-campaign-glaad-
lambda-legal-the-advocate-out-magazine-huffpost-gay-voices-drop-the-
t?recruiter=1559421&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink, 22.03.2106. 
26Vgl CÜSÜ LGBT+ (o.d.): The "T" within LGBT+, http://www.lgbt.cusu.cam.ac.uk/resources/trans/the-t-within-
lgbt/, 22.03.2016. 

https://www.change.org/p/human-rights-campaign-glaad-lambda-legal-the-advocate-out-magazine-huffpost-gay-voices-drop-the-t?recruiter=1559421&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
http://www.lgbt.cusu.cam.ac.uk/resources/trans/the-t-within-lgbt/
https://www.change.org/p/human-rights-campaign-glaad-lambda-legal-the-advocate-out-magazine-huffpost-gay-voices-drop-the-t?recruiter=1559421&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
https://www.change.org/p/human-rights-campaign-glaad-lambda-legal-the-advocate-out-magazine-huffpost-gay-voices-drop-the-t?recruiter=1559421&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
http://www.lgbt.cusu.cam.ac.uk/resources/trans/the-t-within-lgbt/
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seinen Besonderheiten – seiner sexuellen Identität, seiner Behinderung oder seiner 

kulturellen Herkunft – ein ganz normales und akzeptiertes Mitglied der Gesellschaft ist. 

Ein- bzw. ausgeschlossen kann ein Mensch gleich mehrfach sein. [...] Eine Lesbe mit 

Behinderung kann [z.B.] auf gleich drei Ebenen ausgegrenzt sein: aufgrund ihres 

Geschlechts, aufgrund ihrer sexuellen Identität und aufgrund ihrer Behinderung. 

Inklusion bedeutet das Gegenteil davon: Nämlich die Aufnahme des „anderen" Menschen 

in seine oder ihre Gemeinschaft(en). Und das setzt voraus, dass der gängige Begriff der 

Normalität im Sinne von Normensetzung außer Kraft gesetzt wird. Normal ist Vielfalt. 

Und Vielfalt bereichert. "27 

 

Diese Definition beinhaltet drei wichtige Implikationen von Inklusion. Einmal das Konterpaar 

Inklusion – Exklusion im Sinne von Inklusion als gesellschaftliche Teilhabe und Exklusion als 

Ausschluss von dieser. Des Weiteren ist das Konzept der politischen Intersektionalita t im Sinne 

eines Zusammenwirkens mehrerer Diskriminierungsfaktoren in einer Person integriert. Auch 

das Konzept der Diversita t als Anerkennung und Wertscha tzung von Vielfalt in dieser Definition 

pra sent.  

 

Fu r diese Arbeit ist hier in erster Linie das Konterpaar Inklusion und Exklusion im Sinne von 

gesellschaftlicher Teilhabe interessant. Das Konzept der Inklusion erreichte erst in den letzten 

Jahren als "gesellschafts- wie sozialpolitischer Orientierungsbegriff"28 ein breites Publikum und 

etablierte sich damit auch u ber den Bereich des Diskurses um die Inklusion von behinderten 

Menschen hinaus. Ürspru nglich handelt es sich bei dem Begriff der Inklusion um ein Konzept 

aus der Soziologie zur "Verortung gesellschaftlicher Gruppen"29 . Von dort breitete sich der 

Begriff Ende der 70er Jahre in den ÜSA auf den bildungspa dagogischen Bereich aus, wo er in 

den 90er Jahren Fuß fasste. Alle Kinder sollen also gleichermaßen am Ünterricht teilnehmen 

ko nnen ohne aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, Hautfarbe, sozialen Schicht, Religion 

etc. benachteiligt zu werden.30  Ziel ist es daher laut Siller, "soziale Blockaden für bestimmte 

Gruppen zu beseitigen und so die Abschottung privilegierter Systeme und Milieus zu 

durchbrechen".31  

 

Auch Gu ngo r betont die praxisbezogenen Sta rken des Inklusionsbegriffs. Fu r ihn ist der 

Inklusionsbegriff vor allem durch zwei Dimensionen wirkungsstark. Diese sind zuna chst die 

"Öffnung der Gesellschaft und seiner Regelsysteme für alle Menschen" im Sinne einer 

allumfassenden Chancengleichheit und auf der anderen Seite die Anerkennung der 

                                                        
27Anders und Gleich (o.d.): Inklusion,http://www.andersundgleich-nrw.de/glossar/78-inhalt/73-fibel.html, 
26.03.2016. 
28Siller, Peter (o.d.): Was heißt Inklusion? In: Polar Magazin, http://www.polar-
zeitschrift.de/polar_15.php?id=676, 26.03.2016. 
29Goldschmidt, Nikolai (2013): Inklusion als sozialpolitischer Imperativ, S.12. 
30Vgl Goldschmidt, Nikolai (2013): Inklusion als sozialpolitischer Imperativ, S. 13. 
31Siller, Peter (o.d.): Was heißt Inklusion? In: Polar Magazin, http://www.polar-
zeitschrift.de/polar_15.php?id=676, 26.03.2016. 

http://www.andersundgleich-nrw.de/glossar/78-inhalt/73-fibel.html
http://www.polar-zeitschrift.de/polar_15.php?id=676
http://www.polar-zeitschrift.de/polar_15.php?id=676
http://www.polar-zeitschrift.de/polar_15.php?id=676
http://www.polar-zeitschrift.de/polar_15.php?id=676
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"Verschiedenheit der Menschen als Normalzustand".32 Der Staat und die Gesellschaft sollen dabei 

allen Menschen diese Chancengleichheit ermo glichen.33 

 

Der Begriff der Exklusion hat hingegen eine etwas la ngere Tradition; er entstand im Frankreich 

der 60er Jahre. Als die fordistische Produktionsweise schließlich in den 80er Jahren zunehmend 

in die Krise geriet und sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter zu o ffnen begann, 

wurde mit ihm die Bedrohung der sozialen Ördnung und des gesellschaftlichen 

Zusammenhaltes diskutiert. Die Debatte war also hochgradig politisch und bezog sich auf die 

Beschaffenheit des Arbeitsmarktes und um das Entstehen eines "Drinnen und Draußen".34  

Janina Zeh schlussfolgert daraus, dass Exklusion ein Prozess ist welcher auf "soziale Teilhabe 

und Rechte" bezogen ist und damit "Ressourcenverteilung, [.], Interaktionsbeziehungen und [-] 

Chancengleichheit" umfasst. Des Weiteren ist "Ausgrenzung [.] als Ausgrenzung in der 

Gesellschaft zu betrachten. Ziel politischer Bemühungen muss daher nicht Wiedereingliederung, 

sondern die Beseitigung ausgrenzender sozialer Verhältnisse sein".35 Zeh formuliert hier treffend, 

dass Exklusion mitten in der Gesellschaft stattfindet und damit nicht nur strukturelle 

Vera nderungen vorgenommen werden mu ssen, sondern auch Anpassungsleistungen in der 

bu rgerlichen Kultur und der Haltung der Menschen. Auch nimmt Zeh hiermit Abschied von dem 

von mir abgelehnten Begriff der Integration. Dieser ist mittlerweile politisch negativ behaftet, 

da er defizitorientiert verwendet wird und mit ihm verschiedene Sondermaßnahmen im 

Ümgang mit einer spezifischen Menschengruppe assoziiert werden.36 Damit ist meist gemeint, 

dass Menschen, welche in irgendeiner Weise anders sind, sich in ihrem Verhalten den 

gesellschaftlichen Konventionen anpassen sollen. Auch wenn dieser Begriff hauptsa chlich in 

der Migrationsdebatte zu finden ist, kann er auch schon in Verbindung mit der Eingliederung 

von LGBT-Personen gefunden werden, als Synonym zu Inklusion.37 Daher wird hier noch einmal 

auf eine differenziertere Verwendung dieser beiden Begriffe hingewiesen. 

 

Ü berdies wird Talcott Parsons als erster Soziologe bezeichnet, welcher ausdru cklich die Worte 

Inklusion und Exklusion benutzte. 38  Hier kann sein Aufsatz u ber die Inklusion schwarzer 

Menschen in die amerikanische Gesellschaft von 1965 genannt werden. 39  Jedenfalls 

                                                        
32Gu ngo r, Kenan Dogan (2013): Inklusion statt Integration?, Themendossier Inklusion, 
http://www.partizipation.at/,S.2. 
33Vgl Ebd. 
34Vgl Zeh, Janina (2015): Exklusion: Ürsprung, Debatten, Probleme, S.75 - 76. In: Heinrich-Bo ll-Stiftung (Hg.) 
(2015): Inklusion: Wege in die Teilhabegesellschaft, S. 75 - 81. 
35Ebd, S. 81. 
36Vgl Gu ngo r, Kenan Dogan (2013): Inklusion statt Integration?, Themendossier Inklusion, 
http://www.partizipation.at/, S.1. 
37Vgl Berger, David (06.02.2015): Der Abschied vom Gay-Ghetto. In: The European, 
http://www.theeuropean.de/david-berger/9583-der-wandel-der-homo-szene-in-deutschland, 28.03.2016. 
38Vgl Stichweh, Rudolf (2009): Leitlinien einer Soziologie der Inklusion und Exklusion, S. 29. In: Stichweh, Rudolf; 
Windolf, Paul (Hrsg.) (2009): Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Üngleichheit, 
VS-Verlag fu r Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 29 – 44. 
39Parsons, Talcot (1969): Full Citizenship for the Negro American? In: Politics and Social Structure, hg Talcot 
Parsons, New York, S. 252 – 291. 

http://www.partizipation.at/
http://www.theeuropean.de/david-berger/9583-der-wandel-der-homo-szene-in-deutschland
http://www.partizipation.at/
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entwickelte Niklas Luhmann seine Gesellschaftstheorie angelehnt an Parsons. Nach Luhmann, 

der die Gesellschaft als aufgespalten in verschiedene funktionale Teilsysteme betrachtet, kann 

Inklusion nicht ohne Exklusion existieren und umgekehrt.40 Die Inklusion in ein soziales System 

schließt in diesem Augenblick die Inklusion in ein anderes soziales System aus. Nach Luhmann 

wird Inklusion also erst durch Exklusion mo glich.41  In Kapitel 4.3 beschreibe ich Luhmanns 

Theorie kurz. Auch Goldschmidt, auf dessen Kategoriensystem zur Messung von Inklusion ich 

mich in meiner Arbeit beziehe, betrachtet die Gesellschaft (gleich Luhmann) als bestehend aus 

verschiedenen Teilsystemen. Inklusion bedeutet fu r ihn das "grundlegende[.] Recht der vollen 

Teilhabe aller Menschen an allen gesellschaftlichen Systemen" 42 . Einen weiteren wichtigen 

Beitrag zur Theorie von Inklusion und Exklusion leistete Rudolf Stichweh, der als Schu ler 

Luhmanns einen wichtigen Beitrag zur Fortsetzung der Systemtheorie leistete. Er erkennt in 

der Theorie von Inklusion die Elemente Mitgliedschaft (citizenship nach Marshall 1964), 

Solidarita t (Durkheim 1893) und Disziplinierung (Foucault 1975) und erga nzt sie durch die 

Dimension der Kommunikation. 43  "Die elementarste Form der Relevanz von Inklusion und 

Exklusion bezieht sich auf einzelne Situationen der Kommunikation. Diese bestehen aus 

kommunikativen Akten, die man unter dem Gesichtspunkt beobachten kann, wie einzelne 

Beteiligte kommunikativ adressiert werden und wie sie auf diese Weise in das Sozialsystem 

inkludiert werden."44 Der Akt der Inklusion wird dabei operativ vollzogen, der der Exklusion 

nicht. Diese findet eher im verborgenen statt.45 

 

 

3.2.2 Der kommunikative Aspekt von Inklusion und Exklusion 

 

Der kommunikativen Aspekt der Inklusion spielt eine wichtige Rolle in Iris Marion Youngs 

Werken. Inklusion hat daher wichtige Implikationen fu r eine funktionierende, lebendige 

Demokratie. Young favorisiert im Folgenden die deliberative Demokratie, da sie im o ffentlichen 

Debatte das gro ßte Potential fu r demokratische Mitbestimmung sieht. So werden in der 

demokratischen Diskussion nicht nur Forderungen, Interessen und Ansichten ausgedru ckt, 

sondern auch umgewandelt. Das gegenseitige Versta ndnis der Akteure und Akteurinnen kann 

somit gesta rkt werden.46 Da in dieser Arbeit die Nationalratsdebatte u ber die Einfu hrung der 

gleichgeschlechtlichen Ehe untersucht wird und damit Sprache wie Argumente als zentralen 

Aspekt in den Mittelpunkt ru cken, sind Youngs Erkenntnisse u ber inklusive politische 

Kommunikation besonders hilfreich.  

                                                        
40Vgl Luhmann, Niklas (1995): Soziologische Aufkla rung 6, Westdeutscher Verlag GmbH, Öpladen, S. 241. 
41Vgl Krause, Detlef (2005): Luhmann-Lexikon, Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, S. 85. 
42Goldschmidt, Nikolai (2013): Inklusion als sozialpolitischer Imperativ?, S. 17. 
43Vgl Stichweh, Rudolf (2009): Leitlinien einer Soziologie der Inklusion und Exklusion, S. 29 - 30 
44Ebd, S. 30 – 31. 
45Vgl Ebd, S. 31. 
46Vgl Young, Iris M. (2000): Inclusion and Democracy, Öxford Üniversity Press, Öxford, S. 26. 
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Diese findet nicht nur zwischen Politikern und Politikerinnen, sondern auch zwischen diesen 

und den Bu rgern und Bu rgerinnen statt. Der offene Zugang zur politischen Diskussion ist fu r 

Young essentiell. Dennoch ist dieser in der Praxis oft mehrfach eingeschra nkt. Young 

identifiziert hier die externe und die interne Exklusion von der politischen Diskussion und 

Entscheidungsfindung.47 Externe Exklusion beschreibt die direkte Exklusion der Ö ffentlichkeit 

oder bestimmten Gruppen von der politischen Debatte. "External exklusion names the many 

ways that individuals and groups that ought to be included are purposely or inadvertently left out 

of fora for discussion and decision-making." 48  Als Beispiel nennt Young die Macht von 

o konomisch starken Akteuren und Akteurinnen, die Politik zu beeinflussen. Fu r diese Arbeit ist 

jedoch eher die interne Exklusion interessant. Diese ist weniger sichtbar; die Akteure und 

Akteurinnen sind schließlich formal inkludiert. Jedoch werden diese oft ignoriert, mit weniger 

Respekt behandelt und ihre Forderungen werden abgewertet oder nicht ernst genommen.49  

 

Die interne Exklusion beziehungsweise Inklusion dru ckt sich laut Young in den Kategorien 

Begru ßung (greeting or public acknowledgement), Rhetorik (affirmative use of rhetoric) und 

Narrativen (narrative and situational knowledge) aus. Greeting umfasst das Ignorieren, 

Abwerten, Beleidigen von Akteuren und Akteurinnen. Hierunter fa llt beispielsweise die 

Verweigerung des Handschlags zur Begru ßung sowie einer angemessenen Verabschiedung und 

die Nichteinhaltung anderer Ho flichkeitsformen.50 "Without the moment of greeting, however, 

no discussion can take place at all, because the parties refuse to face one another as dialouge 

partners."51  Öhne eine gegenseitige Anerkennung kann kein Dialog, sprich keine Einigung 

erfolgen.  

 

Ünter der Kategorie Rhetorik kritisiert Young die Abwertung emotionaler Sprache durch das 

Postulat der neutralen, nu chternen Ausdrucksweise. Dabei bemerkt sie, dass kein Diskurs frei 

von Emotionen gefu hrt wird; auch ein leidenschaftslos gefu hrter Diskurs hat eine emotionale 

Fa rbung, na mlich eine kalte und distanzierte. Genauso werden in einer Debatte verschiedene 

Stilfiguren, Symbole etc. verwendet, mit welchen der Sprechende seine Argumente der Audienz 

zuga nglich macht. Damit ist die Rhetorik das Herz der politischen Kommunikation.52 Mit Hilfe 

von Rhetorik kann ein Thema geschickt auf die Agenda gebracht werden. "Questions of what 

gets on the agenda of political discussion and how seriously participants take positions put 

forward in a discussion are crucial for an inclusive democratic process."53 Die Rhetorik bestimmt 

also auch, wie die Argumente von den Zuho renden rezipiert und infolgedessen in den Diskurs 

                                                        
47Vgl Ebd, S. 52. 
48Ebd, S. 53 – 54. 
49Vgl Ebd, S. 55. 
50Vgl Ebd, S. 57 – 58. 
51Ebd, S. 61 – 62. 
52Vgl Ebd, S. 63 – 65. 
53Ebd, S. 67. 
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inkludiert werden. Young definiert inklusive politische Kommunikation daher auch so, dass sich 

der oder die Sprechende an den spezifischen Kontext und die spezifische Audienz anpasst und 

auch mit dieser interagieren mo chte.54  

 

Zuletzt nennt Young Narrative als Kategorie in der sich soziale Inklusion und Exklusion 

ausdru cken. Ein (politischer) Narrativ ist hierbei als Erza hlpraxis anzusehen. Aus den 

verschiedenen vorgebrachten Argumenten ergibt sich eine Geschichte, welche als Policy-

Narrativ bezeichnet wird. Policy-Narrative ko nnen auch als partielle Story existieren. Ein 

Narrativ erzeugt gleichfalls seine Gegen-Story.55 Laut Young verbinden Narrative Menschen mit 

sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Annahmen. Dies ist wichtig fu r die politische 

Kommunikation, da interne Exklusionen aufgrund von gegensa tzlichen Argumenten, Werten, 

Problemdefinitionen und eben auch verschiedenen Arten, eine Geschichte zu erza hlen, 

auftreten kann. 56  Ein Austausch von Narrativen kann Gruppen helfen, ihre situative 

Erfahrungen wechselseitig zu verstehen und Missversta ndnissen vorzubeugen.57 Young schla gt 

vor, dass jeder in der politischen Kommunikation seinen Geist mit Hilfe der Anerkennung von 

verschiedenen Narrativen so erweitern sollte, dass ein gewisses Versta ndnis fu r die 

unterschiedlichen Erfahrungen anderer Menschen entsteht.58 So kann auch hier die politische 

Kommunikation inklusiver gestaltet werden.  

 

In Kapitel 5, Methode, wo es um die Üntersuchung der Nationalratsdebatte um die 

Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe geht, werden Youngs Kategorien inkludiert. 

Rein/Scho ns Framing-Ansatz beinhaltet die Analyse der Rhetorik (rhetorical Frame); Narrative 

werden unter dem Begriff des "policy Frames" miteinbezogen (siehe 5.2.4). Ein Frame 

transportiert schließlich eine bestimmte Story; d.h. der Frame entha lt einen (oder mehrere) 

Narrative. Jedoch liegt in der Nutzung von Begru ßung, Rhetorik und Narrativen auch ein 

gewisses Manipulationspotential. So ko nnen Akteure und Akteurinnen die Gegenseite offiziell 

freundlich und ho flich behandeln, wenn es aber zu wichtigen Entscheidungen kommt, diese 

explizit ausgrenzen. Auch ko nnen Narrative zu Ü bergeneralisierungen fu hren und irrationale 

Schlussfolgerungen produzieren. Daher gilt es, diese stets kritisch zu hinterfragen und 

aufzudecken.59 

 

Iris Marion Youngs Gedanken, wie die politische Kommunikation inklusiv gestaltet werden 

kann gibt fu r mich wichtige Impulse bei der Bearbeitung der Nationalratsdebatte im letzten 

Drittel dieser Arbeit. Durch die Üntersuchung von Rhetorik und Narrativen der verschiedenen 

                                                        
54Vgl Ebd, S. 70. 
55Vgl Hauke, Niels (2014): Die gru ne Revolution an der Tankstelle? Die Relevanz politischer Narrative am Beispiel 
des Biokraftstoffes E10, S. 178. In: Gadinger, Frank et al (Hrsg.) (2014) : Politische Narrative. Konzepte-Analysen-
Forschungspraxis, Springer VS, Wiesbaden, S. 173 – 200. 
56Vgl Young, Iris M. (2000): Inclusion and Democracy, S. 70 – 71. 
57Vgl Ebd, S. 73. 
58Vgl Ebd, S. 77. 
59Vgl Ebd, S. 78 – 79. 
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Lager kann ich schlussfolgern, wie es um die Inklusion von LGBT-spezifischen Belangen in der 

o ffentlichen Debatte steht. 

 

Daru ber hinaus stehen die Begriffe Inklusion und Exklusion selbst in der Kritik. So wird der 

Begriff  "Exklusion" dafu r kritisiert, dass kein ganzheitlicher Ausschluss existiert. Auch wenn 

eine Person in mehreren Belangen diskriminiert ist, ist sie dennoch in das gesellschaftliche 

System eingebettet. 60  Es sind also praktisch verschiedene Bereiche in denen Exklusion 

beziehungsweise Inklusion stattfinden kann zu unterscheiden. Diese werden unter Kapitel 5 

"Methode" identifiziert und genauer beleuchtet. Eine a hnliche Kritik gilt fu r den 

Inklusionsbegriff. Da das Konzept der Inklusion wie es mir scheint stets in anderen 

Zusammenha ngen – sei es auf behinderte Menschen, Migranten und Migrantinnen, 

verschiedene Religionen oder eben bezogen auf sexuelle Identita ten verwendet werden kann, 

ist es sehr biegsam und adaptierbar. Das ist einerseits positiv da es so breite Anwendung findet, 

andererseits birgt es die Gefahr in sich, zu schwammig und unscharf zu sein. Daher ist eine 

genaue Definition der Analysekriterien extrem wichtig fu r eine nachvollziehbare Arbeit. Diese 

fu hre ich in Kapitel 5 aus. 

 

 

3.3 Formen von Diskriminierung 

 

Ein weiteres grundlegendes Konzept meiner Arbeit bildet die Diskriminierung und deren 

verschiedene (strukturelle wie interaktionelle) Ausformungen. So definiert die 

Antidiskriminierungsstelle in Wien Diskriminierung als 

 

"jede Form der ungerechtfertigten Benachteiligung oder Ungleichbehandlung von 

einzelnen Personen oder Gruppen aufgrund verschiedener wahrnehmbarer (zum Beispiel 

Alter, ethnische Zugehörigkeit oder Behinderung) beziehungsweise nicht unmittelbar 

wahrnehmbarer (zum Beispiel Weltanschauung, Religion oder sexuelle Orientierung) 

Merkmale."61 

 

Das Verbot der Diskriminierung ist jedoch bereits auf der ho heren, supranationalen Ebene 

verankert. So stu tzt sich dieses auf Art. 14 der Europa ischen Menschenrechtskonvention. 

 

"Der Genuß der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten ist 

ohne Benachteiligung zu gewährleisten, die insbesondere im Geschlecht, in der Rasse, 

Hautfarbe, Sprache, Religion, in den politischen oder sonstigen Anschauungen, in 

                                                        
60Vgl Zeh, Janina (2015): Exklusion: Ürsprung, Debatten, Probleme, S.79. 
61Magistrat der Stadt Wien (o.d.): Was versteht man unter Diskriminierung? 
https://www.wien.gv.at/verwaltung/antidiskriminierung/definition/index.html, 13.06.2016. 

https://www.wien.gv.at/verwaltung/antidiskriminierung/definition/index.html
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nationaler oder sozialer Herkunft, in der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, 

im Vermögen, in der Geburt oder im sonstigen Status begründet ist."62 

 

Diese sehr weit gefasste Definition eines Diskriminierungsverbots garantiert Menschen – 

zumindest auf dem Papier – uneingeschra nkt die diskriminierungsfreie Ausu bung der in der 

EMRK zugesicherten Menschenrechte. Speziell das verwendete Wort "insbesondere" weist 

darauf hin, dass es auch andere Diskriminierungsformen und -Bereiche geben kann. Daher ist 

die Definition stets fu r Erweiterungen und Zusa tze im Sinne eines praktischen Lernprozesses 

offen.63  Dies sollte sie auch sein, die Nennung eines Diskriminierungsverbotes aufgrund der 

sexuellen Örientierung fehlt hier. Na heres dazu in Kapitel 6.2, welches sich mit der normativen 

Ebene von Inklusion befasst. 

 

Diese Arbeit bescha ftigt sich ausfu hrlich mit der strukturellen Diskriminierung von LGBT-

Personen. Doch was bedeutet das u berhaupt? Heiner Bielefeldt differenziert zwischen direkter, 

indirekter und struktureller Diskriminierung.64  Ersteres, die direkte (oder auch allta gliche) 

Diskriminierung ist die augenfa lligste Form der Diskriminierung, sprich ein unmittelbarer 

Ausschluss einer Person oder Personengruppe von einem Gut. Ein Beispiel dafu r wa re das 

Verbot der Verschleierung von muslimischen Frauen in Frankreich. Schwieriger wird es da 

schon bei den anderen beiden Formen. Die indirekte Diskriminierung ist weniger leicht 

erkennbar; es handelt sich hier um einen Ausschluss einer bestimmten Person und 

Personengruppe bei formaler Gleichberechtigung. So kann eine auf den ersten Blick neutral 

formulierte Regel, die fu r alle Menschen gilt eine Gruppe von Personen besonders 

beeintra chtigen. Hierunter wu rde z.B. ein Verbot des Tragens von Kopfbedeckungen in Schulen 

gelten. Wa hrend dies fu r den Durchschnitt der Schu ler und Schu lerinnen kaum ein Problem 

darstellen wu rde, wa ren muslimische Schu lerinnen hiervon deutlich sta rker betroffen. Trotz 

der neutralen Formulierung wurde dabei faktisch die Verschleierung untersagt. Öb dieses 

Verbot nun diskriminierend gemeint ist oder nicht spielt hier keine Rolle, allein das Ergebnis 

za hlt.65  

 

Die strukturelle Diskriminierung beschreibt eine Diskriminierung ohne Akteur. Hinter 

diskriminierenden Verordnungen sind also nicht eine oder mehrere verantwortliche Personen 

zu erkennen; die Diskriminierung entsteht aus den gesellschaftlich festgeschriebenen 

Strukturen. Darunter fallen beispielsweise Strukturen im Bildungssystem, die Kinder und 

Jugendliche aus Inla nderfamilien bevorzugt behandeln, womit z.B. das Postulat der 

Chancengleichheit faktisch untergraben wird. Das regelma ßige Erheben von Daten tra gt zur 

Entdeckung dieser Misssta nde bei; tempora re Spezialmaßnahmen ko nnen helfen diese 

                                                        
62Europa ische Menschenrechtskonvention (2000): Diskriminierungsverbot, 
http://www.menschenrechtskonvention.eu/diskriminierungsverbot-9298/, 01.04.2016. 
63Vgl Ebd. 
64Vgl Bielefeldt, Heiner (2010): Das Diskriminierungsverbot als Menschenrecht, S. 21 – 34. 
65Vgl Bielefeldt, Heiner (2010): Das Diskriminierungsverbot als Menschenrecht S. 30. 

http://www.menschenrechtskonvention.eu/diskriminierungsverbot-9298/
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Strukturen aufzubrechen.66 

 

Ülrike Hormel und Albert Scherr unterschieden zwischen struktureller, institutioneller und 

interaktioneller Diskriminierung. Zu interaktioneller Diskriminierung wird individuelle 

Diskriminierung sowie Diskriminierung als Gruppenpraxis geza hlt. Erstere umfasst 

"Individuelle Handlungen auf der Grundlage sozial verfügbarer Zuschreibungen, Vorurteile und 

Feindbilder", wa hren die Diskriminierung als Gruppenpraxis die "Diskriminierung als kollektive 

Praxis", basierend auf geteilten Vorurteilen beschreibt.67 Ünter struktureller Diskriminierung 

werden die legale Diskriminierung, d.h. "politische und rechtlich abgesicherte 

Ungleichbehandlung auf der Grundlage legaler Unterscheidungen"68 , organisationsspezifische 

Diskriminierung, d.h. Üngleichbehandlung durch organisationsspezifische 

Normalita tsentwu rfe, welche die Teilhabe an der Gesellschaft maßgeblich mitbestimmen sowie 

sekunda re Diskriminierung summiert.  

 

Da Hormel/Schnerr in ihrem Buch u ber die Diskriminierung von Migranten und Migrantinnen 

schreiben kann ich ihren Diskriminierungsbegriff nicht vollsta ndig teilen. So fa llt fu r meine 

Arbeit der Punkt der sekunda ren Diskriminierung (Diskriminierung die an Bildungsniveau, 

Aufenthaltsstatus etc. anknu pft) heraus. Hormel/Scherr sehen auch die institutionelle 

Diskriminierung in der strukturellen Diskriminierung inkludiert, da in Institutionen Praktiken, 

die aus "rechtlichen oder organisationsspezifischen Erwartungsstrukturen" 69  resultieren 

inha rent sind. Hormel/Scherr fu hren ebenfalls die Kategorie der alltagskulturellen 

Diskriminierung ein, in der interaktionelle wie strukturelle Diskriminierungsformen 

zusammenwirken, sprich die "Ungleichbehandlung auf Grund gesellschaftsweit einflussreicher, 

latenter und manifester Erwartungen, Eigenschaften und Fähigkeitszuschreibungen".70  

 

Hormel/Scherr betten ihre Kategorisierung u berdies in einen Rahmen aus Diskursen und 

Ideologien ein.71 Bis auf die sekunda re Diskriminierung ko nnen Hormel/Scherrs Formen von 

Diskriminierung sehr gut auf die Diskriminierung von LGBT-Personen angewendet werden. 

Beispiele alltagskultureller Diskriminierung finden sich in meiner Arbeit in Kapitel 6.4, wo es 

um die Haltungsebene von Inklusion geht. Vor allem mit der strukturellen Diskriminierung, 

welche die legale und die organisationsspezifische Diskriminierung umfasst, bescha ftige ich 

mich ausfu hrlich in Kapitel 6.3. Jedenfalls erweitert und konkretisiert die Kategorisierung von 

Hormel/Scherr den Blick hinsichtlich der strukturellen wie interaktionellen Diskriminierung 

entscheidend.  

                                                        
66Vgl Ebd, S. 30 – 31. 
67Hormel, Ülrike; Scherr, Albert (2004): Bildung fu r die Einwanderungsgesellschaft, VS Verlang fu r 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 27. 
68Ebd. 
69Ebd, S. 28. 
70Ebd, S. 27. 
71Vgl Ebd, S. 27. 
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4 Theorie 

 

Die theoretische Basis meiner Arbeit bilden sozialkonstruktivistische Annahmen, basierend auf 

der Arbeit von Berger/Luckmann 1966. Diese gehen davon aus, dass unsere Wirklichkeit 

gesellschaftlich konstruiert ist. Mit Hilfe eines historischen Ru ckgriffs beschreiben sie die 

Entstehung sozialer Normen und Institutionen. 72  Ich integriere im Folgenden einen 

historischen Ru ckgriff in meine Arbeit, mit welchem ich auch die den verschiedenen Gesetzen 

und Institutionen zugrunde liegenden sozialen Normen und Rollen beleuchte. 

 

4.1  Konstruktivistische Basisannahmen 

 

Ich untersuche die Inklusion von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden von 

einem konstruktivistischem Blickwinkel aus. Der Konstruktivismus im Allgemeinen ist eine 

Erkenntnistheorie, also eine Theorie die sich mit der Produktion von Wissen auseinandersetzt. 

Wissen und Erkenntnis wird hier jedoch nicht als objektiv erkennbare Konstante bezeichnet 

sondern als situativ und subjektiv verortet angesehen. 

 

"Der Konstruktivismus postuliert, dass Wissen nicht das Ergebnis eines Abbildes im Sinn 

eines Entdeckens der objektiv vorliegenden Wirklichkeit ist, sondern das Ergebnis eines 

Erfindens der Wirklichkeit. Das menschliche Gehirn erzeugt kein fotografisches Abbild 

von Wirklichkeit, sondern es schafft mithilfe von Sinneswahrnehmungen ein eigenes Bild 

der Welt. Wahr ist, was wahr-genommen wird."73 

 

Jeder einzelne Mensch erfindet sich daher aus dem konstruktivistischen Blickwinkel seine 

Wirklichkeit selbst. Dabei wird jedoch nicht behauptet, dass die Wirklichkeit nicht existiert. Sie 

wird nur von jedem Menschen ein bisschen anders wahrgenommen. Mit Hilfe des 

Konstruktivismus kann gezeigt werden, wie die Wirklichkeit der spezifischen Akteure und 

Akteurinnen zustande kommt, sprich konstruiert wird. 74  Basierend auf diesen 

Grundannahmen leiteten sich viele verschiedene Versta ndnisse des Konstruktivismus ab. Ich 

mo chte mich im Folgenden auf die sozialkonstruktivistischen Annahmen von 

Berger/Luckmann konzentrieren. 

 

 

                                                        
72Vgl Berger, Peter; Luckmann, Thomas (2000): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. 
73Springer Gabler Verlag (Hrsg.): Gabler Wirtschaftslexikon, Konstruktivismus, 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/2759/konstruktivismus-v8.html, 31.03.2017. 
74Vgl Ebd. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/2759/konstruktivismus-v8.html
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4.2  Sozialkonstruktivismus 

 

1966 entwickeln Berger/Luckmann das Konzept des Sozialkonstruktivismus. Damit 

reformierten sie die Wissenssoziologie der 20er Jahre. Wie schon der Titel ihres Buches verra t, 

sehen sie die "Wirklichkeit", also alles was wir als "wahr" und per se gegeben betrachten als 

gesellschaftliches Konstrukt. "Gesellschaft ist ein menschliches Produkt. Gesellschaft ist eine 

objektive Wirklichkeit. Der Mensch ist ein gesellschaftliches Produkt."75  Fu r Berger/Luckmann 

existiert Wissen nur im Bezug zur Gesellschaft. Sie gehen im Folgenden der Frage nach, wie 

Wirklichkeit sozial  konstruiert wird, bzw. wie Wissen in der Gesellschaft seine Gu ltigkeit erha lt. 

Den Ausgangspunkt bildet hier nicht das als "wissenschaftlich" klassifizierte Wissen sondern 

das urspru ngliche Alltagswissen, aus dem das wissenschaftliche Wissen erst entsteht. Dieser 

historische Ru ckgriff la sst uns auch die Konstruktion sozialer Normen nachvollziehen. Durch 

die Sozialisation werden diese Normen von den Individuen verinnerlicht.76  

 

Laut Berger/Luckmann ist die Gesellschaft aus der Sicht eines Menschen objektiv, wa hrend 

dieser sich die "Wirklichkeit" jedoch subjektiv konstruiert. Dies geschieht einem dialektischen 

Prozess, bestehend aus Externalisierung, Öbjektivation und Internalisierung. Ein Mensch 

externalisiert "sein eigenes Sein in die Gesellschaft"77 hinein, enta ußert sich also und verleibt sich 

in diesem Prozess gleichzeitig die objektive Wirklichkeit der Gesellschaft ein. Diese 

Internalisierung der Wirklichkeit la uft u ber den Prozess der Sozialisation. 78  Öbjektivation 

beschreibt den Prozess, in dem etwas zum Gegenstand des Bewusstseins wird. Diese bilden die 

"Grundlagen des Wissens in der Alltagswelt". 79  Öbjektivationen entstehen aus subjektiv 

sinnvollen Vorga ngen; aus ihnen leitet sich die intersubjektive Welt ab.80 Sie dru cken sich durch 

Sprache, Zeichen und Symbole aus und werden durch diese weitergegeben.81  "Die zentrale 

These von Berger/Luckmann handelt vom dialektisch zu verstehenden Doppelcharakter der 

Gesellschaft als einerseits subjektiver Wirklichkeit, da die Menschen als Produzenten ihrer 

Realität von der Welt Besitz ergreifen, und andererseits als objektiver Wirklichkeit, weil die soziale 

Ordnung dem Einzelnen als verfestigt und quasi "naturgegeben" erscheint. Das Paradox liegt 

somit in dem eigentümlichen Umstand, dass die Menschen die Sozialordnung selbst produzieren – 

und sie ihnen gleichzeitig als "verobjektiviert" und unveränderbar erscheint." 82  Diese 

Argumentation spricht gegen das Postulat einer entsubjektivierten Wirklichkeit, und erkla rt 

gleichzeitig, warum sie uns dennoch so erscheint.  

                                                        
75Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (2000, 1966): Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit, S.65. 
76Vgl Martinsen, Renate (2014): Spurensuche: Konstruktivistische Theorien in der Politik, Springer VS,  
Wiesbaden, S. 16 – 18. 
77Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (2000, 1966): Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit, S. 139 
78Vgl Ebd, S. 139. 
79Ebd, S. 22. 
80Vgl Ebd S. 22. 
81Vgl Ebd, S. 24. 
82Martinsen, Renate (2014): Spurensuche: Konstruktivistische Theorien in der Politik, S. 17. 
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Auf diese Art erkla ren die Autoren auch das Entstehen von Institutionen wie beispielsweise der 

Ehe oder der Familie. Diese wurde von Menschen im Anschluss an Habitualisierungsprozesse 

entwickelt83, und durch Sprache wie Symbole an die na chste Generation weitergegeben.84 Fu r 

diese nachfolgende Generation gilt die Institution, an deren Schaffung sie nicht beteiligt war, 

nun als "historische Institution" objektiven Charakters.85 Bei diesem Prozess handelt es sich um 

eine Verdinglichung/Vergegensta ndlichung. "Die institutionale Welt ist vergegenständlichte 

menschliche Tätigkeit, und jede einzelne Institution ist dies ebenso."86 Eine Verdinglichung kann 

als "äußerste[r] Schritt des Prozesses der Objektivation" 87  begriffen werden. Mit der 

Verdinglichung einer Institution wird ein ontologischer Status geschaffen, welcher von dem 

Großteil der Gesellschaft weder hinterfragt noch angegriffen wird. Die Institution wird damit 

zu etwas quasi Natu rlichem. 88  Dies begru ndet auch, wieso sich Normalita tsentwu rfe und 

Stereotype so hartna ckig halten.  

 

Eine Institution, zu der die Menschen keinen praktischen Bezug mehr haben beno tigt jedoch 

auch Kontroll- und Rechtfertigungsprozesse, welche sie vor Gegenkonstrukten schu tzt. 

Berger/Luckmann summieren dies unter Legitimierung, welche sie auch als sekunda re 

Öbjektivation bezeichnen. "Legitimationsprozesse (z. B. politische Ideologien) vermögen für 

fortbestehende „primäre“ Objektivationen eine neue Sinnhaftigkeit zu produzieren – sie stellen 

somit eine Objektivierung zweiter Ordnung dar. Wissenschaftliches Wissen, das sich als eigene 

Sinnwelt von seiner gesellschaftlichen Grundlage weitgehend unabhängig zu machen versteht, 

legitimiert wiederum Legitimationen – stellt also eine Objektivierung dritter Ebene dar."89 Dazu 

betonen Berger/Luckmann die Voraussetzung von Historizita t und Kontrolle fu r eine 

Institution. Es ist unabdinglich, eine Institution zu verstehen ohne den ihr zugrundeliegenden 

historischen Prozess zu betrachten.  

 

Des Weiteren haben Institutionen auch per se die Funktion, menschliches Verhalten zu 

kontrollieren.90 So ist das das Entstehen von Rollen eine wichtige Erga nzung zu Institutionen. 

Durch Rollen werden Institutionen in die individuelle Erfahrung aufgenommen. Wird ein 

Mensch zum Rollentra ger hat er sich gema ß seiner Rolle in der Gesellschaft zu verhalten. 

Widersetzt dieser sich seiner Rolle, folgen Sanktionen. Gleichzeitig repra sentieren Rollen die 

Gesellschaftsordnung. Eine Rolle repra sentiert dabei sich selbst und gleichzeitig einen 

inha renten Verhaltenskatalog. 91  So besteht die Institution „Familie“ klassischer Weise aus 

                                                        
83Vgl Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (2000, 1966): Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit, S. 58. 
84Vgl Ebd, S. 62 – 64. 
85Vgl Ebd, S. 62. 
86Ebd, S. 65. 
87Ebd, S. 95. 
88Vgl Ebd, S. 97. 
89Martinsen, Renate (2014): Spurensuche: Konstruktivistische Theorien in der Politik, S. 17 – 18. 
90Vgl Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (2000, 1966): Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit, S. 58. 
91Vgl Ebd, S. 79. 
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Ehemann und Ehefrau und deren Kindern. Eine Ma nner, beziehungsweise Frauenehe sprengt 

dieses Konstrukt und zieht damit den A rger von Menschen, die das klassische Familienbild und 

die damit einhergehenden Rollen stark verinnerlicht haben auf sich.  

 

Ünter einer Institution sind sowohl die von mir untersuchten Gesetze wie auch die Ehe zu 

verstehen. Im Zuge dieser Arbeit wird dem Rechnung getragen, indem die historische 

Komponente miteinbezogen wird. Darunter fa llt die Analyse des Prozesses der Entwicklung der 

Rechte von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden, auch im Arbeits- und 

Familienrecht. Hier ist die Wirkung von sozialen Normen und Rollen sowie die der 

Legitimierungsprozesse, welche ihnen zugrunde liegen, eingebettet in deren sta ndige 

Vera nderung, zu beru cksichtigen. 

 

 

4.3 Die Systemtheorie 

 

Nicht zu vernachla ssigen sind die systemtheoretischen Annahmen Luhmanns und ihre 

Bedeutung fu r Konzeptionen von Inklusion und Exklusion. Daher gebe ich nun einen kurzen 

Abriss u ber systemtheoretische Grundlagen nach Luhmann. Da sich die von mir verwendeten 

Inklusionsebenen nach Goldschmidt auf die Systemtheorie bezieht ist ein kleiner Ü berblick zur 

Einbettung seiner Kategorisierung durchaus sinnvoll. Reich bezeichnet Luhmanns 

Systemtheorie als eine Sonderform des Konstruktivismus, da sie zwar eindeutig 

konstruktivistisch gepra gt ist, sich jedoch daru ber hinaus zu einem selbststa ndigen Ansatz 

weiterentwickelt hat. "[Die Systemtheorie] baut auf einem konstruktivistischen Fundament auf, 

insofern sie systemische Vorgänge nicht als Abbilder von Wirklichkeiten begreift, sondern sie als 

Prozesse sieht, die Beobachter voraussetzen und von Handelnden konstruiert werden."92  

 

Renate Martinsen bezeichnet Luhmanns Systemtheorie aufgrund der "zentralen Bedeutung der 

Operation des Beobachtens einer unbeobachtbaren Welt"93  als operativen Konstruktivismus. 

Laut Luhmann geho ren Menschen "zur Umwelt des Sozialsystems Gesellschaft"94, welches sich 

durch seine operative Geschlossenheit auszeichnet. Die operative Schließung bezeichnet den 

Vorgang, in dem "das System [.] sich als eine Form [erzeugt], die eine Innenseite, das System, und 

eine Außenseite, die Umwelt, trennt; und die Innenseite der Form ist die Seite, auf der allein die 

Operationen sich reproduzieren können, die die Form, die Differenz, das System produzieren"95. 

Daru ber hinaus gelten soziale Systeme nach Luhmann als autopoietisch. Die Gesellschaft als 

                                                        
92Reich, Kersten (2004): Konstruktivismus-Vielfalt der Ansa tze und Beru hhrungspunkte zum Pragmatismus, S. 
34. In: Hickmann, A. Larry; Neubert, Stefan; Reich Kersten (Hrsg) (2004): John Dewey. Zwischen Pragmatismus 
und Konstruktivismus, Waxmann Verlag GmbH, Mu nster, S. 28 – 45. 
93Martinsen, Renate (2014): Spurensuche: Konstruktivistische Theorien in der Politik, S.24. 
94Luhmann, Niklas (1995): Soziologische Aufkla rung 6, Westdeutscher Verlag GmbH, Öpladen, S. 10. 
95Ebd, S. 13. 
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soziales System besteht neben Interaktionssystemen, Örganisationssystemen und anderen 

Sozialsystemen wie Protest und Konflikt aus funktional ausdifferenzierten Teilsystemen, 

na mlich Religion, Recht, Erziehung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und 

Massenmedien. 96  Differenzierung bedeutet hier "jede bestimmte Art der Verknüpfung von 

Teilsystemen [.], die andere Arten der Verknüpfung ausschließt"97. Inklusion kann also nur durch 

das gleichzeitige Vorhandensein von Exklusion existieren.98 Da keine einheitliche Regelung von 

Inklusion in der Gesellschaft gegeben ist, hat jedes Funktionssystem hier seine eigenen 

Kriterien.99 Gleichzeitig gibt es keine vollsta ndige Inklusion wie Exklusion aus der Gesellschaft 

und ihren Teilsystemen, sondern nur verschieden starke Abstufungen von dieser.100 

  

                                                        
96Vgl Krause, Detlef (2005): Luhmann-Lexikon, S. 34 – 35. 
97Luhmann, Niklas (1995): Soziologische Aufkla rung 6, S. 241. 
98Vgl Ebd, S. 241. 
99Vgl Ebd, S. 246. 
100Vgl Ebd, S. 263. 
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5 Methode 

 

Methodisch basiert diese Arbeit auf zwei Teilen; zuerst erfolgt eine vergleichende Analyse der 

Inklusion von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden, wobei Nikolai Goldschmidts 

Kriterien der Inklusion Anwendung finden. Im zweiten Teil wird eine Frame-Analyse nach 

Rein/Scho n durchgefu hrt, mit Hilfe dieser die in der Nationalratsdebatte um die 

gleichgeschlechtliche Ehe wirksamen Interpretationsschema analysiert werden. Daraus folgt 

die Schlussfolgerung, wieso die Inklusion von LGBT-Personen in den Niederlanden besser 

funktioniert als in Ö sterreich. 

 

 

5.1 Vergleichende Analyse der Inklusion von LGBT-Personen in Österreich und 

den Niederlanden 

 

In meiner Arbeit vergleiche ich die Inklusion von LGBT-Personen in Ö sterreich und den 

Niederlanden. Auch wenn ich mich besonders fu r die die Entwicklungen der Rechte von LGBT-

Personen, sprich die strukturelle Ebene interessiere, geht Inklusion daru ber hinaus. Nikolai 

Goldschmidt von der Üniversita t Bremen hat 2013 eine Arbeit u ber Inklusion als 

sozialpolitischen Imperativ verfasst und dort vier Vergleichsebenen gewa hlt die fu r meine 

Zwecke ebenfalls sehr gut adaptierbar sind.101 Hier muss jedoch nochmals erwa hnt werden, 

dass Goldschmidt fu r seine Arbeit einen systemtheoretischen Blickwinkel gewa hlt hat, ich 

jedoch von sozialkonstruktivistischen Pra missen ausgehe. Dies sehe ich nicht als problematisch 

an, weil beide Theorien einen konstruktivistischen Ü berbau aufweisen. Da ich Goldschmidts 

Kategorisierung jedoch nur in Form einer bloßen Einteilung u bernehme, ist es mo glich diesen 

auch abseits der Systemtheorie zu verwenden.  

 

Jedenfalls bewertet Goldschmidt gelungene Inklusion auf vier Ebenen; der normativen Ebene, 

der strukturelle Ebene, der Haltungsebene und der Praxisebene. Die normative Ebene, welcher 

Goldschmidt die gro ßte Bedeutung beimisst umfasst den Gedanken, dass Inklusion ein 

Menschenrecht ist. Damit wirkt sie, gleich dem trickle-down Effekt auch in alle 

darunterliegenden Ebenen hinein nach. Auf der strukturellen Ebene fokussiert sich 

Goldschmidt auf die Inklusion in Gesetzen und Institutionen.102 Hier wa ren wir bei der von mir 

vor allem fokussierten Vergleichsebene. An dieser Stelle mo chte ich jedoch noch die historische 

Perspektive miteinbeziehen, da diese fu r die Erkla rung der verschiedenen Entwicklungen in 

Ö sterreich und den Niederlanden unabdingbar ist. Als Startpunkt wa hle ich den Zeitpunkt, ab 

dem gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen  nicht mehr unter Strafe standen. Wa hrend das 

                                                        
101Vgl Goldschmidt, Nikolai (2013): Inklusion als sozialpolitischer Imperativ?. 
102Vgl Goldschmidt, Nikolai (2013): Inklusion als sozialpolitischer Imperativ?, S. 17. 
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in den Niederlanden schon 1811 der Fall war geschah dies in Ö sterreich erst 1971. Die na chste 

von Goldschmidt herausgearbeitete Ebene ist die Haltungsebene, also die Ebene von Inklusion 

als Kultur. Hier stehen die in der Gesellschaft anerkannten Werte und Haltungen im Mittelpunkt. 

Eine inklusive (politische) Kultur beeinflusst laut Goldschmidt stark die Praxis und soziale 

Ünterstu tzung in einem Land. Die letzte Ebene, die Praxisebene befasst sich mit den 

Ünterstu tzungssystemen und Inklusionspraktiken vor Ört. 103  Diese letzten beiden Ebenen, 

welche beide maßgeblich von den ersten beiden Ebenen mitgepra gt sind werde ich – wenn auch 

in geringerem Ümfang - ebenfalls untersuchen. Fu r meine Arbeit heißt das im Konkreten, dass 

ich mich auf der normativen Ebene mit der ÜN-Charta der Menschenrechte, der EMRK sowie 

der Yogyakarta, welche die Menschenrechte insbesondere fu r LGBT-Personen adaptiert befasse, 

auf der strukturellen Ebene mit den spezifischen Gesetzen auf EÜ- und La nderebene, auf der 

Haltungsebene mit der speziellen, historisch entwickelten (politischen) Kultur in Ö sterreich 

und den Niederlanden und auf der Praxisebene mit den landesspezifischen 

Ünterstu tzungsangeboten fu r LGBT-Personen vor Ört. Auf der Haltungsebene ist mir auch die 

Auswertung der Daten aus der Erhebung unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 

Transgender-Personen in der Europa ischen Ünion der FRA wichtig, da hier ersichtlich wird 

inwiefern die Bemu hungen um Inklusion auf allen Ebenen erfolgreich waren. 

 

Da die EÜ bereits eine umfassende Studie 104  bezu glich LBGT-Personen innerhalb der EÜ 

erhoben hat und im Hinblick auf die Ausgestaltung der Rechte von LGBT-Personen alle Daten in 

Form von Gesetzesa nderungen und -Vorlagen existieren, werde ich keine eigenen Daten 

erheben. Ich arbeite in meiner Üntersuchung induktiv; d.h. der zweite Teil baut auf den 

Ergebnissen des ersten auf und versucht diesen damit punktuell zu vertiefen. 

 

 

5.2 Policy-Analyse 

 

Im zweiten Teil der Analyse geht darum, welche Frames in den Nationalratsdebatten zur 

Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe wirken. Es ergeben sich in im La ndervergleich 

na mlich große Ünterschiede in der Entwicklung der Rechte von LGBT-Personen im Bereich 

Familie. Wa hrend es gleichgeschlechtlichen Paaren in den Niederlanden seit 2001 erlaubt ist zu 

heiraten ist dies in Ö sterreich immer noch illegal. Der Initiativantrag bezu glich einer 

Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, eingereicht von den Gru nen 2013 wurde auf 

                                                        
103Vgl Ebd, S. 17. 
104FRA (2014): LGBT-Erhebung in der EÜ - Erhebung unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-
Personen in der Europa ischen Ünion, Amt fu r Vero ffentlichungen der Europa ischen Ünion, Luxemburg. 



30 

unbestimmte Zeit vertagt105 , ein Entschließungsantrag abgelehnt106 ; der Initiativantrag107 

sowie der Entschließungsantrag108 der NEÖS von 2014 an den Justizausschuss u bergeben. Eine 

Gleichberechtigung von LGBT-Personen ist in diesem Bereich also immer noch nicht erreicht. 

Mit Hilfe einer Policy-Analyse (im Folgenden auch als PA abgeku rzt) mo chte ich herausfinden, 

welche Faktoren in den Niederlanden dazu beigetragen haben, dass LGBT-Paare letztendlich 

gleichgestellt wurden und in Ö sterreich nicht. 

 

 

5.2.1 Die Policy-Analyse nach dem Argumentative Turn 

 

Doch zuna chst einmal zur Frage, was eine Policy-Analyse u berhaupt ist. Der deutsche Begriff 

"Politik" umfasst nur sehr schwammig ein multidimensionales Üntersuchungsfeld. Daher muss 

ich, um zu beschreiben womit sich die Policy-Analyse bescha ftigt, zua chst auf den englischen 

Trias policy – politics – polity zuru ckgreifen. Wa hrend "polity" sich mit den politischen 

Rahmenbedingungen, genauer gesagt der politischen Ördnung, also Strukturen, Institutionen 

etc. befasst, subsumiert der Terminus "politics" die politischen Prozesse, welche sich in diesem 

Rahmen vollziehen; also wie Politik genau gemacht wird. Die policy-Ebene, auf welcher die 

Policy-Analyse fußt, bezeichnet hier die inhaltliche Dimension von Politik.109 Darunter fallen 

die "konkreten, materiellen Politiken".110 Diese vollziehen sich in einem speziellen Politikfeld, 

bei meiner Üntersuchung handelt es sich hierbei z.B. um die Politikfelder Familie und Soziales. 

Der Fokus liegt hierbei auf der Ta tigkeit politischer Akteure, ihrer Gru nde fu r diese Ta tigkeit 

und auf der Wirkung ihres Handelns.111 

 

Mein Versta ndnis einer PA beginnt mit dem Argumentative Turn, welcher maßgeblich an die 

Linguistischen Wende, also der Hinwendung zur Sprache in den Geistes- und 

Sozialwissenschaften anknu pft. Fischer/Forester schreiben der Sprache mit dem 

Argumentative Turn um 1990 herum die Fa higkeit zu, die Welt um uns herum zu konstruieren. 

Dabei geht ein Sprechakt u ber die bloße Interessenartikulation hinaus, da allein die Art und 

Weise wie gesprochen wird die mitgelieferte Information vera ndert. 

 

                                                        
105Steinhauser, Albert (2013) 49/A XXV. GP – Initiativantrag (2013), 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00049/imfname_331738.pdf, 15.05.2015. 
106Musiol, Daniela; Steinhauser, Albert (2015): 462/ÜEA XXV. GP – Entschließungsantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ÜEA/ÜEA_00462/imfname_425565.pdf, 15.05.2016. 
107Scherak, Nikolaus; Meinl-Reisinger, Beate (2014): 498/A XXV. GP – Initiativantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00498/imfname_354142.pdf, 15.05.2016. 
108Scherak, Nikolaus; Meinl-Reisinger. Beate (2014): 497/A(E) XXV. GP - Entschließungsantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00497/imfname_354143.pdf, 22.12.2016. 
109Vgl Blum, Sonja; Schubert, Klaus (2011): Politikfeldanalyse (Elemente der Politik), VS Verlag, Wiesbaden, S. 14 
– 15. 
110Ebd, S. 15. 
111Vgl Ebd, S. 16. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00049/imfname_331738.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00497/imfname_354143.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00498/imfname_354142.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/UEA/UEA_00462/imfname_425565.pdf
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"By focusing on the work of argumentation we can avoid radically separating 

epistemological concerns (the claims made "within" the argument) from institutional and 

performative concerns (how in deed the argument is made)."112 

 

Was bedeutet es daher nun, die PA als argumentativen Prozess zu verstehen? Zu na chst einmal, 

dass ein problematischer Gegenstand in der Politik auf viele verschiedene Weisen sprachlich 

konstruiert wird. Dies bestimmt dann letztendlich auch, welche Handlungsalternativen zur 

Lo sung des Problems herangezogen werden ko nnen.113  Daher beschreiben Fischer/Forester 

die Argumentative PA als sehr praxisbezogen weil umfassender angelegt als in ihrem fru heren 

Versta ndnis. So werden hier auch Agenda-Setting Prozesse, durch die bestimmten Argumenten 

mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als anderen, inkludiert. Ebenfalls werden die 

Verbindungen der Akteure und Akteurinnen untereinander beru cksichtigt. Durch den Fokus auf 

die sprachliche Konstruktion eines Problems kann dieses auch in anderen Sprechakten, 

Diskursen oder Frames identifiziert werden. So ko nnen Akteure und Akteurinnen einem 

bestimmten politischen Kontext zugeordnet und Vera nderungen in den Machtverha ltnissen 

besser beobachtet werden. Gleichwohl decken Fischer/Forester durch die argumentativen 

Sichtweise im politischen Kontext auch eine pa dagogische Funktion der Sprache auf. Betrachtet 

man Sprache als mehr als ein Mittel zur Artikulation und Verbreitung von politischen 

Botschaften, so kann man durch den Sprechakt auch ein Lenken der o ffentlichen Meinung 

erkennen. Damit geht die PA u ber eine bloße Interpretation hinaus.114 

 

 

5.2.2 Der Framing-Ansatz in der Policy-Analyse 

 

Üm eine Policy-Analyse basierend auf konstruktivistischen Annahmen durchzufu hren, wa hle 

ich den methodischen Ansatz des Framings. Damit werde ich die Debatten u ber die Einfu hrung 

der gleichgeschlechtlichen Ehe im o sterreichischen Nationalrat 2014/15 bearbeiten, um das 

Scheitern der Gesetzesentwu rfe zu erkla ren. Hier ist jedoch anzumerken, dass die Framing-

Theorie zu Beginn noch nicht als Methode der PA gewertet wurde. Erst mit dem argumentative 

turn, als sich die PA zu wandeln begann, wurde die Frame-Analyse in die Policy-Analyse 

integriert. Der Begriff "Frame" existierte jedoch schon in den 70er Jahren, z.B. von Erving 

Goffman, der Frames als Interpretationsmuster in der sozialen Interaktion hervorhebt.115 Fu r 

mein Thema bietet sich jedoch Framing nach Rein/Scho n an, da ich eine Policy-Kontroverse 

behandle, welche auch bei Rein/Scho n im Mittelpunkt der Betrachtungen steht. Bevor ich das 

                                                        
112Fischer, Frank; Forester, John (1993): The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning, Duke 
Üniversity Press, Durham and London, S. 5. 
113Vgl Ebd, S. 5 – 6. 
114Vgl Ebd, S. 6 – 7. 
115Vgl Goffman, Erving (1974): Frame Analysis, Harper and Row, New York, 14.04.2016. 
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jedoch ausfu hre mo chte ich zuna chst die Frage kla ren, was framing nach Rein/Scho n genau 

bedeutet. 

 

"Framing is a way of selecting, organizing, interpreting, and making sense of a complex 

reality to provide guideposts for knowing, analyzing und acting. A frame is a perspective 

from which an amorphous, ill -defined, problematic situation can be made sense of and 

acted on."116 

 

Des Weiteren findet Framing laut Rein/Scho n auf der Ebene des perso nlichen Lebens, in 

wissenschaftlichen Üntersuchungen und eben im policy-making Prozess statt. Diese mu ssen 

dabei miteinander in Beziehung gesetzt werden. Jedenfalls konstruiert jeder Mensch seine 

eigene Sicht auf eine (problematische) Situation aus welcher sich dann verschiedene 

Handlungsmo glichkeiten ergeben.117  Man kann Frames (gleich ihrer deutschen Ü bersetung 

"Rahmen") also als verschiedene Sichtweisen auf die Welt bezeichnen, gleich einem Rahmen, 

durch den ein jeder Mensch die Welt betrachtet.  

 

Das Problem mit den Frames ist nur, dass mit der Vielzahl an Frames viele auseinanderdriftende 

soziale Realita ten geschaffen werden welche dann miteinander in Konflikt geraten. 118 

Rein/Scho n unterscheiden dabei in der Politik policy disagreements und policy controversies. 

Ein policy disagreement bezieht sich dabei auf Streitigkeiten in denen die Parteien durch 

Einbeziehen von Faktenwissen dazu fa hig sind den Konflikt beizulegen. Gegenstand des Disputs 

sind also Themen, welche mit Hilfe von Daten und Üntersuchungen eindeutig entschieden 

werden ko nnen.119  Eine policy controversy ist im Vergleich dazu gegen alle faktenbasierten 

Lo sungen immun. Hierunter fa llt der Streit um die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe. 

Solche Debatten verlaufen u ber einen langen Zeitraum und sind kaum final schlichtbar.  

Rein/Scho n weisen des Weiteren darauf hin, dass sich jedoch gerne policy disagreements (also 

Dispute welche mit Fakten lo sbar sind) als policy controversies tarnen. Die Grenzen 

verschwimmen daher oft. Zusa tzlich ru ckt jede der konfligierenden Parteien andere "Fakten" in 

den Mittelpunkt. Selbst wenn auf ein und dieselben "Fakten" rekurriert wird, werden diese von 

den Parteien anders interpretiert.120  

 

Entscheidend ist der Blickwinkel von Rein/Scho n, policy-Kontroversen als Streitigkeiten 

anzusehen, welche auf den unkompartiblen Deutungsrahmen der beteiligten Akteure und 

Akteurinnen basieren. 

                                                        
116Rein, Martin; Scho n, Donald (1993): Refraiming Policy Discourse, S. 146. In: Fischer, Frank; Forester, John 
(1993); The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning, Duke Üniversity Press, Durham and London, S. 
154–166. 
117Vgl Ebd, S. 146 – 147. 
118Vgl Ebd, S. 147. 
119Vgl Rein, Martin; Scho n, Donald (1994): Frame Reflection, Basic Books, New York, S. 3. 
120Vgl Ebd, S. 4 – 5. 
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"We see policy positions as resting on underlying structures of belief, perception, and 

appreciation, wich we call "frames." We see policy controversies as disputes in which the 

contending parties hold conflicting frames."121 

 

Da diese Deutungsrahmen auch vorgeben, welche Argumente als wichtig und unwichtig 

angesehen werden sind policy controversies resistent gegen vernunftbasierte Argumentation 

oder Fakten. Erschwerend kommt hier hinzu, dass die verschiedenen Frames der Akteure und 

Akteurinnen in einem Disput nicht explizit gea ußert oder miteinbezogen werden, sondern 

hintergru ndig wirken. So sind sie nicht greifbar oder argumentativ bearbeitbar.122 

 

 

5.2.3  Arten von Frames 

 

Im Folgenden unterscheiden Rein/Scho n zwischen rhetorical Frames und action Frames. 

"Rhetorische Frames müssen als typische Argumentationsweisen und als besondere Neigung zu 

bestimmten Begrifflichkeiten und Metaphern verstanden werden, die in den Policy-Debatten als 

persuasive Strategien und rhetorische Mittel eingesetzt werden; diese [F]rames beeinflussen 

allerdings [im Gegensatz zu den action Frames] weniger die programmbezogene, inhaltliche Seite 

der Policy-Debatten". 123  Erstere beschreiben also laut Rein/Scho n Frames, welche der 

Argumentation in der politischen Debatte zugrunde liegen, letztere Frames, welche die policy 

Praxis pra gen.  

 

Action Frames existieren auf drei Ebenen. Zuna chst einmal auf der Ebene der policy Frames, 

das sind Frames, die vom Akteur und der Akteurin genutzt werden um ein politisches Problem 

zu definieren; im Sinne von den Fokus auf ein bestimmtes Problem (und damit auch eine 

bestimmte Lo sung) richten. Der institutional action Frame ist allgemeiner und weiter gefasst; 

von ihm werden die policy Frames erst abgeleitet. Er beinhaltet damit bestimmte Sichtweisen, 

Wertesysteme, Schemata, Argumentationsstile, Bilder, etc. Diese werden von den Institutionen 

in denen die Akteure und Akteurinnen wirken vorgegeben. Man kann ihn auch als eine Familie 

aus a hnlichen Frames betrachten, da er normalerweise nicht in sich koha rent ist. So erleben z.B. 

verschiedene Akteure und Akteurinnen ihre institutionelle Einbettung auf eine andere Art und 

Weise. Die institutional action Frames sind laut Rein/Scho n Ausdruck eines weiten kulturellen 

Wertesystems, den metacultural Frames, welche um grundsa tzliche, tiefgreifende Metaphern 

angesetzt sind. Darunter sind beispielsweise grundsa tzliche, u ber lange Zeit etablierte 

                                                        
121Ebd, S. 23. 
122Vgl Ebd, S. 22 – 23. 
123Schneider, Volker; Janning, Frank (2006): Politikfeldanalyse. Akteure, Diskurse und Netzwerke in der 
o ffentlichen Politik, VS Verlag, Wiesbaden, S. 179. 
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gesellschaftliche Werte und Ansichten zu verstehen. Verschiedene metacultural Frames 

tendieren dazu, mit traditionellen politisch/o konomischen Sichtweisen verbunden zu sein. Die 

Ansichten liberal – konservativ sind hierbei jedoch nicht eindeutig einem metacultural Frame 

zuzuordnen, da diese in sich zu komplex und vielschichtig sind.124  In metacultural Frames 

"finden sich allgemeine Menschenbilder, Gesellschaftsvorstellungen, grundsätzliche 

Moralvorstellungen, und Natur- und Kulturkonzepte wieder, die jedoch in spezifischer Weise 

rezipiert und miteinander in Beziehung gesetzt werden".125 Im Zuge dieser Arbeit werden die 

verschiedenen Frames der Akteure und Akteurinnen in den Nationalratsdebatten aufgedeckt. 

 

Hierfu r scheint es sinnvoll, zuna chst die unterschiedlichen in der policy-Arena pra senten 

Akteure und Akteurinnen zu identifizieren. Im na chsten Schritt werden anhand des 

stenographischen Protokolls und Hintergrundrecherchen deren spezifische Sichtweisen auf die 

Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe nachgezeichnet. Aufgrund der jeweiligen Sprache 

und Wortwahl, Auswahl der Metaphern und evozierten Bilder sowie Bezugnahme auf andere 

Themen werden die jeweils wirksamen Frames und ihre Folgen auf die Handlungspraxis 

identifiziert. Ünter der Kategorie "rhetorical Frames" geht es um die Verwendung bestimmter 

Begrifflichkeiten und Metaphern, die einem speziellen Argumentationsstrang zuzuordnen sind. 

Die Analyse der action Frames erfolgt danach aufgesplittert in ihre drei Subkategorien. Ünter 

der Kategorie "policy Frame" stehen die Sichtweise des Akteurs oder der Akteurin auf das 

policy-Problem im Mittelpunkt, die sich aus den unter der Kategorie "rhetorical Frame" 

analysierten Begrifflichkeiten und Metaphern herauskristallisiert. Die Kategorie "institutional 

Frame" behandelt den Einfluss, der durch die Position in der Partei auf den Akteur oder die 

Akteurin ausgeu bt wird, sprich bestimmte Werte und Ansichten die sich durch die 

Parteizugeho rigkeit ausdru cken. Abschließend werden unter der Kategorie "metacultural 

Frame" die dazugeho rigen Menschenbilder, Gesellschafts- und Moralvorstellungen, Natur- und 

Kulturkonzepte abgeleitet. An dieser Stelle werden jedoch nicht nur die Aussagen in der 

Nationalratsdebatte herangezogen, sondern auch Hintergrundrecherchen (beispielsweise 

Statements in Zeitungsartikeln oder auf Websites) geta tigt. 

 

Allerdings ist es ist es schwierig die Frames wirklich ganzheitlich zu erfassen da sie, wie oben 

bereits erwa hnt, implizit wirken. Auch geben Rein/Scho n zu bedenken, dass Politiker und 

Politikerinnen in der o ffentlichen Debatte andere rhetorical Frames verwenden, als ihren 

Handlungsmustern wirklich zu Grunde liegen. So kann ein Akteur oder eine Akteurin einen 

vorherrschenden Frame adaptieren, um damit eine Handlung aus ganz anderen Beweggru nden 

zu legitimieren. Diesem werde ich durch Hintergrundrecherchen u ber den politischen Akteur 

oder die politische Akteurin entgegenwirken. Die Grenzen der Frame-Analyse liegen darin, dass 

ein Frame nicht zwangsla ufig eine kausale Folge angibt. Es muss beachtet werden, dass die 

gleiche Vorgehensweise mit verschiedensten policy Frames u bereinstimmen kann; 

                                                        
124Vgl Rein, Martin; Scho n, Donald (1994): Frame Reflection, S. 33 – 34. 
125Schneider, Volker; Janning, Frank (2006): Politikfeldanalyse, S. 179. 
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beziehungsweise derselbe Frame bei verschiedenen Akteuren und Akteurinnen eventuell auch 

verschiedene Handlungen evoziert. Eine Prognose aufgrund der Frame-Analyse sollte daher mit 

Vorsicht genossen werden.126 

 
  

                                                        
126Vgl Rein, Martin; Scho n, Donald (1994): Frame Reflection, S. 34 – 35. 
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6 Inklusion von LGBT-Personen in Österreich und den Niederlanden 

 

In diesem Kapitel vergleiche ich die Situation von LGBT-Personen in Ö sterreich und den 

Niederlanden nach Goldschmidts Kriterien zur Messung von Inklusion (siehe Kapitel 5.1). 

Bevor ich mich jedoch der normativen und strukturellen Ebene von Inklusion und der Haltungs- 

und Praxisebene widme stelle ich mit Hilfe eines historischen Ru ckblicks die Situation von 

Menschen, welche nicht dem heteronormativen Schema entsprechen, in Ö sterreich und den 

Niederlanden dar. 

 

 

6.1 Die historische Entwicklung der Rechte von LGBT-Personen 

 

Dieses Ünterkapitel behandelt die historische Entwicklung der Rechte von LGBT-Personen in 

Ö sterreich und den Niederlanden. Üm die heutige Rechtslage sowie die gesellschaftliche 

Einstellung zu gleichgeschlechtlicher Liebe zu verstehen, muss erst die historische 

Gewordenheit betrachtet werden. 

 

 

6.1.1  Die Entwicklung der Rechte von LGBT-Personen in Österreich 

 

Im Folgenden geht es um die langsame Entkriminalisierung der gleichgeschlechtlichen Liebe in 

Ö sterreich. Diese wird in die Verurteilung von Lesben und Schwulen aufgrund des 

Sodomieparagraphs im Mittelalter und der fru hen Neuzeit bis in die Moderne, die Verurteilung 

von LGBT-Personen in der Ersten Republik sowie im Nationalsozialismus und deren weitere 

Diskriminierung in der zweiten Republik eingeteilt. 

 

 

6.1.1.1 Die Verurteilung von Lesben und Schwulen aufgrund des Tatbestandes der "Unzucht  

wider der Natur" im  Mittelalter und der frühen Neuzeit 

 

Im Mittelalter galten gleichgeschlechtliche Sexualpraktiken als Sodomie und standen damit 

unter Strafe. Dabei wurde der Fokus (genau wie heute in den La ndern, in denen 

gleichgeschlechtliche Liebe immer noch sanktioniert wird) auf Beziehungen zwischen Ma nnern 

gelegt. Dies ist phallozentristischen Ansichten geschuldet. Sexuelle Akte zwischen Frauen 

galten nach mittelalterlichen Ansichten nicht als Geschlechtsverkehr sondern fiel unter 
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Önanie.127  Nach theologischen Ansichten der fru hen Neuzeit standen gleichgeschlechtliche 

sexuelle Praktiken an der Spitze der widernatu rlichen Praktiken und damit ho her als Inzest und 

Ehebruch. Die Verfolgung von sexuellen Delikten lag zu dieser Zeit in der Hand kirchlicher 

Gerichte, welche jedoch seit dem Hochmittelalter bei solchen Vergehen dazu neigten, weltliche 

Strafen zu verha ngen.128  

 

Weltliche Strafbestimmungen standen im gesamten Mittelalter also in enger Verbindung mit 

den religio sen Vorstellungen von einer legitimen Ausu bung heterosexueller Sexualita t exklusiv 

in ehelichen Verha ltnissen. Im 17. Jahrhundert spiegelte sich das in der Strafrechtsordnung der 

Ferdinandea (1656) und der Leopoldina (1675) wieder. Gleichgeschlechtliche Sexualita t, hier 

auf eine Stufe gestellt mit sexuellen Handlungen mit Tieren, oder ma nnlichen Kindern wird hier 

als widernatu rlich bezeichnet und ko nnen mit Enthauptung und anschließender Verbrennung 

bestraft werden. Strafmildernd gilt ein junges Alter und eine fehlende Durchfu hrung der Tat. 

Verscha rfend wirken ein hohes Alter, Ehebruch und eine Wiederholung der Tat. 

Landesgerichtliche Üntersuchungen ko nnen u berdies eingeleitet werden, wenn jemand als 

Person einen verda chtigen Eindruck macht und sich – meist na chtlich - an verda chtigen Örten 

aufha lt.  Ein medizinisches Attest, Zeugenaussagen oder eine Ü berfu hrung wa hrend der Tat 

werden als Beweise angenommen. Frauen als Sodomitinnen kommen weder in der Ferdinandea 

noch in der Leopoldina explizit vor.129  

 

Mit der Constitutio Criminalis Theresiana (1769) wurde das Strafrecht im Sinne einer 

Zentralisierung und Vereinheitlichung fu r die Regierungsgebiete der Habsburger Moarchie 

reformiert. 130  Die Theresiana, welche im Großen und Ganzen auch die materiellen 

Gesetzesbestimmungen der Josephina (1707) inkludiert, erweiterte den Paragraphen der 

Sodomie nun auch um widernatu rliche heterosexuelle Sexualpraktiken, Nekrophilie und 

Masturbation. Nun stehen an oberster Stelle der Listung der Vergehen jedoch 

Geschlechtsverkehr mit Tieren und Toten, gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen sowie 

widernatu rliche heterosexuelle Akte folgen darauf.131  Die Strafen fu r die Vergehen bleiben 

jedoch gleich. In der Theresiana wurden Frauen zwar in der Deliktdefinition namentlich 

erwa hnt, in den darauf folgenden Artikeln wurde darauf jedoch nicht weiter eingegangen. 

Sodomitische Praktiken wurden laut Hehenberger im mittelalterlichen Ö sterreich zwar nicht 

allzu ha ufig, jedoch streng geahndet. Sodomie galt als "Auflehnung gegen Gottes Willen"132. Wer 

sich jedoch das Postulat der Keuschheit beziehungsweise von Geschlechtsverkehr einzig in der 

Ehe missachtete, widersetzte sich Gottes Willen und musste als Su nder oder Su nderin hart 

                                                        
127Vgl Hehenberger, Susanne (2006): Ünkeusch wider die Natur – Sodomieprozesse im fru hneuzeitlichen 
Ö sterreich, Lo cker GesmbH, Wien, S. 19 – 20. 
128Vgl Ebd, S. 44. 
129Vgl Ebd, S. 51 – 52. 
130Vgl Ebd, S. 70. 
131Vgl Ebd, S. 71. 
132Ebd, S. 205. 
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bestraft werden um dessen Zorn abzuwenden. 133  Dies sollte bis ins 18. Jahrhundert so 

bleiben.134  

 

Ebenso rief das Christentum dazu auf, Transgender-Verhalten unter Strafe zu stellen. Eine 

Rechtfertigung hierfu r findet sich direkt in der Bibel 5. Buch Mose, Kap. 22, Vers 5. Hier steht 

geschrieben, dass weder ein Mann Frauenkleidung noch eine Frau Ma nnerkleidung tragen soll. 

Eine Zuwiderhandlung konnte mit Hexerei und Ketzertum bedacht werden. Moog fu hrt hier als 

Beweis die Verbrennung von Jeanne d`Arc an, welche sich auf dem Schlachtfeld als Mann 

kleidete.135  Ansonsten wurde Transsexualita t im Mittelalter und der fru hen Neuzeit kaum 

thematisiert. 

 

 

6.1.1.2 Die Verurteilung von Lesben und Schwulen in der Ersten Republik und im 

Nationalsozialismus 

 

Homosexualita t blieb in Ö sterreich bis 1971 strikt verboten. Nach dem Strafgesetzbuch von 

1852 wurde "Ünzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts" mit bis zu fu nf 

Jahren schwerem Kerker geahndet (§129 und §130). 136  Vor allem der §129 aus dem 

Strafgesetzbuch von 1852 blieb dabei im Großen und Ganzen bis in die Zweite Republik gu ltig. 

In der Ersten Republik (1918 – 33) begannen Frauen sich politisch einzubringen. Dies geschah 

hauptsa chlich in der sozialdemokratischen Partei und zuna chst bei Themen wie Sozial-, 

Familien- und Bildungspolitik, jedoch auch bei Themen wie dem Abtreibungsverbot. 137 

Zeitgleich diagnostiziert Weis das Erstarken einer lesbisch-schwulen Subkultur in Ö sterreich. 

Weis nennt hier eine anonyme lesbische Subkultur in Wien der 20er Jahre wo es verschiedene 

Treffpunkte (Tabarin und Salzkammergut) fu r lesbische Frauen gab. Allgemein orientierte sich 

die o sterreichische Homosexuellenbewegung stark an Deutschland. So wurde von dort aus auch 

queere Literatur verbreitet, z.B. wurde die Zeitschrift "Frauenliebe" vom Deutschen 

Frauenverband auch in Ö sterreich herausgegeben. Da diese nun fu r jeden Menschen frei 

erwerbbar wurde und auch der Zugang zu z.B. Szenecafe s frei zuga nglich war, begann die 

absolute Isolation von Schwulen und Lesben ein wenig zu schwinden. 138  Dennoch blieb 

Ö sterreich zu dieser Zeit "der Spitzenreiter der Homosexuellenverfolgung"139 im europa ischen 

Vergleich. So wurde damals bei ca. 200 Personen im Jahr Anzeige wegen Ünzucht erhoben. Der 

                                                        
133Vgl Ebd, S. 205. 
134Vgl Ebd, S. 213. 
135Vgl Moog, Bettina Charlotte (2005): Das "Gespenst" der Gleichgeschlechtlichkeit – Transsexuelle zwischen 
Anerkennung und Diskriminierung, Wien, S. 8 – 9. 
136Vgl Graupner, Helmut (1997): Homosexualita t und Strafrecht in Ö sterreich. Eine Ü bersicht, Rechtskomitee 
Lambda, 5. Auflage, Wien, S.4. 
137Vgl Weis, Veronika (2006): Sexualita t und Kontrolle, S. 39 – 41. 
138Vgl Ebd, S. 41 – 43. 
139Ebd, S. 45. 
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Anteil der Frauen lag hier jedoch nur bei drei Prozent. Ein Strafrechtsentwurf zur 

Entkriminalisierung weiblicher Homosexualita t 1927, auf den die katholische 

Frauenorganisation mit einer Warnung von dem Verfall der Moral reagierte, scheiterte 

jedoch.140 Weis weist im Folgenden darauf hin, dass diese kleine Liberalisierung nicht von der 

gesamten Bevo lkerung getragen wurde. So kam harsche Kritik von Seiten der 

Nationalsozialisten, welche den Fortbestand des Volkes und der guten Sitte in Gefahr sah.141 

Wa hrend dem Ersten Weltkrieg entstand eine ganze Generation von traumatisierten Ma nnern, 

die extrem obrigkeitsho rig und von der weiblichen Bevo lkerung entfremdet waren. "Diese 

Generation an Männern konnte in der Beziehung zur Frau keine Befriedigung finden. Die 

Soldatengeneration, die nie gelernt hatte zu lieben, verspürte einen tiefen Hass und eine tiefe Angst 

gegenüber "dem Weiblichen". Sie muss man im Hinterkopf behalten, wenn man den Umgang der 

NationalsozialistInnen mit der Sexualität verstehen will."142  

 

So endeten die liberalen Ansa tze der Weimarer Republik nach dem ersten Weltkrieg und 

nationalsozialistisches, sprich patriarchales, streng geschlechtertrennendes, von 

Rassenhygiene gepra gtes Gedankengut nahm seinen Platz ein.143 Die Frauen- und gleichzeitig 

auch die Homosexuellenbewegung wurden zerschlagen; fu r Schwule und Lesben folgte "der 

Rückzug ins Private und in die Anonymität. Es begann die Zeit des Versteckens. Viele wurden dazu 

genötigt zu heiraten und ein Doppelleben zu führen. Diese Zerschlagung und die darauf folgende 

jahrelange Verfolgung zerstörte das damals neu entstandene homosexuelle Bewusstsein, erst in 

den 70er Jahren konnte daran wieder angeknüpft werden."144 Wa hrend des NS-Regimes wurden 

Homosexuelle weiterhin unter dem §129 verfolgt. Dieser wurde nach dem Anschluss mit 

gro ßerer Ha rte vollstreckt. Die Anzahl der Angeklagten verdoppelte sich laut Weis von 1937 auf 

1938 und verviereinhalbfachte sich sogar von 1937 auf 1939; additional wurde das Strafmaß 

nahezu verdoppelt. Allein in Wien wurden von 1938 bis 1943 1.162 Ma nner fu r ihre 

Homosexualita t bestraft. Neben einer Haftstrafe wurde nun zusa tzlich der Fu hrerschein 

entzogen, ein Berufsverbot verha ngt und akademische Titel aberkannt. Als Ziel dieser 

Maßnahmen kann mo glichst umfassende soziale Exklusion genannt werden. Wie in den 

vergangen Jahrhunderten wurden jedoch weit weniger Frauen verurteilt und ihre Strafen fielen 

im Schnitt milder aus. 145  Neben dem §129 wurde mit dem Anschluss und der damit 

einhergehenden Gleichschaltung auch der §175, der das Delikt der Ünzucht in Deutschland 

regelte zur o sterreichischen Rechtsprechung herangezogen. Bemerkenswert ist, dass in diesem 

lesbische Frauen gar nicht erst pra sent sind "weil sie nicht ernst genommen wurden. Eine Frau, 

die ihre Sexualität und ihr Leben selbst bestimmte, existierte für die NationalsozialistInnen 

                                                        
140Vgl Ebd, S. 45. 
141Vgl Ebd, S. 45. 
142Ebd, S. 47. 
143Vgl Ebd, S. 55. 
144Ebd, S. 61. 
145Vgl Ebd, S. 67. 
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nicht." 146  Dabei hatten Lesben es einfacher als Schwule sich unbehelligt von den 

NationalsozialistInnen zu bewegen. Da viele Ma nner ohnehin kriegsbedingt abwesend waren, 

konnten Frauen ohne großen Verdacht auf sich zu ziehen zusammenleben und sich im 

o ffentlichen Raum bewegen.147  Ma nner, welche im o ffentlichen Leben eine aktive Rolle zu 

spielen hatten, lebten in sta ndiger Angst vor der Ü berwachung und Bespitzelung durch die 

Gestapo.148 Die Gestapo war jedoch nicht die einzige Gefahrenquelle, vor allem lesbische Paare 

wurden ha ufig durch Denunziation von Nachbarn, Kollegen etc. u berfu hrt; oft auch vom 

eigenen Ehemann, der durch den Beweis der Homosexualita t seiner Ehefrau schuldlos 

geschieden werden konnte. 149  Gleichzeitig schwand die Macht der Judikative mit der 

Machtergreifung der NationalsozialistInnen. Informelle Verordnungen und willku rliche 

Entscheidungen dominierten die Rechtspraxis. Die Gestapo wurde mit weitreichenden 

Befugnissen ausgestattet, welche auch unabha ngig von der Judikative agieren konnte. Diese war 

sogar in der Lage, selbst als urteilende Instanz zu handeln – auch vorbeugend.150 "Wenn man 

die Verfolgung der Homosexuellen betrachtet, so muss man immer davon ausgehen, dass diese 

einerseits aufgrund von Gesetzesverstößen verfolgt wurden und vor ein Gericht geführt wurden, 

dass sie aber andererseits willkürlich von der Polizei festgehalten werden konnten und keinen 

Anspruch auf eine Verhandlung hatten, denn die Sicherheit des Rechtsstaates existierte im Dritten 

Reich nicht."151  

 

Des Weiteren wurden Schwule wegen ihrer Homosexualita t in KZs abtransportiert; Lesben 

ebenfalls, jedoch nicht als "Homosexuelle" sondern als "Asoziale". Schwule und Lesben wurden 

zu NS- Zeiten aus "rassenhygienischen Gru nden" medizinischen Experimenten ausgesetzt, 

sterilisiert oder kastriert. Dabei war die Todesrate unter Schwulen in KZs besonders hoch.152 

Dies lag daran, dass Homosexualita t von den Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen als 

Krankheit angesehen wurde. NS-A rzte schlugen die Kastration homosexueller Menschen vor, 

um ihren Sexualtrieb zu neutralisieren. Durch das Ausschalten des Sexualtriebs sollten sich 

diese in willenlosen Arbeitskra fte fu r das NS-Regime verwandeln. Öpfer dieser Praktiken waren 

jedoch zumeist arbeitsunfa hig und/oder begingen aufgrund dieser physischen wie psychischen 

Verstu mmelung Selbstmord. 153  "Andere nationalsozialistische Ärzte verwendeten 

[h]omosexuelle [Menschen] als lebendes Forschungsmaterial auf der Suche nach einer 

medizinischen „Heilung" der Homosexualität. Auch diese Experimente endeten für die meisten 

                                                        
146Ebd, S. 69. 
147Vgl Ebd, S. 73. 
148Vgl Ebd, S. 73 – 74. 
149Vgl Ebd, S. 77 – 78. 
150Vgl Ebd, S. 71. 
151Ebd, S.72. 
152Vgl Ebd, S. 80 – 83. 
153Vgl Wahl, Niko (2004): Verfolgung von Schwulen und Lesben in Ö sterreich im Nationalsozialismus und der 
Zweiten Republik, Verein Gedenkdienst, Ausgabe 4/04, https://www.gedenkdienst.at/index.php?id=420, 
26.07.2016. 

https://www.gedenkdienst.at/index.php?id=420
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Versuchspersonen mit dem Tod."154 Die Ansicht, Homosexualita t wa re eine (heilbare) Krankheit 

endete jedoch nicht mit der NS-Herrschaft. In Ö sterreich wurde bis in die 60er Jahre mit einer 

schmerzhaften Elektroschocktherapie oder chemischer Kastration versucht, Homosexualita t zu 

"heilen". Auch heute noch wird in einigen La ndern Europas (z.B. Deutschland) der Versuch 

unternommen, Homosexualita t durch Psychotherapie umzuwandeln. Diese 

Konversionstherapien sind jedoch unter A rzten ho chst umstritten und werden von der großen 

Mehrheit als gesundheitsscha dlich eingestuft.155  

 

Auch Transgender-Personen wurden im Nationalsozialismus in KZs inhaftiert und ermordet, 

jedoch nur die, die als homosexuell eingestuft wurden. Eva Fels konnte jedoch Biographien von 

Transgender-Menschen sammeln, welche auch wa hrend der NS-Zeit sogenannte 

"Transvestitenscheine", welche in der Weimarer Republik eingefu hrt wurden, erhielten. 

Daru ber hinaus waren genitalanpassende Öperationen, Namen- und 

Personenstandsa nderungen mo glich. Einer Transfrau wurde sogar ein Pflegekind zugewiesen. 

Dies war laut Fels jedoch ein Einzelfall.156 

 

 

6.1.1.3 Der Umgang mit LGBT-Personen in der Zweiten Republik 

 

In den ersten Jahren der zweiten Republik wurden homosexuelle Menschen weiterhin verfolgt. 

Der §129 des Strafgesetzbuches von 1852 behielt weiterhin seine Gu ltigkeit. Jedoch kam es zu 

einer langsamen Entkriminalisierung. Diese erfolgte "[a]llerdings auf eine für Österreich 

typische Art und Weise, nämlich nicht klar und eindeutig. Mit jedem Schritt nach vorne wurde auch 

ein halber Schritt zurück getan."157  So wurde 1964 eine "Entkriminalisierung homosexueller 

Handlungen zwischen Erwachsenen"158 aufgenommen, eine Regierungsvorlange unter der Ö VP-

Alleinregierung vier Jahre spa ter sah jedoch deren Strafbarkeit weiterhin vor. Mit der kleinen 

Strafrechtsreform 1971 schaffte Ö sterreich unter Federfu hrung der Sozialdemokraten, als eines 

der letzten westlich orientierten La nder in Europa ein totales Verbot der Homosexualita t ab. 

Einzig in Schottland und (Nord)Irland stand gleichgeschlechtlicher Verkehr la nger unter 

Strafe.159  Allerdings wurde der sogenannte "Homosexuellenparagraph" nur unter Vorbehalt 

                                                        
154Ebd. 
155Vgl Blei, Bianca (16.12.2013): Homo-Therapie im Namen des Herrn. In: Der Standard, 
http://derstandard.at/1385170642824/Homo-Therapie-im-Namen-des-Herrn, 15.07.2016. 
156Vgl Fels, Eva (2014): Transgender im Nationalsozialismus, S.1. In: Einmahnung der Transgender-Geschichte im 
Nationalsozialismus, Fachkonferenz – Gedenken neu gedacht – Wien gedenkt vergessener Öpfer; Zeithistorische, 
gesellschaftliche, queere und ku nstlerische Dimensionen des Gedenkens an homosexuelle und transgender NS-
Öpfer, Wiener Antidiskriminierungsstelle, Wien, S. 1 – 4. 
157Weis, Veronika (2006): Sexualita t und Kontrolle, S. 114. 
158Ebd, S. 114. 
159Vgl Weingand, Hans-Peter (2011):  "Auch in Öesterreich wird der Nacht einmal der Morgen folgen". Die 
Beseitigung des Totalverbots homosexueller Handlungen in Ö sterreich durch die Strafrechtsreform 1971, S. 17. 
In: Go ssl, Martin J. (2011): Von der Ünzucht zum Menschenrecht, Rosalila PantherInnen, Schwul-lesbische 

http://derstandard.at/1385170642824/Homo-Therapie-im-Namen-des-Herrn
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abgeschafft. So wurden vier Einschra nkungen inkludiert, welche bis vor kurzem noch Bestand 

hatten. Diese vier Paragraphen wurden (zwar nicht Wort fu r Wort jedoch materiell unvera ndert) 

in das neue Strafgesetzbuch 1975 u bernommen. Nach §209 steht gleichgeschlechtlichen 

Verkehr eines Erwachsenen mit Jugendlichen bis 18 Jahre unter Strafe, dies kann mit einer 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fu nf Jahren Gefa ngnis geahndet werden. §210 

verbietet homosexuelle Prostitution mit einer Strafandrohung von bis zu zwei Jahren. §220 

ahndet die Werbung fu r gleichgeschlechtliche Akte mit Personen des gleichen Geschlechts 

(oder mit Tieren) unter Androhung von einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten, 

beziehungsweise einer Geldstrafe. §221 bestraft sogar die Gru ndung, Mitgliederwerbung und 

Zugeho rigkeit zu einer Verbindung, welche gleichgeschlechtlichen Verkehr begu nstigt und 

"o ffentlich A rgernis" erregen kann unter gleichen Bedingungen wie die von §220.160  

 

Jedoch verbesserte sich die rechtliche Situation in den kommenden Jahrzehnten. Der §209 

wurde von allen Rechtsvorschriften am meisten kritisiert, da das Schutzalter fu r 

heterosexuellen Geschlechtsverkehr bei 14 liegt, und unter dem §209 ausschließlich Schwule 

verurteilt wurden. Grundlage dafu r war die Angst, dass jugendliche Ma nner durch zu fru he 

gleichgeschlechtliche Erfahrungen homosexuell gepra gt werden wu rden. Die weibliche 

Homosexualita t, welche innergesellschaftlich weniger sichtbar ist, beno tige nach dieser Ansicht 

keine Beschra nkung. Auch wurde lesbischer Liebe damals keine Altersgrenze gesetzt, da die 

Sexualita t von Frauen generell als biegsam und nicht selbstbestimmt angesehen wurde. Dies 

weist deutliche Parallelen zu der Argumentation aus der Zeit des Nationalsozialismus auf.161 

Jedenfalls wurde der §210 1989 aufgehoben, 1996 der §220 und §221 und 2002 auch endlich 

der §209, da er als verfassungswidrig eingestuft wurde.  

 

Doch trotz dieser bemerkenswerten Fortschritte in den letzten Jahren gibt es immer noch einige 

Punkte, in denen LGBT-Personen nicht die gleichen Rechte wie heterosexuelle Menschen haben. 

Diesen Diskriminierungen widme ich mich im Folgenden. Doch zuna chst mo chte ich die 

Entwicklung der Rechte von LGBT-Personen in den Niederlanden beleuchten, welche sich 

extrem von der o sterreichischen unterscheidet. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
Arbeitsgemeinschaft Steiermark, Graz, S.17 – 62. 
160Vgl Ebd, S. 45. 
161Vgl Weis, Veronika (2006): Sexualita t und Kontrolle, S. 116. 
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6.1.2  Die Entwicklung der Rechte von LGBT-Personen in den Niederlanden 

 

Auch in den mittelalterlichen Niederlanden wurde gleichgeschlechtlicher Verkehr als Sodomie 

betrachtet und bestraft. So kann das 10. bis 18. Jahrhundert laut Hekma als "Zeitalter der 

Sodomie" 162  bezeichnet werden. Gleich wie in Ö sterreich wurde Sodomie seitens der 

(katholischen wie der damals protestantischen/calvinistischen) Kirche als Su nde angesehen 

und daher vom Staat als Verbrechen bestraft. Sexueller Verkehr außerhalb der Ehe, sowie 

abseits vom Zwecke der Fortpflanzung galten als Sodomie und konnten potentiell mit der 

Todesstrafe geahndet werden. Dies geschah praktisch jedoch eher selten und wenn u berhaupt, 

dann meist im Falle von ma nnlichem Analverkehr oder der Bestialita t.163  

 

Zwischen 1400 und 1729 wurden nach dem derzeitigen Forschungsstand 100 Personen wegen 

Sodomie verurteilt, der gro ßte Teil davon waren Ma nner. 1730 – 1732 kam es nahezu in den 

ganzen Niederlanden zu einer Verfolgungswelle.164 Anstelle Homosexualita t jedoch bis in die 

70er Jahre des neunzehnten Jahrhunderts unter Strafe zu stellen, wurde der Schritt der 

Entkriminalisierung in den Niederlanden bereits 1811 unternommen. Im Zuge der 

franzo sischen Revolution war Frankreich das erste Land Europas welches Gesetze, die die 

"widernatu rlichen Ünzucht" unter Strafe stellten, abschaffte. 165  Mit der Annexion der 

Niederlande an Frankreich 1811 wurde auch das niederla ndische Recht dem Frankreichs 

angeglichen. Diese liberalere Regelung des Ümgangs mit Homosexuellen wurde auch nach der 

Ünabha ngigkeit der Niederlande von Frankreich beibehalten. Homosexualita t stand im 19. 

Jahrhundert in den Niederlanden ""nur noch" als Erregung öffentlichen Ärgernisses unter Strafe 

und nach 1886 nur dann, sofern Minderjährige unter 16 Jahren involviert waren. [...] Bei aller 

Liberalisierung hielt sich das Stigma der Homosexualität jedoch hartnäckig, was das Leben einer 

homosexuellen Identität oft nur im Geheimen zuließ."166  

 

Dennoch muss hier angemerkt werden, dass die Entkriminalisierung der Homosexualita t nicht 

auf etwaiges Besinnen auf das Verbot der Diskriminierung der Menschen zuru ckzufu hren ist, 

sondern auf die Betrachtung von Homosexualita t als Krankheit. Zimmermann beschreibt, dass 

mit der franzo sischen Revolution die Deutungshoheit der katholischen Kirche zu Gunsten der 

Autorita t von Medizinern schwand. Da das Recht nun nicht mehr religio s-moralisch legitimiert 

                                                        
162Hekma, Gert: Schwule Kultur in Europa vom 18. bis 20. Jahrhundert, S. 211. In: Eder, Franz X; Fru hstu ck, 
Sabine (Hg) (1999): Neue Geschichten der Sexualita t: Beispiele aus Östasien und Zentraleuropa 1700 – 2000, 
Turia und Kant, Wien, S. 209 – 236. 
163Vgl Ebd, S. 212. 
164Vgl Ebd, S. 213. 
165Vgl Bauer, Werner T. (2014): Die Rechte Homosexueller im europa ischen Vergleich, Ö sterreichische 
Gesellschaft fu r Politikberatung und Politikentwicklung, S.4, 
http://www.politikberatung.or.at/uploads/media/Die-Rechte-Homosexueller-im-europaeischen-
Vergleich_01.pdf, 13.07.2016. 
166Winkler, Simone (2011): Rechte sexueller Minderheiten: Entwicklung und aktuelle Lage der Rechte 
Homosexueller am Beispiel Niederlande und Iran, Wien, S. 34. 

http://www.politikberatung.or.at/uploads/media/Die-Rechte-Homosexueller-im-europaeischen-Vergleich_01.pdf
http://www.politikberatung.or.at/uploads/media/Die-Rechte-Homosexueller-im-europaeischen-Vergleich_01.pdf
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werden konnte, Homosexualita t aber immer noch im Hinblick auf den Fortbestand der 

Gesellschaft als scha dlich betrachtet wurde, wandte man sich im Zuge der Aufkla rung dem 

Naturrecht (im Sinne der naturgegebenen Vernunft des Menschen) zu. Sexueller Verkehr 

zwischen Menschen des gleichen Geschlechts wurde als unvernu nftig betrachtet, da so kein 

Wachstum der Gesellschaft entstehen konnte. Ein derartiges Verhalten wider der bu rgerlichen 

Natur wurde daher als krank betrachtet.167  

 

Daru ber hinaus ging mit der Entkriminalisierung der Homosexualita t in den Niederlanden eine 

Alterseinschra nkung einher; gleich wie in Ö sterreich. So besagt beispielsweise der Artikel 248-

bis des Strafgesetzbuchs von 1911, dass ein Erwachsener, der mit einem Partner des gleichen 

Geschlechts, welcher unter 21 Jahre alt ist, mit bis zu vier Jahren Gefa ngnis bestraft werden 

kann. Dies ging maßgeblich auf den Einfluss der christlichen Parteien, die Anfang des 20. 

Jahrhunderts im niederla ndischen Parlament die Mehrheit bildeten, zuru ck. Diese setzten sich 

fu r eine aktivere Rolle im Privatleben der Menschen ein. "Der Staat sollte nicht eine sittlich 

neutrale, sondern eine positiv christliche Rolle einnehmen."168 Wa hrend die, fru her sta rker in der 

Regierung vertretenen Liberalen von dieser Meinung Abstand nahmen, planten die 1909 nun 

mit einer absoluten Mehrheit ausgestatteten christlichen Parteien eine A nderung des 

Strafgesetzbuches durch die Einfu hrung des Artikel 248-bis, welcher von allen 

Sozialdemokraten sowie den meisten Liberalen abgelehnt wurde. In der liberalen Bevo lkerung 

und unter den homosexuellen Menschen lo ste dieser Artikel Proteste aus; eine Bewegung 

wurde geboren.169  

 

Auch in der Zwischenkriegszeit "herrschte in den Niederlanden eine äußerst schwulenfeindliche 

Atmosphäre. Schwule Männer sahen sich in Gefahr, bei einem Bekenntnis zu ihrer Homosexualität 

ihr Ansehen oder ihre Arbeit zu verlieren. Sie wurden durch die neue Gesetzeslage stark 

eingeschränkt".170 Mit dem Einmarsch der Deutschen 1940 wurde gleichgeschlechtlicher Sex 

nach deutschem Recht unter Strafe gestellt. Dies galt bis zum Ende der deutschen Besatzung 

1945. Trotzdem sollte der Artikel 248, welcher das Schutzalter fu r gleichgeschlechtliche 

sexuelle Handlungen deutlich u ber das von heterosexuellem Geschlechtsverkehr stellte noch 

bis 1971 in Kraft sein.171  

 

Seit 1978 sind geschlechtsangleichende Öperation bei transsexuellen Menschen erlaubt; seit 

                                                        
167Vgl Zimmermann, Andreas (2012): Homosexualita t und Krankheit. Zur Genese eines kulturellen 
Zusammenhanges, IZZP, Ausgabe 1/2012, Themenschwerpunkt Leben und Tod, 
http://www.izpp.de/fileadmin/user_upload/Ausgabe_6_1-2012/20_1-2012_A-Zimmermann.pdf,  S. 7 – 8, 
14.07.2016. 
168Winkler, Simone (2011): Rechte sexueller Minderheiten, S. 35. 
169Vgl Winkler, Simone (2011): Rechte sexueller Minderheiten, S. 34 – 36. 
170Ebd, S. 36. 
171Vgl Salden, Maarten (1987): The Dutch Penal Law and Homosexual Conduct, S. 155 – 156, In: Van Naerssen, A. 
X. (1987): Interdisciplinary Reasearch on Homosexuality in the Netherlands, The Haworth Press, London/New 
York, S. 155 – 180. 

http://www.izpp.de/fileadmin/user_upload/Ausgabe_6_1-2012/20_1-2012_A-Zimmermann.pdf
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1973 sind Homosexuelle nicht mehr vom Milita rdienst ausgeschlossen.172 Dennoch pra gten die 

Erfahrungen der deutschen Ökkupation die Einstellungen der Niederla nder zum Thema 

Homosexualita t. So a nderten A rzte und Geistliche mit der Zeit ihre Standpunkte. Vor allem ab 

Mitte der 50er Jahre wurden die Niederlande zu einem "progressiven Vorreiter in Sachen 

Homosexualität und Sexualität allgemein. Nach 1955 entstand eine boomende Schwulenszene in 

den Niederlanden."173 Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Niederlande bereits seit den 50er 

Jahren ein Paradies fu r gleichgeschlechtliche Liebe bildeten; noch in den 60er Jahren existierte 

parallel zu der Emanzipation der Schwulen die Ansicht, Homosexualita t sei eine Krankheit, 

welche "behandelt" werden ko nne. So wurden homosexuelle Menschen und Sexualverbrecher 

in mehreren La ndern Europas und auch in den Niederlanden zu einer "Behandlung" gezwungen, 

welche teilweise sogar eine Kastration beinhaltete.174  

 

Winkler teilt die Schwulenemanzipation in den Niederlanden in drei Phasen ein. In der ersten 

Phase ging es um die Abschaffung diskriminierender Gesetze wie z.B. das Schutzalter, welches 

in den 70ern angeglichen wurde. Die Schwulenbewegung CÖC (Cultuur en Öntspannings-

Centrum) ist dabei sehr pra sent. Danach verlagerte sich der Schwerpunkt in der 2.Phase auf 

den Kampf um Gleichberechtigung, in der letzten Phase wird fu r gesellschaftliche Akzeptanz 

geka mpft. Dies ist aufgrund der sich ha ufenden gewaltta tigen Ü bergriffe auf hauptsa chlich 

schwule Ma nner ein wichtiges Anliegen der LGBT-Bewegung.175 Doch dazu mehr in 6.3, 6,4 und 

6,5. 

 

 

6.1.3  Zusammenfassung 

 

Vergleicht man die Geschichte der Rechte von LGBT-Personen in Ö sterreich mit der in den 

Niederlanden, so fa llt einem gleich zu Anfang ins Auge, dass die Legalisierung der 

Homosexualita t in den Niederlanden 160 Jahre fru her geschah als in Ö sterreich. Dabei ist die 

Abschaffung des Verbots des gleichgeschlechtlichen Verkehrs in den Niederlanden auf die Ideen 

der franzo sischen Revolution zuru ckzufu hren infolge derer auch der Einfluss der Kirche zu 

schwinden begann. In Ö sterreich bestand dieser Einfluss jedoch lange fort. Erst unter einer 

sozialdemokratischen Regierung konnte das Verbot von gleichgeschlechtlichen Akten 

letztendlich gekippt werden. Dabei war Ö sterreich eines der letzten westeuropa ischen La nder, 

in denen sich dieser Prozess vollzog. In den Niederlande war eine liberale Regierungsform und 

politisch Kultur la nger Tradition. Doch dazu mehr in Kapitel 6.4.  

                                                        
172Vgl Hekma, Gert (2015): The Netherlands, glbtq, http://www.glbtqarchive.com/ssh/netherlands_S.pdf, 
14.07.2016. 
173Winkler, Simone (2011): Rechte sexueller Minderheiten, S. 37. 
174Vgl Hekma, Gert (1999): Schwule Kultur in Europa vom 18. bis 20. Jahrhundert, S.224. 
175Vgl Winkler, Simone (2011): Rechte sexueller Minderheiten, S. 38 – 40. 

http://www.glbtqarchive.com/ssh/netherlands_S.pdf
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Ansonsten deckten sich die Strafandrohungen und -hintergru nde bis 1800 weitgehend. Durch 

die starke Position der Kirche im Staat, welche gleichgeschlechtliche Liebe als Su nde bezeichnet 

sollte diese verfolgt und bestraft werden. Bemerkenswert ist hierbei, dass lesbische Frauen 

signifikant weniger verfolgt wurden als schwule Ma nner. In Mittelalter und Neuzeit ist dies auf 

die Wahrnehmung von Sex als Akt der Penetration zuru ckzufu hren. Dagegen wurde dies unter 

den Nationalsozialisten in der geringeren Sichtbarkeit von Frauen im o ffentlichen Raum 

begru ndet sowie in der Wahrnehmung der weiblichen Sexualita t als passiv und 

unselbstbestimmt176, was zu dieser Zeit auf Ö sterreich wie die Niederlande zutraf.  

 

Wa hrend des Nationalsozialismus waren beide La nder der deutschen Gesetzgebung 

unterworfen; wobei sich diese von vorn herein kaum von der Ö sterreichischen unterschied. 

Hier wurde gleichgeschlechtlicher Verkehr hart bestraft und gesellschaftlich gea chtet, wobei 

die Nationalsozialisten in den Niederlanden ihren Hauptfokus nicht auf die Verfolgung von 

Schwulen und Lesben legten. In beiden La ndern zeichnete sich bereits in der 

Zwischenkriegszeit eine homophobe gesellschaftliche Neigung ab, welche auch nach dem Krieg 

bestehen blieb. Jedoch wurde das Verbot von gleichgeschlechtlichem Sex in den Niederlanden 

nach Kriegsende aufgehoben, wa hrend es in Ö sterreich bestehen blieb, da dies schließlich 

schon vor dem Anschluss an Nazideutschland bestand. Doch wa hrend sich die Niederlande ab 

1955 zu einem progressiven Vorreiter in der LGBT-Szene entwickelte bleibt Ö sterreich bis heute 

sehr ru cksta ndig in diesen Belangen. Die nachfolgenden Ünterkapitel werden dies 

konkretisieren. 

 

 

6.2  Inklusion und Exklusion von LGBT-Personen auf der normativen Ebene 

 

Auf der normativen Ebene ru ckt die Inklusion als Menschenrecht in den Fokus. 

Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Örientierung widersprechen dem Geist der 

Europa ischen Menschenrechtskonvention sowie der Allgemeinen Erkla rung der 

Menschenrechte der ÜN. Doch auch kleinere Örganisationen und Menschenrechtsaktivisten 

und -Aktivistinnen bescha ftigen sich mit dem diskriminierungsfreien Ümgang von LGBT-

Personen und gestalten die normative Ebene maßgeblich mit. Hier ist die Liste der Yogyakarta-

Prinzipien hervorzuheben. Die Ansicht, dass Inklusion ein Menschenrecht ist, hat u berdies 

maßgeblichen Einfluss auf die strukturelle Ebene von Inklusion sowie auf die Handlungs- und 

Praxisebene, da sie all diese als normgebenden Impuls schon vorab mitgestaltet. 

 

 

                                                        
176Vgl Weis, Veronika (2006): Sexualita t und Kontrolle, S. 69. 
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6.2.1 Inklusion von LGBT-Personen durch die Europäische 

Menschenrechtskonvention, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der 

UN und die Grundrechtecharta der EU 

 

 

Die allgemeine Erkla rung der Menschenrechte (AEMR) der ÜN ist der wichtigste normative 

Anknu pfungspunkt fu r die Nichtdiskriminierung von LGBT-Personen weltweit. Die AEMR 

(A/RES/217, ÜN-Doc. 217/A-(III)) vom 10. Dezember 1948, welche zweifelsohne eine Lehre 

aus den vorhergehenden beiden Weltkriegen und ihren Gra ueltaten zieht, definiert die 

Menschenrechte als angeborene Rechte eines jeden Menschen, welche allein im Menschsein 

begru ndet liegen. Diese Rechte sind daher unvera ußerlich; d.h. ko nnen niemandem aberkannt 

werden, da sie in der angeborenen Wu rde des Menschen wurzeln.177 

 

So beschreibt der erste Artikel die Gleichheit aller Menschen aufgrund ihrer angeborenen 

menschlichen Fa higkeiten: 

 

"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 

und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.178 

 

Der nachfolgende Artikel legt deren Üniversalita t fest: 

 

"Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne 

irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 

politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, 

Geburt oder sonstigem Stand. 

 

Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, 

rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person 

angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine 

Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist."179 

 

Durch die weite Formulierung der Rechte sind ausnahmslos alle Menschen inkludiert. Auch 

leiten sich aus dieser universalen, unvera ußerlichen Menschenwu rde und Gleichheit die in den 

folgenden Artikeln beschriebenen Freiheiten, wie Beispielsweise die Freiheit von Sklaverei (Art. 

4), die Freiheit von Folter (Art. 5), die Freiheit von rechtlicher Diskriminierung (Art. 7) oder das 

                                                        
177Vgl Vereinte Nationen (1948): Resolution der Generalversammlung, 217 A (III) Allgemeine Erkla rung der 
Menschenrechte, Artikel 1, http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf, S.1, 18.07.2016. 
178Ebd, S. 2. 
179Ebd, S. 2. 

http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
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Recht auf die freie Wahl des Ehepartners (Art. 16).180  Die AEMR gilt fu r Ö sterreich wie die 

Niederlande, da beide Teil der ÜN sind. Jedoch ist die AEMR genaugenommen nur eine 

Resolution beziehungsweise Willenserkla rung der ÜN. Das bedeutet, dass diese keinen 

vo lkerrechtlichen Vertrag darstellt. Jedoch wird sie zum Vo lkergewohnheitsrecht geza hlt, weil 

sie "über Jahrzehnte international allgemein als der Standard für Menschenrechte anerkannt 

wurde".181 

 

Auch die EMRK knu pft an die angeborenen, unvera ußerlichen und universal gu ltigen 

Menschenrechte an. Öbwohl sie sich auf Europa bezieht, d.h. regional verankert ist, so ist ihr 

Anspruch in diesem Belang doch global ausgerichtet.182 Daru ber hinaus kann jeder Bu rger und 

jede Bu rgerin vor dem Europa ischen Gerichtshof eine Beschwerde einreichen, wenn er diese 

Rechte verletzt sieht. Doch weder in der EMRK noch in der AEMR wird die sexuelle Örientierung 

oder Identita t direkt genannt. Natu rlich kann hier argumentiert werden, dass der Schutz von 

LGBT-Personen allein durch die Ünvera ußerlichkeit und allgemeine Gu ltigkeit der 

Menschenrechte abgedeckt ist, jedoch werden die Diskriminierungsgru nde "Rasse, Hautfarbe, 

Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationale[.] oder soziale.] 

Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstige[r] Stand"183 ausdru cklich genannt. Der Verzicht auf 

die Betonung der Nennung von sexueller Örientierung und Identita t an dieser Stelle ist ein 

deutlicher Mangel fu r die Inklusion und den Schutz von LGBT-Personen weltweit. 

 

Anders sieht es bei der Charta der EÜ aus. Diese wurde mit dem Inkrafttreten des Vertrags von 

Lissabon 2009 rechtlich verbindend fu r die Örgane der EÜ, sowie auch fu r die nationalen 

Regierungen. Sie bekra ftigt die Rechte die sich aus der gemeinsamen Verfassungstradition und 

internationalen Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten sowie verschiedenen vorhergehenden 

EÜ-Vertra gen und Beschlu ssen ergibt. 184  Auch sie bezieht sich im 1. Artikel auf die 

Ünantastbarkeit der Menschenwu rde und dessen Schutz, spricht jedoch in Artikel 21 ein 

deutliches Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Örientierung aus. 

 

"Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 

ethnischen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 

Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Ausrichtung sind verboten. [...]"185 

                                                        
180Vgl Ebd, S. 1 – 4. 
181IGFM (o.d): Was sind Menschenrechte?, http://www.igfm.de/menschenrechte/was-sind-menschenrechte/, 
19.07.2016. 
182Vgl Bielefeldt, Heiner (2010): Das Diskriminierungsverbot als Menschenrecht, S. 21. 
183Vereinte Nationen (1948): Resolution der Generalversammlung, 217 A (III) Allgemeine Erkla rung der 
Menschenrechte, Artikel 1, http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf, S2, 18.07.2016. 
184Vgl Europa ische Ünion (2000): Charta der Grundrechte der Europa ischen Ünion, 2000/C 364/01, 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf, S.8, 19.07.2016. 
185Ebd, S. 13. 

http://www.igfm.de/menschenrechte/was-sind-menschenrechte/
http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
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Auch wenn hier letztendlich ein umfassenderes Diskriminierungsverbot zu tragen kommt, 

basierend auf der Norm der Gleichheit und Freiheit aller Menschen, so wird in AEMR und EMRK 

dennoch auf ein direktes Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Örientierung 

verzichtet. Heiner Bielefeld fu hrt den mangelhaften Schutz der Kategorie der sexuellen 

Örientierung und Identita t auf das Fehlen einer "internationalen Konvention zum Schutz 

sexueller Minderheiten"186 zuru ck. Basierend auf der starken globalen Verbreitung homophober 

Ressentiments ist die "weltweite Anerkennung des Grundsatzes der Nicht-Diskriminierung 

aufgrund sexueller Orientierung und Identität [...] jedenfalls vorerst nicht sehr realistisch"187. So 

wurde die 2008 (von den Niederlanden und Frankreich eingebrachte) Resolution zur Erkla rung 

u ber die sexuelle Örientierung und geschlechtliche Identita t der Generalversammlung von 68 

Staaten unterstu tzt; die 2011 verabschiedete Resolution zu Menschenrechten, sexueller 

Örientierung und sexueller Identita t (17/19) fiel mit 23 Befu rworterstimmen und 19 

Gegenstimmen sehr knapp aus.188  

 

Trotz dem positiven Echo der LGBT-Gemeinde und deren Ünterstu tzern und Ünterstu tzerinnen 

muss angemerkt werden, dass dieser Ausgang relativ knapp war und im Jahre 2011 bereits sehr 

u berfa llig. Daru ber hinaus ist eine Resolution nur eine Empfehlung und hat keinerlei 

verbindlichen Rechtscharakter. Doch auch abseits der EÜ und ÜN existieren normative Appelle 

zum Schutz von LGBT-Personen. So haben internationale Menschenrechtsexperten und -

Expertinnen die Menschenrechte in ihrer Beschaffenheit systematisch analysiert und auf die 

Rechte von LGBT-Personen passend umgemu nzt. Diese wurden schließlich unter den 

Yogyakarta-Prinzipien zusammengefasst und herausgegeben.189 

 

 

6.2.2 Die Yogyakarta-Prinzipien als normgebender Impuls für die Inklusion von 

LGBT-Personen 

 

Die Yogyakarta-Prinzipien (benannt nach der indonesischen Stadt Yogyakarta, in welcher die 

Konferenz stattfand) entwickelten sich aus dem gescheiterten Versuch Brasiliens, eine 

Resolution in die Menschenrechtskommission einzubringen, der Versto ße gegen die Rechte von 

LGBT-Personen auf ÜN-Ebene ahnden sollte. Doch starker internationaler Widerstand sowie 

politischer und wirtschaftlicher Druck ließ Brasilien unter Lula da Silva die 2003 eingebrachte 

Resolution 2005 wieder zuru ckziehen. Dies nahmen einige NGÖs sowie hochrangige 

                                                        
186Bielefeldt, Heiner (2010): Das Diskriminierungsverbot als Menschenrecht, S. 28. 
187Ebd S. 28 – 29. 
188Vgl Auswa rtiges Amt Deutschland (2014): Schutz von Homo-, Bi, Trans- und Intersexuellen, 
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Menschenrechte/LGBTI_node.html, 21.07.2016. 
189Vgl Ebd, S. 29 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Menschenrechte/LGBTI_node.html
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Menschenrechtsexperten und -Expertinnen zum Anlass die Yogyakarta Prinzipien zu 

formulieren.190 Hier wurden 2006 erstmals globale Standards, um Menschen mit andersartiger 

sexuellen Örientierung und Identita t zu schu tzen, gesetzt. Ziel der Yogyakarta-Prinzipien ist es, 

LGBT-Personen welche in vielen Teilen der Welt diskriminiert, verfolgt, eingesperrt, gefoltert 

oder sogar zum Tode verurteilt werden zu schu tzen. Dabei steht nicht die Addition des Begriffs 

"sexuelle Örientierung" in die AEMR im Vordergrund, sondern die Wahrung der bereits 

formulierten, grundlegenden Menschenrechte. 191  Die Yogyakarta-Prinzipien verbinden die 

"Verfolgung und Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung mit der 

Forderung, dass die bestehenden Menschenrechte und die dazu gehörigen Konventionen, die von 

allen Staaten bereits unterzeichnet worden sind, endlich respektiert und angewendet werden 

sollen."192 

 

Das erste Prinzip ist, genauso wie auch in AEMR und EMRK insofern am wichtigsten, als das da 

die universelle Geltung der Menschenrechte formuliert ist. Doch anstelle die sexuelle 

Örientierung und geschlechtliche Identita t weitgehend unter den Tisch fallen zu lassen, 

beziehungsweise unter "sonstiges" mehr schlecht als recht zu inkludieren wird dies in den 

Yogyakarta-Prinzipien wie folgt formuliert: 

 

"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Menschen aller sexuellen 

Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten haben Anspruch auf den 

uneingeschränkten Genuss aller Menschenrechte. 

 

DIE STAATEN MÜSSEN 

 

A. das Prinzip, dass alle Menschenrechte universell und unteilbar sind, miteinander 

zusammenhängen und einander bedingen, in die nationalen Verfassungen oder andere 

entsprechende Gesetzgebungen aufnehmen und für die praktische Umsetzung des 

universellen Genusses aller Menschenrechte sorgen; 

 

B. sämtliche Gesetze, darunter auch das Strafrecht, entsprechend ändern, um für die 

Übereinstimmung mit dem Prinzip des universellen Genusses aller Menschenrechte zu 

sorgen; 

 

C. Bildungs- und Aufklärungskampagnen durchführen, um den universellen Genuss aller 

Menschenrechte durch alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder 

geschlechtlichen Identität zu fördern und zu verbessern; 

                                                        
190Vgl Mertens, Rene  (o.d.): Die Yogyakarta-Prinzipien. Alle Menschen sind frei und gleich an Wu rde und Rechten, 
http://www.csdso.org/wp-content/uploads/2008/07/konferenzbeitrag-rene-mertens.pdf, S. 1 – 2, 20.07.2016. 
191Vgl Ebd, S. 2. 
192Ebd, S. 2. 

http://www.csdso.org/wp-content/uploads/2008/07/konferenzbeitrag-rene-mertens.pdf
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D. einen pluralistischen Ansatz als festen Bestandteil der staatlichen Politik und 

Entscheidungsprozesse integrieren, durch den anerkannt und bekräftigt wird, dass 

sämtliche Aspekte der menschlichen Identität, einschließlich der sexuellen Orientierung 

und geschlechtlichen Identität, miteinander zusammenhängen und unteilbar sind."193 

 

Diese Formulierung ist insofern besonders, da hier eine Verbindung zwischen den Rechten von 

LGBT-Personen und denen aller anderen Menschen geschaffen wird. 194  Die Rechte sind so 

formuliert, dass sie zwar konkret dazu auffordern, die Diskriminierung von LGBT-Personen zu 

beenden (mit konkreten, bedachten und umfassenden Handlungsanweisungen fu r die 

einzelnen Staaten), dabei aber dennoch Rechte fu r alle Menschen ansprechen. Es werden also 

nicht etwa Sonderrechte fu r LGBT-Personen gefordert, diese sollen nur in die Rechte, welche 

fu r alle Menschen gelten eingegliedert werden. Daher sind die Yogyakarta-Prinzipien sehr offen 

und inklusiv gestaltet. Nach diesem Prinzip verfahren auch die anderen 28 Prinzipien, welche 

2. die diskriminierungsfreie Anwendung dieser Prinzipien sowie gleichen Rechtsschutz fu r alle 

fordern, in Artikel 4 – 11 wird die perso nliche und menschliche Sicherheit gefordert, 12 – 18 

enthalten soziale, kulturelle und wirtschaftliche Forderungen, 19 – 21 Rechte auf Ausdrucks-, 

Meinungs- und Versammlungsfreiheit, 22 und 23 sichern die Rechte auf Freizu gigkeit und Asyl, 

24 – 26 umfassen die Rechte auf die Teilhabe am kulturellen sowie am Familienleben, 27 nennt 

die Rechte von Menschenrechtsverteidigern und -Verteidigerinnen und 28 und 29 bezeichnen 

Rechte auf Wiedergutmachung und strafrechtliche Verantwortung.195  

 

All diese Rechte sind vom Aufbau gleich wie das oben angefu hrte 1. Prinzip. Das Problem dabei 

ist, dass diese Prinzipien nur einen rein normativen Charakter aufweisen und dabei keinerlei 

rechtskra ftigen Anspruch aufweisen. Jedoch kann man anhand ihrer landesspezifischen 

Ümsetzung sehr wohl Ru ckschlu sse auf den Stand der Inklusion von LGBT-Personen in einem 

Land ziehen. Sie eignen sich damit also neben ihrer Funktion als normgebender Impuls auch 

als Vergleichs- und Bewertungskriterium der Situation von LGBT-Personen. Daru ber hinaus ist 

es Ziel der Yogyakarta-Prinzipien den gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen und einen 

Ü berblick u ber die aktuelle Verfasstheit der Menschenrechte zu geben.196 

 

Die Yogyakarta-Prinzipien werden von den La ndern der Welt verschieden umgesetzt. Wa hrend 

die Niederlande fu r ihren Einsatz fu r die Yogyakarta-Prinzipien von verschiedenen LGBT- und 

                                                        
193Hirschfeld-Eddy-Stiftung (2008): Die Yogyakarta-Prinzipien, S. 15. 
194Vgl Queeramnesty (2008): Die Yogyakarta-Prinzipien – Menschenrechte fu r alle, ohne Ausnahme, 
http://www.queeramnesty.de/meldungen/artikel/jahr/2008/view/die-yogyakarta-prinzipien-menschenrechte-
fuer-alle-ohne-ausnahme.html, 05.08.2016. 
195Vgl Lsvd (o.d.): Vero ffentlichung der Yogyakarta-Prinzipien zu sexueller Örientierung und Geschlechtsidentita t, 
https://www.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/Menschenrechte/Yogyakarta_Principles.pdf, S. 3 – 4, 
05.08.2016. 
196Vgl Hirschfeld-Eddy-Stiftung (2008) Die Yogyakarta-Prinzipien, S. 10. 

https://www.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/Menschenrechte/Yogyakarta_Principles.pdf
http://www.queeramnesty.de/meldungen/artikel/jahr/2008/view/die-yogyakarta-prinzipien-menschenrechte-fuer-alle-ohne-ausnahme.html
http://www.queeramnesty.de/meldungen/artikel/jahr/2008/view/die-yogyakarta-prinzipien-menschenrechte-fuer-alle-ohne-ausnahme.html
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Menschenrechtsorganisationen197 besonders hervorgehoben werden, so findet man bezu glich 

Ö sterreich nur eine schriftliche Beantwortung der Anfrage von Steinhauser et al. zur 

Einscha tzung der Yogyakarta-Prinzipien vom Nationalrat/der Nationalratspra sidentin von 

2010.198 Hier wird bekanntgegeben, dass die Prinzipien der Yogyakarta seit ihrer Pra sentation 

dem Bundesministerium fu r europa ische und internationale Angelegenheiten (BmeiA) bekannt 

sind (was darauf schließen la sst, dass sich zu diesen wohl absichtlich nicht gea ußert wurde). 

Auf die Frage nach einer Bewertung der Yogyakarta-Prinzipien wird sehr allgemein deren 

Wichtigkeit bedacht und dass sich das BmeiA sehr wohl fu r deren Belange einsetzt.199 Danach 

werden einige Stellungnahmen und Initiativen zum Schutz von LGBT-Personen angefu hrt.200 

Auch auf der Frage nach einer Budgetierung fu r LGBT-Örganisationen wird an einen 

allgemeinen Topf zur Ko-Finanzierung von NGÖs verwiesen.201  

 

Es scheint so, dass Ö sterreich hier eine sehr durchschnittliche, wenn nicht du rftige 

Ünterstu tzung anbietet, die kaum u ber eine Bejahung der Wichtigkeit der Yogyakarta-

Prinzipien hinausgeht. In den Niederlanden hingegen wurde auf die Vero ffentlichung der 

Yogyakarta-Prinzipien umgehend reagiert. Die niederla ndische Regierung sicherte daraufhin 

zu, die Yogyakarta-Prinzipien auch in ihre Außenpolitik zu integrieren und nahm sie in ihren 

Aktionsplan "Simply Gay" 2008 auf. Es gab hier jedoch Probleme bei der Ümsetzung von 

Belangen der Transgender-Community. So kritisierte die TNN (Transgender Netwerk 

Nederland) mangelndes Engagement bezu glich der Zwangssterilisation von Transgender-

Personen.202 "Die offizielle Änderung des Geschlechts ist nur nach einer geschlechtsangleichenden 

Operation möglich und für den Antrag darauf muss eine fachliche Stellungnahme eingereicht 

werden, in der bestätigt wird, dass der Körper der betreffenden Person aus medizinischer und 

psychologischer Sicht weitestmöglich an das neue Geschlecht angepasst wurde. In einer weiteren 

amtlichen Auflage wird verlangt, dass die Person nie wieder in der Lage sein darf, Kinder zu zeugen 

oder auszutragen."203  

 

Allerdings wurde dies im Kontext einer Gesetzesa nderung bezu glich der gleichgeschlechtlichen 

Ehe zum Teil obsolet. Dieses Gesetz zielte na mlich darauf ab, zu verhindern, dass "ein Kind zwei 

Elternteile desselben Geschlechts habe"204, was nun von Gesetzes wegen vollkommen legitim ist. 

Dennoch ist es ein Missstand, wenn bei Transgender-Personen das selbst wahrgenommene 

Geschlecht und das Geschlecht auf Amtsdokumenten differieren. Diesen gelang es 2014 durch 

                                                        
197Vgl Hirschfeld-Eddy-Stiftung (2011): Yogyakarta Plus. In: Schriftenreihe der Hirschfeld-Eddy-Stiftung, Band 2, 
Berlin, S.118. 
198Prammer, Barbara (2010): XXIV GP-NR 5240/AB 09. Juli 2010 zu 5313/J, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_05240/imfname_191282.pdf, 20.07.2016. 
199Vgl Ebd, S. 1. 
200Vgl Ebd, S. 2. 
201Vgl Ebd, S. 3. 
202Vgl Hirschfeld-Eddy-Stiftung (2011): Yogyakarta Plus, S. 118 – 119. 
203Ebd, S. 118. 
204Ebd, S. 119. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_05240/imfname_191282.pdf
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das Engagement der TNN gemeinsam mit der CÖC Nederland (Cultuur en Öntspannings-

Centrum Nederland) im Jahr 2014 zu beseitigen; siehe Kapitel 6.5.2. 

 

 

6.2.3  Zusammenfassung 

 

Beim na heren Betrachten der normative Ebene der Inklusion von LGBT-Personen fa llt das Fazit 

reichlich nu chtern aus. Weder die Vereinten Nationen, welche mit der Erkla rung der 

Menschenrechte das wichtigste, international anerkannte Regelwerk fu r den Schutz von 

Menschen u berall auf der Welt herausgegeben haben, noch die EMRK welche ebenfalls global 

ausgerichtet ist, verurteilen direkt die Verfolgung von LGBT-Personen. Ein Diskriminierungs- 

und Verfolgungsverbot geht nur implizit aus der angeborenen Menschenwu rde und der daraus 

folgenden Norm von Freiheit und Gleichheit hervor, was nicht ausreicht um die Rechte von 

LGBT-Personen weltweit zu schu tzen. Dies ist wohl dem Ümstand geschuldet, dass die AEMR 

und die EMRK angesichts der in zahlreichen Staaten der Welt herrschenden Homophobie 

weniger Ünterzeichnerstaaten finden wu rden (siehe Kapitel 1).  

 

Es wird noch lange dauern, bis diese international wichtigen Erkla rungen – wenn auch nur von 

normativer Bedeutung - den Schutz von Menschen aufgrund ihrer sexueller Örientierung und 

geschlechtlichen Identita t inkludieren werden. Dennoch wird diese Forderung – in kleinerem 

Rahmen – auf EÜ-Ebene mit dem Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Örientierung 

in der Charta der EÜ umgesetzt. Diese umfasst immerhin 28 La nder. Auf ziviler Ebene ist 

insbesondere die Yogyakarta als normgebender Impuls zu nennen. Auch wenn diese rechtlich 

nicht verbindlich ist macht sie doch auf Misssta nde aufmerksam und ha lt Leitlinien, welche 

auch inklusiv ausgerichteten, modernen Staaten neue Impulse geben ko nnen, parat. 

 

 

6.3 Inklusion und Exklusion von LGBT-Personen auf der strukturellen Ebene 

 

Auf der strukturellen Ebene werden die verschiedenen Gleichberechtigungsrichtlinien fu r 

Ö sterreich und die Niederlande analysiert. Diese sind in supranationale, europa ische Vorgaben 

eingebettet. Dabei lege ich den Fokus insbesondere auf das die Rechte von LGBT-Personen in 

Arbeitsleben und Dienstleistungsverha ltnissen sowie im Bereich der Familie. Hier konzentriere 

ich mich auf die rechtliche Ausgestaltung der eingetragenen Partnerschaft in Ö sterreich und auf 

die gleichgeschlechtliche Ehe in den Niederlanden. Auch das Adoptionsrecht, welches fu r das 

Familienleben von LGBT-Personen eine entscheidende Rolle spielt werde ich in diesem Kapitel 

na her betrachten. 
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6.3.1  Die Rechte von LGBT-Personen im Arbeitsleben und in 

Dienstleistungsverhältnissen 

 

Betrachtet man die Rechte von LGBT-Personen im Arbeitsleben und in 

Dienstleistungsverha ltnissen, dann spielen hier vor allem europa ische Gesetzesvorgaben eine 

wichtige Rolle. Diese bilden ein supranational gu ltiges Regelwerk, d.h. mu ssen von Ö sterreich 

wie den Niederlanden umgesetzt werden. Im Bereich der Antidiskriminierung sind auf EÜ-

Ebene vor allem die Richtlinie 2000/43/EG 205 , auch bekannt als Antirassismus-Richtlinie, 

2000/78/EG206, und 2004/113/EG207, auch Gu ter-Gleichbehandlungs-Richtlinie genannt, von 

Bedeutung. Erstere, Richtlinie 2000/43/EG; die Richtlinie zur "Anwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Ünterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft" 

entha lt wichtige Implikationen zum Thema Antidiskriminierung in den Punkten Beruf, 

Bescha ftigung, Bildung, Sozialschutz und den Zugang zu Dienstleistungen (Art. 3)208 ; jedoch 

beziehen sich diese – gleich dem Titel - nur auf die Merkmale "Rasse" und "Herkunft". Auch in 

der ju ngsten Richtlinie, 2004/113/EG "zur Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Ma nnern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gu tern 

und Dienstleistungen" werden nur geschlechtsspezifische Diskriminierungen unter Strafe 

gestellt. Einzig und allein die Richtlinie 2000/78/EG des Rates der EÜ aus dem Jahre 2000 

inkludiert die Kategorie "sexuelle Örientierung". Diese definiert die "Festlegung eines 

allgemeinen Rahmens fu r die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Bescha ftigung und 

Beruf". Artikel 1 formuliert ihren Zweck wie folgt: 

 

"Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung 

der Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf die 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten."209 

 

Allein hier findet sich ein umfassenderes, inklusiveres Diskriminierungsverbot. Dennoch fehlt 

ein Diskriminierungsverbot aufgrund der geschlechtlichen Identita t um alle Mitglieder der 

LGBT-Community miteinzubeziehen. Die Richtlinie 2000/78/EG muss von allen "Personen in 

öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen"210 beru cksichtigt werden. 

                                                        
205Amtsblatt der EG (2000): 2000/43/EG, http://eur-
lex.europa.eu/LexÜriServ/LexÜriServ.do?uri=ÖJ:L:2000:180:0022:0026:de:PDF, 22.07.2016. 
206Amtsblatt der EG (2000): 2000/78/EG, http://eur-
lex.europa.eu/LexÜriServ/LexÜriServ.do?uri=ÖJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF, 22.07.2016. 
207Amtsblatt der EG (2004): 2004/113/EG, http://eur-
lex.europa.eu/LexÜriServ/LexÜriServ.do?uri=ÖJ:L:2004:373:0037:0043:de:PDF, 22.07.2016. 
208Vgl Amtsblatt der EG (2000): 2000/43/EG, http://eur-
lex.europa.eu/LexÜriServ/LexÜriServ.do?uri=ÖJ:L:2000:180:0022:0026:de:PDF, S.3, 22.07.2016. 
209Amtsblatt der EG (2000): 2000/78/EG, http://eur-
lex.europa.eu/LexÜriServ/LexÜriServ.do?uri=ÖJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF, S. 3, 22.07.2016. 
210Ebd, S. 4. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:de:PDF


55 

Diese mu ssen den Zugang zur Arbeitsstelle (inklusive Einstellungsbedingungen und 

Auswahlkriterien), zu Berufsberatung, -Weiterbildung, Ümschulung, Arbeitsbedingungen und 

auch die Zugeho rigkeitsbedingungen zu einer Arbeiterorganisation so gestalten, dass niemand 

aufgrund der obigen Kriterien ausgeschlossen wird.211 Auch die Anweisung einer Person zur 

Diskriminierung eines anderen Menschen wird hier unter Strafe gestellt. Ausgleichende 

Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierungen einer Gruppe sind vom Tatbestand der 

Diskriminierung ausgenommen. 212  Die Mitgliedsstaaten sind daru ber hinaus angewiesen, 

mo gliche auf eine Anklage folgende Viktimisierungen zu verhindern und einen ada quaten 

Rechtsschutz bereitzuhalten, welcher auch die Mitwirkungsrechte von Verba nden und 

Örganisationen, die im Bereich der Antidiskriminierung ta tig sind, respektiert.213  

 

Diese Richtlinie wurde mit ihrem Erscheinen im Amtsblatt der Europa ischen Gemeinschaften 

im Jahr 2000 wirksam. Heidinger/Kasper fu hren dieses spa te und vor allem sehr zo gerliche 

Adaptieren der Kategorie "sexuelle Örientierung" in ihre Antidiskriminierungsgesetze auf zu 

gravierende "Differenzen in Moral, Wertehaltung und gesellschaftlichen Traditionen"214  unter 

den Mitgliedsstaaten der EÜ zuru ck. Wa hrend in Frankreich bereits Mitte der 80er Jahre ein 

Diskriminierungsschutz aufgrund der sexuellen Örientierung installiert wurde, war 

gleichgeschlechtlicher Verkehr in Irland noch immer eine Straftat. Erst als die Mitgliedstaaten 

selbst offener bezu glich der gleichgeschlechtlichen Liebe wurden, konnte auf EÜ-Ebene damit 

begonnen werden, in diesem Punkt allgemeingu ltige Standards zu setzen. Daher bescha ftigte 

sich die Kommission erst in den 90er Jahren mit dem Thema Diskriminierung aufgrund der 

sexuellen Örientierung. Dies fu hren Heidinger/Kasper auf das Engagement der ILGA und der 

Initiative Stonewall, beides Örganisationen die fu r die Rechte von LGBT-Personen einstehen, 

zuru ck.215 Mehr dazu in Kapitel 6.5.  

 

Bezu glich der Resolution 2000/78/EG waren bis Ende 2005 alle La nder der EÜ angewiesen, 

der Kommission die no tigen Informationen zukommen zu lassen, damit diese ihren Bericht zur 

Ümsetzung dieser Richtlinie dem Europa ischen Parlament und dem Rat zu unterbreiten.216 

Dennoch heißt dies nicht, dass alle La nder der EÜ die gleichen Standards in puncto 

Gleichbehandlung haben mu ssen. So besagt Artikel 8, Mindestanforderungen folgendes: 

 

"(1) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften einführen oder beibehalten, die im Hinblick 

auf die Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes günstiger als die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Vorschriften sind. 

                                                        
211Vgl Ebd, S. 4. 
212Vgl Ebd, S. 4 – 5. 
213Vgl Ebd, S. 5. 
214Heidinger, Franz; Kasper, Christoph (2014): Antidiskriminierung. Rechtliche Gleichbehandlung in Ö sterreich 
und der EÜ, LexisNexis Verlag ARD Örac GmbH & Co KG, Wien, S. 137. 
215Vgl Ebd, S. 136 – 137. 
216Vgl Amtsblatt der EG (2000): 2000/78/EG, http://eur-
lex.europa.eu/LexÜriServ/LexÜriServ.do?uri=ÖJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF, S. 7, 22.07.2016. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF
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(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls als Rechtfertigung für eine 

Absenkung des von den Mitgliedstaaten bereits garantierten allgemeinen Schutzniveaus 

in Bezug auf Diskriminierungen in den von der Richtlinie abgedeckten Bereichen benutzt 

werden."217 

 

Ö sterreich und die Niederlande ko nnen sich also sehr wohl hinsichtlich der Ümsetzung dieser 

Richtlinie unterscheiden; abha ngig von fru heren Regelungen und hinsichtlich der Regel, dass 

Ru ckschritte im Schutzniveau aufgrund dieser Richtlinie verboten sind. Ein Blick in das 

o sterreichische Gleichbehandlungsgesetz und das in den Niederlanden wirksame "Algemene 

Wet Gelijke Behandeling” (AWGB) lohnt sich also. 

 

 

6.3.1.1  Das österreichische Gleichbehandlungsgesetz 

 

Die o sterreichische Antidiskriminierungsgesetzgebung auf Bundesebene bezieht sich auf zwei 

Rechtsquellen; das Bundes-Behindertengleichgestellungsgesetz BGStG, BGBl I Nr. 82/2005 und 

das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz B-GlBG, BGBL I Nr 100/1993. Die Forderungen der EÜ-

Kommission bezu glich eines umfassenderen Diskriminierungsschutzes, der auch das Merkmal 

der sexuellen Örientierung inkludiert, wurden in Ö sterreich mit einer Reform des 

Gleichbehandlungsgesetz umgesetzt.  Anstelle eine neue Richtlinie zu schaffen wurde 2003 

einfach das Gleichbehandlungsgesetz; damals zum Zweck der Gleichstellung von Ma nnern und 

Frauen eingefu hrt; um die von der EÜ vorgegebenen Diskriminierungsmerkmale erweitert.218  

 

Der erste Teil umfasst die Gleichbehandlung und besteht aus drei Hauptstu cken. Wa hrend sich 

das erste Hauptstu ck mit der Gleichbehandlung und Gleichstellung von Frauen und Ma nnern 

bescha ftigt, zielt das zweite Hauptstu ck des B-GlBG nun auf die "Gleichbehandlung ohne 

Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder 

der sexuellen Orientierung (Antidiskriminierung)"219 ab. Im dritten Hauptstu ck des ersten Teiles 

sind gemeinsame Bestimmungen fu r die ersten beiden Hauptstu cke konkretisierend aufgelistet. 

Der zweite Teil beinhaltet Institutionen sowie Verfahren zur Gleichbehandlung wie z.B. die 

Gleichbehandlungskommission, und -Beauftragte, (interministerielle) Arbeitsgruppen und 

Kontaktfrauen; der dritte Teil entha lt Sonderbestimmungen fu r Lehrer und Lehrerinnen sowie 

                                                        
217Ebd, S. 5. 
218Vgl Pere z Solla, Marí a Fernanda (2003): Ein Antidiskriminierungsgesetz fu r Ö sterreich? Nein, Danke! In: 
STIMME von und fu r Minderheiten, Nr. 48 / III 2003, http://minderheiten.at/stat/stimme/stimme48c.htm, 
25.07.2016. 
219RIS (2015): B-GlBG, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008858, 2. 
Hauptstu ck, 26.07.2016. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008858
http://minderheiten.at/stat/stimme/stimme48c.htm
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Üniversita tsbeauftragte. Der letzte Teil entha lt die Ü bergangs- und Schlussbestimmungen.220 

Eine Diskriminierung von intersexuellen Menschen und Transgender-Personen aufgrund deren 

geschlechtlicher Identita t wird als Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geahndet.221 Im 

B-GlBG wird die Kategorie „geschlechtliche Identita t“ jedoch nicht direkt genannt. Dadurch sind 

Transgender-Personen im B-GlBG praktisch unsichtbar. Fu r Ö sterreich ergibt sich damit ein 

sehr langes, unu bersichtliches Gleichbehandlungsgesetz.  

 

Im Zuge dieser Arbeit steht der zweite Teil des ersten Hauptstu cks, wo Diskriminierungen 

aufgrund der sexuellen Örientierung geahndet werden im Mittelpunkt. Die Diskriminierungen 

aufgrund der sexuellen Örientierung werden laut §13 in Bezug auf die Begru ndung des Dienst- 

und Arbeitsverha ltnisses sowie den sonstigen Arbeitsbedingungen, des Entgelts, der 

Gewa hrung von freiwilligen Sozialleistungen, in Aus- und Weiterbildung, dem beruflichen 

Aufstieg und bei der Beendung des Arbeits- oder Ausbildungsverha ltnisses verboten. 222 

Sanktioniert werden hier sowohl unmittelbare als auch mittelbare Diskriminierungen, die 

Anweisung zur Diskriminierung sowie Diskriminierung einer dritten Person aufgrund ihres 

Naheverha ltnisses zu einer durch das B-GlBG geschu tzten Person. 223  Ü berdies sollen 

Arbeitspla tze neutral ausgeschrieben werden (ausgenommen ein hier zwar geschu tztes 

Merkmal ist unverzichtbar fu r die Ausfu hrung der Ta tigkeit).224 Eine Bela stigung seitens der 

Dienstgebenden oder eines Vertreters oder einer Vertreterin dessen aufgrund der sexuellen 

Örientierung fa llt ebenfalls unter Diskriminierung, ebenso wie das Ünterlassen der Anzeige 

einer Bela stigung sowie Bela stigung durch Dritte. Eine Bela stigung wird hier als unerwu nschtes 

Verhalten, welches die betroffene Person in ihrer Wu rde zu verletzen (versucht) und dabei z.B. 

entweder unangebracht oder einschu chternd, beleidigend etc. wirkt. 225  Des Weiteren darf 

niemand aufgrund einer Anzeige einer Diskriminierung benachteiligt werden 

(Viktimisierung).226  

 

Dieses Gesetz wirkt damit auf den ersten Blick so, als wu rde es einen umfassenden Schutz 

bieten. Jedoch lo ste es 2004 zu seiner Einfu hrung massive Kritik aus. So stellt es laut Marí a 

Fernanda Pe rez Solla, einer Juristin und Beraterin bei ZARA (Beratungsstelle fu r ZeugInnen und 

Öpfer von Rassismus) "eine bestenfalls halbherzige Lösung"227 dar. Auch kritisiert sie, dass der 

                                                        
220Vgl Ebd. 
221Vgl Magistrat der Stadt Wien (o.d.): Antidiskriminierungsgesetze in Ö sterreich, 
https://www.wien.gv.at/menschen/queer/diskriminierung/oesterreich.html, 28.03.2017. 
222Vgl Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem (2015): Bundesrecht konsolidiert: Gesamte 
Rechtsvorschrift fu r Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008858, 2. 
Hauptstu ck, §13, 26.07.2016. 
223Vgl Ebd, §13a. 
224Vgl Ebd, §15. 
225Vgl Ebd, §16. 
226Vgl Ebd, §20b. 
227Pere z Solla, Marí a Fernanda (2003): Ein Antidiskriminierungsgesetz fu r Ö sterreich? Nein, Danke! In: STIMME 
von und fu r Minderheiten, Nr. 48 / III 2003, http://minderheiten.at/stat/stimme/stimme48c.htm, 26.07.2016. 

http://minderheiten.at/stat/stimme/stimme48c.htm
https://www.wien.gv.at/menschen/queer/diskriminierung/oesterreich.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008858
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neue Gesetzesentwurf viele Bereiche nicht erfasst; so ist beispielsweise das 

Diskriminierungsmerkmal "Staatsangeho rigkeit" nicht inkludiert. Pe rez Solla schließt daher, 

dass der Entwurf die "Vorgaben so minimalistisch wie irgend möglich zu erfüllen" versucht. "So 

sind zwar durchaus Rechtsfolgen vorgesehen [...] aber echte und allgemeine Ansprüche auf dem 

Gerichts- und/oder Verwaltungsweg für Opfer von Diskriminierungen stellen diese nicht dar. Es 

gibt kein allgemeines Rechtsmittel in diesem Entwurf, sondern isolierte Bestimmungen, die auf 

einige Fälle von Diskriminierung anzuwenden sind (z. B. Strafbestimmungen wegen 

diskriminierender Ausschreibung eines Arbeitsplatzes oder Ersatz des Vermögensschadens und 

Entschädigung wegen Diskriminierung in einem Arbeitsverhältnis)." 228  Ein weiteres Manko 

bilden die Instanzen des Diskriminierungsschutzes, welche nicht unabha ngig genug agieren, 

was das Rechtsschutzdefizit weiter versta rkt. 229  So sind die Mitglieder der 

Gleichbehandlungskommission ehrenamtlich ta tig und werden von Ministerien oder 

Arbeitgeber- und ArbeitnehmerInnenvertretungen entsendet. Das Verfahren ist dabei recht 

langwierig (mit einer Verfahrensdauer bei ca. einem Jahr) da die 

Gleichbehandlungskommission nicht sta ndig tagt.230  

 

Diese Kritik, wenn auch von 2004, also zur der Zeit als das Verbots der Diskriminierung 

aufgrund von ethnischer Zugeho rigkeit, Religion/Weltanschauung, Alter oder sexueller 

Örientierung ins B-GlBG aufgenommen wurde ist immer noch gu ltig, da dieser Teil nur bis zur 

letzten Reform 2015 nur unwesentlich reformiert wurde. So wurde im Vergleich zu dem B-GlBG 

2004231 §13a um das Diskriminierungsverbot aufgrund eines Naheverha ltnisses zu einer vom 

B-GlBG geschu tzten Person hinzugefu gt sowie §16b, der besagt, dass dem Bericht an den 

Bundesminister oder die Bundesministerin fu r Frauen ein anonymisierter Bericht der 

Gleichbehandlungskommission hinzugefu gt werden soll. Des Weiteren wurden die Fristen fu r 

die Anklage einer Diskriminierung in §20 konkretisiert aber nicht vereinheitlicht; ebenso 

wurde er um die Informationspflicht in §20c sowie um einen ja hrlichen Dialog der 

Bundesministerin oder des Bundesministers fu r Bildung und Frauen mit NGÖs in §20d 

erweitert.232  

 

 

 

                                                        
228Ebd. 
229Vgl Ebd. 
230Vgl Schmo lzer, Stephanie (2013): Novelle des Gleichbehandlungsgesetzes: Die verpasste Chance einer echten 
Reform, Juridikum. Zeitschrift fu r Kritik – Recht – Gesellschaft, Vol. 2/2013, S. 171. 
231Bundesgesetzblatt fu r die Republik Ö sterreich (2004): 65.Bundesgesetz: A nderung des Bundes-      
Gleichbehandlungsgesetzes,   
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_I_65/BGBLA_2004_I_65.pdf, S.9 - 10, 26.07.2016. 
232Vgl Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem (2015): Bundesrecht konsolidiert: Gesamte 
Rechtsvorschrift fu r Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008858, 
26.07.2016. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008858
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_I_65/BGBLA_2004_I_65.pdf
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Das Diskriminierungsverbot wurde in den letzten elf Jahren also nicht grundlegend reformiert, 

obgleich sich durch die Vera nderungen im Berichtwesen wohl eine bessere Einsicht in 

Diskriminierungstatbesta nde ergab. Ein Dialog mit Experten und Expertinnen aus der 

Zivilgesellschaft ist ebenfalls wichtig; jedoch ist die Vereinbarung, diesen mindestens einmal 

ja hrlich stattfinden zu lassen etwas zu wenig.  

 

Ein weiterer gravierender Missstand im B-GlBG ist die Tatsache, dass die 

Diskriminierungsgru nde hierarchisiert werden. So steht "der Schutz vor Ungleichbehandlung 

aufgrund des Geschlechtes [.] an erster Stelle, auch Opfer von Diskriminierung aufgrund von 

"Rasse" oder ethnischer Herkunft (ohne Schutz in [B]ezug auf Diskriminierung von Nicht-

InländerInnen) genießen noch relativ hohe Schutzstandards, in allen anderen Fällen ist nur mehr 

ein Minimum an Schutz gegeben." 233  So meldet die niederschwellig angesiedelte 

Gleichbehandlungsanwaltschaft in ihrem Bericht von 2012/13 in diesem Zusammenhang den 

Missstand, dass "immer wieder Probleme mit den Unterschieden im Schutzniveau bei den im 

Gleichbehandlungsgesetz verpönten Diskriminierungsgründen" auftreten. "So ist Diskriminierung 

auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit und auf Grund des Geschlechts auch außerhalb der 

Arbeitswelt verboten, nicht jedoch Diskriminierung auf Grund der Religion oder der 

Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung"234. Daraus ergeben sich paradoxe 

Situationen; z.B. ist es verboten Menschen aufgrund von Herkunft und Hautfarbe eine 

Mietwohnung zu verwehren, die Diskriminierung eines gleichgeschlechtlichen Paares ist in 

diesem Zusammenhang jedoch straffrei.235  

 

Die geplante Novelle des Gleichbehandlungsgesetzes 2015, in der ein umfassender Schutz fu r 

LGBT-Personen auch im Dienstleistungsverha ltnis garantiert worden wa re wurde in letzter 

Sekunde von der Tagesordnung gestrichen. Seit sieben Jahren stellt sich die Ö VP damit gegen 

eine Gleichstellung von LGBT-Personen im Dienstleistungsrecht.236  

 

Ebenso fehlt bei sozialen Vergu nstigungen ein Levelling-up.237 Ö sterreich bewegt sich hier also 

wieder im Bereich der absoluten Mindestanforderungen der EÜ Richtlinie 2000/78/EG, welche 

ebenfalls keine gleichen Schutzniveaus fu r Diskriminierungstatbesta nde bereitha lt. Mit dem 

Ende der Beratschlagungen u ber ein Levelling-up auf europa ischer Ebene wurde auch die 

Diskussion u ber eine partielle Ausweitung des Diskriminierungsschutzes im o sterreichischen 

                                                        
233Pere z Solla, Marí a Fernanda (2003): Ein Antidiskriminierungsgesetz fu r Ö sterreich? Nein, Danke! In: STIMME 
von und fu r Minderheiten, Nr. 48 / III 2003, http://minderheiten.at/stat/stimme/stimme48c.htm, 26.07.2016. 
234Anwaltschaft fu r Gleichbehandlung (2014): Gleichbehandlungsbericht fu r die Privatwirtschaft 2012 und 2013, 
Teil II, Bundesministerium fu r Bildung und Frauen, Ferdinand Berger & So hne Ges.m.b.H Horn, Wien, S. 125. 
235Vgl Ebd, S. 125. 
236Vgl Brickner, Irene (20.05.2015): Ö VP verhindert mehr Gleichbehandlung fu r Lesben und Schule. In: Der 
Standard, http://derstandard.at/2000016135609/ÖeVP-verhindert-mehr-Gleichbehandlung-fuer-Lesben-und-
Schwule, 28.04.2016. 
237Vgl Anwaltschaft fu r Gleichbehandlung (2014): Gleichbehandlungsbericht fu r die Privatwirtschaft 2012 und 
2013, S. 126. 

http://minderheiten.at/stat/stimme/stimme48c.htm
http://derstandard.at/2000016135609/OeVP-verhindert-mehr-Gleichbehandlung-fuer-Lesben-und-Schwule
http://derstandard.at/2000016135609/OeVP-verhindert-mehr-Gleichbehandlung-fuer-Lesben-und-Schwule
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Nationalrat beendet. Eine Vereinheitlichung des Diskriminierungsschutzes und die damit 

einhergehende Vereinfachung des Rechts fu r alle Bu rger ist damit in weiter Ferne. Die 

Begru ndung fu r die Ablehnung der Reform war einerseits die Sicherung der Privatautonomie 

fu r DienstleisterInnen im Kontext der Vertragsfreiheit sowie die Erwartung einer massiven Flut 

an Klagen. Dies war jedoch in keinem der europa ischen La nder mit einem horizontalen 

Diskriminierungsschutz (wie z.B. Deutschland, Da nemark und Norwegen) der Fall.238  

 

Ü berdies kritisiert die Gleichbehandlungsanwaltschaft, dass "[n]ach der Beweislastregelung des 

österreichischen Gleichbehandlungsgesetzes [.] eine Person, die sich diskriminiert fühlt, den 

Diskriminierungstatbestand glaubhaft machen [muss]. Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin 

muss dann beweisen, dass es wahrscheinlicher ist, dass ein anderes Motiv als das durch das 

Gleichbehandlungsgesetz verpönte für die unterschiedliche Behandlung, beispielsweise die 

unterschiedliche Bezahlung, ausschlaggebend war. In der Praxis, vor allem bei Gerichtsverfahren, 

tritt dann sehr häufig die Diskriminierung in den Hintergrund." 239  Daru ber hinaus muss 

angemerkt werden, dass das Verfahren der Klage u ber die Gleichberechtigungskommission 

nicht gerade das durchsetzungssta rkste Mittel ist: So ist das Ergebnis einer Klage bei der 

Gleichberechtigungskommission beispielsweise ein Gutachten, was jedoch noch keinen 

verbindlichen Rechtsanspruch darstellt.240 Das o sterreichische Gleichbehandlungsgesetz zeugt 

also von einem sehr halbherzigen Versuch, LGBT-Personen vor Diskriminierungen zu schu tzen. 

Dies dru ckt sich in der Hierarchisierung der Diskriminierungsmerkmale aus, in der die sexuelle 

Örientierung auf dem niedrigsten Level steht und daher außerhalb der Arbeitswelt keinen 

Schutz findet. Genauso sind Rechtsfolgen nicht einheitlich geregelt und auch das Mittel der 

Anklage eines diskriminierenden Tatbestands vor der Gleichbehandlungskommission ist doch 

sehr zahm. Ö sterreich garantiert LGBT-Personen daher nur ein Minimum an Schutz. Anders 

sieht es im niederla ndischen Antidiskriminierungsrecht aus. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
238Vgl Schmo lzer, Stephanie (2013): Novelle des Gleichbehandlungsgesetzes: Die verpasste Chance einer echten 
Reform, S. 167 – 168. 
239Anwaltschaft fu r Gleichbehandlung (2014): Gleichbehandlungsbericht fu r die Privatwirtschaft 2012 und 2013, 
S. 128. 
240Vgl Pere z Solla, Marí a Fernanda (2003): Ein Antidiskriminierungsgesetz fu r Ö sterreich? Nein, Danke! In: 
STIMME von und fu r Minderheiten, Nr. 48 / III 2003, http://minderheiten.at/stat/stimme/stimme48c.htm, 
26.07.2016. 

http://minderheiten.at/stat/stimme/stimme48c.htm


61 

6.3.1.2  Das Gleichbehandlungsgesetz in den Niederlanden 

 

Das niederla ndische Diskriminierungsverbot bezieht sich auf vier Rechtsquellen; einmal auf 

den Equal Treatment Act, den Equal Treatment of Disabled and Chronically Ill People Act, den 

Equal Treatment in Employment (Age Discrimination) Act und den Equal Treatment (Men and 

Women) Act.241 Dies gru ndet sich auf den ersten Artikel der niederla ndischen Verfassung ("Alle, 

die sich in den Niederlanden aufhalten, werden in gleichen Fällen gleich behandelt. Niemand darf 

wegen seiner religiösen, weltanschaulichen oder politischen Anschauungen, seiner Rasse, seines 

Geschlechtes oder aus anderen Gründen diskriminiert werden."242 ). Jedoch wird auch hier die 

sexuelle Örientierung oder die geschlechtliche Identita t nicht direkt als verpo ntes 

Diskriminierungsmerkmal genannt. Dennoch steht hier ein Diskriminierungsverbot im ersten 

Artikel der Verfassung. Dieses Diskriminierungsverbot ist sogar extrem weit gefasst, da es fu r 

alle Menschen gilt, welche sich in den Niederlanden aufhalten, nicht nur fu r Staatsbu rger und 

Staatsbu rgerinnen. In der o sterreichischen Verfassung findet sich im siebten Artikel ein Bezug 

auf die Gleichheit aller Menschen ("Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der 

Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. 

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." 243 ). Dieser nennt jedoch 

weniger Diskriminierungsmerkmale und kennt auch keine weite Auslegung durch die 

Hinzunahme "anderer Gru nde".  

 

Ü berdies ist im Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) die Aufteilung der 

Diskriminierungsmerkmale Behinderung, Alter und Geschlecht in eigene Gesetze u bersichtlich 

geregelt. Das niederla ndisch AWGB ist dem o sterreichischen Gleichbehandlungsgesetz im 

ersten Teil, zweites Hauptstu ck sehr a hnlich, was definitiv auf die rechtsvereinheitlichenden 

Regelungen der EÜ zuru ckzufu hren ist. Das AWGB besteht aus drei Kapiteln, das erste 

bescha ftigt sich mit dem "Equal treatment of persons irrespective of their religion, belief, political 

opinion, race, sex, nationality, heterosexual or homosexual orientation or civil status", das zweite 

Kapitel definiert die Equal Treatment Commission, im letzten Abschnitt folgen die 

Schlussbestimmungen.244 Das Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Örientierung ist 

dabei mo glichst inklusiv, da es nicht nur ein Diskriminierungsmerkmal nennt, sondern 

Homosexualita t wie Heterosexualita t gleichermaßen umschließt. So ist laut section 1 direkte 

                                                        
241Vgl Government of the Netherlands (o.d.): Prohibition of discrimination, 
https://www.government.nl/topics/discrimination/contents/prohibition-of-discrimination, 27.07.2016. 
242Die Verfassung des Ko nigreiches der Niederlande (o.d.): Artikel 1, 
http://www.verfassungen.eu/nl/verf83.htm, 27.07.2016. 
243Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem (2016): Gesamte Rechtsvorschrift fu r Bundes-
Verfassungsgesetz, Artikel 7, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138, 
27.07.2016. 
244Vgl Equalrightstrust (2013): Equal Treatment Act 1994, 
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank//Microsoft%20Word%20-%20Equal_Treatment_Act_1994.
pdf, 28.07.2016. 

http://www.verfassungen.eu/nl/verf83.htm
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.government.nl/topics/discrimination/contents/prohibition-of-discrimination
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-%20Equal_Treatment_Act_1994.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-%20Equal_Treatment_Act_1994.pdf
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wie indirekte Diskriminierung verboten; auch aufgrund von Schwangerschaft, Geburt oder 

Mutterschaft. Gleichermaßen ist der Tatbestand der Bela stigung aufgrund der genannten 

Diskriminierungsmerkmalen verboten. 245  Ein wichtiger Ünterschied des niederla ndischen 

AWGB zu dem o sterreichischen Gleichbehandlungsgesetz ist jedoch section 7: 

 

"It is unlawful to discriminate in offering goods or services, in concluding, implementing 

or terminating agreements thereon, and in providing educational or care ers guidance if 

such acts of discrimination are committed: 

 

a. in the course of carrying on a business or practising a profession; 

b. by the public sector; 

c. by institutions which are active in the fields of housing, social services, health care, 

cultural affairs or education, or 

d. by private persons not engaged in carrying on a business or practising a profession, 

insofar as the offer is made publicly. "246 

 

Das niederla ndische AWGB spricht damit ein klares Diskriminierungsverbot, auch fu r LGBT-

Personen im Dienstleistungsverha ltnis aus; wobei jedoch Ausnahmen fu r 

Religionsgemeinschaften gemacht werden. Das niederla ndische AWGB kennt also keine 

Hierarchisierung der Diskriminierungsmerkmale. Öbwohl das niederla ndische AWGB mit 

seiner Regelung eines umfassenden Diskriminierungsschutzes u ber die Mindestanforderungen 

der EÜ weit hinausgeht, war dies nicht in allen Belangen so. So mussten auch die Niederlande 

aufgrund der EÜ Richtlinien 2000/78/EG und 2000/43/EG anpassen. Dadurch wurde der 

Tatbestand der Bela stigung ins AWGB eingesetzt und auch ein Schutz vor Viktimisierungen. 

Gleich wie Ö sterreich konnten diese A nderungen auch erst 2004, also nach Ende der Frist 2003 

umgesetzt werden. 247  Daru ber hinaus hatten die Niederlande 2008 mit einem 

Vertragsverletzungsverfahren seitens der EÜ zu ka mpfen; "wegen der Definition von direkter 

und indirekter Diskriminierung und weil das Gesetz im Falle religiöser Organisationen zu viel 

Raum für die Rechtfertigung direkter Diskriminierung lässt".248  

 

Die Strafbestimmungen im AWGB unterscheiden sich grundlegend von denen im 

o sterreichischen Gleichbehandlungsgesetz. Wa hrend im B-GlBG unter §26 hauptsa chlich 

Ersatzzahlungen bei Zuwiderhandlungen veranschlagt werden, sind diese im AWGB unter 

section 8 ausgeschlossen: "The termination referred to in subsection 1 does not make the 

                                                        
245Vgl Ebd, Art.1, 28.07.2016. 
246Ebd, Art.7, 28.07.2016. 
247Vgl Die Antidiskriminierungspolitik in den Niederlanden (o.d): Art.1, http://www.art1.nl/artikel/3861-
Die_Antidiskriminierungspolitik_in_den_Niederlanden, 28.07.2016. 
248Niederlande, Rechtslage (o.d): GWI, Heinrich-Bo ll-Stiftung, http://www.gwi-
boell.de/de/2010/02/02/niederlande, 28.07.2016. 

http://www.gwi-boell.de/de/2010/02/02/niederlande
http://www.gwi-boell.de/de/2010/02/02/niederlande
http://www.art1.nl/artikel/3861-Die_Antidiskriminierungspolitik_in_den_Niederlanden
http://www.art1.nl/artikel/3861-Die_Antidiskriminierungspolitik_in_den_Niederlanden
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employer liable to pay compensation." 249  Jedoch sind diskriminierende Bestimmungen 

anfechtbar und ko nnen, genauso wie ungerechtfertigte Ku ndigungen aufgrund eines im AWGB 

geschu tzten Merkmals, gerichtlich aufgehoben werden.250  Dieses Verfahren ist ha ufig Anlass 

fu r Kritik: 

 

"In practise, invoking the invalidity of the dismissal is not often a real alternative for the 

dismissed person. If the court determines the dismissal to be invalid, the dismissed person 

is entitled to the payment of all salaries due. Since the employment agreement is still in 

force, a discrimination victim must resume her position with the same employer. It goes 

without saying that in such situations, especially in the case of a small company, it is 

almost impossible for the employee to continue the employment relationship. Thus, the 

invalidity of discriminatory dismissal is rarely invoked. Compensation may be the only 

available remedy in cases of a breach of the equal treatment law."251 

 

Die Beweisfu hrung erfolgt daru ber hinaus gleich wie in Ö sterreich. 252  Die 

Gleichbehandlungskommission, welche hier zusta ndig ist, vermittelt bei Beschwerdefa llen 

kostenlos und unabha ngig. Ebenso wie die o sterreichische Gleichbehandlungskommission 

kann sie keine verbindlichen Rechtsentscheidungen treffen. Es wird jedoch in 90% der Fa lle 

kommissionellen Empfehlungen Folge geleistet.253 Es werden auch viele Fa lle durch Mediation 

gelo st. Die Niederlande setzten na mlich in ihrer Antidiskriminierungspolitik neben rechtlichen 

Schritten gleichermaßen auf ein auf eine Vielzahl an Örganisationen und Institutionen um Öpfer 

von Diskriminierungen bestmo glich zu schu tzen. Ein derartiger Ausbau von niederschwelligen 

Anlaufstellen und Mediationsangeboten, welcher gemeinsam mit den rechtlichen Grundlagen 

rahmengebend ist, ist charakteristisch fu r die Niederlande.254 

 

 

 

 

 

 

                                                        
249Equalrightstrust (2013): Equal Treatment Act 1994, 
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank//Microsoft%20Word%20-%20Equal_Treatment_Act_1994.
pdf, Art.8, 4, 28.07.2016. 
250Vgl Ebd, Art, 8, 1,2, 28.07.2016. 
251Dierx, Janny R; Rodrigues, Peter R. (2003): The Dutch Equal Treatment Act in Theory and Practice, 
http://www.errc.org/article/the-dutch-equal-treatment-act-in-theory-and-practice/1400, 28.07.2016. 
252Ebd. 
253Vgl Art.1 (o.d.): Die Antidiskriminierungspolitik in den Niederlanden, http://www.art1.nl/artikel/3861-
Die_Antidiskriminierungspolitik_in_den_Niederlanden, 28.07.2016. 
254Vgl Ebd. 
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6.3.2  Die Rechte von LGBT- Personen im Bereich der Familie 

 

In diesem Kapitel werden die Rechte von LGBT-Personen im Bereich der Familie fu r Ö sterreich 

und die Niederlande verglichen. Vor allem in Ö sterreich wird eine Familie immer noch als 

Institution bestehend aus Mann, Frau und Kind(ern) definiert. Doch wa hrend in den 

Niederlanden gleichgeschlechtliche Ehen bereits seit 2001 mo glich sind, kann ein 

gleichgeschlechtliches Paar in Ö sterreich erst seit 2010 eine eingetragene Partnerschaft 

eingehen. Ebenso umka mpft war die Gestaltung des Rechts zur ku nstlichen Befruchtung und 

zur Adoption eines Kindes durch ein gleichgeschlechtliches Paar. 

 

 

6.3.2.1  Österreich und die eingetragene Partnerschaft 

 

Üm die strukturelle Diskriminierung, welche sich aus dem Gesetz, das die Ehe nur als Institution 

zwischen einer Frau und einem Mann definiert aufzuheben, wurde 2009 das Gesetz 

verabschiedet, gleichgeschlechtlichen Paaren zumindest in einigen Punkten dieselben Rechte 

zuzugestehen wie heterosexuellen Paaren. Das Gesetz wurde in der dritten Lesung mit 110 Ja-

Stimmen zu 64 Gegenstimmen angenommen.255  Wa hrend Strache (FPÖ ) eine "ehea hnliche 

Privilegierung" fu r gleichgeschlechtliche Liebende, die schließlich keine Kinder zeugen ko nnen, 

sowie den Versuch, ungleiches gleich zu stellen anprangerte, stimmte die Mehrheit der 

Nationalratsabgeordneten deutlich fu r das eingetragene Partnerschaftsgesetz (EPG). Die 

Gru nen unter Steinhauser begru ßten dieses Gesetz, obwohl es nur ein halber Schritt in die 

richtige Richtung wa re. Auch einige Ö VP-Abgeordnete, darunter Donnerbauer segneten die 

Schaffung der eingetragenen Partnerschaft ab. So begru ndete Donnerbauer, dass die 

eingetragene Partnerschaft nicht mit einer Ehe gleichzusetzen sei. Man wolle nur "zwei 

Menschen, die langfristig Verantwortung füreinander tragen wollen, einen rechtlichen Rahmen zu 

geben. Das sei aber nicht die Öffnung der Ehe. Sie bleibe eine besondere Einrichtung für die 

Erziehung der Kinder."256  

 

Ünd genau das ist das Problem. Die eingetragene Partnerschaft ist in ihrer Struktur der Ehe 

nachgestellt. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften entsprechen einer Ehe zweiter Klasse. So 

sind eingetragene Partner und Partnerinnen nun zwar steuerrechtlich, versicherungs- und 

pensionsrechtlich etc. gleichgestellt257, jedoch ist diese Gleichstellung nur punktuell und nicht 

umfassend.  Das Bundesgesetz u ber die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene 

Partnerschaft-Gesetz – EPG), trat 2010 in Kraft und wurde 2010, 2013 sowie 2015 

                                                        
255Vgl Parlamentskorrespondenz 1097 (2009): Deutliche Mehrheit fu r die eingetragene Partnerschaft, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2009/PK1097/, 29.07.2016. 
256Ebd. 
257Vgl Ebd. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2009/PK1097/
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reformiert.258  So konnten die anfangs ca. 70 Ünterschiede zwischen der Institution Ehe und 

einer eingetragenen Partnerschaft bis 2016 auf etwas mehr als 30 reduziert werden. 259 

Beispielsweise wurde 2011 das Verbot, in einer eingetragenen Partnerschaft einen 

Doppelnamen mit Bindestrich zu tragen, gekippt. Dies war bis dato nur Eheleuten gestattet und 

outete daher Menschen, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben auch gegen deren 

Willen. 260  Dennoch liegt das Mindestalter fu r die eingetragene Partnerschaft 2016 

beispielsweise bei 18 Jahren; eine Ehe kann hingegeben bereits mit 16 Jahren geschlossen 

werden. Ü berdies gibt es keinen Verlobungsstatus. Fu r eine Zerru ttungsscheidung sind 

unterschiedliche Scheidungsfristen festgelegt (die Trennungszeit fu r die eingetragene 

Partnerschaft ist nur ca. halb so lang bemessen wie die in der Ehe) und dazu wird ein 

niedrigerer Ünterhalt veranschlagt. Ebenfalls existieren mehr Nichtigkeitsgru nde fu r eine 

Trennung.261  

 

Das unterschiedliche Heiratsalter erinnert in diesem Kontext in besonderer Weise an die 

verschiedenen Schutzalter fu r den sexuellen Kontakt zwischen gleichgeschlechtlichen und 

heterosexuellen Paaren. Die unterschiedlichen Scheidungsfristen und ein niedrigerer Ünterhalt 

sowie mehr Nichtigkeitsgru nde erwecken den Anschein, eine eingetragene Partnerschaft wa re 

eine "weniger ernste" Sache als eine Ehe. Diese "Lockerung" ko nnte jedoch auch als 

Modernisierung im Eherecht gewertet werden. Dennoch bleibt eine wechselseitige 

Diskriminierung bestehen. So ko nnen nur gleichgeschlechtliche Paare eine eingetragene 

Partnerschaft beantragen; ein heterosexuelles Paar kann nur die Ehe wa hlen und umgekehrt.262  

 

Daru ber hinaus kritisieren Graupner et al., dass "[m]it viel Aufwand [.] zunächst symbolische 

Unterschiede zwischen EP und Ehe geschaffen [wurden], einige davon hat mittlerweile der 

Verfassungsgerichtshof beseitigt"263 . Diese symbolischen Ünterschiede beziehen sich auf die 

Vermeidung, gleichgeschlechtliche Paare als "Familie" zu bezeichnen. Gleichfalls ist die 

"[z]uständige Behörde [.] nicht wie bei der Ehe das Standesamt, die eingetragenen Partner/innen 

haben keine “Familiennamen”, sondern “Nachnamen”; nach der Partnerschaftsschließung ändert 

                                                        
258Vgl Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem (2016): Bundesrecht konsolidiert: Gesamte 
Rechtsvorschrift fu r Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006586, 
29.07.2016. 
259Vgl Graupner, Helmut (2016): Eingetragene Partnerschaft, Pride, Nr. 150A, 2. aktualisierte Auflage, Rechtslage 
01.01.2016, http://www.homo.at/partnerschaftsgesetz/downloads/EingetragenePartnerschaft-2016.pdf, S.11, 
29.07.2016. 
260Vgl Reichert, Helga (2012): Die Eingetragene Partnerschaft in Ö sterreich – Vor- und Nachteile aus Sicht von 
ExpertInnen und Eingetragenen PartnerInnen, Wien, S. 48 – 49. 
261Rechtskomitee Lambda (2015): Üngleichbehandlungen zur Ehe. 
http://www.rklambda.at/images/publikationen/2015RKL_EPG_AbweichungenvomEherecht_V8_April2015.pdf, 
29.07.2016. 
262Vgl Graupner, Helmut (2016): Eingetragene Partnerschaft, Pride, Nr. 150A, 2. aktualisierte Auflage, Rechtslage 
01.01.2016, http://www.homo.at/partnerschaftsgesetz/downloads/EingetragenePartnerschaft-2016.pdf, S.11, 
29.07.2016. 
263Ebd. 

http://www.homo.at/partnerschaftsgesetz/downloads/EingetragenePartnerschaft-2016.pdf
http://www.rklambda.at/images/publikationen/2015RKL_EPG_AbweichungenvomEherecht_V8_April2015.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006586
http://www.homo.at/partnerschaftsgesetz/downloads/EingetragenePartnerschaft-2016.pdf
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sich bei den beiden Personen der Personenstand “ledig” nicht auf “verheiratet”, sondern auf den 

Personenstand “in eingetragener Partnerschaft lebend”, eine EP wird nicht “geschieden” sondern 

“aufgelöst” usw."264 Ünd um das Ganze auf die Spitze zu treiben: Stirbt der eingetragene Partner 

oder die eingetragene Partnerin, ist der oder die noch lebende Person nicht "verwitwet" 

sondern ein "hinterbliebener eingetragener Partner".265  

 

Fu r Transgender-Personen entscheidet das rechtlich eingetragene Geschlecht, ob eine Ehe oder 

eine eingetragene Partnerschaft geschlossen wird. 266  Wie in der Ehe du rfen eingetragene 

Partner und Partnerinnen nur mit einer Person verheiratet oder verpartnert sein. Interessant 

ist dabei, dass bei einer unrichtigen Todeserkla rung die eingetragene Partnerschaft eine vorher 

geschlossene Ehe nicht aufhebt, ganz im Gegensatz zu einer Ehe. "Ist eine der beiden 

Partnerinnen/einer der beiden Partner mit einer zu Unrecht für tot erklärten Person verheiratet, 

so löst die EP, anders als eine (neue) Eheschließung, diese Ehe nicht auf. In diesem Fall ist die EP 

nichtig, weil die Ehe mit der zu Unrecht für tot erklärten Person noch aufrecht ist."267 Dies macht 

deutlich, dass die Ehe u ber einer eingetragenen Partnerschaft steht. 

 

Auch wenn das EPG damit nur eine punktuelle, unvollsta ndige Gleichstellung von 

gleichgeschlechtlichen Liebenden mit einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist, so ist 

es dennoch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur vollsta ndigen rechtlichen Gleichstellung. 

Immerhin wurden mit dem EPG rechtliche Regelungen fu r die Partnerschaft zwischen zwei 

Frauen beziehungsweise zwei Ma nnern geschaffen. Dies ist auf jeden Fall ein Teilerfolg. Ünd die 

Ünterschiede zwischen Ehe und gleichgeschlechtlicher Partnerschaft wurden bisher mit jeder 

Gesetzesa nderung verringert.  

 

Wie wurde die Mo glichkeit der eingetragenen Partnerschaft fu r gleichgeschlechtliche Liebende 

nun angenommen? In Ö sterreich nutzten 705 Paare im Jahr 2010, also zur Zeit der Einfu hrung 

der eingetragenen Partnerschaft diese Mo glichkeit, davon waren 450 Ma nner- und 255 

Frauenpaare. 2011 gab es 433 eingetragene Partnerschaften, darunter 259 ma nnliche Paare 

und 174 Weibliche. 2012 und 2013 sank die Zahl der eingetragenen Partnerschaften auf 386 

und 368; 2014 und 2015 stiegen die Zahlen wieder auf 402 und 423. Auffa llig ist, dass anfangs 

fast doppelt so viele Ma nner die eingetragene Partnerschaft eingingen als Frauen. Diese Zahl 

sollte sich 2014 und 2015 angleichen; 2014 nutzten 222 ma nnliche und 180 weibliche Paare 

diese Mo glichkeit, 2015 waren es 220 Ma nner- und 203 Frauenpaare. Die meisten Liebenden, 

die sich verpartnern ließen befanden sich in der Gruppe der 30 – 50 Ja hrigen.268. In Ö sterreich 

                                                        
264Ebd. 
265Vgl Ebd, S. 18. 
266Vgl Ebd, S.12. 
267Ebd, S. 12. 
268Vgl Statistik Austria (2015): Begründungen eingetragener Partnerschaften seit 2010 nach ausgewählten Merkmalen, 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gleichgeschlechtliche_pa
rtnerschaften_eintragung_und_aufloesung/partnerschaftsbegruendungen/index.html, 31.07.2016. 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gleichgeschlechtliche_partnerschaften_eintragung_und_aufloesung/partnerschaftsbegruendungen/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gleichgeschlechtliche_partnerschaften_eintragung_und_aufloesung/partnerschaftsbegruendungen/index.html


67 

gab es 2015 zum Vergleich 44.502 Eheschließungen; das Durchschnittsalter der Ehepartner lag 

dabei unter den Frauen bei 30,3 und unter den Ma nnern bei 32,6. 269  Das Angebot der 

eingetragenen Partnerschaft wird also auf jeden Fall von der LGBT-Community wahrgenommen; 

wenn auch nicht im selben Maßstab wie die Ehe unter heterosexuellen Paaren. Dies liegt 

einerseits, dass gleichgeschlechtliche Liebende weltweit eine Minderheit bilden. Andererseits 

ko nnte es auch darauf hinweisen, dass sich gleichgeschlechtliche Liebende aufgrund der 

gesellschaftlichen Stigmatisierung nicht durch das Eingehen einer eingetragenen Partnerschaft 

o ffentlich outen wollen. Hierzu existieren in den von mir verwendeten Studien jedoch keine 

Daten. Dennoch interessieren sich ja hrlich ca. 400 Paare fu r die rechtlichen Vorteile und den 

symbolischen Charakter der eingetragenen Partnerschaft; auch wenn dieser nicht dem der Ehe 

entspricht. In Kapitel 7 werden die aktuellen Debatte um die Einfu hrung einer 

gleichgeschlechtlichen Ehe im o sterreichischen Nationalrat analysiert, doch zuna chst einmal 

ein Blick in die rechtliche Regelung der gleichgeschlechtlichen Ehe in den Niederlanden. 

 

 

6.3.2.2 Die geregistreerd partnerschap und die gleichgeschlechtliche Ehe in den Niederlanden 

 

In den Niederlanden wurde 1989 die Institution "geregistreerd partnerschap" geschaffen. Die 

deutsche Ü bersetzung davon ist "eingetragene Partnerschaft", jedoch hat diese mit der 

eingetragenen Partnerschaft in Ö sterreich kaum etwas zu tun. So stand die Insitution der 

geregistreerd partnerschap auch heterosexuellen Paaren, welche keine klassische Ehe 

schließen mo chten, von Anfang an gleichberechtigt offen. So entschlossen sich 1990 zur 

Einfu hrung der geregistreerd partnerschap 4.626 Paare dazu, diese einzugehen. Darunter 

waren 1.324 Frauen-, 1.686 Ma nner- und 1.616 heterosexuelle Paare. 270  Die eingetragene 

Partnerschaft wurde zu ihrer Einfu hrung also von gleichgeschlechtlichen wie heterosexuellen 

Paaren zu fast gleicher Zahl angenommen. Mittlerweile ist die Summe der 

gleichgeschlechtlichen eingetragenen Partnerschaften unter den geregistreerde 

partnerschapen jedoch Prozentual deutlich unter der der heterosexuellen eingetragenen 

Partnerschaften. So ließen sich 2011 9.464 heterosexuelle Paare verpartnern, wa hrend die Zahl 

der gleichgeschlechtlichen Verpartnerungen zu 2001 stabil blieb.271  Personen, die in einer 

geregistreerd partnerschap verbunden waren, hatten im Wesentlichen die gleichen Rechte und 

Pflichten wie Eheleute; nur war es den gleichgeschlechtlichen Partnern bis 2001 nicht mo glich, 

                                                        
269Vgl Statistik Austria (2015): Eheschließungen, 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/eheschliessungen/index
.html, 31.07.2015. 
270Vgl Pirolt, Karin; Weingand Hans-Peter; Zernig, Kurt (2000); Was wa re wenn? Eingetragene Partnerschaften 
von  Lesben und Schwulen in Ö sterreich. In: Rosalila PantherInnen, Schwul-lesbische Arbeitsgemeinschaft 
Steiermark ggg(2000), Edition Regenbogen – Studienreihe Homosexualita t, Band 1, Graz, S. 31. 
271Vgl IAGJ (2012): La nderbericht Niederlande 2010 - 2012, 
https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/laenderberichte/IAGJ-Laenderbericht-
2012_Niederlande.pdf, S.1, 01.08.2016. 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/eheschliessungen/index.html
https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/laenderberichte/IAGJ-Laenderbericht-2012_Niederlande.pdf
https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/laenderberichte/IAGJ-Laenderbericht-2012_Niederlande.pdf
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/eheschliessungen/index.html
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niederla ndische Kinder zu adoptieren und die vollen Elternrechte in Anspruch zu nehmen.272  

 

Dies a nderte sich 2001 mit der Ö ffnung der Ehe fu r gleichgeschlechtliche Paare. Im selben Zug 

wurde die  geregistreerd partnerschap auf die gleiche Ebene wie die Ehe gestellt. So wird diese 

auf der Homepage der Niederla ndischen Regierung wie folgt beschrieben: "In the Netherlands, 

partners who do not wish to marry may opt for registered partnership instead. Marriage and 

registered partnership are similar in this country." 273  Wer also keine traditionelle, religio s 

motivierte Hochzeit wu nscht, kann auch ein Bu ndnis in Form einer geregistreerd partnerschap 

schließen und ist dabei im Besitz der gleichen Rechte wie Eheleute. Daru ber hinaus werden 

eingetragene Partnerschaften aus anderen La ndern anerkannt, jedenfalls wenn die dafu r 

notwendigen niederla ndischen Standards eingehalten wurden.  

 

2001, also zur Ö ffnung der traditionellen Ehe auch fu r gleichgeschlechtliche Paare heirateten 

80.000 heterosexuelle und 2.400 gleichgeschlechtliche Paare. Der Anteil an 

gleichgeschlechtlichen Ehen betrug also ca. 3%. Dieser verringerte sich in den folgenden Jahren 

- abgesehen von ein paar kleinen Schwankungen - konstant.274  2015 stiegen die Zahlen im 

Vergleich zu den letzten fu nf Jahren wieder etwas; es wurden 765 Frauen- und 644 Ma nnerehen 

geschlossen.275  

 

Neben der geregistreed partnerschap und der Ehe ist auch ein "cohabition agreement" mo glich, 

also ein Vertrag u ber das Zusammenleben. Dieses wird als "written agreement settling certain 

matters relating to living together" 276  bezeichnet, und fungiert damit als ein notariell 

begla ubigter Vertrag, durch den einem Paar beispielsweise Vorteile bezu glich der Pension oder 

bei anderen Nebenleistungen zu Gute kommen.277  

 

In den Niederlanden existieren also mehrere Mo glichkeiten des rechtlich geregelten 

Zusammenlebens. Die geregistreerd partnerschap hatte daru ber hinaus bis 2001 die Funktion, 

dass durch sie Erfahrungen und Daten in Bezug auf die staatliche Regelung von 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gesammelt wurden, die letztendlich dann den Weg fu r 

die Ö ffnung der Ehe auch fu r gleichgeschlechtliche Paare ebneten.278 So heißt es im burgerlijk 

wetboek, Buch 1: Familienrecht Artikel 30 seit 2001 nun: "A marriage may be entered into by 

                                                        
272Vgl Pirolt, Karin; Weingand Hans-Peter; Zernig, Kurt (2000); Was wa re wenn?, S. 30 – 31. 
273Government of the Netherlands (o.d): Marriage, registered partnership and cohabition agreements, 
https://www.government.nl/topics/family-law/contents/marriage-registered-partnership-and-cohabitation-
agreements, 31.07.2016. 
274Vgl IAGJ (2012): La nderbericht Niederlande 2010 – 2012, 
https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/laenderberichte/IAGJ-Laenderbericht-
2012_Niederlande.pdf, S.1, 01.08.2016. 
275Vgl Statistisches Bu ro Niederlande (2015): Lesbian couples more likelier to break up than male couples, 
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2016/13/lesbian-couples-likelier-to-break-up-than-male-couples, 01.08.2015. 
276Ebd. 
277Vgl Ebd. 
278Vgl Pirolt, Karin; Weingand Hans-Peter; Zernig, Kurt (2000); Was wa re wenn?, S. 30. 

https://www.government.nl/topics/family-law/contents/marriage-registered-partnership-and-cohabitation-agreements
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2016/13/lesbian-couples-likelier-to-break-up-than-male-couples
https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/laenderberichte/IAGJ-Laenderbericht-2012_Niederlande.pdf
https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/laenderberichte/IAGJ-Laenderbericht-2012_Niederlande.pdf
https://www.government.nl/topics/family-law/contents/marriage-registered-partnership-and-cohabitation-agreements
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two persons of a different or of the same gender (sex)."279 Die parlamentarische Mehrheit war 

dabei u berwa ltigend; 107 Parlamentarier befu rworteten die Ö ffnung der Ehe, es gab nur 33 

Gegenstimmen. Auch die Bevo lkerung unterstu tzte die Gesetzesa nderung laut Ümfragen zu 

62%.280 Seit der Eheo ffnung 2001 haben in den Niederlanden ca. 15.000 gleichgeschlechtliche 

Paare geheiratet. 281  Diese große Zahl an Paaren ist jedoch auch dem Heiratstourismus 

geschuldet. Da die Niederlande das erste Land der Welt waren, was eine Ehe zwischen zwei 

Ma nnern und zwei Frauen erlaubte, reisten viele Paare extra an um sich dort das Ja-Wort zu 

geben. Da diese Ehen jedoch in den meisten La ndern der Welt nicht anerkannt werden und dort 

sogar gefa hrlich fu r das Ehepaar sein ko nnen, entschloss sich die niederla ndische Regierung 

2016 dazu, die gleichgeschlechtliche Ehe auf einheimische Personen zu begrenzen.282 

 

 

6.3.2.3 Adoptions- und fortpflanzungsmedizinische Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren 

in Österreich 

 

Fu r gleichgeschlechtliche Paare mit Kinderwunsch gibt es in Ö sterreich die Mo glichkeit der 

Fortpflanzungsmedizin, der Heiminsemination, der Pflegeelternschaft und der Adoption im In- 

und Ausland, sollten die Kinder nicht bereits aus vorangegangenen, heterosexuellen 

Beziehungen stammen.  

 

Die Methoden der Fortpflanzungsmedizin und der Heiminsemination ko nnen nur Frauenpaare 

in Anspruch nehmen. Eine Heiminsemination (Becherinsemination) wird zu Hause, mit einer 

privaten Spende oder einer Spende aus dem Ausland selbst durchgefu hrt. Die Mittel der 

Fortpflanzungsmedizin stehen Frauenpaaren jedoch erst seit kurzem zur Verfu gung. Der 

o sterreichische Öberste Gerichtshof reichte schon 2011 einen Antrag vor dem 

Verfassungsgerichtshof zur Aufhebung des Gesetzes, welches nur heterosexuellen 

(Ehe-)Paaren den Zugang zur ku nstlichen Befruchtung erlaubte, ein. Der Antrag nahm auf die 

EMRK Bezug, nach der kein Mensch aufgrund der sexuellen Örientierung diskriminiert werden 

darf.283  Bis 2015 war die ku nstliche Befruchtung nur heterosexuellen Paaren erlaubt. Dies 

a nderte sich seit der Entscheidung G 16/2003 des Verfassungsgerichtshofs. Hier wurde die 

unter anderem die Beschra nkung der der fortpflanzungsmedizinischen Maßnahmen auf 

                                                        
279Dutch Civil Code (2016): Book 1 Law of Persons and Family Law, Titel 1.5 Marriage, Art. 30, 
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm, 31.07.2016. 
280Vgl Die Standard (13.09.2000): Gleichgeschlechtliche Ehen in den Niederlanden mo glich, 
http://derstandard.at/330377/Gleichgeschlechtliche-Ehen-in-den-Niederlanden-moeglich, 31.03.2016. 
281Vgl Government of the Netherlands (o.d.): Family Law, https://www.government.nl/topics/family-
law/contents/same-sex-marriage, 31.07.2016. 
282Vgl DutchNews (06.04.2016): Dutch gay marriage rights restricted to locals, wedding tourism ruled out, 
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/04/88329-2/, 31.07.2016. 
283Vgl Fam.Ö.S (o.d.): Kinderwunsch, http://www.regenbogenfamilien.at/infos/kinderwunsch/, 01.08.2016. 
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"Personen verschiedenen Geschlechts" aufgehoben. 284  So besagt §3 des 

Fortpflanzungsmedizinrechts-A nderungsgesetz 2015 (FmedRA G 2015) unter §3 "Verwendung 

der entnommenen Zellen" nun folgendes: 

 

"(1) Für eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung dürfen außer in den in Abs. 2 und 3 

geregelten Fällen nur die Eizellen und der Samen der Ehegatten, eingetragenen Partner 

oder Lebensgefährten verwendet werden. 

(2) Der Samen einer dritten Person darf ausnahmsweise dann verwendet werden, wenn 

der des Ehegatten oder Lebensgefährten nicht fortpflanzungsfähig ist oder eine 

medizinisch unterstützte Fortpflanzung in einer eingetragenen Partnerschaft oder 

Lebensgemeinschaft von zwei Frauen vorgenommen werden soll."285 

 

Diese Aufhebung der Diskriminierung durch das EÜ-Recht ist jedoch nur partiell. 

Ma nnerpaaren ist es in Ö sterreich verboten eine Leihmutter zu suchen. Jedoch ist die 

Leihmutterschaft entkriminalisiert; d.h. in dem Fall, dass zwei Ma nner sich ihren Kinderwunsch 

auf diese Art legal im Ausland erfu llen und die Mutter auf die Öbsorge verzichtet, wird dem Kind 

die o sterreichische Staatsbu rgerschaft verliehen und es kann bei seinem Vater leben. Das 

Kindeswohl steht hier also, Dank der Entscheidung des Europa ischen Gerichtshofs fu r 

Menschenrechte im Vordergrund.286 Ausschlaggebend sind hier die Entscheidungen 65941/11 

(Rs. Labassee v Frankreich, Ürteil vom 26.06.2014) und 65192/11 (Rs. Mennesson v Frankreich, 

Ürteil vom 26.06.2014) des Europa ischen Gerichtshofs fu r Menschenrechte. Dieser entschied, 

dass "[d]ie Weigerung der französischen Behörden, zwischen dem biologischen Vater und seinem 

im Wege der Leihmutterschaft im Ausland gezeugten Kind rechtlich ein Vater-Kind-Verhältnis 

anzuerkennen, [.] gegen das Recht des Kindes auf Achtung seines Privatlebens nach Art. 8 Abs. 1 

EMRK [verstößt]".287  

 

Doch wa hrend bei einem Frauenpaar, was durch ku nstliche Befruchtung zu ihrem Wunschkind 

kam, seit 2015 die Partnerin automatisch die Co-Mutter ist,288 steht dem Co-Vater nach einer 

Leihmutterschaft nur der Weg einer Adoption offen. Dies ist in Ö sterreich seit 2016 legal. 2013 

verurteilte der Europa ischen Gerichtshof fu r Menschenrechte Ö sterreich aufgrund seines 

diskriminierenden Adoptionsgesetzes. "Mit Urteil des EGMR vom 19.2.2013 wurde Österreich 

                                                        
284Vgl Verfassungsgerichtshof (2014): Entscheidung G 16/2013, https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-
site/attachments/0/8/2/CH0006/CMS1396267035063/fortpflanzungsmedizing_g16-2013ua.pdf, S.2, 
01.08.2016. 
285Bundesgesetzblatt fu r die Republik Ö sterreich (2015): FmedRA G 2015, §3, 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_35/BGBLA_2015_I_35.html, 02.08.2016. 
286Vgl Graupner, Helmut (2013): Legale Leihmutterschaft. In: Rainbow, 
http://www.rainbow.at/infopool/_view.php?ipid=315, 02.08.2016. 
287Lsvd (o.d.): Rechtsprechung, Lebenspartnerschaft, Leihmutterschaft, 
https://www.lsvd.de/recht/rechtsprechung/lebenspartnerschaft/lebenspartnerschaft.html#c8145, 05.08.2016. 
288Vgl Bundesgesetzblatt (2015): FmedRA G 2015, §144, 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_35/BGBLA_2015_I_35.html, 02.08.2015. 

https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/0/8/2/CH0006/CMS1396267035063/fortpflanzungsmedizing_g16-2013ua.pdf
https://www.lsvd.de/recht/rechtsprechung/lebenspartnerschaft/lebenspartnerschaft.html#c8145
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_35/BGBLA_2015_I_35.html
https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/0/8/2/CH0006/CMS1396267035063/fortpflanzungsmedizing_g16-2013ua.pdf
http://www.rainbow.at/infopool/_view.php?ipid=315
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_35/BGBLA_2015_I_35.html
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aufgrund einer Verletzung von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK verurteilt, weil nach 

bestehendem Recht die Adoption des Kindes durch den gleichgeschlechtlichen Partner eines 

leiblichen Elternteils ausgeschlossen ist, ohne die rechtliche Beziehung zu diesem Elternteil 

aufzuheben."289 Daraufhin war zuna chst einmal die Stiefkindadoption fu r gleichgeschlechtliche 

Paare mo glich. Das leibliche Kind des Partners konnte nun auch in gleichgeschlechtlichen 

Lebensgemeinschaften adoptiert werden.  

 

Dennoch war es zuna chst Eheleuten vorbehalten, zusammen ein fremdes Kind zu adoptieren. 

Dies a nderte sich mit einer 2016 in Kraft tretenden Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. 

Der VfGH schmetterte damit Argumente, es wa re dem Kindeswohl abtra glich von einem 

gleichgeschlechtlichen Paar adoptiert zu werden ab; genauso wie die Argumente, 

Adoptionsrechte fu r gleichgeschlechtliche Paare wu rden die Institution der Ehe und die 

traditionelle Familie untergraben.290 Auch in diesem Fall wirkten sich die EÜ-Richtlinien zur 

Antidiskriminierung positiv auf die Rechte von LGBT-Personen aus. Davor war es fu r 

gleichgeschlechtliche Paare lediglich mo glich, als Einzelperson die Adoption eines Kindes zu 

beantragen. Da jedoch in Ö sterreich kaum Kinder zur Adoption freigegeben werden und sehr 

viele Paare Interesse an einer Adoption haben, war dieses Ünterfangen wohl in den seltensten 

Fa llen von Erfolg gekro nt.291  

 

Etwas ratlos la sst mich dennoch das Verhalten des Justizministeriums zuru ck – dieses sieht 

nach dem Spruch des Verfassungsgerichtshofes keine offizielle Gesetzesa nderung vor. So bleibt 

das Adoptionsrecht offiziell wie es ist – mit dem diskriminierenden Artikel 6, welcher die 

Kindesadoption nur fu r Eheleute oder Einzelpersonen gestattet.292 Da jede Adoption sowieso 

individuell gepru ft werde und dazu eine pflegschaftsrechtliche Genehmigung sowie eine 

Beurteilung von der Jugendanwaltschaft eingeholt werden muss, braucht es von Seiten des 

Ministeriums keine Gesetzesanpassung. Christian Ho gel von der HÖSI beurteilt dies in einem 

Interview mit dem Standard positiv, da die Einfu hrung neuer Regelungen nur weitere Barrieren 

aufbauen wu rde. Außerdem wu rden in der Praxis "angesichts der nur wenigen Kinder, die in 

Österreich zur Adoption freigegeben werden, ohnehin weiter heterosexuelle Paare vorgereiht 

werden".293  Das Adoptionsgesetz wird also nicht offiziell gea ndert um weiteren rechtlichen 

                                                        
289Bundesministerium fu r Justiz (2013): AdRA G 2013, 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_CÖÖ_2026_100_2_877740/CÖÖ_2026_100_2_877943.html, 
02.08.2013. 
290Vgl Aichinger, Philipp, (14.01.2015): Gleichstellung: Adoptionsrecht fu r Homosexuelle. In: Die Presse, 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4638616/Gleichstellung_Adoptionsrecht-fur-
Homosexuelle, 02.08.2016. 
291Vgl Fam.Ö.S (o.d.): Kinderwunsch, http://www.regenbogenfamilien.at/infos/kinderwunsch/, 01.08.2016. 
292Vgl Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem (2016): Bundesrecht konsolidiert: Gesamte 
Rechtsvorschrift fu r Europa isches Ü bereinkommen u ber die Adoption von Kindern, Art. 6, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002494,02.08.2
016. 
293Brickner, Irene (30.10.2015): Homosexuelle du rfen ku nftig Adoptieren – ohne Gesetzesnovelle. In: Der 
Standard, http://derstandard.at/2000024807861/Homosexuelle-duerfen-kuenftig-adoptieren-ohne-

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_COO_2026_100_2_877740/COO_2026_100_2_877943.html
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4638616/Gleichstellung_Adoptionsrecht-fur-Homosexuelle
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4638616/Gleichstellung_Adoptionsrecht-fur-Homosexuelle
http://www.regenbogenfamilien.at/infos/kinderwunsch/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002494
http://derstandard.at/2000024807861/Homosexuelle-duerfen-kuenftig-adoptieren-ohne-Gesetzesnovelle
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Diskriminierungen von gleichgeschlechtlichen Paaren vorzubeugen. Auch wenn diese Absicht 

im Sinne der Antidiskriminierung positiv zu bewerten ist, ist es dennoch demokratietheoretisch 

ho chst fraglich, eine Gesetzesa nderung dem Wirken des Nationalrates zu entziehen. Des 

Weiteren gab Graupner im Standard-Interview zu bedenken, dass sich ein Eheverbot fu r 

gleichgeschlechtliche Paare negativ auf die Rechte der Kinder auswirkt.294  An dieser Stelle 

fallen vor allem finanzielle Nachteile fu r Familien im Rahmen der eingetragenen Partnerschaft 

auf, z.B. bei Zahlungen vom Familienlastenausgleichsfonds.295 

 

 

6.3.2.4 Adoptions- und fortpflanzungsmedizinische Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren 

in den Niederlanden 

 

In den Niederlanden stehen gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kinderwunsch dieselben 

Öptionen zur Verfu gung wie in Ö sterreich. 296  Jedoch sind die Niederlande Ö sterreich hier 

wieder um ca. 15 Jahre voraus. So ist eine Adoption fu r ein gleichgeschlechtliches Paar anders 

als in Ö sterreich nicht erst seit knapp acht Monaten mo glich, sondern bereits seit 2001. 

Gleichzeitig mit dem Eheo ffnungsgesetz wurde auch ein universalistisches Adoptionsrecht 

eingefu hrt. 297  So findet sich im niederla ndischen bu rgerlichen Gesetzbuch, Buch 1.12 die 

Passage: 

 

"1. The adoption of a child is effected by a decision of the District Court upon a joint 

request of two persons or upon a request of one person alone. [...] 

 

2. A joint request by two persons may be filed only if these persons have lived together for 

at least three consecutive years immediately preceding the filing of the request. A request 

of an adopter who is the spouse, registered partner or other life companion of the parent 

of the child to be adopted, may be filed only if this adopter has lived together with that 

parent for at least three consecutive years immediately preceding the filing of the 

request."298 

 

                                                        
Gesetzesnovelle,02.08.2016. 
294Vgl Ebd. 
295Vgl Rechtskomitee Lambda (2015): Üngleichbehandlungen zur Ehe, 
http://www.rklambda.at/images/publikationen/2015RKL_EPG_AbweichungenvomEherecht_V8_April2015.pdf, 
29.07.2016. 
296Vgl I amsterdam (o.d.): Adoption in the Netherlands, http://www.iamsterdam.com/en/local/live/families-
and-children/adoption, 03.08.2016. 
297Vgl Mu ller-Go tzmann, Christian (2009): Artifizielle Reproduktion und gleichgeschlechtliche Elternschaft, 
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, S. 190. 
298Dutch Civil Code (2016): Book 1 Law of Persons and Family Law, Marriage, Title 1.12 Adoption, Artikel 2, 
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm, 31.07.2016. 

http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm
http://www.iamsterdam.com/en/local/live/families-and-children/adoption
http://derstandard.at/2000024807861/Homosexuelle-duerfen-kuenftig-adoptieren-ohne-Gesetzesnovelle
http://www.iamsterdam.com/en/local/live/families-and-children/adoption
http://www.rklambda.at/images/publikationen/2015RKL_EPG_AbweichungenvomEherecht_V8_April2015.pdf
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Nach dem niederla ndischen Adoptionsrecht ko nnen also alle Personen ein Kind adoptieren, 

welche fu r mindestens drei aufeinanderfolgende Jahre zusammenleben. Anstelle von einem 

Mann oder einer Frau, beziehungsweise einem Ehepaar zu sprechen ist die Formulierung "two 

persons" sehr weit und inklusiv ausgerichtet. Im na chsten Satz wird die Stiefkindadoption 

konkretisiert. Auch fu r den Ehepartner oder die Ehepartnerin, ebenso wie den eingetragenen 

Partner beziehungsweise die Partnerin oder den Lebensgefa hrten / die Lebensgefa hrtin gilt 

dieselbe Mindestfrist des Zusammenlebens. Das Gesetz bevorzugt hier also keine 

Partnerschaftsform und gewa hrt den verschiedenen Familienarten rechtliche Gleichheit.  

 

Die Adoption von Kindern aus dem Ausland ist fu r gleichgeschlechtliche Paare jedoch noch 

nicht erlaubt. Gleichgeschlechtlichen Paaren bleibt hier nur der Weg u ber die 

Einelternadoption. 299  Diese Diskriminierung resultiert aus der Angst, dass in den 

Herkunftsla ndern die Bereitschaft, ein Kind fu r die Adoption in die Niederlande freizugeben 

sinken ko nnte, wenn die Chance bestu nde, dass dieses einem gleichgeschlechtlichen Paar 

vermittelt werden ko nne. 300  In den Niederlanden ist die Zahl der Inlandsadoptionen sehr 

gering; ja hrlich werden nur ca. 30 Kinder im Inland vermittelt. Zum Vergleich bela uft sich die 

Zahl der Auslandsadoptionen auf ja hrlich ca. 700 Kinder.301 Von Gesetzeswegen wird bereits 

seit Jahren an einer Lo sung fu r diesen diskriminierenden Tatbestand gearbeitet: 

 

"Ferner wird vorgeschlagen, das Gesetz über die Aufnahme von ausländischen Kindern 

zur Adoption (Wobka) zu ändern, um die gemeinsame Adoption eines ausländischen 

Kindes durch Ehepartner gleichen Geschlechts zu ermöglichen. Infolge dieser Änderung 

wird es für diese Paare nicht mehr erforderlich sein, erst eine Einelternadoption zu 

beantragen, um diese, sobald ausgesprochen, von einem Antrag zur Adoption durch den 

Partner folgen zu lassen. Bedingung ist aber, dass das Herkunftsland ein Kind zur 

gemeinsamen Adoption durch Ehepartner gleichen Geschlechts freigibt. Ist dies nicht der 

Fall, genehmigt das Herkunftsland jedoch die Adoption durch einen der beteiligten 

Partner, so sieht der Gesetzentwurf eine Verkürzung dieses Verfahrens vor. Aufgrund der 

vorgeschlagenen Änderung kann die Einelternadoption in den Niederlanden bereits nach 

einem Jahr der Versorgung und Erziehung des Kindes durch den Adoptivelternteil 

ausgesprochen werden."302 

 

                                                        
299Vgl IAGJ (2008): La nderbericht Niederlande 2006 – 2008, 
https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/laenderberichte/Laenderbericht_Niederlande_2008.pdf, 
S.4, 03.08.2016. 
300Vgl Mu ller-Go tzmann, Christian (2009): Artifizielle Reproduktion und gleichgeschlechtliche Elternschaft, S. 
192. 
301Vgl IAMEXPAT (o.d.): Adoption in the Netherlands, http://www.iamexpat.nl/expat-page/family-
matters/adoption-netherlands, 03.08.2016. 
302IAGJ (2008): La nderbericht Niederlande 2006 - 2008, 
https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/laenderberichte/Laenderbericht_Niederlande_2008.pdf, 
S.4, 03.08.2016. 

https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/laenderberichte/Laenderbericht_Niederlande_2008.pdf
https://www.agj.de/fileadmin/files/international/iagj/laenderberichte/Laenderbericht_Niederlande_2008.pdf
http://www.iamexpat.nl/expat-page/family-matters/adoption-netherlands
http://www.iamexpat.nl/expat-page/family-matters/adoption-netherlands
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Eine solche Gesetzesvorlage ist jedoch noch in Bearbeitung. Weniger problematisch gestaltet 

sich die Erfu llung des Kinderwunsches fu r Frauenpaare. Die ku nstliche Befruchtung ist fu r 

gleichgeschlechtliche Paare in den Niederlanden gesetzlich nicht geregelt. Die Kliniken ko nnen 

selbst entscheiden welche Menschen von ihnen behandelt werden. Allerdings unterliegen auch 

die Kliniken dem Gesetz der Nichtdiskriminierung. 303  Seit dem ersten April 2013 ist es 

lesbischen Mu ttern mo glich, die Kinder ihrer Partnerin ohne großen Bu rokratieaufwand zu 

adoptieren, auch wenn diese nicht verheiratet oder verpartnert sind. Diese neue Regelung 

macht das teure und zeitintensive Adoptionsverfahren fu r Frauenpaare hinfa llig. Existiert eine 

Ehe oder Verpartnerung, sind die beiden Frauen sogar ab der Geburt des Kindes deren 

juristischer Elternteil. Diese Gesetzesa nderung brachte unter anderem Verbesserung bezu glich 

dem Namens-, Ünterhalts- und Erbrecht mit sich.  

 

Derlei rechtliche Gleichstellung wie von Frauenpaaren im Familienrecht ist fu r Ma nnerpaare 

noch aussta ndig.304 Auch wenn eine Leihmutterschaft in den Niederlanden nicht verboten ist, 

ist diese nur aus altruistischen Gru nden erlaubt. Eine Kommerzialisierung oder die o ffentliche 

Suche nach einer Leihmutter ist verboten. Auch existiert nur eine Klinik in den Niederlanden 

die die Leihmutterschaft medizinisch unterstu tzt; diese richtet ihr Angebot aber nur an Frauen, 

denen es nicht mo glich ist selbst Kinder zu geba ren.305 

 

In den Niederlanden wachsen ca. 25.000 Kinder mit zwei Mu ttern beziehungsweise zwei Va tern 

auf.306 Daher ist es den Niederlanden mo glich, die reproduktiven Rechte von LGBT-Personen 

weltweit durch eine Vielzahl an Studien zu unterstu tzen. Hier ist beispielsweise eine 

Üntersuchung von Bos, Gartrell, Roeleveld und Ledoux zu nennen, welche die Sozialkompetenz 

von 11-13 ja hrigen Kindern aus einem heterosexuellen wie einem lesbischen Haushalt 

verglichen und zu dem Ergebnis kamen, dass diese bei Kindern von lesbischen Paaren 

signifikant ho her ausfielen. So konnten diese beispielsweise besser mit Konflikten umgehen 

und verhielten sich demokratischer.307 Eine andere Studie aus den Niederlanden untersuchte 

wiederum die Partner- und Eltern-Kind Beziehungen, den wahrgenommenen Stress der Eltern, 

Gesundheit, emotionale Schwierigkeiten sowie Coping- und Lernstrategien von Kindern in 

gleichgeschlechtlichen und traditionellen Familien. Dabei kam heraus, dass sich Kinder von 

traditionellen und gleichgeschlechtlichen Paaren in keinem der Punkte signifikant 

                                                        
303Vgl Mu ller-Go tzmann, Christian (2009): Artifizielle Reproduktion und gleichgeschlechtliche Elternschaft, S. 
192. 
304Vgl Westfa lische Wilhelms-Üniversita t Mu nster (2014): GESETZ: Lesbische Mu tter werden gleichgestellt, 
https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2014/april/0402neuesgesetz.shtml, 
03.08.2016. 
305Vgl Leihmutter (o.d.): Die Leihmutterschaft in den Niederlanden, 
http://www.leihmutter.de/pages/gesetzliche-regelungen/leihmutter-niederlande.php, 03.08.2016. 
306Vgl Westfa lische Wilhelms-Üniversita t Mu nster (2014): GESETZ: Lesbische Mu tter werden gleichgestellt, 
https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2014/april/0402neuesgesetz.shtml, 
03.08.2016. 
307Vgl Bos, Henny et al (2013): Civil Competence of Dutch Children in Female Same-Sex Parent Families: A 
Comparison With Children of Öpposite-Sex Parents, Sage Publications, 03.08.2016. 

http://www.leihmutter.de/pages/gesetzliche-regelungen/leihmutter-niederlande.php
https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2014/april/0402neuesgesetz.shtml
https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2014/april/0402neuesgesetz.shtml
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unterscheiden. Einzig das wahrgenommene Stresslevel bei der Kindererziehung war bei 

gleichgeschlechtlichen Paaren ho her.308 Mithilfe dieser wissenschaftlichen Studien ko nnen die 

Vorurteile gegenu ber Regenbogenfamilien verringert werden. So tragen niederla ndische 

Forscher dazu bei, auch in anderen La ndern die rechtliche Situation von gleichgeschlechtlichen 

Paaren mit Kinderwunsch zu verbessern. 

 

 

6.3.3  Zusammenfassung 

 

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Antidiskriminierungspolitik in den Niederlanden im 

Hinblick auf eine Nichtdiskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren besser gestaltet ist 

als in Ö sterreich, welches nur die von der EÜ vorgegebenen Mindestanforderungen erfu llt. So 

ist das AWGB umfassender gestaltet, da es keine Hierarchisierung der 

Diskriminierungsmerkmale beinhaltet. Der Diskriminierungsschutz fu r LGBT-Personen greift 

hier auch im Dienstleistungssektor, nicht nur im beruflichen Kontext wie in Ö sterreich. Auch 

sind die Diskriminierungsgesetze in den Niederlanden u bersichtlicher gestaltet und 

einheitlicher. Jedoch ist das o sterreichische System von Ersatzzahlungen als Strafbestimmung 

bei Diskriminierungstatbesta nden wirksamer als die niederla ndische Methode, Ku ndigungen 

und diskriminierende Maßnahmen nur aufzuheben. Kein Arbeitnehmer und keine 

Arbeitnehmerin, welche beispielsweise aufgrund seiner sexuellen Ausrichtung bela stigt und 

geku ndigt wurde, mo chte nach einer erfolgreichen Klage auf Diskriminierung weiter mit 

denselben Arbeitgebenden zusammenarbeiten. Eine Ersatzzahlung ist hier einerseits 

lehrreicher fu r den oder die Arbeitgebenden und sinnvoller fu r das Öpfer der Diskriminierung.  

 

Das Diskriminierungsmerkmal "geschlechtliche Identita t", welches die Diskriminierung von 

Transgender-Personen unter Strafe stellen wu rde kommt weder im o sterreichischen, noch im 

niederla ndischen Gleichbehandlungsgesetz direkt vor. Jedoch ist ein Diskriminierungsverbot in 

der niederla ndische Verfassung verankert, welches extrem weit gefasst ist und damit auch die 

Diskriminierung von Transgender-Personen untersagt. In Ö sterreich sind Transgender-

Personen im B-GlBG u ber das Diskriminierungmerkmal „Geschlecht“ im weitesten Sinne 

geschu tzt.  

 

Bezu glich der Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren im Familienrecht sind die 

Niederlande Ö sterreich definitiv mehrere Schritte voraus. So wird die eingetragene 

Partnerschaft in Ö sterreich der Ehe nachrangig behandelt. Es existieren immer noch mehr als 

30 Ünterschiede zwischen einer Ehe und einer eingetragenen Partnerschaft, welche LGBT-

                                                        
308Vgl Bos, Henny et al (2016): Same-Sex and Different-Sex Parent Households and Child Health Öutcomes: 
Findings from the National Survey of Children's Health. In: Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 
April 2016, Volume 37, Issue 3, p. 179 – 187. 
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Personen strukturell diskriminieren. Außerdem ist die eingetragene Partnerschaft nur fu r 

gleichgeschlechtliche Paare offen und die Ehe nur fu r heterosexuelle Paare. Diese Segregation 

von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Örientierung im Familienrecht ist absolut 

diskriminierend. Hier hat Ö sterreich sein Inklusionspotential bei weitem nicht ausgescho pft. In 

den Niederlanden ist dies anders; die  geregistreerd partnerschap steht Paaren unabha ngig von 

ihrer sexuellen Örientierung offen und war der Ehe schon immer nahezu gleichgestellt. Mit dem 

Recht zur Fremdkindadoption 2001 wurde auch der letzte Ünterschied beseitigt; die 

geregistreerd partnerschap ist nun der Ehe komplett gleichgestellt und dazu ist es im Gegenzug 

auch gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt zu heiraten. Die geregistreerd partnerschap 

fungierte hier als Vorla ufer, d.h. es ist nicht auszuschließen, dass mit dem Abbau der 

Üngleichheiten zwischen der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe in Ö sterreich auch 

einmal die Ehe fu r gleichgeschlechtliche Paare geo ffnet ist.  

 

Bezu glich der Fortpflanzungsmedizin und Adoption sind LGBT-Personen Dank der 

supranationalen Regelung der EÜ gleichgestellt. Doch wa hrend in Ö sterreich 

gleichgeschlechtliche Paare erst seit 2016 adoptieren ko nnen, ist dies in den Niederlanden 

schon 15 Jahre la nger der Fall. Dementsprechend ausdifferenzierter ist die niederla ndische 

Gesetzgebung hier. Dennoch haben es gleichgeschlechtliche Paare in beiden La ndern schwerer 

ein Adoptivkind zu erhalten als ein heterosexuelles Paar. 

 

 

6.4  Inklusion und Exklusion von LGBT-Personen auf der Haltungsebene 

 

Auf der Haltungsebene wird untersucht, wie inklusiv die Kultur und Werte der o sterreichischen 

und der niederla ndischen Bevo lkerung bezu glich LGBT-Personen gestaltet sind. Der Fokus liegt 

dabei auf den Werten und Haltungen innerhalb der Gesellschaft. Vor allem die World Values 

Survey 309  und die LGBT-Erhebung der FRA (European Ünion Agency for Fundamental 

Rights) 310  geben u ber die Akzeptanz  von Homo- und Transsexualita t in beiden La ndern 

Auskunft. 

 

 

 

 

 

                                                        
309World Values Survey Wave 6 2010-2014 ÖFFICIAL AGGREGATE v.20150418. World Values Survey Association 
(www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: Asep/JDS, Madrid Spain. 
310FRA (2014): LGBT-Erhebung in der EÜ - Erhebung unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-
Personen in der Europa ischen Ünion, Amt fu r Vero ffentlichungen der Europa ischen Ünion, Luxemburg. 
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6.4.1 Die gesellschaftliche Akzeptanz von LGBT-Personen in Österreich und den 

Niederlanden 

 

Die World Values Survey wird von einem Zusammenschluss aus Sozialwissenschaftlern und 

Sozialwissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt durchgefu hrt, welche sich mit dem 

Wertewandel und dessen Auswirkungen auf das gesellschaftliche und politische Leben 

bescha ftigen. Die Üntersuchungen, die seit 1981 in einer vier Jahres Periode durchgefu hrt 

werden, orientieren sich an den ho chsten wissenschaftlichen Standards, weswegen die 

Ergebnisse der Studien fu r die untersuchten La nder repra sentativ sind. 311  Leider nimmt 

Ö sterreich nicht an dieser Studie teil. Dennoch existieren Daten fu r die Niederlande, welche uns 

einen guten Einblick in die gesellschaftliche Situation von gleichgeschlechtlichen Paaren geben 

ko nnen.  

 

So ergibt sich fu r die sechste Üntersuchungsperiode vom 2010 – 2014 in den Niederlanden ein 

positives Bild. Laut Variable 203, welche die allgemeine Akzeptanz von Homosexualita t 

untersucht („Please tell me for each of the following actions whether you think it can always be 

justified, never be justified, or something in between: Homosexuality"312) wurde dies von 54,3% 

der Befragten uneingeschra nkt befu rwortet. Weitere 20% stimmten dem in verschiedenen 

Abstufungen zu. 11,8% der Befragten lehnten Homosexualita t kategorisch ab; 7,5% hießen 

Homosexualita t in verschiedenen Abstufungen nicht gut. Hier wird die Vorreiterrolle der 

Niederlande bezu glich der Akzeptanz von Homosexualita t besonders deutlich. Einzig und allein 

Schweden erzielte hier mit 59,3% an Befu rwortern und Befu rworterinnen bessere Werte.313 

Dies kann jedoch auch daran liegen, dass Norwegen in der sechsten Befragungswelle nicht 

vorhanden ist. In der letzten Befragungswelle 2005 - 2009 erzielten EÜ-weit Norwegen mit  

43,5% und Schweden mit gleichermaßen 59,3% an Befu rwortern und Befu rworterinnen 

bessere Ergebnisse als die Niederlande. Zu dieser Zeit sprachen sich nur 39,6% der 

niederla ndischen Bevo lkerung uneingeschra nkt fu r die Akzeptanz von Homosexualita t aus, 

wa hren 15,8% diese strikt ablehnten. Jedoch verorteten sich 30,8% der Niederla nder und 

Niederla nderinnen auf der Achse, die Homosexualita t eingeschra nkt positiv gegenu bersteht.314  

 

Die Niederlande haben ihre Einstellung gegenu ber gleichgeschlechtlichen Paaren in einer 

Periode von vier Jahren also deutlich verbessert. Vor allem die Zahl der Menschen, die 

Homosexualita t eingeschra nkt positiv gegenu berstanden hat sich zu Gunsten derer, die 

Homosexualita t uneingeschra nkt Befu rworteten gewandelt. Daraus folgt ein positives Fazit fu r 

die Entwicklung der Niederlande. Jedoch scheinen die, die Homosexualita t strikt ablehnen dies 

                                                        
311Vgl World Values Survey (o.d.): Who we are, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp, 24.08.2016. 
312World Values Survey Wave 6 2010-2014 ÖFFICIAL AGGREGATE v.20150418. World Values Survey Association 
(www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: Asep/JDS, Madrid Spain, S. 488. 
313Vgl Ebd. 
314Vgl World Values Survey Wave 5 2005-2008 ÖFFICIAL AGGREGATE v.20140429. World Values Survey 
Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: Asep/JDS, Madrid SPAIN, S. 429. 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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eventuell vehementer zu tun als zuvor. Wa hrend in der Befragungsperiode 2005 – 2009 nur  

4,5% angaben, nicht neben einer homosexuellen Person leben zu wollen 315 , gaben in der 

Befragungsperiode 2010 – 2014 6,9% an, keinen homosexuellen Nachbarn beziehungsweise 

keine homosexuelle Nachbarin haben zu wollen. 316  Ü ber die Einstellung der Bevo lkerung 

gegenu ber Transgender-Personen ist in der World Values Survey nichts zu finden. 

 

Anders sieht es mit der Ümfrage der FRA (European Ünion Agency for Fundamental Rights) von 

2013 aus. Diese fu hrte eine Erhebung unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-

Personen in der Europa ischen Ünion durch. An dieser Studie nahmen Ö sterreich wie die 

Niederlande teil, weswegen hier ein direkter Vergleich mo glich ist. Aufgrund dem gesetzlichen 

Verbot der Diskriminierung von LGBT-Personen auf EÜ-Ebene ist deren Situation nun ein 

Menschenrechtsbelang; weshalb sich nun auch die europa ische Agentur fu r Grundrechte damit 

bescha ftigt. Aufgrund eines „Mangel[s] an verlässlichen und vergleichbaren Daten über die 

Wahrung, den Schutz und die Verwirklichung der Grundrechte von LGBT-Personen"317 entschloss 

sich die FRA dazu, eine umfassende Önline-Erhebung durchzufu hren. Ein besonderer Fokus 

liegt dabei auf Diskriminierungstatbesta nden, Viktimisierung und Hassverbrechen gegenu ber 

LGBT-Personen. Die Ümfrage lief  April bis Mitte Juli 2012, wobei sich 93.079 Menschen daran 

beteiligten. Die FRA bezeichnet die Ergebnisse als sehr besorgniserregend, da 47% aller 

Befragten angaben, "innerhalb des letzten Jahres vor der Erhebung persönliche Erfahrungen mit 

Diskriminierung oder Belästigung aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung gemacht zu haben".318 

Ü berdies berichteten 59% der Befragten, welche angaben, im letzten Jahr Gewalt erlitten, dass 

der Angriff oder die Gewaltandrohung "zum Teil oder ausschließlich darauf zurückzuführen 

gewesen, dass sie als LGBT-Personen wahrgenommen wurden".319 Bedenklich ist auch, dass die 

wenigsten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Ümfrage diese Vorfa lle beho rdlich 

meldeten, da dies "ihrer Meinung nach ohnehin nichts bewirken oder ändern würde".320 

 

Dieses Fazit ist mehr als ernu chternd. Dennoch gibt es europaweit Ünterschiede. Im Folgenden 

nun ein Ü berblick u ber die unterschiedliche Situation von LGBT-Personen in Ö sterreich und 

den Niederlanden. Wa hrend sich in Ö sterreich 48% der LGBT-Personen aufgrund ihrer 

sexuellen Ausrichtung diskriminiert fu hlten, waren dies in der Niederla ndischen LGBT-

Community nur 30%. Lesbische und bisexuelle Frauen, schwule Ma nner und Transgender-

Personen fu hlen sich dabei EÜ-weit o fters diskriminiert als bisexuelle Ma nner.321 Auch wenn 

ein Anteil von 30% an LGBT-Personen, welche sich in den Niederlanden diskriminiert fu hlen 

nicht gerade wenig sind, so ist dennoch hervorzuheben, dass die Niederlande damit EÜ-weit die 

                                                        
315Vgl Ebd, S. 69. 
316Vgl World Values Survey Wave 6 2010-2014, S. 74. 
317FRA (2014): LGBT-Erhebung in der EÜ - Erhebung unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-
Personen in der Europa ischen Ünion, Amt fu r Vero ffentlichungen der Europa ischen Ünion, Luxemburg, S. 3. 
318Ebd, S. 3. 
319Ebd, S. 3. 
320Ebd, S. 3. 
321Vgl Ebd, S. 16. 
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geringste Diskriminierungsrate aufweisen. Ö sterreich dagegen liegt sogar 2% u ber dem EÜ-

Durchschnitt von 47%.322 In Bescha ftigung und Beruf fu hlten sich in den Niederlanden 13% 

der Befragten diskriminiert, in Ö sterreich waren es 21%. Damit liegt Ö sterreich wieder 

schwach u ber dem europa ischen Durchschnitt. Auffa llig ist hier, dass sich Transgender-

Personen gegenu ber dem Rest der LGBT-Community am sta rksten diskriminiert fu hlen. 

Daru ber hinaus vermieden es ca. sieben von zehn der bisexuellen Menschen und Transgender-

Personen, ihre Geschlechteridentita t oder ihre sexuelle Ausrichtung o ffentlich werden zu 

lassen.323 Dievergleichsweise niedrigeren Zahlen der wahrgenommenen Diskriminierung von 

LGBT-Personen in Bescha ftigung und Beruf ko nnen daher sowohl auf den erho hten 

Rechtsschutz dank der Antidiskriminierungspolitik der EÜ (im Speziellen Richtlinie 

2000/78/EG324 ) zuru ckzufu hren sein, oder auch auf die Tatsache, dass LGBT-Personen ihre 

Neigungen im Berufsleben nicht thematisieren.  

 

Außerhalb von Bescha ftigung und Beruf fu hlten sich in Ö sterreich 33% der LGBT-Personen in 

den letzten 12 Monaten diskriminiert; in den Niederlanden waren es 20%. Wieder erzielen die 

Niederlande europaweit das beste Ergebnis und wieder macht Ö sterreich eine leicht 

schlechtere Figur als der europa ische Durchschnitt. Auch hier fu hlen sich lesbische Frauen und 

Transgender-Personen besonders stark betroffen.325 Ebenfalls erkla rten vor allem Frauen, dass 

sie sich wegen ihrer sexuellen Ausrichtung beim Zugang zu Gu tern und Dienstleistungen 

Diskriminierung ausgesetzt waren. Daru ber hinaus fu hlen sich 18% der LGBT-Community bei 

dem Besuch von Lokalen und 13% auf dem Wohnungsmarkt aufgrund ihrer sexuellen 

Ausrichtung oder der geschlechtlichen Identita t diskriminiert.326  

 

Ü berdies verschwiegen 68% der Betroffenen in Ö sterreich und 63% der Betroffenen in den 

Niederlanden ihre Zugeho rigkeit zum LGBT-Spektrum wa hrend ihrer Schulzeit; 90% der LGBT-

Community wurde zu dieser Zeit Zeuge von negativen Bemerkungen ihrer Peer-Group 

gegenu ber einem als LGBT-Person wahrgenommenen Menschen. Hier liegen Ö sterreich (89%) 

und die Niederlande (88%) sehr nah zusammen. 327  Hieran lassen sich die tief sitzenden 

Vorurteile der Gesellschaft gegenu ber LGBT-Personen erkennen.  

 

Nur 56% aller Befragten in Europa wussten, dass ein Gesetz existiert, was sie vor 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen Örientierung bei der Arbeitssuche schu tzt und nur  

42% waren sich daru ber im Klaren, dass die Diskriminierung aufgrund der 

                                                        
322Vgl Ebd, S. 16. 
323Vgl Ebd, S. 17 – 18. 
324Amtsblatt der EG (2000): 2000/78/EG, http://eur-
lex.europa.eu/LexÜriServ/LexÜriServ.do?uri=ÖJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF, 22.07.2016. 
325Vgl FRA (2014): LGBT-Erhebung in der EÜ - Erhebung unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-
Personen in der Europa ischen Ünion, Amt fu r Vero ffentlichungen der Europa ischen Ünion, Luxemburg, S. 18. 
326Vgl Ebd, S. 19. 
327Vgl Ebd, S. 20 – 21. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF
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Geschlechteridentita t unter Strafe steht.328 Erschreckend ist, dass nur 10% der Betroffenen die 

ju ngste Diskriminierungserfahrung "am Arbeitsplatz oder bei der Arbeitssuche, im Bildungs-, 

Gesundheits- oder Sozialwesen oder beim Zugang zu den im Rahmen der Erhebung abgefragten 

Gütern und Dienstleistungen aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung oder Geschlechtsidentität"329 

meldete. 59% der Befragten, welche angaben, keine Meldung gemacht zu haben, begru ndeten 

dies damit, dass "eine Meldung [.] nichts bewirken oder ändern [würde]".330 44% der Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen gaben an, dass es es nicht wert wa re, eine solche 

Diskriminierungserfahrung zu melden, da diese sowieso gang und ga be wa ren. 37% wollten 

sich durch die Meldung nicht o ffentlich als LGBT-Person pra sentieren oder hatten Angst nicht 

ernstgenommen zu werden. 30% fehlte das Wissen, wo eine derartige Meldung zu machen sei 

und 24% war der Vorgang der Meldung zu aufwa ndig.331  

 

LGBT-Personen werden oft Öpfer von Hassverbrechen. So erkla rten "[s]echs Prozent aller 

Befragten [.], im letzten Jahr vor der Erhebung Opfer von Angriffen oder der Androhung von 

Gewalt geworden zu sein, und führten dies zum Teil oder ausschließlich darauf zurück, dass sie als 

LGBT-Personen wahrgenommen wurden"332 . Der Anteil von Transgender-Personen unter den 

von Hassverbrechen betroffenen LGBT-Personen ist besonders hoch.333 

 

Die Studie der FRA zeigt, dass europaweit noch viel zur Inklusion von LGBT-Personen 

beigetragen werden muss. Die Niederlande nehmen dabei im europa ischen Vergleich eine 

absolute Vorreiterrolle ein. Die befragten LGBT-Personen fu hlten sich hier deutlich weniger 

diskriminiert als im Rest Europas. Dennoch gibt es auch hier noch genu gend Raum fu r 

Verbesserungen. Auch wenn die wahrgenommene Diskriminierung in den Niederlanden 

niedriger ist als in anderen europa ischen La ndern, ist sie dennoch hoch. Ö sterreich liegt 

daru ber hinaus nahezu u berall leicht u ber dem europa ischen Durchschnitt.  

 

Besonders deutlich wird die gesellschaftliche Exklusion von LGBT-Personen bei der Frage, wie 

viele der befragten LGBT-Personen das Ha ndchenhalten im o ffentlichen Raum fu r "sehr weit 

verbreitet" halten. Hierbei gaben 67% der o sterreichischen Befragten an, dass das 

Ha ndchenhalten bei heterosexuellen Paaren sehr weit verbreitet ist, bei gleichgeschlechtlichen 

Paaren empfanden nur 2% so. In den Niederlanden stuften die Teilnehmenden Ha ndchenhalten 

unter 64% der heterosexuellen Paare als sehr weit verbreitet ein, selbiges wa re jedoch nur bei 

5% der gleichgeschlechtlichen Paare der Fall.334  Ha ndchenhalten unter zwei Erwachsenen 

signalisiert o ffentlich eine Liebesbeziehung. Dass sich die Verbreitung des Ha ndchenhaltens 

                                                        
328Vgl Ebd, S. 22. 
329Ebd S. 22. 
330Ebd, S. 23. 
331Vgl Ebd, S. 23. 
332Ebd, S. 25. 
333Vgl Ebd, S. 25 – 26. 
334Vgl Ebd, S. 28. 
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unter den gleichgeschlechtlichen Paaren so gravierend von der unter den heterosexuellen 

Liebenden unterscheidet, ist auf die unterschiedliche gesellschaftliche Akzeptanz der 

Liebespaare zuru ckzufu hren. So lange gleichgeschlechtliche Paare davor scheuen, sich 

o ffentlich als Paar zu pra sentieren, aus Angst vor abwertenden Blicken, Anfeindungen oder 

sogar Gewalt, besteht in Ö sterreich wie auch in den Niederlanden eine soziale Exklusion dieser.  

 

Die FRA mahnt daher die EÜ-Mitgliedsstaaten an, diese Misssta nde zu beseitigen. Daru ber 

hinaus schla gt sie unter anderem ein Sichtbarmachen von den Problemen der LGBT-Personen 

bereits in schulischen Ümfeld (Lehrpla ne etc.) vor335 , ebenso wie ein ho heres Strafmaß fu r 

Gewaltverbrechen, die mit der sexuellen Örientierung oder geschlechtlichen Identita t in 

Verbindung stehen336. Des Weiteren sollen Beho rden Sensibilisierungsmaßnahmen ergreifen, 

um LGBT-Personen die Anzeige von Diskriminierung und hassmotivierter Gewalt zu einfacher 

zu gestalten. Dazu geho rt auch, diese besser u ber ihre Rechte zu informieren. 337  All diese 

Maßnahmen klingen sehr logisch und vernu nftig, jedoch helfen sie trotzdem keinem, wenn ein 

Land wie Ö sterreich generell nur die Mindestanforderungen der EÜ-Regelungen umsetzt. Da 

die FRA nur Empfehlungen ausspricht und Misssta nde offenlegt, wird Ö sterreich hierauf kaum 

reagieren. Dafu r spricht, dass Ö sterreich kaum Stellung zu der Ümfrage der FRA bezieht oder 

deren Empfehlungen adaptiert. Von offizieller Seite findet sich nur ein kurzer Artikel u ber die 

Ergebnisse der FRA-Ümfrage auf der Homepage der Stadt Wien; jedoch ohne irgendwelche 

Impulse zur Vera nderung des Status quo zu geben.338 

 

 

6.4.2  Kultur und Werte in Österreich 

 

Üm eine Erkla rung fu r die Ünterschiede bezu glich der Inklusion von LGBT-Personen in 

Ö sterreich und den Niederlanden zu finden, lohnt es sich nochmal einen kurzen Blick auf die 

Geschichte beider La nder zu werfen. Wie schon in Kapitel 6.1 beschrieben, zeichnete sich die 

o sterreichische Kultur bis in die fru he Neuzeit durch einen starken Einfluss der katholischen 

Kirche aus, welcher die damals herrschende Homo- und Transphobie festigte. Diese Tendenz 

versta rkte sich wa hrend der Zeit des Nationalsozialismus weiter. Die Auswirkungen dieser 

beiden Trends hielten bis in die zweite Republik und sind auch heute, 2016 noch zu spu ren, 

wenn auch nicht mehr so stark. Ö sterreich hielt sich nach 1945 mit der Aufarbeitung der 

eigenen Geschichte sehr zuru ck. Daher betrachten Leidinger/Moritz „Antisemitismus, 

Überlegenheitsgefühl der Deutschsprachigen und autoritäres Denken unter dem Zepter des 

                                                        
335Vgl Ebd, S. 12. 
336Vgl Ebd, S. 13. 
337Vgl Ebd, S. 14. 
338Vgl Magistrat der Stadt Wien (o.d.): Diskriminierung in Zahlen – Schwule Lesben und Transgender-Personen, 
https://www.wien.gv.at/menschen/queer/diskriminierung/zahlen.html, 25.08.2016. 

https://www.wien.gv.at/menschen/queer/diskriminierung/zahlen.html
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kaiserlichen Übervaters“339 als das Erbe der Donaumonarchie. Vor allem das autorita re Denken 

und die Glorifizierung des Patriarchats spielen eine Rolle fu r die Exklusion von LGBT-Personen 

bis nach der Jahrtausendwende. „„Gottesvater – Landesvater – Hausvater.“ Wehe den 

„Verfluchten“, die sich gegen die „heilige Trias“ empören.“340  So beschreiben Leidinger/Moritz 

das Lobpreisen der Ö sterreicher ihrer Fu hrer – sei es Kaiser Franz Joseph oder eben Hitler. 

Diese Öbrigkeitsho rigkeit paarte sich im selben Zug mit einer antifeministischen Einstellung 

und festigte Ö sterreichs antimodernistische Tendenz bis zur Jahrtausendwende. 341  Auch 

„antirussische Feindbilder“342 hielten sich nach dem Ende des zweiten Weltkriegs hartna ckig;  

und gipfelten in einem „Antikommunismus als wesentliche[r] Komponente der österreichischen 

Identität“. 343  Lange Rede kurzer Sinn – der Liberalismus wie auch die Linke haben es in 

Ö sterreich a ußerst schwer. Die Gru nde dafu r liegen in Ö sterreichs Vergangenheit. Öder um es 

mit Leidinger/Moritz zu sagen: „Österreich sei ein Land ohne die geringste liberale Tradition“.344 

 

Der o sterreichische Antiliberalismus und der Einfluss der katholischen Kirche stellen 

gemeinsam das gro ßte Hindernis fu r die Inklusion von LGBT-Personen dar. Knill/Preidel/Nebel 

analysierten in ihrer Studie den Einfluss der katholischen Kirche auf Politikfelder, „deren 

inhaltliche Ausgestaltung eng mit Entscheidungen über gesellschaftliche Werte verknüpft ist"345 

(Moralpolitik/morality politics); so beispielsweise Schwangerschaftsabbru che oder eben den 

langen Weg der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in Ö sterreich. Zuna chst 

vergleichen die Autoren die Reformgeschwindigkeit zwischen katholischen und nicht-

katholischen La ndern in Europa. Dabei stellten sie fest, dass katholische La nder permissive 

Reformen im Durchschnitt spa ter durchfu hren als die nicht-katholischen La nder.346 Auch wenn 

diese Liberalisierungen spa ter geschehen als in nicht-katholischen La ndern, so zeigt dies doch, 

dass die katholische Kirche als einziger Erkla rungsfaktor fu r  die unterschiedliche Entwicklung 

der Rechte von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden zu kurz greift. Ein Blick in 

die Machtverha ltnisse zwischen sa kular-liberalen und konfessionellen Kra ften in der Regierung 

lohnt sich also. 

 

Da die Ö VP in Ö sterreich als besonders kirchennah gilt, betrachten Knill/Preidel/Nebel 

zuna chst den Einfluss, den diese auf die Regierung ausu ben kann. So ist „der Einfluss der 

                                                        
339Leidiger, Hannes; Moritz, Verena (2008): Die Republik Ö sterreich 1918/2008 – Ü berblick, Zwischenbilanz, 
Neubewertung, Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien, Wien, S. 41. 
340Ebd, S. 157. 
341Vgl Ebd, S. 157 – 158. 
342Ebd, S. 101. 
343Ebd, S. 100. 
344Ebd, S. 156 
345Bpb (2013): Institutionelle Rahmenbedingungen moralpolitischer Steuerung, 
http://www.bpb.de/apuz/166667/moralpolitischer-steuerung?p=all, 11.10.2016. 
346Vgl Knill, Christopher; Preidel, Caroline; Nebel, Kerstin (2014): Die katholische Kirche und Moralpolitik in 
Ö sterreich: Reformdynamiken in der Regulierung von Schwangerschaftsabbru chen und der Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, S. 276. In: Ö sterreichische Zeitschrift fu r Politikwissenschaft, 43 (3): 275-
292. 

http://www.bpb.de/apuz/166667/moralpolitischer-steuerung?p=all
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katholischen Kirche abhängig von der Existenz mindestens eines starken Agenten in der 

Regierung“.347 Dieser Agent ist in Ö sterreich (abgesehen von einzelnen Politikern) traditionell 

die christdemokratische Ö VP. Zwar begann sich die Ö VP bereits wa hrend der 

Abtreibungsdebatte in den fru hen 70ern von dem Einfluss der Kirche zu lo sen; dieser blieb 

jedoch weiterhin bestehen.348  

 

Wa hrend der Zeit der Großen Koalition von 1987 bis 2000 versuchten Ö VP und SPÖ  aufgrund 

der starken rechtsorientierten Öpposition (FPÖ ) in ihrer Politik bezu glich LGBT-Personen 

Einigkeit zu wahren. Die Belange der LGBT-Community wurden daher kaum politisiert. Dies 

sollte sich auch ab 1999 nicht a ndern, als FPÖ  und Ö VP gemeinsam regierten. Allerdings 

u bernahmen hier soziale Bewegungen wie die Bu rgerinitiative „Gleich viel Recht fu r gleich viel 

Liebe“ (2001) und das Rechtskomitee Lambda, welches seit 2002 gerichtlich fu r die 

strafrechtliche Gleichstellung von Ma nner- und Frauenpaaren eintritt, den Kampf fu r die Rechte 

von LGBT-Personen. 349  Sogar als 2003 der Europa ische Gerichtshof fu r Menschenrechte 

Ö sterreich fu r seine diskriminierende Politik gegenu ber gleichgeschlechtlichen Paaren 

verklagte (Karner vs Ö sterreich, EGMR, App. No. 40016/98: Korrektur der No.: JS) reagierte die 

Bundesregierung nicht. Alle Antra ge der rot/gru nen Öpposition wurden abgewimmelt, indem 

auf den tagenden Ö sterreich-Konvent zur Verfassungsreform verwiesen wurde.350  

 

Erst 2005/2006 nahmen die Öppositionsparteien das Thema wirklich in Form von 

Gesetzesentwu rfen (Beispielsweise Initiative 582/A XXII. GP351) auf. Doch auch diese verliefen 

sich im Zusta ndigkeitsbereich eines Rechtsausschusses, welcher sich der Debatte nicht weiter 

annahm.352  Auch mit der neuen, SPÖ -gefu hrten Koalitionsregierung aus SPÖ  und Ö VP 2008 

wurde die Anerkennung von Ma nner- und Frauenpaaren zuna chst nicht weiter vorangetrieben; 

trotz der Verankerung dieses Themas im Wahlprogramm der SPÖ . Auf die Agenda gelangen 

sollte dieses Thema wieder erst durch eine erneute Klage vor dem Europa ischen Gerichtshof 

fu r Menschenrechte (Schalk und Kopf vs Ö sterreich, EGMR, App. No. 30141/04).353  Im Zuge 

dieser erneuten Aufforderung wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe gebildet, welche 

sich der rechtlichen Regelung der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften 

befassen sollte.354  

 

Hier zeichnete sich bereits ab, dass eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft auch in Ö sterreich 

umgesetzt werden sollte. Anstelle sich komplett gegen die gleichgeschlechtliche Partnerschaft 

                                                        
347Ebd, S. 289. 
348Vgl  Ebd, S. 282. 
349Vgl Ebd, S. 285. 
350Vgl S. 285 – 286. 
351Cap, Josef et al (2005): 582/A XXII GP. - Entschließungsantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/A/A_00582/fnameorig_038374.html, 11.10.2016. 
352Vgl Ebd, S. 286. 
353Vgl Ebd, S. 286. 
354Vgl Ebd, S. 286. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/A/A_00582/fnameorig_038374.html
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zu stellen, forderte die Ö sterreichische Bischofskonferenz die Regierung nun dazu auf, „klar 

zwischen homosexuellen Partnerschaften und der Ehe von Mann und Frau zu unterscheiden“.355 

Die Einfu hrung der gleichgeschlechtlich Partnerschaft, von der SPÖ -gefu hrten Koalition 

mittlerweile als Regierungsziel festgelegt, wurde jedoch von Ö VP-geleiteten Ministerien 

u bernommen, “wobei die zuständigen Ministerien alle in ÖVP-Hand übergeben wurden“.356 Die 

Ö VP, welche durch ihre kirchennahe wie konservative Ausrichtung befand sich nun in einer 

Zwickmu hle; so wurde das Gesetz zur eingetragenen Partnerschaft doch mit dem 

Koalitionspartner zusammen ausgearbeitet.357 Einen kollektiv ausformulierten Gesetzesantrag 

o ffentlich zu kritisieren wu rde der Regierung nach innen wie nach außen schaden. Laut 

Knill/Preidel/Nebel lo ste die Ö VP diesen Zwiespalt durch das Beharren auf mo glichst viele 

Ünterschiede zwischen der Ehe und der eingetragenen Partnerschaft (siehe Kapitel 6.3.2.1) 

sowie durch die Abspaltung der Frage nach der Anerkennung von Ma nner- und Frauenpaaren 

von religio sen Hintergru nden.358 

 

Knill/Peidel/Nebel identifizieren des Weiteren, dass wenn sich „in Regierung und Opposition 

religiöse und säkular-liberale Parteien gegenüberstehen“, „die Politisierung von Moralpolitiken 

wahrscheinlicher [wird]“359 als wenn sich beide Parteien das Regierungsamt teilen. Üm in dieser 

Konstellation einen Politikwandel herbeizufu hren war letztendlich a ußerlicher Druck 

notwendig. Ebenso steigen die Chancen fu r permissive Reformen, wenn eine sa kular-liberale 

Partei die Mehrheit innehat. Auf der Gegenseite versuchen konfessionelle Parteien diese 

Reformen zeitlich aufzuschieben oder ga nzlich zu blockieren. 360  Zusammengefasst stellen 

Knill/Preidel/Nebel fest, dass die katholische Kirche „permissive Reformen so lange verhindern 

[kann], wie institutionelle und kulturelle Gelegenheitsstrukturen nicht der säkular-liberalen 

Opposition behilflich sind, erfolgreiches Agenda-Setting zu betreiben und Mehrheiten für einen 

Politikwechsel zu gewinnen.“361 
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359Ebd, S. 288. 
360Vgl Ebd S. 289. 
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6.4.3  Kultur und Werte in den Niederlanden 

 

Auch in den Niederlanden bilden mittlerweile Katholiken die Mehrheit. So sind laut den Daten 

des Auswa rtigen Amtes von 2014 24,4% der Bevo lkerung ro misch-katholisch, 5,7% 

protestantisch, 6,4% Nederlands hervormd und 3,4% reformiert. Hinzu kommen noch 4,9% 

Muslime und 0,1% Menschen ju dischen Glaubens. 362  Auf der anderen Seite sind in den 

Niederlanden also ca. 55%  der Menschen ohne Konfession. Gleichfalls verlassen in den 

Niederlanden immer mehr Menschen die Kirche. 1996 waren noch 35% der Bevo lkerung 

Mitglieder in der ro misch-katholischen Kirche und 25% Mitglieder der protestantischen Kirche. 

Jedoch bedeutet diese geringe Zahl an konfessionell gebundenen Menschen nicht, dass die 

Religiosita t im allgemeinen abnimmt; hauptsa chlich die Bindung an eine Kirche sinkt. 

Transzendente Vorstellungen spielen weiterhin eine große Rolle fu r viele Niederla nder und 

Niederla nderinnen.363  

 

Die katholische Kirche hat in den Niederlanden nicht anna hernd so großen Einfluss wie in 

Ö sterreich, wo bei der Volksza hlung 2001 noch 73,6% der Bevo lkerung Mitglied in der 

katholischen Kirche waren (abzu glich der evangelischen Kirchen!).364 Der geringere Einfluss 

der katholischen Kirche in den Niederlanden la sst sich historisch auf die sehr starke 

Konkurrenz seitens der protestantischen Kirche zuru ckfu hren. Im 16. und 17. Jahrhundert 

tobte ein 80 Jahre andauernder Religionskrieg zwischen Protestanten (hauptsa chlich 

Kalvinisten) und Katholiken. Die kalvinistische Kirche sicherte in der Folge ihren Einfluss auf 

das niederla ndische Ko nigshaus; 1796 bereits Vollzog sich jedoch die Trennung von Staat und 

Kirche; 1816 verlor die protestantische Kirche ihre bevorzugte Stellung gro ßtenteils.365 Heute 

ist die protestantische Kirche selbst in der Minderheit; so „begünstigte der hohe Zustrom von 

Immigranten aus den christlichen Regionen Afrikas und Südamerikas“ 366  den Zuwachs an 

Mitgliedern fu r die katholische Kirche. Auch ein Zuwachs an muslimischen Gla ubigen zeichnet 

sich ab.367  

 

 

 

                                                        
362Vgl Auswa rtiges Amt Deutschland (2016): Niederlande, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/Niederlande.html, 13.10.2016. 
363Vgl Vellenga, Sipco, J. (o.d.): Religion in den Niederlanden: Trends, Einflu sse und Diskussionen. In: Eurotopics, 
http://archiv.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/magazin/gesellschaft-
verteilerseite/religion/religion-niederlande/, 13.10.2016. 
364Vgl Bundeskanzleramt (2014): Handbuch Religionen in Ö sterreich; Ü bersicht der in Ö sterreich anerkannten 
Glaubensgemeinschaften, Wien, S. 14. 
365Vgl Üniversita t Mu nster (2013): Religion und Kirche in den Niederlanden, http://www.uni-
muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/kultur/vertiefung/religion/hintergruende.html, 13.10.2016. 
366Vellenga, Sipco, J. (o.d.): Religion in den Niederlanden: Trends, Einflu sse und Diskussionen. In: Eurotopics, 
http://archiv.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/magazin/gesellschaft-
verteilerseite/religion/religion-niederlande/, 13.10.2016. 
367Vgl Ebd. 

http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/kultur/vertiefung/religion/hintergruende.html
http://archiv.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/magazin/gesellschaft-verteilerseite/religion/religion-niederlande/
http://archiv.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/magazin/gesellschaft-verteilerseite/religion/religion-niederlande/
http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/kultur/vertiefung/religion/hintergruende.html
http://archiv.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/magazin/gesellschaft-verteilerseite/religion/religion-niederlande/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/Niederlande.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/Niederlande.html
http://archiv.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/magazin/gesellschaft-verteilerseite/religion/religion-niederlande/
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Die Ünterschiede in der Inklusion von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden 

ko nnen also einerseits mit der geringeren Kirchenbindung der Niederla nder und 

Niederla nderinnen begru ndet werden. Immerhin sind fast 60% der Bevo lkerung mit keiner 

Kirche verbunden. Auch existierte in den Niederlanden immer schon eine gro ßere religio se 

Vielfalt anstatt der in Ö sterreich u blichen Dominanz der katholischen Kirche. Allerdings reicht 

dies als Begru ndung fu r den Ünterschied in der Kultur Ö sterreichs und der Niederlande nicht 

aus. Der weitaus bedeutendere Grund liegt in der seit Jahrhunderten gepflegten liberalen Kultur 

der Niederlande. 

 

Wie schon in 6.1.2 beschrieben u bernahmen die Niederlande mit der kurzen Annexion an 

Frankreich 1811 auch dessen liberalen, aufkla rerischen Geist der franzo sischen Revolution. 

Eine Auseinandersetzung mit der liberalen Kultur der Niederlande birgt dennoch einige 

Stolpersteine; so ist es einerseits schwer zu definieren, was eigentlich mit „liberal“ gemeint ist; 

andererseits ist die Entwicklung der (politischen) Kultur der Niederlande keine lineare.  

 

Die Bundeszentrale fu r politische Bildung za hlt unter Liberalismus viererlei: „a) das Recht auf 

Selbstbestimmung auf der Basis von Vernunft und Einsicht, b) die Beschränkung politischer Macht 

und c) die Freiheit gegenüber dem Staat, d) die Selbstregulierung der Wirtschaft auf der Basis 

persönlichen Eigentums.“368 So za hlen zum Liberalismus sowohl das positive, selbstbestimmte 

Menschenbild der Aufkla rung, jedoch kann seine Einstellung zur Wirtschaft gut und gerne als 

eine kapitalistische Bezeichnet werden. Dennoch waren „die meisten liberalen Politiker des 19. 

und 20. Jahrhunderts [.] keine Kapitalisten“ sondern „Rechtsanwälte[.], Intellektuelle[.], Beamte[.], 

Zeitungsleute[.] und dergleichen“.369 So beschreibt Stuurman, dass es sehr schwer zu definieren 

ist, „was nun das spezifisch liberale ist. Gerade die zentralen Themen des Liberalismus waren 

ideologisch so erfolgreich, daß man sie im Ausgang des 19. Jahrhunderts in mehr oder weniger 

ausgeprägter Form in der Ideenwelt fast aller politischer Parteien wiederfindet. Spezifisch liberal 

war vielmehr die Kombination dieser Themen in einer Fortschrittsideologie, die sich auf gewisse 

Annahmen über die Natur des Menschen und des gesellschaftlichen Lebens stützte.“370  

 

Dazu muss betont werden, dass „die Liberalen“ so nicht existieren, auch unter ihnen gab es 

links- und rechtsorientierte. 371  Diese Arbeit befasst sich im Folgenden nicht mit dem 

wirtschaftlichen Liberalismus und seinen Auswirkungen, sondern mit denen fu r das 

gesellschaftliche Leben.  

 

                                                        
368Bpb (2016): Liberalismus, http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17794/liberalismus, 
14.10.2016. 
369Stuurman, S. (1987): Liberalismus, Gesellschaft und Staat in den Niederlanden 1870-1940, S. 161. In: Nautz, J. 
P.;Bla sing J. F. E. (1987): Staatliche Intervention und gesellschaftliche Freiheit. Staat und Gesellschaft in den 
Niederlanden und Deutschland im 20. Jahrhundert, Verlag Kasseler Forschungen zur Zeitgeschichte, Melsungen, 
S. 161- 185. 
370Ebd, S. 161. 
371Vgl Ebd, S. 165. 

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17794/liberalismus
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Der Einfluss liberaler Ideen war nach 1848 und zwischen 1870 – 1901 besonders stark; jedoch 

machten ihm konfessionelle Parteien stets Konkurrenz. Wa hrend die Liberalen auf die Krise 

1918 unentschlossen reagierte nahmen die Konfessionellen diese Chance wahr und dra ngten 

in die Regierung. Das Ergebnis war ein ziemlich widerspru chliches; Stuurman spricht hier von 

einem liberal-konfessionellen Staat.372  Diese doch etwas gegensa tzlich anmutende Mischung 

fu hrt er auf die „gesellschaftlich Hegemonie liberaler Verhaltensweisen“ zuru ck, welche eben 

nicht „als spezifisch liberal im politischen Sinne erkannt wurden“.373 Ein liberales Gedankengut 

war im Staatsapparat, in der Legislative und an den Üniversita ten bereits zu tief verankert um 

einfach so ersetzt zu werden.374 Hier mo chte ich auf Kapitel 4.2, den Sozialkonstruktivismus 

nach Berger/Luckmann375  verweisen, speziell auf die Theorie der Verdinglichung376 . Deren 

Theorie folgend kann behauptet werden, dass der Liberalismus u ber die Zeit als Institution 

verdinglicht wurde; woraufhin er nun vom Großteil der Gesellschaft als gegeben betrachtet und 

dadurch kaum mehr hinterfragt wird. 

 

Politisch - ideelle Spannungen zwischen den konfessionellen und liberalen Parteien gab es seit 

dem Ende des 19. / fru hen 20. Jahrhundert insbesondere bezu glich den Punkten Familie und 

Sittlichkeit.377  Laut Stuurman wollten beide in die Lebensbereiche Familie, Erziehung und 

Sexualita t eingreifen; jedoch in komplett verschiedene Richtungen. 378  Wa hrend Liberale 

bezu glich der Sittlichkeit Neutralita t einra umten standen die Konfessionellen fu r einen positiv 

christlichen Staat ein. Besonders die „Anfänge öffentlicher Äußerungen zur Sexualität“, 379 

insbesondere in puncto gleichgeschlechtlicher Liebe waren fu r sie ein Dorn im Auge. Da sich 

ihre Position im Parlament um 1900 sta rkte war es diesen mo glich, 1911 das Schutzalter fu r 

gleichgeschlechtlichen Verkehr auf 21 heraufzusetzen (Siehe 6.1.2: Art. 248-bis).  

 

Diese Regelung stellt eine Niederlage fu r die liberale Politik dar; vor allem da nicht alle liberalen 

Abgeordnete gegen ihn stimmten. Einzig die Sozialdemokraten stellten sich geschlossen gegen 

Art.284-bis. Jedoch reichte das nicht aus. Die Konfessionellen konnten die von ihnen 

favorisierten Sittlichkeitsgesetze gegen den Willen der meisten Liberalen und aller 

Sozialdemokraten auf den Weg bringen; christlich-moralische Werte (sogar aus den eigenen 

Reihen) beschnitten die Freiheit des Einzelnen.380 „Man hat den Eindruck, daß gerade in dieser 

Hinsicht die Liberalen zwischen 1900 und 1940 nicht liberaler geworden sind. […] Der Dominanz 

der christlichen „Sittlichkeit“ wurde erst nach 1960 ein Ende gesetzt durch den Auftritt neuartiger 

                                                        
372Vgl Ebd, S. 168 – 169. 
373Ebd. S. 169. 
374Vgl Ebd, S. 169. 
375Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (2000, 1966): Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit. 
376Vgl Ebd, S. 95. 
377Vgl Stuurman, S. (1987): Liberalismus, Gesellschaft und Staat in den Niederlanden 1870-1940, S. 176. 
378Vgl Ebd, S. 176. 
379Ebd, S. 178. 
380Vgl Ebd, S. 178 - 179. 
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gesellschaftlicher Bewegungen“.381 So sollten die Liberalen (PvdV) nach dem zweiten Weltkrieg 

nur noch 6,4% der Wa hlerstimmen vereinen ko nnen; dagegen war nun das Zeitalter der 

Sozialdemokraten (PvdA) gekommen. Diese lagen mit etwas u ber 28% der Wa hlerstimmen nur 

knapp 2 Prozentpunkte hinter der christlich-konfessionellen KVP.382 Bei der letzten Wahl 2012 

teilen sich die Liberalen (VVD: 26,6%) und die Sozialdemokraten (PvdA: 24,8%) den gro ßten 

Teil der Wa hlerstimmen. Konfessionelle Parteien (CDA: 8,5% und CÜ: 3,1%) haben aktuell keine 

dominante Rolle inne. Ein gro ßeres Problem sehe ich in der rechtspopulistischen PVV, welche 

immerhin 10% der Wa hlerstimmen erzielte, aber dazu mehr in Kapitel 6.5.2.383  Trotzdem 

zeigen diese Zahlen, dass in den Niederlanden ein liberales Menschenbild eine lange und tief 

verwurzelte Tradition hat. Dies zeigt sich in einer offenen und im europa ischen Vergleich 

wirklich inklusiven Haltung gegenu ber LGBT-Personen. 

 

 

6.4.4  Zusammenfassung 

 

Inhalt dieses Kapitel sind die in Ö sterreich wie in den Niederlanden vorherrschenden Werte 

und Haltungen der Bevo lkerung gegenu ber LGBT-Personen, welche sich auch in der Politik 

widerspiegeln. Dabei schnitten die Niederlande in den Ümfragen der World Values Survey 

bezu glich der Akzeptanz von Homosexualita t im La ndervergleich u berdurchschnittlich gut ab. 

Selbiges Ergebnis zeigte sich auch fu r die Studie der FRA; die Niederlande sind hier 

Spitzenreiter bezu glich der Inklusion von LGBT-Personen. Ö sterreich liegt hier fast u berall 

unter dem europa ischen Durchschnitt. Doch so gut dieses Ergebnis fu r die Niederlande auch 

klingt gibt es dennoch viel zu tun. In den Niederlanden fu hlen sich immer noch 30% der LGBT-

Personen diskriminiert. Selbst wenn dies europaweit die geringste Zahl ist – worauf die 

Niederlande definitiv stolz sein ko nnen – ist dies trotzdem eine hohe Zahl an Menschen. Dabei 

muss besonders daran gearbeitet werden, bei potentiellen Betroffenen von Diskriminierung 

und Gewalt das Bewusstsein zu erho hen, an welchen Stellen Hilfe in Anspruch genommen 

werden kann. Gleichzeitig mu ssen die Prozesse einer solchen Meldung vereinfacht, 

beschleunigt und allgemein wirkungsvoller gestaltet werden.  

 

Die Ünterschiede in der Inklusion von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden 

ko nnen des Weiteren mit der Dominanz von religio sen Werten beziehungsweise einer liberalen 

Grundhaltung und Politik und Bevo lkerung erkla rt werden. Wa hrend Ö sterreich immer noch 

katholisch dominiert ist und in seiner Kultur keinerlei liberale Tradition aufweist, ist in den 

                                                        
381Ebd, S. 179. 
382Vgl Election Resources (o.d.): May 16, 1946 General Election Results - Netherlands Totals, 
http://www.electionresources.org/nl/house.php?election=1946, 14.10.2016. 
383Vgl Election Resources (o.d.): September 12, 2012 General Election Results - Netherlands Totals, 
http://www.electionresources.org/nl/house.php?election=2012, 14.10.2016. 

http://www.electionresources.org/nl/house.php?election=1946
http://www.electionresources.org/nl/house.php?election=2012
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Niederlanden das komplette Gegenteil der Fall. Hier ist der liberale Geist der franzo sischen 

Revolution u ber die Jahrhunderte pra sent geblieben und tief in den gesellschaftlichen Praktiken 

und Institutionen verankert.  

 

Knill/Preidel/Nebel betonen, dass besonders die Mo glichkeit der Einflussnahme der Kirche auf 

die Politik fu r die Geschwindigkeit permissiver Reformen von Bedeutung ist, genauso wie das 

Vorhandensein einer liberal-sa kula ren Regierung. A ußerlicher Druck, sei es nun wie in 

Ö sterreich prima r von Seiten des Europa ischen Gerichtshof fu r Menschenrechte, oder wie in 

den Niederlanden von Seiten einer sozialen Bewegung spielen ebenfalls eine große Rolle.384  

 

Wa hrend eine Liberalisierung in Ö sterreich eher von gerichtlicher Seite aus stattfindet, ist eine 

liberale Grundhaltung in den Niederlanden in der Gesellschaft selbst verankert und wurde von 

dieser, wie auch der Politik vorangetrieben. Jedoch spielen neben religio sen Faktoren und einer 

liberalen Tradition auch Initiativen aus der Bevo lkerung selbst eine große Rolle bei der 

Inklusion von LGBT-Personen. Ebendiesen  Örganisationen und sozialen Bewegungen, welche 

sich fu r die Rechte von LGBT-Personen  einsetzen werde ich mich im na chsten Kapitel meiner 

Arbeit widmen. 

 

 

6.5  Inklusion und Exklusion von LGBT-Personen auf der Praxisebene 

     

Auf der Praxisebene werden die verschiedenen vorhandenen Ünterstu tzungssysteme fu r die 

Inklusion von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden, unter Einbeziehung der 

historischen Komponente, beschrieben. Dabei beschra nkt sich diese Arbeit auf die wichtigsten 

Örganisationen. Wa hrend in Ö sterreich auf der zivilgesellschaftlichen Ebene die 1979 

gegru ndete Homosexuelle Initiative (HÖSI) 385  besonders aktiv ist, erzielte der Verein 

Rechtskomitee Lambda386 auf juristischer Ebene die wichtigsten Erfolge. In den Niederlanden 

hat die CÖC Nederland387 quasi ein Monopol im Kampf fu r die Rechte von LGBT-Personen. Diese 

beschra nkt sich dabei nicht auf ihr Engagement in den Niederlanden, sondern ist auch 

international sehr aktiv. 

 

 

 

                                                        
384Vgl Knill, Christopher; Preidel, Caroline; Nebel, Kerstin (2014): Die katholische Kirche und Moralpolitik in 
Ö sterreich, S. 288 - 289. 
385HÖSI Wien (o.d.): Homosexuelle Initiative Wien, http://www.hosiwien.at/, 16.12.2016. 
386Rechtskomitee Lambda (o.d.): Rechtskomitee Lambda, http://www.rklambda.at/index.php/de/, 12.12.2016. 
387CÖC Nederland (o.d.): About CÖC, https://www.coc.nl/engels, 16.12.2016. 

http://www.rklambda.at/index.php/de/
http://www.hosiwien.at/
https://www.coc.nl/engels
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6.5.1  Praktische Unterstützungssysteme für LGBT-Personen in Österreich 

 

Gleichzeitig mit dem Erstarken der Frauenbewegung in den 20er Jahren, welche fu r eine 

gro ßere Autonomie der Frauen ka mpfte (beispielsweise in Form von Lohngleichheit) entstand 

eine – wenn auch nicht besonders große -  homosexuelle Subkultur. Gleichgeschlechtliche Liebe 

wurde in Filmen, Bu chern und Zeitschriften thematisiert.388 Dabei spielte die deutsche LGBT-

Bewegung eine besondere Rolle. „Die Lesbenbewegung (und die Homosexuellenbewegung ganz 

allgemein) in Österreich wurde stark von Deutschland beeinflusst. Österreich wurde durch die 

Expansionsversuche der deutschen Homosexuellenorganisationen an der Ausgestaltung und 

Rezeption der lesbischen Presse beteiligt. Zwei Männer übernahmen in Wien organisatorische und 

administrative Funktionen für die Verbreitung der Publikationen des BfM (Bund für 

Menschenrechte) und des DFV (Deutscher Frauenverband). Der DFV gab die Zeitschrift 

„Frauenliebe“ heraus. Otto Zekendorf war ab Dezember 1927 der Verantwortliche für die 

österreichische Redaktion der „Frauenliebe“. Von Jänner bis März 1928 übernahm er auch für die 

österreichische Redaktion der „Freundin“.“389 Diese Zeitschriften setzten sich mit den Belangen 

von lesbischen Frauen auseinander.  

 

Mit der Zeit des Nationalsozialismus waren jedoch all diese Versuche der Emanzipation beendet. 

Erst in der Zweiten Republik wurden wieder zo gerliche Versuche unternommen, die Rechte von 

Frauen und LGBT-Personen zu sta rken. Dieser Prozess begann Ende der 60er Jahre.390 1963 

gru ndete sich – trotz dem bestehenden Totalverbot von gleichgeschlechtlichen sexuellen 

Handlungen – der „Verband fu r freie Mutterschaft und sexuelle Gleichberechtigung“ unter 

Federfu hrung von Franz Xaver Gugg. Sein Kampf fu r die Legalisierung von Homosexualita t blieb 

allerdings erfolglos; auch der Verein sollte nur bis 1967 bestehen.391 Ebenso ging es dem 1975 

gegru ndeten Verein „Coming out“ (CÖ) und der 1977 gegru ndeten „Arbeitsgruppe kultureller 

Initiativen“ (AKI). Wa hrend die AKI eher unpolitischer Natur war und sich auf 

Selbsterfahrungen konzentrierte, hatte die CÖ deutlich politisch motivierte Ziele. 392  Laut 

Repnik, (welche die CÖ als die „„linken“ Schwulen“ und die AKI als die 

„„bürgerlichen“ Schwulen“ 393  bezeichnet) kritisierte die CÖ die diskriminierenden 

Strafbestimmungen gegen homosexuelle Menschen und fu hrte im Zuge dessen auch Gespra che 

mit Politikern und Politikerinnen. Daru ber hinaus wurden  Szenetreffs organisiert; 

beispielsweise 1977 das schwul Pfingsttreffen, bei welchem Menschen aus verschiedensten 

La ndern anreisten. Hier wurden also auch erste Versuche gestartet, sich international zu 

vernetzen. Daru ber hinaus war die CÖ auch durch politischen Aktionismus aktiv. So wurde 

                                                        
388Vgl Weis, Veronika (2006): Sexualita t und Kontrolle, S. 41 - 42. 
389Ebd, S. 42. 
390Vgl Ebd, S. 106. 
391Vgl Ebd, S. 119. 
392Vgl Ebd, S. 119 - 120. 
393Repnik, Ülrike (2006): Die Geschichte der Lesben- und Schwulenbewegung in Ö sterreich, Milena Verlag, Wien, 
S. 90. 
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beispielsweise ein sogenannter „Gay Walk“ initiiert, wa hrend dem die Teilnehmer sich ku ssend 

und umarmend Flugbla tter verteilten.394  Hinzu kam, dass die CÖ auch ihre eigene Zeitung 

gru ndete, welche bis zur Auflo sung 1978 immerhin eine Auflage zwischen 200 und 600 Stu ck 

erreichte. Auch hatten Aktivisten der CÖ einen Auftritt im ÖRF im Zuge der Fernsehsendung 

„Club 2“ welcher Empo rung unter den Zuschauenden auslo ste. Die CÖ und die AKI, welche 

miteinander gut vernetzt waren und sich einen Klubraum teilten, zerstritten sich jedoch und 

lo sten sich bald darauf beide auf.395 Als Auslo ser des Streits galt der Ausschluss von Frauen im 

Clubhaus durch die AKI.396  

 

Als erfolgreicher sollten sich die Ünternehmungen der 1979 gegru ndeten Homosexuellen 

Initiative Wien (HÖSI) erweisen, welche mittlerweile auch u ber Zweigstellen in nahezu allen 

Bundesla ndern verfu gt. Vor allem das Vereinsverbot fu r homosexuelle Menschen machte 

Mitgliedern der HÖSI Probleme. Es kam zu Anzeigen und Hausdurchsuchungen. Bis 1981 war 

die HÖSI eine reine Ma nnervereinigung; 1981 wurde sie auch fu r Frauen geo ffnet. Mit diversen 

medienwirksamen Aktionen wie beispielsweise dem Auftritt zweier nackter Aktivisten, welche 

beim Neujahrskonzert 1982 auf die Bu hne stu rmten, lenkte die HÖSI das Interesse der 

Ö ffentlichkeit auf sich, womit das Thema „Homosexualita t“ in den Fokus der allgemeinen 

Aufmerksamkeit geriet.397 Ebenfalls gru ndete die HÖSI 1982 die „Rosa Lila Villa“; sprich das 

erste Zentrum fu r homosexuelle Menschen.398 Dieses besteht bis heute, obgleich sich dessen 

Aktionsradius vergro ßert hat. So heißt das Haus heute „Tu rkis Rosa Lila Villa“ und ist in ihren 

Beratungsangeboten differenzierter. Fu r die Beratung von Transgender-Personen und Lesben 

steht beispielsweise der „Lila Tipp“ bereit. Diese werden von Menschen mit dem gleichen 

sexuellen und identita ren Hintergrund beraten.399  Ü berdies gibt es in der „Tu rkis Rosa Lila 

Villa“ den „Tu rkis Rosa Tippp“, welcher sich, ausgehend von der Transgender-Initiative 

„TransX“ und der ehemaligen Schwulenberatung, an Schwule, Transgender-Personen und 

queere Menschen richtet.400 

 

Als 1983 Jahre die Krankheit AIDS auch in Ö sterreich aktuell wurde gewann die HÖSI-Initiative 

an Gewicht. Zusammen mit der „Wiener Arbeitsgemeinschaft fu r Volksgesundheit“ wurde am 

25.03.1983 die erste Informationsbroschu re u ber AIDS in Europa herausgegeben.401 Als 1984 

erste Bluttests auf Antiko rper gegen den HI-Virus einsatzbereit waren, hatte die Erzeugerfirma 

großes Interesse, „geeignete Testpersonen für das neue Produkt zu finden, also in erster Linie 

Personen, die jenen Gruppen zugehörig waren, bei denen AIDS bis dahin beobachtet worden war: 

                                                        
394Vgl Ebd, S. 89. 
395Vgl Weis, Veronika (2006): Sexualita t und Kontrolle, S. 119 – 120. 
396Vgl Repnik, Ülrike (2006): Die Geschichte der Lesben- und Schwulenbewegung in Ö sterreich, S. 90. 
397Vgl Weis, Veronika (2006): Sexualita t und Kontrolle, S. 120. 
398Vgl Ebd, S. 120. 
399Vgl HÖSI Wien (o.d.): Lila Tipp, http://dievilla.at/lila-tipp/, 02.11.2016. 
400Vgl HÖSI Wien (o.d.): Tu rkis Lila Tippp, http://dievilla.at/traschq/, 02.11.2016. 
401Vgl Schmutzer, Dieter; Riegler, Waldtraud (1989): 10 Jahre HÖSI Wien – Eine Chronik, S. 213. In: Handl, 
Michael (Hg.): Homosexualita t in Ö sterreich, Junius Verlags – und VertriebsgesellschaftmbH, Wien, S. 210 – 221. 

http://dievilla.at/lila-tipp/
http://dievilla.at/traschq/
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Homosexuelle Männer, Hämophile und Intravenös-Drogenabhängige.“ 402  Aus diesem Grund 

meldete sich jene Pharmafirma bei der HÖSI, um geeignete Personen fu r ihre Bluttests zu finden. 

Diese willigte trotz Bedenken („Aussagekraft des Tests, Sinnhaftigkeit der Testung bei fehlenden 

Therapiemöglichkeiten“) 403  ein, da so zumindest die (heute noch gu ltigen) 

Rahmenbedingungen der Üntersuchung („Anonymität, Abklärung des Risikos durch pre- und 

post-test-counseling, Vier-Augen-Prävention“) 404  in ihrem Sinne ausgehandelt werden 

konnten. 405  Repnik erkennt gleichzeitig mit diesen Entwicklungen auch eine 

"Professionalisierung der Lesben- und Schwulenbewegung", da sich "viele AktivistInnen [..] nun 

vor allem mit Präventions- und Aufklärungsarbeit"406 bescha ftigen. Infolgedessen kam es zum 

Kontakt zwischen der HÖSI und A rzten und A rztinnen, sowie Professoren und Professorinnen, 

aus der sich eine Zusammenarbeit fu r das Konzeption der „Ö sterreichischen AIDS-

Hilfe“ entwickelte.407 Im Zuge der Ausbreitung Krankheit AIDS konnte die HÖSI ihren Spielraum 

deutlich erweitern. Die HÖSI versteht sich selbst als „wichtigste politische Interessenvertretung 

von Lesben und Schwulen in Österreich" und vertritt ihre  Anliegen gegenu ber "MinisterInnen, 

Abgeordneten und anderen PolitikerInnen sowie gegenüber Parteien, Behörden, den Medien und 

der Öffentlichkeit".408 

 

Im Zusammenhang mit der Legalisierung von Homosexualita t in den fru hen 70ern und dem 

Kampf um die Abschaffung diskriminierender Paragraphen fa llt vor allem das Engagement der 

Örganisation „Liga fu r Menschenrechte“409  auf. Die bereits 1926 gegru ndete Örganisation, 

welche sich zur NS-Zeit auflo ste und 1945, nach dem Ende des Krieges ihre Arbeit wieder 

aufnahm410 stellte in den 70er Jahren die Regierungsvorlage, welche zwar die Homosexualita t 

im allgemeinen legalisieren sollte; jedoch unza hlige Einschra nkungen mit sich brachte in Frage 

(siehe Kapitel 6.1.1.1). Vor allem kritisierte sie stetig den §209, welcher den 

gleichgeschlechtlichen Verkehr eines Erwachsenen mit einem Jugendlichen unter 18 Jahre 

bestraft. So wu rde bei einem Liebespaar die a ltere Person mit dem 18. Geburtstag zum 

Verbrecher werden; zumindest so lange, bis auch die ju ngere Person die Vollja hrigkeit 

erreicht. 411  Die Liga fu r Menschenrechte vertrat im Gesetzgebungsprozess durchwegs die 

Meinung, dass sich Ö sterreich bei der Strafverfolgung von gleichgeschlechtlichem Verkehr auf 

Fa lle, in denen es zur Anwendung von Gewalt oder der Verfu hrung einer jugendlichen Person 

                                                        
402Kuderna, Claudia (2001): AIDS_Hilfe-Arbeit in Wien 1985 bis 2001, S. 255. In: Fo rster, Wolfgang, Matter, Tobias 
G., Rieder, Ines (Hg.) (2001): Der andere Blick. Lesbischwules Leben in Ö sterreich, MA 57- Frauenfo rderung u. 
Koordination von Frauenangelegenheiten, Wien, S. 255 – 260. 
403Ebd, S. 255. 
404Ebd, S. 256. 
405Vgl Ebd, S. 255 – 256. 
406Repnik, Ülrike (2006): Die Geschichte der Lesben- und Schwulenbewegung in Ö sterreich, S. 153. 
407Vgl Weis Veronika (2006): Sexualita t und Kontrolle, S. 121. 
408HÖSI Wien (o.d.): Ünsere Ziele/Erfolge, http://www.hosiwien.at/ueber-uns/ziele/, 04.11.2016. 
409Liga fu r Menschenrechte Ö sterreich (o.d.): LIGA, http://www.liga.or.at/, 16.12.2016. 
410Vgl Liga fu r Menschenrechte (o.d.): Verein, http://www.liga.or.at/verein/, 03.11.2016. 
411Vgl Weingand, Hans-Peter (2011):  "Auch in Öesterreich wird der Nacht einmal der Morgen folgen", S. 33. 

http://www.hosiwien.at/ueber-uns/ziele/
http://www.liga.or.at/verein/
http://www.liga.or.at/
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kommt, beschra nken soll.412 Trotz ihrem Engagement konnte die „Liga fu r Menschenrechte“ in 

diesem Belang keine Erfolge erzielen; der §209 blieb bis 2002 in Kraft. 

 

Auch die HÖSI protestierte seit ihrer Gru ndung gegen §209. Beispielsweise lancierte sie in ihrer 

Zeitschrift, der Lambda-Nachrichten 2001 eine Aktion, in der sich Menschen zu Wort melden, 

die gegen den §209 verstoßen haben, um diesen ad absurdum zu fu hren. 413  Die seit der 

Gru ndung der HÖSI bestehende Zeitschrift ist damit die a lteste Zeitschrift fu r Lesben und 

Schwule in Ö sterreich. Hier kommen auch Politiker, Politikerinnen und Prominente zu Wort, z.B. 

in der Ausgabe 4/92 oder 2/04 in Interviews zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe.414 Damit 

fo rdert und lenkt die HÖSI sowohl den o ffentlich-politischen Diskurs. Ebenfalls organisiert die 

HÖSI ja hrlich die medienwirksame Regenbogenparade, an der 2016 130.000 Menschen 

teilnahmen und damit fu r mehr Öffenheit und Toleranz gegenu ber LGBT-Personen 

demonstrieren. 415  Das Motto der Regenbogenparade im Jahr 2016 lautete "Grenzen 

u berwinden". Damit wurde sowohl Bezug zur aktuellen Flu chtlingskrise genommen, als auch 

auf die Aufgabe, die Grenzen der Geschlechteridentita t sowie der Geschlechter zu u berwinden; 

sowie Grenzen im Denken allgemein.416 Ü berdies wurde der HÖSI seit dem 18.05.2013 von der 

ÜN im ECÖSÖC der Beraterstatus verliehen.417 

 

Auf juristischer Ebene ist der Verein "Rechtskomitee Lambda" (RKL) (der nicht mit der HÖSI 

verknu pft ist, trotz dem "Lambda" im Namen) der wichtigste Verfechter der Rechte von LGBT-

Personen. Neben einer kostenlosen Rechtsberatung ka mpft das RKL vor Gericht gegen 

diskriminierende Gesetze. Dabei ist das Rechtskomitee Lambda auch international vernetzt. So 

ist das RKL seit 1992 Mitglied in der International Lesbian and Gay Association (ILGA), wobei 

dessen Pra sident Helmut Graupner Vizepra sident bei der Rechtsabteilung der ILGA ist. Helmut 

Graupner fungiert daru ber hinaus als "österreichisches (Gründungs-)Mitglied und Co-

Coordinator der European Commission on Sexual Orientation LAW (ECSOL)."418  Das RKL kann 

regelma ßig Erfolge fu r sich verbuchen. So konnte durch intensives Lobbying des RKL eine 

konstante Reduzierung der diskriminierenden Ünterschiede zwischen der Ehe und der 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaft erzielt werden. Im Zuge der EP-Klagsoffensive des RKL 

wurden u berdies diskrimierende Bestimmungen bezu glich der medizinisch unterstu tzten 

Fortpflanzung 2014 und des Adoptionsrechts 2015 gekippt. Der Öperationszwang bei 

                                                        
412Vgl Ebd, S. 31. 
413Vgl HÖSI Wien (o.d.): Selbstbezichtigungsaktion: Auch ich habe gegen den §209 verstoßen!, 
http://www.hosiwien.at/ueber-uns/archiv/selbstbezichtigungsaktion/, 04.11.2016. 
414Vgl HÖSI Wien (o.d.): Chronik, http://www.hosiwien.at/ueber-uns/archiv/chronik/, 04.11.2016. 
415Vgl ÖRF (18.06.2016): Zwei Großaufma rsche auf der Ringstraße, http://wien.orf.at/news/stories/2780823/, 
04.11.2016. 
416Vgl HÖSI Wien (o.d.): Regenbogenpark & Regenbogenparade 2016: "Grenzen u berwinden", 
http://www.hosiwien.at/regenbogenpark-regenbogenparade-2016-grenzen-ueberwinden/, 04.11.2016. 
417Vgl HÖSI Wien (2013): HÖSI Wien erha lt Beraterstatus bei den Vereinten Nationen, 
http://www.hosiwien.at/hosi-wien-erhalt-beraterstatus-bei-den-vereinten-nationen/, 01.12.2016. 
418Rechtskomitee Lambda (o.d.): Das RKL, http://www.rklambda.at/index.php/de/das-rkl#ziele, 04.11.2016. 

http://wien.orf.at/news/stories/2780823/
http://www.hosiwien.at/regenbogenpark-regenbogenparade-2016-grenzen-ueberwinden/
http://www.hosiwien.at/ueber-uns/archiv/selbstbezichtigungsaktion/
http://www.hosiwien.at/hosi-wien-erhalt-beraterstatus-bei-den-vereinten-nationen/
http://www.hosiwien.at/ueber-uns/archiv/chronik/
http://www.rklambda.at/index.php/de/das-rkl#ziele
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Transgender-Personen wurde 2009/2010 aufgrund einer Klage des RKL aufgehoben. Auch 

reduziert das RKL die Diskriminierung von Transgender-Personen, beispielsweise durch ein 

Aba ndern der Eheschließungsformulare 2010 und 2011, in denen "Frau" und "Mann" genau 

ausgewiesen sein mu ssen, bzw. bei denen der "Mann" an erster Stelle stehen muss. Das damit 

einhergehende Zwangsouting von Transgender-Personen in Heiratsurkunden ist damit 

beendet.419  Ünd dies sind nur eine wenige Beispiele fu r die Erfolgsgeschichte des RKL. Wie 

schon in Kapitel 6.3 und 6.4 festgestellt, findet die Inklusion von LGBT-Personen in Ö sterreich 

hauptsa chlich von juristischer Seite aus statt, anstelle mit politischen Mitteln. 

 

Vereine und Örganisationen, sie sich ausschließlich auf die Rechte von Transgender-Personen 

spezialisiert haben findet man in Ö sterreich wenige. Meist werden die Anliegen von 

Transgender-Personen durch Vereine, welche sich an LGBT-Personen im Allgemeinen richten 

abgedeckt.  Neben Selbsthilfegruppen fallen mir der Genda420  und der TransX-Verein421  auf. 

Beide sind eher zur Vernetzung und Information von Trans*Ma nnern und Trans*Frauen 

gedacht. Politischer Aktivismus wird hier nicht angestrebt. In Ö sterreich setzt sich also 

gro ßtenteils die HÖSI und das RKL Lambda auf der politischen, juristischen und 

gesellschaftlichen Ebene fu r die Belange der LGBT-Community ein. Im Folgenden bescha ftige 

ich mich mit der Geschichte und dem Engagement der LGBT-Örganisationen in den 

Niederlanden. 

 

 

6.5.2  Praktische Unterstützungssysteme für LGBT-Personen in den Niederlanden 

 

Die weitaus bekannteste Örganisation fu r LGBT-Personen in den Niederlanden ist die CÖC 

Nederland (Cultuur en Öntspannings-Centrum Nederland). 422  Die 1946 gegru ndete 

Örganisation setzt sich seitdem fu r die Dekriminalisierung von Homosexualita t und der 

Geschlechteridentita t, sowie fu r die soziale Akzeptanz von LGBT-Personen ein. Ihr Engagement 

ist in diesen Punkten jedoch nicht nur auf die Niederlande beschra nkt. Die CÖC Nederland hat 

den Anspruch, ihren Forderungen weltweit Nachdruck zu verleihen.423 Dabei unterstu tzt die 

CÖC Nederland vorrangig Örganisationen in Su dosteuropa und Asien; beispielsweise die NGÖ 

„ACCEPT“; eine Örganisation in Ruma nien Lobbying die Interessen von lesbischen und 

schwulen Menschen betreibt. 424  Auch partizipiert die CÖC am „Bridging the Gaps“-

                                                        
419Vgl Rechtskomitee Lambda (2016): Gro ßte Erfolge, http://www.rklambda.at/index.php/de/groesste-erfolge, 
04.11.2016. 
420Genda (o.d.): Genda!, http://www.genda.at/, 16.12.2016. 
421TransX (o.d.): TransX – Verein fu r Transgender Personen, http://www.transx.at/, 16.12.2016. 
422CÖC Nederland (o.d.): About CÖC, https://www.coc.nl/engels, 16.12.2016. 
423Vgl Ebd. 
424Vgl Binnie, Jon (2014): Relational Comparison and LGBTQ Activism in European Cities, S. 957. In: International 
Journal of Ürban and Regional Research, 2014, Vol.38(3), S. 951 – 996. 

http://www.rklambda.at/index.php/de/groesste-erfolge
http://www.genda.at/
https://www.coc.nl/engels
http://www.transx.at/
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Programm 425 , welches sich in der weltweiten HIV/STI-Pra vention unter Risikogruppen 

engagiert.  

 

Sehr aktiv ist die CÖC auf international-politischer Ebene. So arbeitet die CÖC mit LGBT-

Aktivisten und -Aktivistinnen in wichtigen internationalen Örganisationen wie der ÖSCE 

(Örganisation fu r Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) und dem Europa ischen Rat 

zusammen und unterstu tzt Aktivisten und Aktivistinnen in den Vereinten Nationen, der 

Örganisation Amerikanischer Staaten (ÖAS) und in der African Commission. In der ÜN genießt 

die CÖC Nederland einen Beraterstatus, durch welchen 2011 die erste ÜN-Resolution gegen die 

Verletzung der Menschenrechte von LGBT-Personen beschlossen werden konnte 

(A/HRC/RES/17/19).426  

 

Doch auch innerhalb der Niederlande ist die CÖC Nederland breit gefa chert. Landesweit 

existieren 21 Zweigstellen, die Interessen der CÖC in den Punkten Kultur und Religion, 

Sicherheit, Jugend und Schule oder Menschen ab 50 vertreten.427 Ihre Arbeitsweise bezeichnet 

die CÖC dabei als „inside-out“-Technik. Das bedeutet, dass die CÖC eine „bottom-up“ Strategie, 

sprich ein Empowerment von LGBT-Personen favorisiert, sowie eine Sta rkung der 

Zusammenarbeit von LGBT-Personen mit heterosexuellen Verbu ndeten. Eine Schlu sselrolle fu r 

die CÖC spielen sogenannte „Frontliner“, d.h. Aktivisten und Aktivistinnen, die sich fu r die 

gesellschaftliche Akzeptanz von LBGT-Personen einsetzen, in dem sie z.B. in ihrem Ümfeld fu r 

die Rechte von LGBT-Personen fu rsprechen.428 Genauso wie die CÖC Nederland international 

politisches Lobbying betreibt, nimmt sie auch Einfluss auf die heimische Politik. So za hlt die 

CÖC Nederland es zu ihren gro ßten Erfolgen, dass Menschen aus dem Irak oder dem Iran die 

aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung in ihrem Heimatland verfolgt werden, nun nicht mehr 

abgeschoben werden ko nnen.429 

 

Im Folgenden betrachte ich die Rolle der CÖC in der nationalen Politik genauer. Hierfu r bietet 

sich besonders das Beispiel der Etablierung der gleichgeschlechtlichen Ehe an. Wa hrend 

manche LGBT-Aktivisten und -Aktivistinnen fu r die Schaffung einer eingetragenen 

Partnerschaft einstehen und sie als Zwischenschritt auf dem Weg hin zur vollkommenen, 

symbolischen wie materiellen Gleichstellung im Sinne einer gleichgeschlechtlichen Ehe sehen, 

lehnten niederla ndische Aktivisten und Aktivistinnen unter der Fu hrung der CÖC eine 

eingetragene Partnerschaft ab. Der Großteil der Mitglieder wollte eine radikalere Reform in 

Sinne einer Deregulierung der Familienpolitik. 430  Eine Reihe an prominenten Anwa lten 

                                                        
425Bridging the Gaps (o.d.): Welcome to Bridging the Gaps, http://www.med.upenn.edu/btg/, 07.03.2017. 
426Vgl CÖC Nederland (o.d.): About CÖC, https://www.coc.nl/engels, 25.11.2016. 
427Vgl Ebd. 
428Vgl Ebd. 
429Vgl Ebd. 
430Vgl Kollman, Kelly (2016): Pioneering marriage for same-sex couples in the Netherlands, S. 7. In: Journal of 
European Public Policy, 17. March 2016, S. 1-19. 

https://www.coc.nl/engels
http://www.med.upenn.edu/btg/
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forderte schließlich in den 80er Jahren gemeinsam mit dem Journalisten, LGBT-Aktivisten und 

damaligem VDD Politiker Henk Krol gerichtlich eine echte Gleichstellung von LGBT-

Personen.431 Das ho chste Gericht der Niederlande (Hoge Raad) schmetterte diese Forderung 

allerdings ab; wies jedoch auf das Diskriminierungspotential, welches aus dem Ausschluss von 

LGBT-Personen aus der Zivilehe hervorging hin und empfahl eine A nderung. Trotz eines 

Regierungswechsel 1994 („lila Koalition“ - PvdA, VDD, D'66 unter Ausschluss der 

Christdemokraten) wurde kein Schritt in Richtung einer gleichgeschlechtlichen Ehe 

unternommen; es blieb bei der Ausgestaltung der eingetragenen Partnerschaft.432 Auch auf die 

Empfehlungen der Kortmann Kommission, welche eigens dafu r eingesetzt wurde, die rechtliche 

Lage fu r die Einfu hrung einer gleichgeschlechtlichen Ehe zu untersuchen, die Ehe vollends zu 

o ffnen, reagierte die Regierung erst einmal mit einer Verzo gerungstaktik. Nach der 

erfolgreichen Wiederwahl der „lila Koalition“ 1998 wurde letztendlich beschlossen, die Ehe zu 

o ffnen.433  

 

Kollman nennt als Faktoren fu r die Eheo ffnung die umfassende Ünterstu tzung der Gesellschaft, 

die Exklusion der CDA aus der Regierung sowie das Engagement einzelner Aktivisten, 

Aktivistinnen, Politiker und Politikerinnen sowie Anwa lten und Anwa ltinnen – jedoch nicht das 

von der CÖC. Kollman spricht sogar davon, dass die CÖC gro ßtenteils nicht in die Kampagne 

involviert war, da die Ö ffnung der Ehe fu r viele Menschen in der LGBT-Bewegung keine Priorita t 

darstellte. Zwar hinterließ die CÖC Nederland den Befu rwortern der gleichgeschlechtlichen Ehe 

ein gu nstiges politisches Erbe ausgehend von den 70er / 80er Jahren; jedoch spielte sie bei der 

Eheo ffnung keine besonderes große Rolle. Zudem ist Kollman der Meinung, dass auch die 

geringe Religiosita t in den Niederlanden nicht der ausschlaggebende Punkt fu r die Ö ffnung der 

Ehe darstellte.434 Stattdessen bringt sie ein vo llig neues Argument ins Spiel – das internationale 

Ansehen der Niederlande. So u berzeugten Abgeordnete und Eheo ffnungsaktivisten und -

Aktivistinnen die Regierung, dass es fo rderlich fu r die internationale Prestige der Niederlande 

sei, das erstes Land die Ehe auch fu r gleichgeschlechtliche Liebende zu o ffnen. Damit wu rden 

die Niederlande ihren Ruf als sehr tolerantes, offenes Land sta rken und ha tten eine fu hrende 

Rolle in der Ausgestaltung der LGBT-Rechte inne. 435  Jedoch war auch dieses Argument 

zweischneidig; so fanden schließlich nicht alle Akteure Niederlands permissiven Ruf 

erstrebenswert. So berichtet Kollman, welche in ihrer Studie anonymisierte Experten-, 

beziehungsweise Expertinneninterviews fu hrt, dass ein im Mai 2009 interviewtes PvdA-

Mitglied  davon berichtete, dass Gegner oder Gegnerinnen der Reform der Meinung wa ren, die 

Niederlande wu rden sich bezu glich der gleichgeschlechtlichen Ehe im internationalen Kontext 

zu fru h zu weit vorwagen.436 Ein ebenfalls im Mai 2009 interviewter LGBT-Aktivist oder eine -

                                                        
431Vgl Ebd, S. 7. 
432Vgl Ebd, S. 7. 
433Vgl Ebd, S. 7 – 8. 
434Vgl Ebd, S. 8. 
435Vgl Ebd, S. 9. 
436Vgl Ebd, S. 12. 
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Aktivistin (Kollman fu hrte in ihrer Studie anonymisierte Experten- und Expertinneninterviews 

durch, weswegen die Aussagen keiner bestimmten Person zuzuordnen sind) gab zu Protokoll, 

dass die Öpponenten und Öpponentinnen der Reform sich das Gefu hl vieler niederla ndischer 

Bu rger zu Nutze machen wu rden, welche dem permissiven Ruf der niederla ndischen 

Sozialpolitik ablehnend gegenu berstehen.437  Dennoch setzten sich letztendlich die Stimmen 

durch, die den Ruf der Niederlande als modernen Policy-Exporteur favorisierten.438 

 

Doch zuru ck zur CÖC; welche trotz ihrem zuru ckhaltenden Einsatz bei der Legalisierung der 

gleichgeschlechtlichen Ehe eine wichtige Rolle im Kampf fu r die Rechte von LGBT-Personen 

national wie international innehaben. Auf meiner Suche nach Örganisationen, welche sich fu r 

die Rechte von LGBT-Personen innerhalb des Landes einsetzen fa llt mir auf, dass die CÖC hier 

ein deutliches Monopol besitzt. Auch die 1989 gegru ndete und 2002 wieder aufgelo ste 

Örganisation „Strange Fruit“, welche sich letztendlich von der CÖC abwandte, war einst ein 

Abko mmling ebendieser. So schreiben Boston/Duyvendak, dass sich die Örganisation „Strange 

Fruit“ als multiethnische Örganisation, bestehend aus Jugendlichen mit gro ßtenteils 

mulimischen, afrikanischen und asiatischen Wurzeln gru ndete, um auf ihre Situation, welche 

sich von der niederla ndischen LGBT-Community grundlegend unterscheidet, aufmerksam zu 

machen.439 So stellten die Mitglieder der „Strange Fruit“ Örganisation die westliche Konzeption 

von Homosexualita t wie dort gela ufigen Praktiken des Comming-Öuts in Frage, da diese sich in 

ihrer eigenen Community anders gestalten. Die „Strange Fruit“ Örganisation wandte sich damit 

gegen das als paternalistisch angesehene Bild der Emanzpiation sowie gegen das homogene 

Bild, was die CÖC in ihren Augen repra sentierte.440  

 

Boston/Duyvendak stellten fest, dass sich ab der Jahrtausendwende der Raum fu r eine solch 

kritische Position zunehmend verringerte, da sich der Schwerpunkt der politischen Debatte 

noch sta rker auf Themen der nationalen Identita t verlagerte, die durch Religion und Ethnizita t 

dargestellt wurden. So mobilisieren sich Menschen mit einem muslimischen, afrikanischen 

oder asisatischen Hintergrund heute in den Niederlanden nur noch im Einklang mit den 

Mainstream - LGBT Örganisationen sowie der Regierungspolitik.441 Aus dieser Perspektive ist 

die Ömnipra senz der CÖC Nederland nicht nur positiv zu betrachten, da aufgrund ihrer starken 

Position kleinere, andersgerichtete Gruppen keinen Raum haben. Dies ist jedoch nicht nur der 

starken Position der CÖC geschuldet, sondern auch den sich vera ndernden politischen und 

gesellschaftlichen Ümwelt. Andererseits ist eine geeinte LGBT-Bewegung sta rker als 

verschiedene – eventuell unter sich zerstrittene – Splittergruppen.  

                                                        
437Vgl Ebd, S. 12 – 13. 
438Vgl Ebd, S. 14. 
439Vgl Boston, Nicholas; Duyvendak, Willem (2015): People of Color Mobilization in LGBT Movements in die 
Netherlands and the Ünited States, S. 144. In: Paternotte, David; Tremblay, Manon (2015): The Ashgate Research 
Compantion to Lesbian and Gay Activism, Routledge Taylor & Francis Group, New York, S. 135 – 148. 
440Vgl Ebd, S. 144. 
441Vgl Ebd, S. 144 – 145. 
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In den Niederladen arbeitet die CÖC und die Regierung zusammen, um Vorurteile gegenu ber 

LGBT-Personen abzubauen. Die CÖC erha lt beispielsweise Fo rdergelder von staatlicher Seite, 

um das gesellschaftliche Tabu um das Thema Homosexualita t insbesondere unter 

Migrantengruppen abzubauen. Deshalb liegt es in den Ha nden der CÖC, Örganisationen in 

diesem Bereich zu schaffen.442  

 

Ü berdies stellen Boston/Duyvendak fest, dass Homosexualita t in den Niederlanden politisch 

und gesellschaftlich pra senter ist denn je. Der Grund dafu r ist jedoch weniger erfreulich. So hat 

sich in den letzten Jahren seitens der rechtspopulistischen Parteien das Bild des muslimischen 

Einwanderers, welcher die niederla ndischen Normen und Werte nicht akzeptiert gebildet. 

Dadurch, dass eine offene Einstellung gegenu ber den Themen Geschlecht und Sexualita t als 

grundlegende Werte der Nation gefeiert werden, nutzen rechtspopulistische Parteien dies, um 

Stimmung gegen (muslimische) Einwanderer, welche aufgrund ihrer Herkunft und Kultur als 

pra -modern abgestempelt werden, zu machen.443  

 

Zu diesem Ergebnis kommt auch Kollman, welche die Toleranz gegenu ber Homosexualita t als 

wichtiges Element der niederla ndischen Identita t identifiziert. Diese spricht von einem „homo-

nationalism“ 444 , welcher von rechten Politikern wie Geert Wilders benutzt wird, um die 

europa ische Ü berlegenheit gegenu ber den als weniger tolerant stilisierten Kulturen zu 

demonstrieren.445  

 

Eine Studie von Buijs et al.446  befasst sich mit genau diesem Problem. So gehen diese dem 

Problem auf den Grund, wieso in einem Land, in welchem die Bevo lkerung LGBT-Personen sehr 

positiv und aufgeschlossen gegenu bersteht, dennoch Gewalttaten gegenu ber dieser Gruppe 

veru bt werden. In Amsterdam gab es 2007 201 Ü bergriffe auf LGBT-Personen. Der gro ßte Teil 

der Vorfa lle (96%) betraf schwule Ma nner. Von diesen 201 Ü bergriffen waren 67 ko rperliche 

Ü bergriffe, 38 Handlungen ernsthafte Bedrohung. Die Dunkelziffer ist hierbei jedoch 

ho chstwahrscheinlich um einiges ho her. Bei den Angreifern handelte es sich hauptsa chlich um 

junge Ma nner zwischen 15 und 25.447 Auch Buijs et al. befassen sich an dieser Stelle mit dem 

Pha nomen einer „wir“-Kostruktion (die progressiven Niederla nder) gegenu ber einer „ihr“-

Konstruktion (die pra -modernen Anderen) seitens der rechtspopulistischen Parteien auf Basis 

der Akzeptanz von LGBT-Personen. Hierbei merken diese an, dass die rechtspopulistischen 

Parteien noch bis 2000 eine ablehnende Haltung gegenu ber den Rechten von LGBT-Personen 

besaßen.448  

                                                        
442Vgl Ebd, S. 145. 
443Vgl Ebd, S. 145. 
444Kollman, Kelly (2016): Pioneering marriage for same-sex couples in the Netherlands, S. 15. 
445Vgl Ebd, S. 14 – 15. 
446Buijs, L.; Hekma, G.; Duyvendak, J. W. (2011): "As long as they keep away from me". Explaining anti-gay violence 
in a gay-friendly country. In: Sexualities 15 (6). S. 632 – 652. 
447Vgl Ebd, S. 633. 
448Vgl Ebd, S. 633. 
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Zu der „wir“-/“ihr-“Konstruktion passen Luhmanns systemtheoretische Annahmen (siehe 

Kapitel 4.3). Dieser beschreibt, dass es in einem sozialen System keine Inklusion ohne Exklusion 

geben kann. 449  Durch die Exklusion von muslimischen Menschen aufgrund dem ihnen 

zugeschriebenen Merkmal, LGBT-Personen gegenu ber ablehnend bis aggressiv zu agieren, 

definiert sich die rechtspopulistische Bewegung heute. Der „homo-nationalism“450 fungiert hier 

also als identita tsstiftendes, inklusiv wie exklusiv wirkendes Merkmal, welches den 

Zusammenhalt innerhalb der rechtspopulistischen Bewegung garantiert.  

 

Doch zuru ck zu Buijs et al. Diese schreiben, dass unter den straffa lligen Jugendlichen 

gleichermaßen Niederla nder wie auch Niederla nder marokkanischen Ürsprungs befinden 

(jeweils 36%). Betrachtet man die Tatsache, dass innerhalb der ma nnlichen Jugendlichen unter 

25 in Amsterdam 16% niederla ndisch-marokkanischer Zugeho rigkeit und 39% 

niederla ndischer Nationalita t sind, sind niederla ndisch-marokkanische Jugendliche tatsa chlich 

u berrepra sentiert. 451  Dennoch zeigen diese Daten, dass das der Hass gegenu ber LGBT-

Personen keine Erfindung von (marokkanischen,  muslimischen) Zuwanderern ist, wie es die 

PVV unter Geert Wilders oft versucht darzustellen, sondern genauso ein Problem der 

niederla ndischen Gesellschaft. So gab Wilders beispielsweise in einem Interview mit der 

Zeitung „Profil“ zu Protokoll: „Laut Polizeistatistiken werden Schwule in Amsterdam meist von 

jungen Marokkanern verprügelt."452  

 

Buijs et al schließen ihre Studie jedenfalls damit ab, dass Gewalt gegenu ber schwulen Ma nnern 

nicht aufgrund religio ser Vorstellungen existiert, sondern auf Geschlechterrollen und Sexualita t 

zuru ckzufu hren ist. So lehnten die befragten Jugendlichen Homosexualita t vor allem aus den 

mit ihr verbundenen Aspekten "anal sex, feminine behaviour, public displays, and attempts to 

seduce"453  ab. Üm mit Buijs et al zu schließen: "[T]he tension and fear experienced by the 

perpetrators of anti-gay violence before the attack cannot be understood without macro-

sociological regimes of gender and sexuality." 454  Eine A nderung der Zuwanderungsgesetze 

wu rde daher wenig in Bezug auf Gewalt gegen LGBT-Personen a ndern, da der Grund dafu r in 

den gesellschaftlichen perpetuierten Geschlechterrollen und den damit zusammenha ngenden 

Konstruktionen von Sexualita t liegt. 

  

 

 

                                                        
449Vgl Luhmann, Niklas (1995): Soziologische Aufkla rung, S. 241. 
450Kollman, Kelly (2016): Pioneering marriage for same-sex couples in the Netherlands, S. 15. 
451Vgl Buijs, L.; Hekma, G. ; Duyvendak, J. W. (2011): "As long as they keep away from me". Explaining anti-gay 
violence in a gay-friendly country, S. 634. 
452Robert Treichler (2010): Man liebt mich, oder man hasst mich: Islamfeind Geert Wilders im Interview. In: 
Profil, http://www.profil.at/home/man-islamfeind-geert-wilders-interview-265086, 20.12.2016. 
453Buijs, L.; Hekma, G. ; Duyvendak, J. W. (2011): "As long as they keep away from me". Explaining anti-gay 
violence in a gay-friendly country, S. 647. 
454Ebd, S. 647. 

http://www.profil.at/home/man-islamfeind-geert-wilders-interview-265086
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Den Bereich der Inklusion von Transgender-Personen teilt sich die CÖC mit dem TNN 

(Transgender Netwerk Nederland) 455 , welches sich auf die Belange der niederla ndischen 

Transgender-Community spezialisiert hat. Das seit 2008 existierende TNN ist dabei ein 

Netzwerk, was Örganisationen, Stiftungen und Forschungsinstitute wie die 

Patientenorganisatie Transvisie, Stichting GenderTalent, Transvisie Zorg, Stichting Transman, 

Movisie, Rutgers und die CÖC Nederland verbindet; sowie international mit der ILGA Europe 

und Transgender Europe kooperiert.456 Einen großen Erfolg erzielte TNN zusammen mit der 

CÖC bei der am im Juni 2014 in Kraft tretenden Gesetzesa nderung u ber die Erwa hnung des 

Geschlechts von Transgender-Personen in der Geburtsurkunde (wet wijziging vermelding van 

het geslacht in de geboorteakte (transgenders)457 ), welcher es Transgender-Personen ab 16 

Jahren mo glich macht, einfacher ihre Papiere zu a ndern. Eine geschlechtsanpassende Öperation 

ist dafu r nun nicht mehr notwendig. CÖC und TNN betrieben hier gemeinsam u ber drei Jahre 

hinweg Lobbying im Parlament und konnten sich letztendlich durchsetzen.458 

 

 

6.5.3  Zusammenfassung 

 

Wa hrend in Ö sterreich die HÖSI der gro ßte gesellschaftliche Akteur ist, der fu r die Rechte von 

LGBT-Personen einsteht, hat sich in den Niederlanden die CÖC, welche neben staatlichen 

Fo rderung auch den staatlichen Auftrag erha lt, die Akzeptanz gegenu ber LGBT-Personen zu 

verbessern als dominanter Akteur etabliert. Dabei existiert die CÖC Nederland seit 1946;  die 

HÖSI gru ndete sich dagegen erst 33 Jahre spa ter. Ünterdessen hat die CÖC nahezu ein Monopol 

bei der Vertretung der Belange der LGBT-Community, wa hrend in Ö sterreich mehrere kleinere 

Vereine nebeneinander existieren. Das alle LGBT-Initiativen in den Niederlanden Ableger der 

CÖC sind, macht es fu r Menschen, welche sich von der CÖC oder ihren Üntergruppen nicht 

vertreten fu hlen schwierig, sich zu formieren.  

 

Gleichzeitig ist die CÖC auch international aktiv an der Gru ndung von Örganisationen beteiligt. 

Ihr Einfluss reicht damit weitaus weiter als der der HÖSI. So hatte die CÖC auch Jahre vor der 

HÖSI einen beratenden Platz in den Vereinten Nationen inne. Dies ist jedoch nicht weiter 

verwunderlich, wenn man bedenkt welchen Stellenwert die Inklusion von LGBT-Personen in 

den Niederlanden innehat, verglichen mit Ö sterreich. Da eine offene Einstellung gegenu ber 

                                                        
455TNN (o.d.): Transgender Netwerk Nederland, https://www.transgendernetwerk.nl/, 18.12.2016. 
456Vgl TNN (o.d.): Önze Partners, https://www.transgendernetwerk.nl/onze-partners/, 02.12.2016. 
457Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (2014): Procedure wijzigen geslacht in de geboorteakte vereenvoudigd, 
https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2014/07/01/procedure-wijzigen-geslacht-in-de-geboorteakte-
vereenvoudigd, 02.12.2016. 
458Vgl ILGA Europe (2013): Victory for transgender people in the Netherlands – New Dutch Transgender-law 
adopted by Senate, http://old.ilga-
europe.org/home/guide_europe/country_by_country/the_netherlands/victory_for_transgender_people_in_the_n
etherlands_new_dutch_transgender_law_adopted_by_senate, 02.12.2016. 

https://www.transgendernetwerk.nl/
https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2014/07/01/procedure-wijzigen-geslacht-in-de-geboorteakte-vereenvoudigd
http://old.ilga-europe.org/home/guide_europe/country_by_country/the_netherlands/victory_for_transgender_people_in_the_netherlands_new_dutch_transgender_law_adopted_by_senate
http://old.ilga-europe.org/home/guide_europe/country_by_country/the_netherlands/victory_for_transgender_people_in_the_netherlands_new_dutch_transgender_law_adopted_by_senate
https://www.transgendernetwerk.nl/onze-partners/
http://old.ilga-europe.org/home/guide_europe/country_by_country/the_netherlands/victory_for_transgender_people_in_the_netherlands_new_dutch_transgender_law_adopted_by_senate
https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2014/07/01/procedure-wijzigen-geslacht-in-de-geboorteakte-vereenvoudigd
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LGBT-Personen in der niederla ndischen Identita t verwurzelt ist und auch im internationalen 

Bereich eine wichtige Rolle spielt, verfu gt die CÖC u ber eine deutlich bessere Ausgangssituation 

als die HÖSI, von staatlichen Fo rderung gar nicht erst zu sprechen. Jedoch liegt/lag die Priorita t 

beider Örganisationen nicht bei der Schaffung einer gleichgeschlechtlichen Ehe. Dies machte 

das niederla ndische Beispiel deutlich.  

 

Örganisationen wie die HÖSI oder die CÖC sind sowohl auf der politischen als auch auf der 

gesellschaftlichen Ebene pra sent, wo sie versuchen Ressentiments abzubauen und sich fu r die 

Gleichberechtigung von LGBT-Personen einsetzen (siehe Kapitel 6.5.1 und 6.5.2). Daru ber 

hinaus unterstu tzten sie diese im Alltag direkt durch Beratungsangebote, beispielsweise im 

Haus „Tu rkis Rosa Lila Villa“ der HÖSI in Wien. Die CÖC setzt in ihrer Strategie zur Akzeptanz 

von LGBT-Personen in der Gesellschaft stark auf die Rolle von Aktivisten und Aktivistinnen, 

welche sich ehrenamtlich in ihrem Ümfeld fu r die Rechte von LGBT-Personen einsetzten.  

 

Die CÖC ist auch international sehr aktiv, was daran liegt, dass die Niederlande weltweit eine 

dominante Rolle im Kampf um die Rechte von LGBT-Personen haben mo chten. Wie erfolgreich 

Örganisationen sind, ha ngt also einmal vom Ru ckhalt in der Bevo lkerung ab, von der Pra senz 

des Themas in der Gesellschaft wie den Medien und auch von politischen Faktoren wie z.B. der 

internationalen Prestige. Daru ber hinaus ist festzustellen, dass der Ho hepunkt des 

medienwirksamen Aktionismus o sterreichischer LGBT-Örganisationen in den 80er Jahren lag. 

Nach der Jahrtausendwende gewann politisches Lobbying und juristisches Engagement, vor 

allem seitens des RKL bei dem Kampf um die Gleichstellung von LGBT-Personen an Bedeutung. 
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7  Die Debatte um die gleichgeschlechtliche Ehe in Österreich 

 
Da in Kapitel 6 umfassend dargelegt wurde, wie die Rechte der LGBT-Personen auf der 

normativen und der strukturellen Ebene, der Haltungs- sowie der Praxisebene in Ö sterreich 

und den Niederlanden ausgestaltet sind, steht nun abschließend die Debatte um die Etablierung 

der gleichgeschlechtlichen Ehe in Ö sterreich im Fokus. Im vorhergehenden Kapitel wurde 

herausgearbeitet, welche gesellschaftlichen und politischen Aspekte in den Niederlanden dazu 

gefu hrt haben, dass es dort bereits im Jahre 2001 gelang, die gleichgeschlechtliche Ehe 

durchzusetzen. In Ö sterreich ist dies jedenfalls noch nicht passiert – hier existiert erst seit 2010 

die Institution der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft (siehe Kapitel 6.3.2.1). Im Folgenden 

werden die politischen Bemu hungen um die Ö ffnung der Ehe fu r gleichgeschlechtliche Paare in 

Ö sterreich betrachtet, welche ein weiterer Schritt in Richtung der vollsta ndigen Inklusion von 

LGBT-Personen wa re. Methodisch geschieht dies im Zuge einer Policy-Analyse mit dem Fokus 

auf Frames nach Rein/Scho n (siehe Kapitel 5.2). 

 

 

7.1  Frame-Analyse der Nationalratsdebatten über die Einführung der 

gleichgeschlechtlichen Ehe in Österreich 

  

Wie schon in Kapitel 1 festgestellt existieren vier Antra ge von der Partei der Gru nen und den 

NEÖS, welche sich fu r eine Analyse eignen. Da wa ren einmal der Initiativantrag der Gru nen vom 

20. November 2013 459  und der von ihnen am 18. Juli 2015 eingebrachte 

Entschließungsantrag460 , sowie der am 13. Juni 2014 eingebrachte Entschließungsantrag461 

der NEÖS und deren am 12. Juni 2014 eingebrachter Initiativantrag462. Da der Initiativantrag 

49/A XXV. GP der Gru nen genau wie der Entschließungsantrag 497/A(E) XXV. GP der NEÖS mit 

dem Vorschlag einer Zuweisung dieser an den Justizausschuss enden, ergab sich hier keine 

Debatte im Nationalrat. Interessanter sind hier der Entschließungsantrag 462/ÜEA XXV. GP der 

Gru nen; unter Federfu hrung der Abgeordneten Musiol und  Steinhauser (2013) und vor allem 

der Initiativantrag 489/A XXV. GP der NEÖS; ausgehend von den Abgeordneten Scherak und  

Meinl-Reisinger (2014). Diesen beiden Antra gen werden daher Inhalt der Policy-Analyse sein.  

 

 

                                                        
459Steinhauser, Albert (2013) 49/A XXV. GP – Initiativantrag (2013), 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00049/imfname_331738.pdf, 25.04.3016. 
460Musiol, Daniela; Steinhauser, Albert (2015): 462/ÜEA XXV. GP – Entschließungsantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ÜEA/ÜEA_00462/imfname_425565.pdf, 26.04.2016. 
461Scherak, Nikolaus; Meinl-Reisinger. Beate (2014): 497/A(E) XXV. GP - Entschließungsantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00497/imfname_354143.pdf, 22.12.2016. 
462Scherak, Nikolaus; Meinl-Reisinger, Beate (2014): 498/A XXV. GP – Initiativantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00498/imfname_354142.pdf, 25.04.2016. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00049/imfname_331738.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00498/imfname_354142.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00497/imfname_354143.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/UEA/UEA_00462/imfname_425565.pdf
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Wie schon in Kapitel 5.2.3 beschrieben folgt nun die Analyse der Frames der Abgeordneten, 

welche sich in der Nationalratsdebatte zu Wort melden. Diese existieren nach Rein/Scho n in 

Form von rhetorical Frames und action Frames. Action frames inkludieren policy Frames, 

institutional action Frames und metacultural Frames. 463  Ünter der Kategorie „rhetorical 

Frame“ beantworte ich – angelehnt Schneider/Janning464 , welche sich mit der Methode von 

Rein/Scho n in ihrem Lehrbuch befassen an folgenden Fragen: Wie argumentiert der oder die 

Sprechende? Welche Begrifflichkeiten werden genutzt, welche Bilder evoziert?465  Ünter der 

Kategorie der „action Frames“, welche eine gro ßere Gewichtung fu r die Analyse von policy 

controversies haben, betrachte ich die drei oben genannten Arten von Frames. Innerhalb der 

Kateogrie „policy Frame“ beantworte ich die Frage, wie das Problem von der oder dem 

Sprechenden eingeordnet wird; in der Kategorie „institutional Frame“ geht es um die Frage, 

welche Sichtweise die Akteure ausgehend von ihrer Ta tigkeit in der Partei und ihrer 

Sozialisation haben. Dabei liegt der Fokus auf den „Werteüberzeugungen, Kategorieschemata, 

Verständnisse für Bedeutungen, Rituale und Argumentationsstrategien“466, welche sich aus ihrer 

Ta tigkeit und Funktion in der Partei ableiten. Ünter der Kategorie „metacultural Frame“ geht es 

um die Frage, welche allgemeinen „Menschenbilder, Gesellschaftsvorstellungen, grundsätzliche 

Moralvorstellungen und Natur- oder Kulturkonzepte“467 die Sprechenden haben.  

 

Da es sich bei Politikern und Politikerinnen um gewa hlte Volksvertreter handelt, kann ihr im 

Nationalrat gea ußerter Standpunkt als stellvertretend fu r einen bestimmten Teil der 

o sterreichischen Gesellschaft gewertet werden. Ü ber deren Frames ist es also mo glich, 

Ru ckschlu sse auf die Beschaffenheit der politischen wie gesellschaftlichen Inklusion von LGBT-

Personen zu ziehen. Da Inklusion auch einen kommunikativen Aspekt besitzt (Young, siehe 

Kapitel 3.2.2) ist der Fokus auf die Rhetorik bezu glich LGBT-Personen sowie den verwendeten 

Narrativen in der Nationalratsdebatte mehrfach interessant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
463Vgl Scho n, Rein (1994): Frame Reflection, S. 32 – 34. 
464Schneider, Volker; Janning, Frank (2006): Politikfeldanalyse. Akteure, Diskurse und Netzwerke in der 
o ffentlichen Politik. 
465Vgl Ebd, S. 179. 
466Ebd, S. 179. 
467Ebd, S. 179. 
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7.2 Die Debatte um den Entschließungsantrag 462/UEA XXV. GP (Grüne, 

Musiol/Steinhauser, 2015) 

 

Im Folgenden analysiere ich die Nationalratsdebatte u ber den Entschließungsantrag 462/ÜEA 

XXV. GP der Gru nen, unter Federfu hrung von Musiol und Steinhauser 2015. Der Antrag 

462/ÜEA XXV. GP wurde in Form eines unselbsta ndigen Entschließungsantrags gestellt. Bei 

einem Antrag im Nationalrat handelt es sich, ganz allgemein gesprochen um einen Vorschlag 

oder ein Begehren, welches zur Abstimmung vorgebracht wird. Pflichtet dem Begehren die 

notwendige Mehrheit bei, wird diesem entsprochen.468 Ein Ünselbsta ndiger Antrag ist dabei 

ein „Antrag, der keinen selbständigen Verhandlungsgegenstand bildet, sondern der in 

inhaltlichem Zusammenhang mit einem anderen Verhandlungsgegenstand steht und im Rahmen 

der Debatte zu diesem Verhandlungsgegenstand eingebracht und nach Schluss der Debatte 

sogleich mit abgestimmt wird." 469  Selbst wenn der Nationalrat dem Entschließungsantrag 

beipflichtet, ist diese Entscheidung rechtlich nicht bindend. Ein Entschließungsantrag hat also 

den Charakter einer Empfehlung mit ausschließlich politischer Bedeutung inne. Er zielt auf die 

Kontrolle des Regierungskurses ab, auf dessen Missachtung ein Misstrauensvotum des 

Nationalrates gegenu ber der Regierung folgen kann.470 

 

Da es sich hier um einen unselbsta ndigen Entschließungsantrag handelt, u ber den sofort nach 

der Debatte abgestimmt werden soll, hatte allein die Gru nen-Nationalratsabgeordnete Daniela 

Musiol das Wort. Jedoch machten die Abgeordneten Steinhauser (Gru ne), Schieder (SPÖ ), 

Ra dler (Ö VP) und Glawischnig-Piesczek (Gru ne) durch Zwischenrufe auf sich aufmerksam. 

Sekunda r wurde in der Debatte auf die Abgeordneten Fekter (Ö VP), Schieder (SPÖ ) und 

Heinisch-Hosek (SPÖ ) Bezug genommen. Im Antrag selbst, welcher im Anschluss an Daniela 

Musiols Pla doyer verlesen wurde, wurden Zitate des Verfassungsgerichtshofs, von David 

Cameron (konservativer Premierminister Großbritanniens) und von Andreas Schieder (SPÖ ) 

vorgetragen. 

 

Im Folgenden befasse ich mich mit dem rhetorical Frame, welchen Abgeordnete Musiol in ihrem 

Pla doyer im Rahmen der 81. Sitzung des o sterreichischen Nationalrates am 18. Juni 2015 

gewa hlt hat. Dabei beginne ich der Versta ndlichkeit halber mit dem Antrag selbst und Reihe 

ihre Rede nach. Musiol/Steinhauser argumentieren hier sehr sachlich und nu chtern; eben 

genau den Anforderung eines parlamentarischen Antrags entsprechend. Das Ziel des 

Entschließungsantrag ist es, u ber den Nationalrat die Regierung aufzufordern, eine Gesetz zur 

Eheo ffnung vorzubereiten.471  Kontextualisierend nehmen die Abgeordneten Bezug auf den 

                                                        
468Vgl Parlament Ö sterreich (o.d.): Allgemeines Glossar, Antrag, https://www.parlament.gv.at/PERK/GL/ALLG/, 
15.02.2017. 
469Ebd. 
470Vgl Parlament Ö sterreich (o.d.): Entschließungen (Resolutionsrecht), 
https://www.parlament.gv.at/PERK/KÖNTR/PÖL/2ENTSCHLIESSÜNGEN/, 16.02.2017. 
471Vgl Nationalrat, XXV. GP (18.06.2015): Stenographisches Protokoll, 81. Sitzung, S. 181, 

https://www.parlament.gv.at/PERK/GL/ALLG/
https://www.parlament.gv.at/PERK/KONTR/POL/2ENTSCHLIESSUNGEN/
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Bericht des Volksanwaltschaftsausschusses u ber den 38. Bericht der Volksanwaltschaft u ber 

den Zeitraum vom 1. Jahnuar bis zum 31. Dezember 2014, in dem es bezogen auf die 

Vorarbeiten fu r den NAP (Nationaler Aktionsplan) Menschenrechte heißt, dass neben 

spezifischen Schutzmaßnahmen gegen homo- und transphobe Gewalt auch Maßnahmen 

vorgeschlagen werden sollen, welche auch die rechtliche Gleichstellung von homosexuellen 

Menschen vervollsta ndigen.472  

 

Bei dem NAP handelt es sich um ein Projekt der Volksanwaltschaft und des Staates Ö sterreich, 

welches Maßnahmen gegen die Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen vorsieht. Dabei 

sollte auch die Zivilgesellschaft in hohem Maße miteinbezogen werden; NGÖs wurden dazu 

aufgefordert ihre Vorschla ge einbringen.473 Die Ümsetzung des NAP Menschenrechte scheiterte 

jedoch kla glich. Am 8. Februar 2016 verließen die teilnehmenden 

Menschenrechtsorganisationen die Konsultationsgruppe, da deren Vorschla ge hier kaum 

umgesetzt wurden. 474  Davon wusste zum Zeitpunkt der Nationalratssitzung im Juni 2015 

jedoch niemand etwas.  

 

Musiol und Steinhauser argumentieren im Zuge dessen, dass es sich bei der Beschra nkung der 

Ehe auf heterosexuelle Paare um eine "massive Üngleichbehandlung"475 handelt. Danach wird 

auf die anderen La nder, auch innerhalb der EÜ, welche diesen Missstand bereits beseitigt haben 

hingewiesen, womit eine Ru cksta ndigkeit Ö sterreichs impliziert wird. Der Folgende Absatz 

richtet sich vor allem an die konservative Gegner- und Gegnerinnenschaft; Musiol und 

Steinhauser argumentieren die Eheo ffnung u ber den "Wert der partnerschaftlichen 

Gemeinschaft zweier Menschen".476  Auch gleichgeschlechtliche Liebende haben Anspruch auf 

konservative Grundwerte wie Verbindlich- und Verla sslichkeit. Dabei weisen Musiol und 

Steinhauser darauf hin, dass durch ein Ö ffnung der Ehe fu r gleichgeschlechtliche Paare die 

traditionelle Form der Ehe nicht beeintra chtigt wird, sondern schlichtweg erga nzt. Dies wird 

durch Zitate des Verfassungsgerichtshofes ("Gleichgeschlechtliche Partnerschaften stehen 

gesellschaftlich gesehen nicht in einem Substitutionsverhältnis zu Ehen und 

verschiedengeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, sondern treten zu diesen hinzu; sie vermögen 

diese daher auch nicht zu gefährden." 477 ), David Camerons (ehemaliger Premierminister 

Großbritanniens; "I don’t support gay marriage despite being a Conservative. I support gay 

                                                        
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00081/SEITE_0180.html, 16.02.2017. 
472Vgl Ebd, S. 180. 
473Vgl Volksanwaltschaft Ö sterreich (o.d.): Nationaler Aktionsplan Menschenrechte, 
http://volksanwaltschaft.gv.at/praeventive-menschenrechtskontrolle/nationaler-aktionsplan-menschenrechte-
1#index-lead, 16.02.2017. 
474Vgl Amnesty International, Charitas, Diakonie, Ö sterreichische Liga fu r Menschenrechte (08.02.2016): 
Nationaler Aktionsplan Menschenrechte: Konsultationsgruppe, 
http://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/dbl8l/6_Brief%20der%20Konsultationsgruppe%20.pdf, 16.02.2017. 
475Nationalrat, XXV. GP (18.06.2015): Stenographisches Protokoll, 81. Sitzung, S. 180, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00081/SEITE_0180.html, 16.02.2017. 
476Ebd, S. 180. 
477Ebd, S. 180. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00081/SEITE_0180.html
http://volksanwaltschaft.gv.at/praeventive-menschenrechtskontrolle/nationaler-aktionsplan-menschenrechte-1#index-lead
http://volksanwaltschaft.gv.at/praeventive-menschenrechtskontrolle/nationaler-aktionsplan-menschenrechte-1#index-lead
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00081/SEITE_0180.html
http://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/dbl8l/6_Brief%20der%20Konsultationsgruppe%20.pdf
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marriage because I‘m a Conservative."478 ) sowie von Klubobermann Andreas Schieder (SPÖ ) 

unterlegt. Besonders letzteres ist fu r den Fortgang der Debatte interessant, da Schieder auch in 

Musiols Rede adressiert wird. So schreiben Musiol/Steinhauser in ihrem Antrag: "Seitens der 

Sozialdemokratie ist die Unterstützung für die Öffnung der Ehe mehrfach bekundet worden. So 

etwa Klubobmann Andreas Schieder: „Jeder soll so leben können wie er will. Es geht um 

Lebensumstände von Menschen und einer gesellschaftlichen Realität, der sich die Politik auch 

anpassen muss. Deswegen bin ich dafür, die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare zu 

erlauben."479  

 

Des Weiteren wird eine Ümfrage angegeben, laut der 73% der Ö sterreicher und 

Ö sterreicherinnen einer Eheo ffnung zustimmen wu rden.480 Hiermit zeichnet Musiol wiederum 

ein Bild der Ru cksta ndigkeit Ö sterreichs Politik sowie Politiker und Politikerinnen. Öbgleich  

73% der o sterreichischen Bevo lkerung eine Eheo ffnung befu rworten und gleichgeschlechtliche 

Paare in Ö sterreich bereits das Recht besitzen, eine Familie zu gru nden, wird ihnen die Öption 

einer gleichwertigen Ehe verwehrt. Anschließend weisen die beiden Abgeordneten auf die 

Freiheit jedes Menschen hin, "die Ehe mit einem selbstgewählten, erwachsenen Partner schließen 

zu können"481, was auch in der EMRK festgeschrieben steht. Dieses Rekurrieren auf die Freiheit 

und Mu ndigkeit aller Menschen, beschwo rt ein Bild des Geistes der franzo sischen Revolution 

herauf.  

 

Der Antrag schließt mit der Feststellung, dass die gleichgeschlechtliche Partnerschaft nur eine 

"Übergangslösung auf dem Weg zur Anerkennung"482  von gleichgeschlechtlichen Paaren sei, 

sowie der Forderung, die "Zeit der Sonderinstitute"483 zu beenden; sprich fu r eine vollsta ndige 

rechtliche Inklusion von homosexuellen Menschen zu sorgen. Zusammengefasst entha lt der 

Antrag also einen rhetorical Frame, welcher sich auf die Gleichberechtigung und Gleichstellung 

von homosexuellen Paaren im Sinne der Einhaltung der Menschenrechte bezieht und dies mit 

einer Rhetorik, welche auf Freiheit und Selbstbestimmung einer ungerechtfertigter Weise 

benachteiligten Gruppe abzielt, unterlegt. 

 

Musiol beginnt ihre Rede unter Bezugnahme auf Andreas Schieder, zu diesem Zeitpunkt 

amtierender Klubombann der SPÖ . Sie ero ffnet hier mit seinem Zitat; jedoch mit einer 

gegenderten Variante. Insgesamt entha lt die Rede viele spitze Bemerkungen; nicht nur Schieder 

wird daran erinnert, dass er ein politisches Versprechen abgegeben hat; auch Heinisch-Hosek 

wird auf ihre Ünta tigkeit hingewiesen. Daru ber hinaus diskreditieret Musiol Fekter fu r ihre 

ablehnende Haltung gegenu ber der Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren und weist die 

                                                        
478Ebd, S. 180. 
479Ebd, S. 180. 
480Vgl Ebd, S. 180. 
481Ebd. 
482Ebd, S. 181. 
483Ebd. 
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Zusehenden der im Fernsehen u bertragenen Debatte darauf hin, dass sie die Petition der 

Initiative "Ehe gleich"484 am Rathausplatz unterzeichnen ko nnen.485 Abgesehen davon gleicht 

ihre Rede sehr dem Inhalt des Entschließungsantrags. Besonders hervorgehoben sind auch hier 

die Worte Diskriminierung, Ru cksta ndigkeit und Ünta tigkeit. 

 

Doch welche action Frames lassen sich daraus ableiten? Da es sich hier um einen quasi Monolog 

von Daniela Musiol handelt ist infolgedessen nur ihre Sichtweise wirklich analysierbar. 

Ünterstu tzende Zwischenrufe seitens Glawischnig und Steinhauser beschra nkten sich auf nur 

zwei bis fu nf Worte und dienten einzig und allein dazu, Fekter zu diskreditieren; Schieders 

Einwu rfe zielten darauf ab, den Vorwurf der Ünta tigkeit zuru ck zu Musiol zu spielen und Ra dler 

wies darauf hin, fu r wie irrsinnig er die Aussicht auf einen Eheschluss zwischen 

gleichgeschlechtlichen Paaren ha lt.486  FPÖ  und NEÖS schwiegen hier ga nzlich. Dies ist bei 

meiner na chsten untersuchten Debatte, dem Initiativantrag 489/A XXV. GP der NEÖS anders; 

hier gibt jede Partei ein Statement ab. Da es mir jedoch um ein von der Partei abgesegnetes 

Statement im Sinne der Repra sentation ihrer  Wa hler und damit der o sterreichischen 

Gesellschaft geht; nicht jedoch um einen perso nlichen Schlagabtausch zwischen Abgeordneten, 

sowie um eine Wiederholung zu vermeiden, werde ich mich hier nur auf den Antrag der Gru nen 

unter Federfu hrung von Musiol und Steinhauser konzentrieren. Die Frames der anderen 

Parteien und deren Vertretern und Vertreterinnen werden in der Analyse der Debatte u ber den 

Initiativantrag 489/A XXV. GP der NEÖS behandelt. 

 

Daniela Musiol von den Gru nen ordnet die Debatte u ber die Einfu hrung der 

gleichgeschlechtlichen Ehe als ein moralisches Problem ein. So bittet sie ihre Kollegen sogar 

dezidiert darum, nicht im Sinne ihrer Partei und Fraktion abzustimmen sondern nach ihrem 

„ethischen Gewissen“.487  Wie schon bei der Betrachtung des rhetorical Frames geschildert, 

waren die Worte „Gerechtigkeit“ und „Menschenrechte“ dominant. Musiols policy Frame 

befindet sich daher auf der normativen Ebene. Basierend auf den in der  EMRK festgehaltenen 

Menschenrechte argumentiert sie gegen die Exklusion gleichgeschlechtlicher Paare. Sie wirbt 

fu r die Ö ffnung der Gesellschaft und setzt sich gegen den Ausschluss von Menschen aufgrund 

ihrer sexuellen Örientierung ein. Ihre Zielgruppe ist dabei ein liberales, weltoffenes und 

tolerantes Publikum. (Wenn der Entschließungsantrag per se auch bloß dazu dient, die SPÖ , 

allen voran Schieder und Heinisch-Hosek, auf das Versa umnis ihre Versprechungen 

wahrzumachen hinweisen soll.)  

 

 

                                                        
484Parlamentarische Bu rgerInneninitiative fu r die Aufhebung des Eheverbots fu r gleichgeschlechtliche Paare 
(o.d.): Ehe gleich!, www.ehe-gleich.at, 17.02.2017. 
485Vgl Nationalrat, XXV. GP (18.06.2015): Stenographisches Protokoll, 81. Sitzung, S. 178 - 179, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00081/SEITE_0180.html, 16.02.2017. 
486Vgl Ebd, S. 178 – 179. 
487Vgl Ebd, S. 179. 

http://www.ehe-gleich.at/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00081/SEITE_0180.html
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Bei der Betrachtung von Musiols sozialer und institutioneller Einbettung ist die Wahl dieses 

policy Frame ist nicht weiter verwunderlich. Neben ihrer politischen Ta tigkeit weist Musiol eine 

Ausbildung als Soziologin und Juristin auf und hat sich auf das Gebiet „Familie“ spezialisiert. Sie 

war bereits als Sozialarbeiterin in einer Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie ta tig 

und im Amt fu r Jugend und Familie.488 Auch die Beratungsstelle „Rundumberatung“, in welcher 

sie heute nach der freiwilligen Niederlegung ihres Mandats ta tig ist bescha ftigt sich a ußerst 

vielfa ltig mit den Problemen des menschlichen Lebens, von Problemen in der Familie u ber 

Konflikte im Allgemeinen bis hin zu Politik und Beteiligung.489  Ü ber diesen Werdegang und 

diese Interessen erscheint es so, als dass Daniela Musiol besonders Wert darauf legt, 

benachteiligten Menschen oder Menschen, welche sich in einer Extremsituation finden zu 

helfen. Das in Kombination mit ihrer juristischen Ausbildung legt eine Argumentation fu r die 

Inklusion und Gleichberechtigung aller Menschen aufgrund ihres Menschseins nahe. Dies passt 

auch zu den familienpolitischen Zielsetzungen der Partei „Die Gru nen“. Durch Musiols Position 

als Familien-, Verfassungs-, und demokratiepolitische Sprecherin wa re es problematisch, wenn 

ihre Sichtweisen in dieser Angelegenheit von dem Parteigrundsatz- oder Wahlprogramm 

abweichen wu rden. So setzen sich die Gru nen seit der Parteigru ndung fu r die Rechte von LGBT-

Personen ein.  

 

Auch der Entschließungsantrag ist im Sinne beider Programme formuliert. So steht im 

Grundsatzprogramm der Gru nen: „Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu 

benachteiligen bedeutet, ihre Menschenrechte zu missachten.“ 490  Öbwohl die 

gleichgeschlechtliche Ehe hier nicht als Ziel angefu hrt ist, so wird festgehalten, dass 

gleichgeschlechtlichen Partnern und Partnerinnen die gleichen Rechte und Pflichten 

zukommen sollen wie heterosexuellen Eheleuten.491 Im Wahlprogramm 2013 wird dies noch 

einmal verdeutlicht. So spiegeln Musiols Forderungen nach einer offenen, inklusiven 

Gesellschaft exakt das Wahlprogramm der Gru nen von 2013 wieder: „Egal ob lesbisch, schwul, 

bisexuell, hetero oder transgender: alle Menschen sollen gleiche Rechte haben!"492  Auch hier 

spielen die Worte Diskriminierung, Gleichheit, Öffenheit und Fortschrittlichkeit eine große 

Rolle. Im Vergleich zu dem Parteigrundsatzprogramm wird neben dem Abbau von 

diskriminierenden Tatbesta nden innerhalb der Institution der gleichgeschlechtlichen 

Partnerschaft vor allem die generelle Ö ffnung der Ehe gefordert. 493  Jedoch nimmt diese 

Forderung in dem ca. 130 Seiten langen Programm kaum Platz ein; konkrete Maßnahmen 

werden nicht genannt. Das zeigt, dass das Thema Eheo ffnung fu r die Gru nen keine besondere 

Priorita t hat. Dennoch spielt das Thema bei der Wa hleraquisition traditionell eine wichtige 

                                                        
488Vgl Parlament Ö sterreich (o.d.): Mag. Daniela Musiol, https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_51588/, 
17.02.2017. 
489Rundumberatung (o.d.): Rundumberatung, http://www.rundumberatung.at/rundumberatung/, 18.02.2017. 
490Die Gru nen (2001): Grundsatzprogramm der Gru nen, Linz, S. 52. 
491Vgl Ebd, S. 52. 
492Die Gru nen (2013): Saubere Ümwelt. Saubere Politik. Wahlprogramm der Gru nen, Nationalratswahl 2013, S. 
82. 
493Vgl Ebd, S. 81 – 83. 

http://www.rundumberatung.at/rundumberatung/
https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_51588/
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Rolle. Der Antrag, die Regierung dazu aufzufordern, ein Gesetz zur Eheo ffnung vorzulegen sollte 

also den Gru nenwa hlern und -wa hlerinnen; vor allem denjenigen, welche sich fu r die Initiative 

Ehe Gleich!494 Einsetzen, vermitteln, dass sich die Gru nen aktiv fu r ihre Forderung einsetzen. 

Außerdem ist es wichtig, die Regierung an ihre Versprechen zu erinnern und zumindest die 

Debatte u ber dieses Thema pra sent zu halten, auch wenn es mehr als absehbar war, dass der 

Antrag scheitern wu rde. Der Entschließungsantrag fungierte hier also als Kontrollmittel.  

 

Musiols Wirken und ihre Aussagen weisen auf einen metacultural Frame hin, welcher auf ein 

liberales Weltbild unter Einschluss aller Menschen aufgrund ihrer angeborenen Rechte wert 

legt. Das Menschenbild ist hier ein positives; der Staat hat die Aufgabe fu r die Inklusion der 

Menschen zu sorgen. Jeder Mensch ist, ausgehend von seinem bloßen Menschsein wertvoll und 

gleichwertig. Allerdings ist es sehr schwer im Zuge meiner Arbeit auf einen metacultural Frame 

zu schließen, da dieser in seiner Komplexita t kaum ga nzlich erfasst werden kann.  

 

Da ich Kapitel 7.3 und 7.4 integriert bearbeite, findet sich die Zusammenfassung im 

übernächsten Kapitel; siehe Kapitel 7.5. 

 

 

7.3 Die Debatte um den Initiativantrag 489/A XXV. GP (NEOS, Scherak/Meinl-

Reisinger 2014) 

 

In der Nationalratsdebatte um den Initiativantrag 489/A XXV. GP, welcher von den NEÖS unter 

Federfu hrung von den Abgeordneten Nikolaus Scherak und und Beate Meinl-Reisinger 2014 

angestoßen wurde, a ußern sich alle im Nationalrat anwesenden Parteien durch einen Vertreter 

oder eine Vertreterin. Dies liegt auch am Format des Antrags; dieser ist nicht wie der oben 

behandelte Antrag 462/ÜEA XXV. GP als Entschließungsantrag formuliert sondern als 

Initiativantrag. Bei diesem handelt es sich um einen „Selbständige[n] Antrag von Abgeordneten, 

der einen Gesetzesvorschlag beinhaltet".495 Ein Selbststa ndiger Antrag, welcher nicht in Form 

eines Dringlichen Antrags eingereicht wurde, wird im Nationalrat stets von einem Ausschuss 

vorberaten, bevor die Politiker und Politikerinnen daru ber debattieren. 496  Die einzelnen 

Parteien sind hier also bereits im Vorfeld auf die Thematik vorbereitet. Daher wurde der Antrag 

auch nicht am Anfang der Debatte verlesen. Dennoch ist eine Betrachtung von diesem wichtig 

fu r das Versta ndnis der Debatte und die Analyse der Frames des Redners der NEÖS, Nikolaus 

Scherak. 

                                                        
494Parlamentarische Bu rgerInneninitiative fu r die Aufhebung des Eheverbots fu r gleichgeschlechtliche Paare 
(o.d.): Ehe gleich!, www.ehe-gleich.at, 17.02.2017. 
495Parlament Ö sterreich (o.d.): Allgemeines Glossar, Initiativantrag, 
https://www.parlament.gv.at/PERK/GL/ALLG/I.shtml#Initiativantrag, 08.03.2017. 
496Vgl Parlament Ö sterreich (o..d.): Allgemeines Glossar, Selbsta ndiger Antrag, 
https://www.parlament.gv.at/PERK/GL/ALLG/A.shtml#Antrag, 08.03.2017. 

https://www.parlament.gv.at/PERK/GL/ALLG/A.shtml#Antrag
http://www.ehe-gleich.at/
https://www.parlament.gv.at/PERK/GL/ALLG/I.shtml#Initiativantrag


110 

 

Im Antrag vom 12. Juni 2014 selbst wird eine A nderung des Allgemeinen Bu rgerlichen 

Gesetzbuches (ABGB) vorgeschlagen. Ziel der A nderung ist der §44, welcher noch aus dem Jahr 

1811 stammt.497 Dieser lautet momentan wie folgt: 

 

"Die Familien-Verhältnisse werden durch den Ehevertrag gegründet. In dem Ehevertrage 

erklären zwey Personen verschiedenen Geschlechtes gesetzmäßig ihren Willen, in 

unzertrennlicher Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, und sich 

gegenseitigen Beystand zu leisten."498 

 

Die von den NEÖS unter Federfu hrung von Scherak/Meinl-Reisinger abgestrebte A nderung soll 

folgenden Wortlaut haben: 

 

"In einem Ehevertrag erklären zwei Personen ihren Willen, in umfassender 

partnerschaftlicher Lebensgemeinschaft und Vertrauensbeziehung zu leben, sich 

gegenseitig mit Respekt zu begegnen und einander auf Dauer beizustehen"499 

 

Scherak/Meinl-Reisinger nehmen damit Abstand von der Fokussierung des Ehebegriffs auf eine 

Beziehung zwischen Mann und Frau, welche gemeinsam wohnen und Kinder großziehen. Die 

partnerschaftliche Ebene ru ckt hier in den Mittelpunkt. Begru ndet wird dies mit einem 

Wertewandel innerhalb der Gesellschaft. Das ABGB von 1811 ist nicht mehr zeitgema ß (weder 

fu r homo-, noch fu r heterosexuelle Paare) und greift durch eine Beschra nkung der Ehe auf Mann 

und Frau gravierend in die Dispositionsfreiheit von gleichgeschlechtlichen Liebenden ein, 

womit es den Tatbestand der Diskriminierung erfu llt. Der Antrag endet mit dem Vorschlag, 

diesen an den Justizausschuss weiterzuleiten.500 

 

Im Nationalrat haben zuerst Nikolaus Scherak (NEÖS), dann Elisabeth Grossmann (SPÖ ), 

Bernhard Scho negger (Ö VP), Philipp Schrangl (FPÖ ) und Albert Steinhauser (Gru ne) das Wort. 

Durch Zwischenrufe machen Bernd Scho negger (Ö VP), Beate Meinl-Reisinger (Gru ne), 

Elisabeth Hakel (SPÖ ), Philipp Schrangl (FPÖ ), Werner Kogler (Gru ne), Josef Cap (SPÖ ), Ülrike 

Ko nigsberger-Ludwig (SPÖ ) Bernd Scho negger (Ö VP) auf sich aufmerksam. Die meisten 

Zwischenrufe beziehen sich auf den Beitrag von FPÖ -Politiker Schrangl. Vor allem seitens der 

Gru nen und der SPÖ  la sst sich anhand dieser Zwischenrufe großes Interesse und emotionale 

                                                        
497Vgl Scherak, Nikolaus; Meinl-Reisinger, Beate (2014): 498/A XXV. GP – Initiativantrag, S.1, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00498/imfname_354142.pdf, 08.03.2017. 
498Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem (2017): Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift 
fu r Allgemeines bu rgerliches Gesetzbuch, §44, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622, 
08.03.2017. 
499Scherak, Nikolaus; Meinl-Reisinger, Beate (2014): 498/A XXV. GP – Initiativantrag, S. 1, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00498/imfname_354142.pdf, 08.03.2017. 
500Vgl Ebd, S. 1 – 2. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00498/imfname_354142.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00498/imfname_354142.pdf
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Beteiligung am Thema erkennen. Sekunda r wird auf Johann Gundenus (FPÖ ), den 

Verfassungsgerichtshof und, gleich wie in der in Kapitel 7.2 analysierten Nationalratsdebatte 

auf David Cameron (konservativer Premierminister Großbritanniens) Bezug genommen. 

 

In der Nationalratsdebatte vom 24. September 2014 vertritt Nikolaus Scherak fu r die NEÖS das 

Anliegen der A nderung des ABGB. Doch statt weiterhin den selben fo rmlichen, sachlichen und 

juristisch gepra gten Ton des Antrages 489/A XXV. GP beizubehalten wa hlt Scherak hier einen 

anderen rhetorical Frame. Ero ffnend nimmt Scherak Bezug auf die A ußerungen von FPÖ -

Funktiona r Johann Gudenus in Moskau, welcher zu dieser Zeit als Vizebu rgermeister von Wien 

amtiert.501  Dieser a ußerte sich angesichts seines kurz vorher erfolgten Russlandbesuchs im 

Rahmen der konservativen Veranstaltung zum Internationalen Forum "Mehrkindfamilien und 

die Zukunft der Menschen" a ußerst besorgt u ber die in Europa existierenden 

"Homosexuellenlobby", welche "über eigene Zeitungen und Fernsehsender" verfu ge und "eine 

absolute Gleichberechtigung von Homosexuellen und Lesben, darunter auch das Recht aus 

Adoption von Kindern, das es bereits in einigen EU-Staaten gibt"502 anstreben wu rde. Gudenus 

wisse nicht "wohin das alles führen wird".503 Scherak a ußert sich zu Beginn seiner Rede vera gert 

u ber Gudenus' Aussagen; dru ckt sich also emotional und perso nlich aus. Er bezeichnet 

Gudenus' Angstmacherei als "so etwas von zum Schämen"504  und greift auf die Kritik aller 

Parteien an dessen Aussage zuru ck. Dabei macht er deutlich, dass niemand Mitglied in einer 

sogenannten "Homosexuellenlobby" sein muss, um sich fu r "Gleichstellung und 

Gleichbehandlung von homosexuellen Menschen"505 einzusetzen.  

 

Durch die Kritik an einem Statement, was nahezu bei allen Kollegen und Kolleginnen fu r 

Widerspruch gesorgt hat, versucht Scherak seine Ho rerschaft zu einen. Wie auch spa ter Meinl-

Reisinger (siehe Kapitel 7.2) bezieht sich Scherak auf die Ru cksta ndigkeit des Eheverbots fu r 

gleichgeschlechtliche Paare und argumentiert, dass dieses gegen die Menschenrechte versto ßt. 

Im Zuge dessen za hlt er einige diskriminierende Üngleichbehandlungen, welche 

gleichgeschlechtliche Paare erfahren mussten oder mu ssen auf und erkla rt im Folgenden, dass 

eine Verbesserung der Gleichstellung und ein Abbau von diskriminierenden Paragraphen in 

Ö sterreich immer nur u ber die Ho chstgerichte (Europa ischer Gerichtshof fu r Menschenrechte 

und Verfassungsgerichtshof) erfolgte. Damit prangert er explizit die Ru cksta ndigkeit der 

heimischen Politik an und appelliert an seine Kollegen und Kolleginnen, endlich moderne 

                                                        
501Vgl Nationalrat, XXV. GP (24.09.2014): Stenographisches Protokoll, 41. Sitzung, S. 252, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html, 09.03.2017. 
502Der Standard (12.09.2014): Gudenus kritisiert in Moskau EÜ, NATÖ und "Homosexuellenlobby", 
http://derstandard.at/2000005507900/Vortrag-in-Moskau-Gudenus-kritisiert-EÜ-NATÖ-und-
Homosexuellenlobby, 09.03.2017. 
503Ebd. 
504Nationalrat, XXV. GP (24.09.2014): Stenographisches Protokoll, 41. Sitzung, S. 252, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html, 09.03.2017. 
505Ebd, S. 252. 

http://derstandard.at/2000005507900/Vortrag-in-Moskau-Gudenus-kritisiert-EU-NATO-und-Homosexuellenlobby
http://derstandard.at/2000005507900/Vortrag-in-Moskau-Gudenus-kritisiert-EU-NATO-und-Homosexuellenlobby
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html
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Regelungen zu schaffen.506 

 

Scherak wa hlt fu r seine Rede den policy Frame des politischen Fortschritts, der Bewegung und 

der Modernisierung, wa hrend im Antrag selbst das Problem vordergru ndig als Juristisches 

eingeordnet wird. Öbgleich er den normativen Aspekt der Menschenrechte und der 

Diskriminierung nennt, stehen diese beiden Aspekte jedoch nicht im Mittelpunkt. Damit 

erweitert Scherak theoretisch die Zielgruppe seines Problems auf alle Parteien; keine Partei 

mo chte schließlich als ru cksta ndig gelten (sogar die konservative Ö VP versteht sich in ihrem 

Grundsatzprogramm 2015 als "Reform- und Modernisierungspartei"507 ) und die Aufza hlung 

juristischer Fakten untermauert seine Forderung. Praktisch handelt es sich bei dem Streit um 

die Ö ffnung der Ehe jedoch um eine policy controversy (siehe Kapitel 5.2.2), bei der durch 

Fakten keine Lo sung herbeigefu hrt werden kann, da das Problem von normativer Natur ist.  

 

Es ist anzunehmen, dass Scherak trotz des auf den ersten Blick zuga nglich gewa hlten Frames 

bei seinen konservativen Kollegen und Kolleginnen in Ö VP und FPÖ  auf taube Öhren stoßen 

wird, da diese ihren Standpunkt nicht als ru cksta ndig, sondern als bewahrend wahrnehmen. 

Auch diese beiden von Scherak gewa hlten Frames sind maßgeblich von seiner Position bei den 

NEÖS sowie seinem perso nlichen Werdegang gepra gt. Scherak ist ein noch relativ junger 

Politiker; im Öktober 1986 geboren war er zum Zeitpunkt der Nationalratsdebatte gerade 

einmal 27 Jahre; erst ein Jahr fru her hatte er sein Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften 

an der Üniversita t Wien abgeschlossen. Ebenfalls hat er ein Studium der Menschenrechte an 

der Donauuniversita t Krems begonnen; jedoch bisher nicht abgeschlossen.508  So ist es nicht 

weiter verwunderlich, dass die Argumentationsstruktur im Initiativantrag unter seiner 

Federfu hrung juristisch gepra gt ist.  

 

Daru ber hinaus kann er auf eine lineare Karriere bei den NEÖS zuru ckblicken.509  Die NEÖS 

selbst lehnen in ihrem Parteiprogramm staatliche Bevormundung welche die Selbstentfaltung 

eines Menschen unverha ltnisma ßig beschneidet strikt ab; auch in Bezug auf die 

Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare in ihrem Privat- und Familienleben. 510 

Gleichzeitig haben die NEÖS auf ihrer Homepage eigens eine Seite eingerichtet, in der sie dafu r 

werben, fu r die Rechte von LGBT-Personen einzustehen. Ünter dem Slogan "Gleiche Rechte – 

Freie Wahl – Fu r Alle" lehnen sie Sondergesetzte fu r LGBT-Personen ab, sowie jegliche 

Bevormundung und Zwang (z.B. bei der Namens- oder Geschlechtsfestlegung). Daru ber hinaus 

                                                        
506Vgl Ebd, S. 252 – 253. 
507Ö VP (2015): Grundsatzprogramm 2015 der o sterreichischen Volkspartei in der Fassung vom 12. Mai 2015, 
Wien, S. 15. 
508Vgl Parlament Ö sterreich (2015): Dr. Nikolaus Scherak, https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_83125/, 
09.03.2017. 
509Vgl Ebd. 
510Vgl Die NEÖS (2016): Mutig, innovativ, freiheitsliebend. Ünsere Pla ne fu r ein neues Ö sterreich, 
https://partei.neos.eu/wp-content/uploads/2016/07/NEOS-PLAENE-OESTERREICH-2016-Online-Einzel.pdf, S. 17. 

https://partei.neos.eu/wp-content/uploads/2016/07/NEOS-PLAENE-OESTERREICH-2016-Online-Einzel.pdf
https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_83125/
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sollen Beratungsstellen und Hilfsangebote geschaffen werden. Im Zuge dessen ist den NEÖS die 

Ümsetzung von Gleichberechtigung besonders wichtig, sowie die Bildung, Aufkla rung und 

Information der Gesellschaft u ber LGBT-relevante Themen.511 Daher agiert Scherak optimal im 

Einklang mit dem institutional Frame, der ihm durch seine Partei vorgegeben ist und den er 

selbst vertritt.  

 

Wie auch schon vorhergehend eingera umt ist es schwer, von meinem Standpunkt aus einen 

metacultural Frame abzuleiten. Dennoch la sst sich bei Scherak durch seine Ausbildung und 

seine Ta tigkeit bei den NEÖS ein liberales, positives Menschen- und Weltbild erkennen. 

Menschen sind, basierend auf ihrem Menschsein frei und sollen nicht, oder so wenig wie no tig, 

durch staatliche Intervention in ihrer Selbstentfaltung eingeschra nkt werden. Auch hier findet 

sich die Vorstellung der Aufkla rung vom mu ndigen Menschen, welcher fu r sich selbst 

entscheiden soll, wieder. Die Achtung der Menschenwu rde spielen bei ihm eine wichtige Rolle, 

ebenso wie die Einhaltung von Recht und Gerechtigkeit im Sinne der Gleichheit aller Menschen. 

 

Als na chstes hat Elisabeth Grossmann von der SPÖ  das Wort. Grossmanns Redeanteil ist 

wesentlich geringer; sie beschra nkt sich darauf den NEÖS deutlich zuzustimmen indem sie 

deren Argumente bezu glich des Fortschritts und der Antidiskriminierung wiederholt. Dabei 

betont sie jedoch dezidiert die Vorteile der Reform fu r heterosexuelle Paare. Auch 

"verschiedengeschlechtliche[.] Paare[.], die etwa keine Kinder zeugen können oder wollen: aus 

medizinischen Gründen oder aus Altersgründen"512 wu rden durch die Formulierung des aus dem 

Jahr 1811 stammenden Paragraphen diskriminiert werden. Danach folgt ein Versprechen, 

welches als Spitze gegen die Ö VP gedacht ist: Die SPÖ  werde "weiterhin und unermüdlich 

Überzeugungsarbeit bei [ihrem] Koalitionspartner leisten".513 Dennoch schwa cht sie  Scheraks 

Rede ab, in dem sie erkla rt, dass die Ho chstgerichte bei der Beseitigung von Diskriminierungen 

fu r gleichgeschlechtliche Paare nur "sozusagen motivierend gewirkt haben"514 . Ihr Statement 

endet mit dem Versprechen, "konsequent daran [zu] arbeiten, alle Formen von Diskriminierung 

zu beseitigen"515 - jedenfalls wenn der Koalitionspartner Ö VP mitspielt.516 Der rhetorical Frame 

von Grossmann beschra nkt sich auf eine Rechtfertigung der eigenen Ünta tigkeit und dem 

Geloben auf Besserung unter gleichzeitiger, milder Abschwa chung der Darstellung der NEÖS. 

Das hier evozierte Bild kann unter "wir wu rden so gerne, aber wir ko nnen nicht" 

zusammengefasst werden; dafu r spricht auch die Formulierung, die Ö VP mu sse dabei 

"helfen".517 

                                                        
511Vgl Die NEÖS (o.d.): LGBTI. Gleiche Rechte - Freie Wahl – Fu r Alle. Dafu r stehen NEÖS!, 
https://partei.neos.eu/lgbti/, 09.03.2017. 
512Nationalrat, XXV. GP (24.09.2014): Stenographisches Protokoll, 41. Sitzung, S. 253, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html, 10.03.2017. 
513Ebd, S. 253. 
514Ebd, S. 253. 
515Ebd, S. 253 – 254. 
516Vgl Ebd, S. 254. 
517Ebd, S. 254. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html
https://partei.neos.eu/lgbti/
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Die SPÖ  fu gt sich durch Grossmanns Erkla rung in den policy Frame der NEÖS, der den 

Fortschrittsgedanken betont, ein. Trotzdem weicht der hier erkennbare Frame in zwei Punkten 

von dem der NEÖS ab. Zum einen wird das Argument abgeschwa cht, dass die Beseitigung der 

meisten Diskriminierungen gegenu ber LGBT-Personen das Werk der Ho chstgerichte ist, nicht 

das der Politik518, zum anderen wird der Fokus der Diskriminierung durch §44 hier nicht mehr 

nur auf gleichgeschlechtliche Paare, sondern dezidiert auch auf heterosexuelle Paare erweitert. 

Klar, die Abschwa chung des Vorwurfs der Ünta tig- oder Ünfa higkeit der Politik, Reformen auf 

den Weg zu bringen ist fu r die SPÖ  notwendig, da diese auch ein Angriff auf deren 

Regierungsta tigkeit in den letzten Jahren ist. Die Betonung der Gesetzesa nderung als A nderung, 

die eine Diskriminierung von homo- wie heterosexuellen Paare gleichzeitig beendet kommt 

hier jedoch sta rker zur Geltung. Dies liegt maßgeblich daran, dass das Thema 

Gleichberechtigung fu r LGBT-Personen keinen Kernbelang der SPÖ  darstellt.  

 

Weder in den Wahlprogrammen der SPÖ , noch im Parteiprogramm519 werden die Belange von 

LGBT-Personen genannt. Öbwohl die Grundwerte der SPÖ  "Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit 

und Solidarität"520 auch selbiges fu r LGBT-Personen beinhalten sollten, wird dies nicht erwa hnt. 

Auch Elisabeth Grossmann, eine Juristin, welche neben ihrer Karriere in der SPÖ  auch als 

Rechtsberaterin ta tig war521 , ha lt sich mit Statements zum Thema LGBT-Belange o ffentlich 

zuru ck. Dies geschieht wohl hauptsa chlich aus dem politischen Kalku l, das eh schon schwierige 

Verha ltnis zu ihrem Koalitionspartner, der konservativen Ö VP nicht weiter zu belasten. Einzig 

die Wiener SPÖ  setzt sich offen fu r die Gleichstellung von LGBT-Personen ein; so beispielsweise 

die damalige Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf der Vienna Pride Parade 2012.522 

Öbwohl das Thema Eheo ffnung bei dem metacultural Fame, welchen die SPÖ  signalisiert 

(humanistisch, (sozial-)gerecht, equalistisch, solidarisch) perfekt in das Programm der 

Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen passen wu rde, schweigt diese aus politischen 

Gru nden. 

 

A hnlich knapp fa llt hier die Rede des Ö VP-Abgeordneten Bernd Scho negger aus. Auch dieser 

spricht sich gegen die Diskriminierung von Menschen aus; jedoch unter dem Zusatz, dass diese 

sachlich gerechtfertigt sein muss. Damit impliziert er, dass der Ausschluss 

gleichgeschlechtlicher Paare von der Ehe dies nicht ist. Im na chsten Satz spricht er sogar 

dezidiert von einer "behauptete[n] Diskriminierung", welche eventuell nur ein "ideologisch 

motivierter Angriff [der NEOS] auf bestehende Strukturen ist"523. Scho negger gibt sich hier betont 

                                                        
518Vgl Ebd, S. 253. 
519SPÖ  (o.d.): Das Grundsatzprogramm, https://spoe.at/sites/default/files/das_spoe_parteiprogramm.pdf, 
10.03.2017. 
520Ebd, S. 6. 
521Vgl Parlament Ö sterreich (2016): Mag. Elisabeth Grossmann, 
https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_14839/, 10.03.2017. 
522Vgl SPÖ -Frauen (2012): Vienna Pride Parade, https://frauen.spoe.at/story/vienna-pride-parade, 10.03.2017. 
523Nationalrat, XXV. GP (24.09.2014): Stenographisches Protokoll, 41. Sitzung, S. 254, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html, 10.03.2017. 

https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_14839/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html
https://spoe.at/sites/default/files/das_spoe_parteiprogramm.pdf
https://frauen.spoe.at/story/vienna-pride-parade
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su ffisant, abwertend und gelassen, indem er betont, dass "wir [das] im Ausschuss eingehend, 

sachlich und inhaltlich, ohne große Emotionen und ohne Schaum vor dem Mund [.] diskutieren"524. 

Damit evoziert er das stereotype Bild von "den Linken", die sich aus unsachlichen Gru nden 

vo llig u bertriebener Weise empo ren, nur um besta ndige Strukturen "ihrem" Weltbild gema ß zu 

vera ndernd. Die Abwertung und das nicht Ernstnehmen seiner Kollegen und Kolleginnen 

aufgrund einer ihnen zugesprochenen Emotionalita t erfu llt das, was Iris Marion Young unter 

interner Exklusion versteht (siehe Kapitel 3.2.2). Im Verlauf seiner Rede betont er, dass die Ö VP 

das Gesetz bezu glich der eingetragenen Partnerschaft bereits fu r "praktikabel und gut"525 

erachtet, einer "ordentliche[n], inhaltliche[n] Diskussion" 526  im Ausschuss jedoch offen 

eingestellt sind. Scho negger betont besonders deutlich seine eigene Öffenheit und die Öffenheit 

der Ö VP bezu glich der Debatte um das Eheo ffnungsgesetz. Dennoch ist seine ganze Rhetorik 

auf das Abwerten des Diskriminierungsvorwurfes der NEÖS ausgelegt. Scho neggers Rede ist 

damit auf die Verneinung / das Abschmettern des Diskriminierungsvorwurfs bei dem 

Ausschluss gleichgeschlechtlicher Paare von der Ehe ausgelegt. 

 

Der hier gewa hlte policy Frame ru ckt die Frage nach der Eheo ffnung damit in ein anderes Licht; 

das Problem ist hier nun nicht mehr eine Diskriminierung von LGBT-Personen, sondern die 

"linke" Ideologie, welche traditionelle Wertvorstellungen kippen mo chte. Insofern zielt er auf 

die konservative, oft im Durchschnitt etwas a ltere Wa hlerschaft der Ö VP ab, sowie auf 

konservative Kollegen und Kolleginnen, welche ideologisch im traditionellen Familienbild 

verankert sind, ab.  

 

Damit argumentiert er genau in der Linie der Ö VP, der selbsterkla rten Familienpartei 

Ö sterreichs. In ihrem Parteiprogramm ist dies auch genauso verankert: "Wir sind Österreichs 

Familienpartei. Das Wohl der Kinder hat Vorrang vor allen anderen Interessen. Unser Leitbild 

sind Familien mit Kindern (Vater, Mutter, Kind) als Grundlage und Kern der Gesellschaft"527. Im 

na chsten Satz betont die Ö VP trotz dieser exkludierenden Formulierung ihre Toleranz 

gegenu ber denjenigen, welche nicht in diese Familiendefinition passen: "Wir schreiben den 

Menschen aber nicht vor, wie sie zu leben haben. Daher respektieren und anerkennen wir auch 

andere Formen des Zusammenlebens [...] - wie Patchwork-Familien, Alleinerziehende, 

gleichgeschlechtliche Partnerschaften und andere." 528  Öder um das Zitat in einer anderen 

Variante wiederzugeben: "Wir schreiben den Menschen nicht vor, wie sie zu leben haben. Wir 

bieten Orientierung".529 Damit ist gema ß dem Namen der Ö VP die Örientierung an christlichen 

Werten gemeint530, welche wie schon in Kapitel 6.1 beschrieben Homosexualita t verurteilen. 

                                                        
524Ebd, S. 254. 
525Ebd, S. 254. 
526Ebd, S. 254. 
527Ö VP (2015): Grundsatzprogramm 2015 der o sterreichischen Volkspartei in der Fassung vom 12. Mai 2015, 
Wien, S. 15. 
528Ebd, S. 15. 
529Ebd, S. 5. 
530Ebd, S. 5. 
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Der 2016 wegen Beteiligung an der Üntreue verurteilte Rechtswissenschaftler Scho negger531 

und die Ö VP machen damit klar, dass sie die eingetragene Partnerschaft, welche 

gleichgeschlechtliche Paare als Familien zweiter Klasse abstempelt, fu r die optimale Lo sung 

halten und sich damit gleichzeitig als sehr tolerant verstehen. Die Formulierung zum Begriff der 

Ehe im AGBG von 1811 hat fu r sie heute noch Bestand.  

 

Der metacultural Frame von Scho negger kann daher als von christlichen Moral- und 

Gesellschaftsvorstellungen geleitet aufgefasst werden, welche die Familie traditionell als 

Gemeinschaft bestehend aus Mann, Frau und Kind(ern) definiert. Die Ehe, als christliche 

Inistution, soll daher nicht fu r gleichgeschlechtliche Liebende geo ffnet werden. Der 

metacultural Frame, welchen die Ö VP selbst in ihrem Parteiprogramm offenbart wird als 

"christlich-humanistisch" beschrieben. "Jeder Mensch besitzt von Natur aus ein unaufhebbares 

Recht auf Leben und freie Entfaltung." 532  Hier wird sich auch fu r die Achtung der 

Menschenwu rde und der Menschenrechte ausgesprochen. 533  Wie schon in Kapitel 6.3.2.3 

beschrieben war es jedoch der EGMR, welcher Ö sterreich erst verklagen musste, da Ö sterreich 

LGBT-Personen in ihren Menschenrechten einschra nkte (z.B. bezu glich der Adoption von 

Kindern); an vorderster Front die Ö VP.   

 

Der FPÖ -Abgeordnete Philipp Schrangl knu ft nahtlos an den Beitrag der Ö VP an; indem er diese 

darauf hinweist, dass das seit 1811 bestehende Ehegesetz sehr wohl auch noch heute seinen 

Gu ltigkeitsanspruch hat. (Hier wirft Scho negger ein, dass er dies "nie bestritten"534  habe.) 

Schrangl fa hrt jedoch davon unbeeindruckt weiter fort zu referieren, dass aus der Ehe 

schließlich "wenn möglich Kinder entspringen"535 sollten. Daraufhin lachte ihm Elisabeth Hakel 

wohl etwas zu laut (Diskussion um den Begriff "entspringen"), weswegen er eine spitze 

Bemerkung machte; welche impliziert, dass Hakel als Repra sentantin der SPÖ  ein Problem 

damit habe, andere Meinungen zu respektieren. Nun geht Schrangl zu seinem Kernpunkt u ber: 

"Meine Meinung ist, ein Staat muss danach trachten, sein Staatsvolk auszubauen und zu erhalten, 

und daher müssen aus einer Ehe zwischen getrenntgeschlechtlichen Partnern wenn möglich auch 

Kinder entspringen. Liebe und Sexualität sind eine Privatsache und sollen auch privat bleiben."536 

Dabei reduziert Schrangl die Ehe ausschließlich auf die Zeugung von Kindern, mit welchen das 

Staatsvolk vermehrt werden soll. Sexualita t und Liebe stellt er der Ehe als Privatsache 

gegenu ber. Auch nach seiner Meinung reicht das eingetragene Partnerschaftsgesetz 

                                                        
531Die Presse (07.06.2016): Ö VP-Wehrsprecher Bernd Scho negger verurteilt, 
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5005486/ÖeVPWehrsprecher-Bernd-Schoenegger-verurteilt, 
10.03.2017. 
532Ö VP (2015): Grundsatzprogramm 2015 der o sterreichischen Volkspartei in der Fassung vom 12. Mai 2015, 
Wien, S. 9. 
533Vgl Ebd, S. 9. 
534Nationalrat, XXV. GP (24.09.2014): Stenographisches Protokoll, 41. Sitzung, S. 254, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html, 15.03.2017. 
535Ebd, S. 254. 
536Ebd, S. 254. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5005486/OeVPWehrsprecher-Bernd-Schoenegger-verurteilt
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vollkommen aus, um die Rechte von Regenbogenfamilien zu sichern (Erbrecht, Mietvertra ge). 

Hier weist er dennoch dezidiert darauf hin, dass das EPG damals von der FPÖ  abgelehnt wurde, 

diese aber dennoch mitzog.  

 

Nun geht Schrangl wieder dazu u ber, die Ö VP zu diskreditieren, die der FPÖ  damals mitgeteilt 

habe, dass ihnen "mit der Einführung der eingetragenen Partnerschaft [.] jede weitere Diskussion 

erspart bleiben"537 wu rde. Schrangl, Strache und Kickl war jedoch damals schon absolut klar, 

dass "die Grünen [.] immer mehr wollen"538  werden. Da nun Kritik an allen u brigen Parteien 

angebracht wurde, kno pft Schrangl sich abschließend die NEÖS vor: Schrangel ist sehr 

entta uscht von diesen, da er dachte, dass es sich bei den NEÖS um eine "frische und neue"539 

Partei handeln wu rde; diese jedoch unglaublich "alt und verzopft" 540  wa ren, da sie die 

Forderungen der "Altachtundsechziger [weiterfu hren], nämlich die Abschaffung der Ehe als die 

Gemeinschaft der Getrenntgeschlechtlichen" 541 . Dies sto ßt auf Protest bei Meinl-Reisinger. 

Danach weist Schrangl seine Zuho renden an, aus dieser Geschichte zu lernen, und bringt ein 

entkontextualisiertes Zitat (des nicht namentlich genannten sozialdemokraten Kreisky) an, 

na mlich "Lernen sie Geschichte!" 542 ; womit Ex-Bundeskanzler Kreisky einen kritischen 

Journalisten im Zuge der Affa re um den Bau des AKHs maßregelte.543 Daraufhin prophezeit er: 

"Das Liberale Forum ist daran zugrunde gegangen, und das wird auch Ihnen blühen."544  Das 

ganze schließt Schrangl mit dem, an Dramatik wohl kaum mehr zu u berbietenden Satz: "Ich 

verabschiede mich daher jetzt schon von Ihnen."545 Dann spricht er weiter daru ber, dass die Ehe 

eine Institution zwischen Mann und Frau ist, aus welcher Kinder hervorgehen sollen. Dabei 

betont er ohne weitere Quellen zu nennen, dass dabei der gro ßte Teil der Bevo lkerung hinter 

der FPÖ  steht.546 

 

Schrangl evozierte in seiner Rede eine Reihe an Bildern; einmal das der "armen" FPÖ , welche 

von den linksorientierten Parteien, welche immer mehr Raum fu r ihre Ideologie einnehmen, 

u bervorteilt wird, und andererseits das du stere Bild vom Üntergang der Gesellschaft durch das 

Aufbrechen der staatserhaltenden Familienordnung. Schrangl definiert die Ehe, gleich der Ö VP 

als eine Verbindung zwischen Mann und Frau, mit dem Zweck, Kinder zu zeugen. Jedoch wa hlt 

er daraus resultierend einen viel dramatischeren policy Frame, na mlich den des Üntergangs 

und des Verderbens; zwei Dinge die zweifelsohne eintreffen werden, wenn traditionelle Werte 

                                                        
537Ebd, S. 254. 
538Ebd, S. 254. 
539Ebd, S. 255. 
540Ebd, S. 255. 
541Ebd, S. 255. 
542Ebd, S. 255. 
543Vgl ÖRF TVTHEK (o.d.): Kreisky: "Lernen S' Geschichte", http://tvthek.orf.at/archive/Die-Aera-
Kreisky/6284171/Kreisky-Lernen-S-Geschichte/6565177, 22.03.2017. 
544Nationalrat, XXV. GP (24.09.2014): Stenographisches Protokoll, 41. Sitzung, S. 255. 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html, 15.03.2017. 
545Ebd, S. 255. 
546Vgl Ebd, S. 255. 
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aufgebrochen werden. In der Problemwahrnehmung der FPÖ  wird die "linke" Ideologie durch 

das Aufweichen traditioneller Familiendefinitionen die Gesellschaft zugrunde richten. Diese 

extrem dramatische Ausdrucksweise, welche besonders die A ngste der Menschen anspricht ist 

hingegen sehr typisch fu r die FPÖ . So wird im Parteiprogramm der FPÖ  "Sicherheit" sta rker 

betont, als bei den anderen Parteien; wobei diese bei der FPÖ  auch einen starken Fokus auf 

Milita r und die Polizei hat, welche die Bu rger und Bu rgerinnen vor der Bedrohung durch 

ausla ndische Bu rger schu tzen soll.547 Auch durch die Ablehnung der Eheo ffnung argumentiert 

der zum Zeitpunkt der Nationalratsdebatte erst 29-ja hrige Notariatskandidat 548  Schrangl 

gema ß dem Parteiprogramm der FPÖ . Eine Familie wird gema ß der FPÖ  erst durch Kinder zur 

Familie; die "Vorrangstellung der Ehe zwischen Mann und Frau [gilt] als besondere Form des 

Schutzes des Kindeswohls."549 Gleichgeschlechtliche Ehen wu rden sich im Ümkehrschluss also 

nachrangig auf das Kindeswohl auswirken; die eine Beziehung zwischen gleichgeschlechtlichen 

Liebenden steht laut der FPÖ  unter einer heterosexuellen Beziehung. Da nur eine Beziehung 

zwischen einem Mann und einer Frau dem Volk Kinderreichtum ermo glicht, wird nicht nur die 

Ehe fu r gleichgeschlechtliche Paare abgelehnt, sondern jedes "eigene Rechtsinstitut für 

gleichgeschlechtliche Beziehungen"550.  

 

Gema ß der Argumentation der FPÖ  stirbt das o sterreichische Volk also u berspitzt dargestellt 

aus, wenn die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern ermo glicht wird, da diese sich 

nicht gemeinsam fortpflanzen ko nnen. Laut ihres Parteiprogrammes ist "[d]ie Familie als 

Gemeinschaft von Mann und Frau mit gemeinsamen Kindern [.] die natürliche Keimzelle und 

Klammer für eine funktionierende Gesellschaft"551; eine Ehe zwischen Mann und Mann oder Frau 

und Frau wu rde also aus ihrer Sicht das Gleichgewicht innerhalb der Gesellschaft sto ren. 

Betrachtet man das Gesamtbild der von der FPÖ  vertretenen Werte im metacultural Frame, so 

ergibt sich hier ein sehr negatives Menschenbild; Angst, Abgrenzung und Intoleranz gegenu ber 

anderen Lebensformen und Kulturen inklusive. Vor allem bezu glich der Vorstellung von Familie 

und der Rolle von Mann und Frau ist die FPÖ  sehr auf traditionelle, engstirnige Muster begrenzt. 

 

Auch der Gru nen-Abgeordnete Albert Steinhauser folgt der Tradition seiner Kollegen und 

Kolleginnen, indem er direkt an die Argumentation seines Vorredners anknu pft. Er erkla rt 

damit Schrangls Bezugnahme auf den Gesetztext von 1811 fu r bedingt hilfreich, da 

Homosexualita t 1811 verpo nt war und daraus resultierend sich das Gesetz auch nur auf 

Verbindungen zwischen Mann und Frau konzentrierte. Wie auch schon Musiol im oben, in 

Kapitel 7.2 analysierten Entschließungsantrag 462/ÜEA XXV. GP von 2015, bei welchem 

                                                        
547Vgl FPÖ : Parteiprogramm, 7. Sicherheit, https://www.fpoe.at/en/themen/parteiprogramm/sicherheit/, 
16.03.2017. 
548Vgl Parlament Ö sterreich (2016): Mag.Philipp Schrangl, https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_83134/, 
16.03.2017. 
549FPÖ : Parteiprogramm, 4. Familie und Generationen, 
https://www.fpoe.at/en/themen/parteiprogramm/familie-und-generationen/, 16.03.2017. 
550Ebd. 
551Ebd. 
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Steinhauser ebenfalls Mitantragsteller sein wird (zur Erinnerung: die eben analysierte 

Nationalratsdebatte fand 2014, also ein Jahr zuvor statt), argumentiert er unter Bezugnahme 

auf den konservativen englischen Politiker David Cameron, welcher sich fu r die 

gleichgeschlechtliche Ehe ausspricht, obgleich seiner konservativen Ausrichtung, da fu r ihn die 

Ehe ein prinzipieller Wert ist, zu welchem jeder Mensch, der diesen teilt, Zugang haben soll.552 

Des Weiteren wiederholt Steinhauser, dass sich auch betagte Senioren, welche keine Kinder 

bekommen ko nnen, das Ja-Wort geben und dass auch die 1811 festgeschriebene 

Ünzertrennlichkeit heute nicht mehr gilt. Dabei gibt er sich betont tolerant und wertungsfrei. 

Er schließt mit dem Statement, dass es zeitgema ß ist, die Ehe zu o ffnen und Menschen, egal 

welchen Geschlechts zu erlauben, in einem rechtlichen Rahmen zueinander zu stehen und 

fu reinander Verantwortung zu u bernehmen.553  

 

Steinhauser wa hlt hier einen sehr toleranten, besonnenen rhetorical Frame, wobei er 

besonders auf der informellen, perso nlichen Ebene zu den Abgeordneten spricht. Daru ber 

hinaus teilt er den policy Frame der NEÖS, welcher fu r die Eheo ffnung aus der Perspektive des 

Fortschritts argumentieren. Der Justiz- und Datenschutzsprecher, Sprecher fu r Demokratie und 

Verfassung und stellvertretender Klubobmann der Gru nen 554  rundet mit seinem 

abschließenden Statement die Debatte ab. Neue Frames oder Argumente werden hier nicht 

mehr vorgebracht. Da in Kapitel 7.2 bereits ausfu hrlich der institutional und metacultural 

Frame der Gru nen beschrieben wurde, wird hier davon abgesehen. 

 

 

7.4  Zusammenfassung 

 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Parteien ihre Statements u ber ihre Abgeordneten gema ß 

der Wahl- und Parteiprogramme formulierten. Keiner der Abgeordneten scherte aus und 

vertrat eine andere Meinung als die der Parteilinie. Dies mag einerseits als ein positives Signal 

fu r die Parteienbindung der Abgeordneten und der Abstimmungsdisziplin gelten; andererseits 

zeichnen sich die hier sprechenden Politiker und Politikerinnen allesamt durch eine lange 

Karriere bei ihrer jeweiligen Partei aus; was wohl auch dafu r spricht, dass diese sich ihrer Partei 

sehr verbunden fu hlen und mit deren Linie in hohem Maße verbunden sind. Daher sind die 

policy Frames der Abgeordneten hier nicht von den Frames der Partei zu unterscheiden. Öder 

anders ausgedru ckt: der institutional Frame formt und pra gt hier in hohem Maße den policy 

Frame.  

 

                                                        
552Vgl Nationalrat, XXV. GP (24.09.2014): Stenographisches Protokoll, 41. Sitzung, S. 255, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html, 16.03.2017. 
553Vgl Ebd, S. 256. 
554Vgl Die Gru nen (o.d.): Albert Steinhauser, https://www.gruene.at/albert-steinhauser, 16.03.2017. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/NRSITZ/NRSITZ_00041/SEITE_0252.html
https://www.gruene.at/albert-steinhauser
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Zusammengefasst ordneten die Gru nen, vertreten von der Abgeordneten Daniela Musiol, 

welche auch gemeinsam mit Albert Steinhauser federfu hrend beim Entschließungsantrag 

462/ÜEA XXV. GP die Eheo ffnung fu r gleichgeschlechtliche Paare als moralisches Problem ein; 

sie wa hlten damit einen normativen Frame, welcher sich besonders auf die Achtung der Rechte 

jedes Menschen aufgrund seines Menschseins bezieht; unabha ngig von der sexuellen 

Örientierung.  

 

Im Initiativantrag 498/A XXV. GP vertrat Nikolaus Scherak seine Partei, die NEÖS. Auffa llig ist 

hier, dass im Antrag vordergru ndig ein juristischer policy Frame gewa hlt wurde; in der 

Nationalratsdebatte selbst stand jedoch ein policy Frame, welcher sich insbesondere auf die 

Parole der NEÖS, den Fortschrittsgedanken bezog. Kernaussage war hier, dass der Begriff der 

Ehe im ABGB aus dem Jahre 1811 stammt und heute nicht mehr zeitgema ß ist. Der normative 

Aspekt ru ckte hier in den Hintergrund.  

 

Elisabeth Grossmann, welche ein Statement fu r die SPÖ  abgab schloss sich hier an den policy 

Frame der NEÖS an; jedoch betonte sie andere Vorteile. So sprach sie nicht mehr nur von einer 

Abschaffung der Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren, sondern auch von 

heterosexuellen Paaren, welche der §44 ABGB diskriminiert.  

 

Albert Steinhauser von den Gru nen, welcher auch beim Entschließungsantrag 462 ÜEA XXV. GP 

gemeinsam mit Daniela Musiol federfu hrend war bringt unterdessen keinen neuen policy 

Frame mehr ein; auch er reiht sich in die Sichtweisen seiner Kollegen von NEÖS und SPÖ  ein. 

Da er der letzte Redner ist, fasst er die Hauptargumente seiner hier Verbu ndeten zusammen.  

 

Als Gegner des Antrags zur Eheo ffnung erweisen sich FPÖ  und Ö VP. Bernd Scho negger von der 

Ö VP zeichnet sich durch eine besonders herablassende Rhetorik aus; in seiner 

Problemwahrnehmung existiert hier keine Diskriminierung; der Antrag zur Eheo ffnung selbst 

ist nur ein Angriff von links auf bestehende Werte und Strukturen.  

 

Die FPÖ  wa hlt einen sehr dramatischen policy Frame; Üntergang und Verderben drohen der 

o sterreichischen Gesellschaft, wenn das traditionelle Familienbild aufgebrochen wird.  

 

Abstrahiert betrachtet prallen hier die beiden Frames Tradition gegen Moderne aufeinander; 

Altbewa hrtes gegen Wandel, Exklusion gegen Inklusion und Toleranz. Das wundersame dabei 

ist, dass auch die Ö VP, welche gro ßtenteils fu r das Scheitern des Initiativantrags 498/A XXV. GP 

verantwortlich ist, sich als besonders tolerant und offen fu r ein Gespra ch pra sentiert. Da es sich 

bei der Debatte um die Eheo ffnung um eine policy controversy (Kapitel 5.2.2) handelt, kann 

hier sehr viel diskutiert werden, ohne ein Ergebnis zu erzielen. Das Problem ist nicht mit Fakten 

lo sbar. So wird die Ö VP eine Familie immer als die traditionelle Gemeinschaft von Mann, Frau 

und den daraus hervorgehenden Kindern sehen und fu r andere Argumente unzuga nglich 
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bleiben. Dies la sst sich auch am Fortgang des Initiativantrag 498/A XXV. GP erkennen. So wurde 

der Antrag, wie vorgeschlagen an den Justizausschuss u berwiesen, wo er nun nicht mehr weiter 

bearbeitet wird. Am 15.06.2016 wurde in der 132. Sitzung des Nationalrats von Nikolaus 

Scherak ein Antrag eingebracht (794/GÖ), dem Justizausschuss eine Frist zu setzen, innerhalb 

dieser behandelt werden sollte. Dieser wurde jedoch abgelehnt.555 Meiner Ansicht nach handelt 

es sich hierbei um eine Verzo gerungsaktion; innerhalb der Regierungskoalition bestehend aus 

Ö VP und SPÖ  stellt das Thema der Eheo ffnung ein Streitthema dar, welches vermieden wird. 

Scho neggers abwertende Rhetorik und die Wahl des Narrativs der emotionalen, unsachlichen 

„Linken“, welche ideologisch motiviert bestehende Strukturen kippen wollen, legt einen nur 

vermeintlich offenen Dialog nahe und  zeugt daher von interner Exklusion (siehe Young, Kapitel 

2.3.3). 

 

 

  

                                                        
555Vgl Parlament Ö sterreich (2016): Antrag auf Fristsetzung zur Berichterstattung u ber den Antrag 498/A 
(794/GÖ), https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/GÖ/GÖ_00794/index.shtml, 17.03.2017. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/GO/GO_00794/index.shtml
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8 Resümee 

 

Abschließend eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit, welche die Inklusion von 

LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden behandeln. Wie in Kapitel 6.1 beschrieben 

hat die Exklusion von LGBT-Personen seine Wurzeln in der christlich-religio sen Verurteilung 

von Homo- und Transsexualita t. Ma nnerpaare wurden hierbei wesentlich sta rker verfolgt als 

Frauenpaare. Doch wa hrend gleichgeschlechtliche Liebe in Ö sterreich noch bis 1971 unter 

Strafe stand, hoben die Niederlande diese Bestimmung im Zuge der Annexion an Frankreich 

bereits 1811 auf. Homosexualita t wurde nun nicht mehr als Verbrechen sondern als Krankheit 

angesehen, war aber weiterhin gesellschaftlich stigmatisiert. Erst 1955 begannen sich die 

Niederlande als Vorreiter in der Inklusion von LGBT-Personen zu pra sentieren. In Ö sterreich 

existierten auch nach der kleinen Strafrechtsreform noch mehrere diskriminierende 

Paragraphen gegen gleichgeschlechtliche Paare, welche erst 2002 restlos abgeschafft wurden. 

In Ö sterreich kann daher von einem langsamen Prozess der Entkriminalisierung gesprochen 

werden. Dennoch existieren immer noch Ünterschiede in der Inklusion von LGBT-Personen auf 

der strukturellen Ebene, der Haltungsebene und der Praxisebene. Anhand dieser Ebenen nach 

Goldschmidt, sowie der normativen Ebene (Kapitel 5.1) vergleicht diese Arbeit die Inklusion 

von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden. Mit Hilfe dieses Kategoriensystems 

lassen sich auch die ersten beiden Forschungsfragen beantworten. 

 

 

1. LGBT-Personen werden in den Niederlanden auf struktureller Ebene besser vor 

Diskriminierungen geschützt. Dabei leitet sich dieser Schutz auf der normativen Ebene 

von der EU-Richtlinie 2000/78/EG ab. Die UN-Charta sowie die EMRK bieten nur einen 

indirekten Schutz. 

 

Inklusion ist ein Menschenrecht. Doch weder in der Erkla rung der Menschenrechte der ÜN, 

noch in der Europa ischen Menschenrechtskonvention (Kapitel 6.2), welche die normative 

Grundlage fu r die Rechte eines jeden Menschen basierend auf dessen oder deren Menschsein 

bilden, wird die Verfolgung von LGBT-Personen direkt verurteilt. Versuche, diesen Missstand zu 

beheben, beispielsweise durch die Etablierung der Yogyakarta-Prinzipien (Kapitel 6.2.2) 

scheiterten bisher. Insbesondere die Niederlande setzen sich versta rkt fu r die Adaption der 

Yogyakarta-Prinzipien ein, wa hrend Ö sterreich diesen bloß pro forma zustimmte aber 

ansonsten unta tig bleibt.  

 

Einzig und allein die Richtlinie 2000/78/EG des Rates der EÜ (Kapitel 6.3.1) verbietet aktiv die 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen Örientierung. Dabei bildet sie das wichtigste 

Rechtsinstrument auf der strukturellen Ebene. Die Richtlinie 2000/78/EG bezieht sich dabei 

jedoch nur auf die Gleichbehandlung in Bescha ftigung und Beruf. Da die EÜ-Mitgliedstaaten 

allerdings  Spielraum in der Ümsetzung einer Richtlinie haben, existieren in Ö sterreich und den 
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Niederlanden auf struktureller Ebene verschiedene Standards. Wa hrend sich Ö sterreich im B-

GlBG darauf beschra nkt, bei der Ümsetzung der EÜ-Richtlinie so wenig Aufwand wie mo glich 

zu betreiben (Kapitel 6.3.1.1), ist das niederla ndische AWGB (Kapitel 6.3.1.2) hier durchaus 

besser strukturiert. So steht o sterreichischen Betroffenen von Diskriminierung im Arbeitsleben 

kein allgemeines Rechtsmittel zur Verfu gung, was das B-GLBG sehr unu bersichtlich gestaltet. 

Daru ber hinaus existiert eine Hierarchisierung der Diskriminierungsmerkmale, wobei fu r die 

Kategorie der sexuellen Örientierung die niedrigsten Schutzbestimmungen vorgesehen sind. 

Das Diskriminierungsmerkmal „geschlechtliche Identita t“, welches Transgender-Personen und 

intersexuelle Menschen schu tzt, kommt im B-GlBG nur a ußerst indirekt vor, da hier das Verbot 

einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts die geschlechtliche Identita t mit abdeckt, ohne 

es jedoch direkt zu nennen.  

 

Außerhalb der Arbeitswelt, also beispielsweise im Dienstleistungssektor sind LGBT-Personen 

in Ö sterreich rechtlich nicht vor Diskriminierung geschu tzt. In den Niederlanden steht ein sehr 

weit gefasstes Diskriminierungsverbot bereits im ersten Artikel der Verfassung; das AWGB ist 

u bersichtlich und umfassend geregelt und inkludiert auch ein Diskriminierungsverbot im 

Dienstleistungssektor. Jedoch existieren im niederla ndischen AWGB, verglichen mit dem 

o sterreichischen B-GlBG keine Ersatzzahlungen fu r Diskriminierungsopfer; es ist nur mo glich, 

die Diskriminierung (z.B. eine ungerechtfertigte Ku ndigung) ru ckga ngig zu machen. Die 

Beweisfu hrung bei Diskriminierungstatbesta nden erfolgt in Ö sterreich wie auch in den 

Niederlanden auf dieselbe Art und Weise; eine Kommission vermittelt kostenlos und 

unabha ngig zwischen den Streitparteien, kann jedoch nur Empfehlungen aussprechen. 

Charakteristisch fu r die Niederlande sind daru ber hinaus eine Vielzahl an niederschwelligen 

Anlaufstellen sowie Mediationsangeboten fu r Betroffene von Diskriminierung. Dennoch lief 

auch gegen die Niederlande, deren Gesetzgebung im Gegensatz zu Ö sterreich in den meisten 

Diskriminierungsbelangen u ber das von der EÜ geforderte Maß hinausgeht bereits ein 

Vertragsverletzungsverfahren. So ließ beispielsweise das AWGB Religionsgemeinschaften zu 

viel Spielraum fu r die Rechtfertigung von Diskriminierungen. 

 

Ebenfalls auf der strukturellen Ebene von Inklusion wurde das o sterreichische und das 

niederla ndische Familienrecht analysiert. Im Familienrecht (Kapitel 6.3.2) sind LGBT-Personen 

in den Niederlanden wesentlich bessergestellt als in Ö sterreich. So ist es gleichgeschlechtlichen 

Paaren in den Niederlanden seit 2001 erlaubt zu heiraten; sie besitzen hier dieselben Rechte 

wie heterosexuelle Paare. In Ö sterreich existieren verschiedenste Üngleichbehandlungen von 

LGBT-Personen. Seit 2010 steht gleichgeschlechtlichen Paaren die Mo glichkeit der 

eingetragenen Partnerschaft offen, welche der Ehe nachgeordnet behandelt wird (Kapitel 

6.3.2.1). Dies liegt vor allem dran, dass die Ehe in Ö sterreich noch stark als die Verbindung 

zwischen Mann, Frau und deren Kindern definiert wird. Eine Erkla rung hierfu r bieten 

Berger/Luckmann (Kapitel 4.2), welche aus der Perspektive des Sozialkonstruktivismus 

argumentieren, wie Institutionen wie die Ehe aus der Verdinglichung von habitualisierten 
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Normen und Regeln entstehen. Durch die Verdinglichung wird die Institution zu etwas quasi 

Natu rlichem, deren ontologischer Status weder hinterfragt, noch angegriffen wird.  

 

Adoptions- und fortpflanzungsmedizinisch sind LGBT-Personen in Ö sterreich und den 

Niederlanden aufgrund der Regulierung durch die EÜ gleichgestellt (Kapitel 6.3.2.3). Die 

Heiminsemination steht dank einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes seit 2015 auch 

lesbischen Paaren mit Kinderwunsch zur Verfu gung. Schwulen Paaren ist die Leihmutterschaft 

in Ö sterreich zwar verboten; jedoch ist diese aufgrund einer Entscheidung des Europa ischen 

Gerichtshofs fu r Menschenrechte entkriminalisiert. Seit 2016 ko nnen gleichgeschlechtliche 

Paare in Ö sterreich dank der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Kinder adoptieren. 

Auf eine Gesetzesanpassung wurde hier jedoch verzichtet, da jeder Adoptionsfall individuell 

gepru ft wird. Eine Gesetzesanpassung wu rde daru ber hinaus nur in weiteren strukturellen 

Diskriminierungen fu r Regenbogenfamilien enden. In den Niederlanden war eine Adoption fu r 

LGBT-Personen bereits 15 Jahre fru her mo glich als in Ö sterreich (Kapitel 6.3.2.4); demgema ß 

ist die Gesetzgebung hier durchaus elaborierter. Trotzdem haben es gleichgeschlechtliche Paare 

sowohl in Ö sterreich als auch in den Niederlanden schwerer, ein Kind zu adoptieren als 

heterosexuelle Paare. 

 

 

2. Das niederländische Kultur- und das Wertesystem ist LGBT-Personen gegenüber 

offener eingestellt als das Österreichische. Gleichzeitig ist die COC Nederland, die größte 

LGBT-Organisation der Niederlande nicht nur dort, sondern weltweit für die Rechte von 

LGBT-Personen aktiv, wobei sie staatliche Förderungen erhält. 

 

Mit den Werten und Haltungen innerhalb der Gesellschaft bescha ftigt sich insbesondere die 

World Values Survey (Kapitel 6.4.1). Laut der World Values Survey (2010 – 2014) geho ren die 

Niederlande weltweit zu den La ndern, in denen Homosexualita t am meisten akzeptiert wird. 

54,3% der Befragten befu rworteten Homosexualita t uneingeschra nkt, weitere 20% unter 

Einschra nkung. Nur Schweden erzielte hier ein besseres Ergebnis. Ö sterreich nahm an dieser 

Studie nicht teil.  

 

Dafu r inkludiert die LGBT-Erhebung der FRA von 2013 beide La nder, was einen direkten 

Vergleich ermo glicht. LGBT-Personen aller europa ische Mitgliedsstaaten wurden hier zu ihren 

Diskriminierungserfahrungen befragt. In dieser Erhebung zeichnet sich jedoch auch fu r die 

Niederlande ein anderes Bild ab. So fu hlten sich dort ein Drittel der befragten LGBT-Personen 

aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung diskriminiert. Fu r Ö sterreich waren die Zahlen stets um 

ein Vielfaches ho her. Hier gaben 48% der teilnehmenden LGBT-Personen an, sich aufgrund 

ihrer sexuellen Örientierung diskriminiert zu fu hlen. Transgender-Personen fu hlen sich 

verglichen mit der restlichen LGBT-Gemeinde am sta rksten diskriminiert. Ö sterreich lag des 

Weiteren in fast allen Kategorien unterhalb des europa ischen Durchschnitts, wa hrend die 
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Niederlande meist die besten Ergebnisse erzielten. Die niederla ndische Bevo lkerung ist also 

tatsa chlich offener gegenu ber LGBT-Personen eingestellt; doch auch hier existieren Misssta nde. 

Besonders deutlich wird dies bei der Frage, wie weit Ha ndchenhalten verbreitet ist. Wa hrend 

in Ö sterreich wie in den Niederlanden u ber 60% der heterosexuellen Paare Ha ndchenhalten fu r 

weit verbreitet hielten, gaben dies unter den gleichgeschlechtlichen Paaren in den 

Niederlanden nur 5%, in Ö sterreich nur 2% an. Da Ha ndchenhalten in der Ö ffentlichkeit eine 

Liebesbeziehung sichtbar macht, zeigt eine Vermeidung dieses Verhaltens klar, dass die sexuelle 

Örientierung immer noch ein Grund fu r soziale Exklusion ist. Bezu glich der Inklusion von LGBT-

Personen gibt es also sowohl in den Niederlanden, als auch in Ö sterreich noch viel zu tun. 

 

Des Weiteren hat eine liberale Kultur in den Niederlanden eine lange Tradition (Kapitel 6.4.3); 

Ö sterreichs Kultur wurde in der Vergangenheit sta rker von Öbrigkeitsho rigkeit und 

Antiliberalismus gepra gt (Kapitel 6.4.2).  

 

In den Niederlanden finden LGBT-Personen daru ber hinaus gro ßere Ünterstu tzung als in 

Ö sterreich. So ist die CÖC Nederland (Kapitel 6.5.2), welche dort nahezu ein Monopol auf die 

Vertretung der Rechte von LGBT-Personen hat auch international sehr aktiv, wa hrend sich die 

33 Jahre ju ngere HÖSI (Kapitel 6.5.1) zumeist auf Ö sterreich beschra nkt. Dazu wird die CÖC 

staatlich gefo rdert. Große Erfolge fu r die Inklusion von LGBT-Personen wurden in Ö sterreich 

vom Rechtskomitee Lambda gerichtlich erstritten. Die HÖSI stand vor allem in den 80er Jahren 

mit medienwirksamen Aktionen, welche das o ffentliche Interesse auf das Thema 

Gleichberechtigung von LGBT-Personen lenkte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Auch heute 

noch ist sie Herausgeber eines eigenen Magazins, richtet die allja hrliche Regenbogenparade, bei 

welcher 2016 130.000 Menschen ihre Solidarita t mit LGBT-Personen weltweit bekundeten aus 

und hat ein breit gefa chertes Beratungsangebot in der „Tu rkis Rosa Lila Villa" in Wien. Fu r die 

Niederlande, wie auch versta rkt fu r Ö sterreich gilt, dass der Aktivismus gro ßtenteils von der 

schwulen und lesbischen Gemeinde ausgeht und Transgender-Personen sowie bisexuelle 

Menschen vergleichsweise eher im Hintergrund bleiben. 

 

 

3. Für die Differenzen in der Inklusion von LGBT-Personen in Österreich und den 

Niederlanden sind neben Faktoren wie Religiosität und Liberalismus vorrangig 

politische Faktoren verantwortlich. So war die Aussicht auf internationales Ansehen, 

welches die Niederlande als Vorreiter für LGBT-Rechte erhielten ausschlaggebend für 

die dortige Etablierung der gleichgeschlechtlichen Ehe. 

 

Wa hrend in Ö sterreich bis in die fru he Neuzeit die katholische Kirche dominierte, waren die 

Niederlande protestantisch gepra gt. Beide Stro mungen des Christentums lehnen Homo- und 

Transsexualita t strikt ab. Wa hrend sich diese Tendenz in Ö sterreich mit dem 

Nationalsozialismus weiter versta rkte, entwickelten sich die Niederlande in eine andere 
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Richtung. Statt Antiliberalismus, Öbrigkeitsho rigkeit und der Glorifizierung des Patriarchats 

pflegten die Niederlande seit 1811 eine liberalere, fortschrittsaffine Kultur (Kapitel 6.4.3), 

welche bis heute ein wichtiger Identifikationsfaktor fu r die niederla ndische Bevo lkerung ist.  

 

Daru ber hinaus co-existiert und -existierte in den Niederlanden eine gro ßere Vielfalt an 

Religionen als in Ö sterreich; dazu ist der Anteil der konfessionslosen Menschen in den 

Niederlanden ho her (Kapitel 6.4.2). Vor allem der Einfluss der christlich gepra gten Ö VP auf die 

o sterreichische Politik ist einer der Hauptgru nde fu r die Diskriminierung von LGBT-Personen 

auf struktureller Ebene (Kapitel 7.3). So setzte sich die Ö VP insbesondere fu r die Schaffung 

deutlicher Ünterschiede zwischen der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und der Ehe ein 

und verzo gert und blockiert maßgeblich Versuche, die gleichgeschlechtliche Ehe zu etablieren. 

Ebenso verhinderte die Ö VP die geplante Reformierung des Gleichbehandlungsgesetzes 2015, 

im Zuge derer der Diskriminierungsschutz fu r LGBT-Personen auf den Dienstleistungssektor 

u bertragen werden sollte.  

 

Dies liegt gema ß der Frame-Analyse basierend auf Rein/Scho n (Kapitel 5.2) in dem 

metacultural Frame der Ö VP begru ndet, wo die Ehe gema ß christlich-traditionellen 

Moralvorstellungen als Verbindung zwischen Mann, Frau und Kindern definiert wird (Kapitel 

7.3). Zumeist versucht die Ö VP die Belange der LGBT-Community erst gar nicht in den 

politischen Diskurs einfließen zu lassen indem sie Anfragen ignoriert, abwimmelt oder diese 

Üntersuchungsausschu ssen zuweist, wo sie dann nicht weiter bearbeitet werden.  

 

Auch wenn die Intensita t des Einflusses von Religion auf Politik sowie das vorherrschende 

Menschenbild ein wichtiger Grund fu r die Ünterschiede zwischen Ö sterreich und den 

Niederlanden sind; so war der Grund fu r die Eheo ffnung in den Niederlanden zur 

Jahrtausendwende ein anderer. Öbwohl 1994 die Christdemokraten von der Regierung 

ausgeschlossen werden konnten, brachten die regierenden liberalen/sozialdemokratischen 

Parteien trotz juristischen Empfehlungen keine Gesetzesvorlage fu r die gleichgeschlechtliche 

Ehe ein. Dies a nderte sich erst, als LGBT-Aktivisten und Aktivistinnen ein neues Argument 

einbrachten; na mlich das internationale Ansehen der Niederlande (Kapitel 6.5.2). Fu r die 

Niederlande spielte der Reiz, sich als Policy-Exporteur zu profilieren und die Prestige, welche 

mit einer internationalen Vorreiterrolle bei dem Einsatz fu r die Rechte von LGBT-Personen 

einhergeht eine große Rolle bei der Einfu hrung der gleichgeschlechtlichen Ehe.   
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Fazit 

 

Die Niederlande pflegen seit jeher eine offenere und tolerantere Kultur als es in Ö sterreich der 

Fall ist. Daru ber hinaus existiert in den Niederlanden eine gro ßere religio se Vielfalt, wa hrend 

Ö sterreich hauptsa chlich christlich gepra gt ist. Hinzu kommt das Selbstversta ndnis der 

Niederlande als weltweiter Fu rsprecher fu r die Rechte der LGBT-Personen, wofu r ihm 

internationales Ansehen entgegengebracht wird. Da die Niederlande als Allererstes die Ehe 

auch fu r gleichgeschlechtliche Paare o ffneten, konnten sie innerhalb der EÜ als Policy-

Exporteur in Erscheinung treten.  

 

Diese Faktoren resultieren darin, dass LGBT-Personen in den Niederlanden auf der 

strukturellen wie auch auf der Handlungs- und Praxisebene besser inkludiert sind. Das spiegelt 

sich auch in der LGBT-Erhebung der FRA wieder, in welcher die Niederlande EÜ-weit fast 

u berall das beste Ergebnis erzielten. Ö sterreich befindet sich hier nahezu immer leicht 

unterhalb des europa ischen Durchschnitts. Fu r Ö sterreich als eines der reichsten EÜ-La nder ist 

dies wahrlich eine Schande. Doch auch wenn das Ergebnis der Niederlande auf den ersten Blick 

sehr gut klingt, ist es das bei na herer Betrachtung nicht. So fu hlen sich in den Niederlanden 30% 

der befragten LGBT-Personen aufgrund ihrer sexuellen Örientierung diskriminiert. Auch wenn 

dies im europa ischen Vergleich ein gutes Ergebnis ist, sind es in absoluten Zahlen immer noch 

extrem viele Menschen, welche sich diskriminiert fu hlen.  

 

In Ö sterreich wie auch in den Niederlanden muss sich bezu glich der Inklusion von LGBT-

Personen also noch einiges verbessern. Hier wa ren zuna chst Kampagnen gefragt, welche LGBT-

Personen vermehrt u ber die rechtlichen Schritte informieren, welche ihnen im Falle einer 

Diskriminierung zur Verfu gung stehen, genauso wie Aufkla rungskampagnen an Schulen und in 

Betrieben fu r alle Menschen. Des Weiteren muss es fu r Betroffene einfacher sein, 

Diskriminierungsfa lle sowie hassmotivierte Gewalt zur Anzeige zu bringen. Dafu r ist es auch 

notwendig, die Beamten bezu glich solcher Fa lle besser auszubilden. Üm es Betroffenen leichter 

zu machen, Diskriminierung anzuzeigen ist eine Novelle des o sterreichischen B-GlBG 

unabdingbar. Dieses muss einheitlicher und u bersichtlicher gestaltet werden. Dazu ist es an der 

Zeit, das Diskriminierungsverbot auch auf den Dienstleistungsbereich auszuweiten und die 

Hierarchisierung der Diskriminierungsmerkmale abzuschaffen, bei welcher die sexuelle 

Örientierung auf der niedrigsten Stufe steht. 
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Ausblick 

 

Doch wie stehen die Chancen fu r eine Verbesserung der hier genannten Misssta nde? Bezu glich 

der Eheo ffnung wird sich in Ö sterreich ho chstwahrscheinlich nicht sehr viel bewegen. Eine 

liberale Koalition aus Sozialdemokraten, den Gru nen und den NEÖS (welche in den 

Niederlanden die Reform durchfu hrte, Kapitel 6.5.2) ist derzeit aufgrund des Zuwachses 

populistischer Kra fte a ußerst unwahrscheinlich. Die Große Koalition aus SPÖ  und Ö VP wird das 

Thema gleichgeschlechtliche Ehe kaum zum Politikum machen, da ein weiteres Streitthema der 

Handlungsfa higkeit der Regierung abtra glich sein wu rde. Ein langwieriger Weg u ber die 

Gerichte scheint momentan der einzig erfolgversprechende Weg zu sein. Auch eine 

Novellierung des B-GlBG ist derzeit nicht in Sicht.  

 

Dennoch gab es in Ö sterreich vor allem in den letzten Jahren viele Verbesserungen fu r LGBT-

Personen. Beispielsweise ist es gleichgeschlechtlichen Paaren seit 2016 erlaubt zu adoptieren, 

und auch die Ünterschiede zwischen der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe werden nach 

und nach beseitigt. Die supranationale Regulierung der EÜ wirkt sich positiv auf die 

Reformfreudigkeit Ö sterreichs bezu glich der Inklusion von LGBT-Personen aus. Auch der Sieg 

der Dragqueen Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest 2014 trug maßgeblich dazu bei, 

mediale Aufmerksamkeit fu r die LGBT-Community und ihre Belange zu generieren. 2019 wird 

in Wien die Europride stattfinden, ein paneuropa isches Projekt, welches u ber mehrere Wochen 

das Bewusstsein auf Themen wie Diskriminierung und Menschenrechte fu r LGBT-Personen 

lenkt.556 Es bleibt zu hoffen, dass diese Art von Aktivismus durch die Erho hung der Sichtbarkeit 

von LGBT-Personen dabei hilft, Vorurteile und Diskriminierung in Ö sterreich Schritt fu r Schritt 

zu beenden.  

 

Dagegen haben die Niederlande im Moment mit ganz anderen Problemen zu ka mpfen: So nutzt 

die rechtspopulistische PVV unter Geert Wilders die Schutzverantwortung gegenu ber den 

niederla ndischen LGBT-Personen um gegen muslimische Menschen zu hetzen (Kapitel 6.5.2). 

Bei den Wahlen im Ma rz 2017 wurde diese die zweitsta rkste Kraft, verbleibt dabei jedoch in 

der Öpposition.557 In Ö sterreich ist dies genau andersrum. Die rechtspopulistische FPÖ  vertritt 

ein sehr konservatives Familienbild und stellt sich besta ndig gegen den Abbau von 

diskriminierenden Rechtsbestimmungen gegenu ber LGBT-Personen (Kapitel 7.3). Dennoch 

werden populistisch-konservative Kra fte in Ö sterreich eine Gleichstellung von LGBT-Personen 

nicht ewig aufhalten ko nnen. Durch die supranationale Regulierung seitens der EÜ und dank 

des Verfassungsgerichtshofs wurden vor allem in den letzten Jahren besta ndig 

Üngleichbehandlungen abgebaut. Ünd ein Blick auf den Rest Europas la sst auch hoffen: So 

                                                        
556Vgl HÖSI Wien (2016): HÖSI Wien erha lt Zuschlag fu r die EuroPride 2019, http://www.hosiwien.at/hosi-wien-
erhaelt-zuschlag-fuer-europride-2019/, 28.03.2017. 
557Vgl Hecking, Claus (16.03.2017): Die Qual nach der Wahl. Regierungsbildung in den Niederlanden. In: Spiegel 
Önline, http://www.spiegel.de/politik/ausland/niederlande-mark-rutte-sucht-koalitionspartner-fuer-seine-
neue-regierung-a-1139124.html, 28.03.2017. 

http://www.hosiwien.at/hosi-wien-erhaelt-zuschlag-fuer-europride-2019/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/niederlande-mark-rutte-sucht-koalitionspartner-fuer-seine-neue-regierung-a-1139124.html
http://www.hosiwien.at/hosi-wien-erhaelt-zuschlag-fuer-europride-2019/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/niederlande-mark-rutte-sucht-koalitionspartner-fuer-seine-neue-regierung-a-1139124.html
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fu hrte Finnland am 01. Ma rz 2017 die gleichgeschlechtliche Ehe aufgrund einer Petition aus 

dem Volk ein. Gleichzeitig mit der Eheo ffnung ko nnen gleichgeschlechtliche Paare in Finnland 

nun auch Kinder adoptieren und einen Familiennamen wa hlen.558  Vor allem in den letzten 

Jahren kam es zu einigen Verbesserungen bei der Inklusion von LGBT-Personen in Europa. Dies 

ist unter anderem dem unermu dlichen Engagement von Aktivisten und Aktivistinnen 

geschuldet. Es bleibt zu erwarten, dass auch in den na chsten Jahren weiterhin 

Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Örientierung und der geschlechtlichen Identita t in 

Ö sterreich, wie auch in ganz Europa, schrittweise abgebaut werden. 

 

 
  

                                                        
558Vgl Die Standard (01.03.2017): Finnland: Parlament stimmt fu r die Einfu hrung der Homo-Ehe, 
http://derstandard.at/2000053355074/Gleichgeschlechtliche-Paare-in-Finnland-koennen-heiraten, 28.03.2017. 

http://derstandard.at/2000053355074/Gleichgeschlechtliche-Paare-in-Finnland-koennen-heiraten
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Abbildung 1 - In diesen La ndern ist es gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt zu heiraten.  
Quelle: McCarthy, Niall (29.06.2015): The countries where gay marriage is legal [map]. In: 
Forbes Magazine, http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/29/the-
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Abbildung 2 - In diesen La ndern steht Homosexualita t unter Strafe (schwarz: Todesstrafe, 
rot: Gefa ngnisaufenthalt). 
Quelle: The Guardian (26.06.2015): Global LGBT community still gripped by homophobic 
state-sponsored violence, http://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/lgbt-same-
sex-marriage-homophobia-violence-world, 21.03.2016.  
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11 Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Inklusion von LGBT-Personen (lesbian, gay, bisexual, 

transgender-Personen) in Europa. Dabei liegt der Fokus auf einem Vergleich von Ö sterreich und 

den Niederlanden. LGBT-Personen werden immer noch in vielen Belangen des ta glichen Lebens 

diskriminiert; strukturell wie interaktionell. Diese Arbeit misst die Inklusion von LGBT-

Personen auf der normativen und der strukturellen Ebene, sowie auf der Haltungs- und der 

Praxisebene. Dabei leistet sie gleichzeitig einen historischen Ru ckgriff auf die Entwicklung der 

Rechte von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden, welcher Ru ckschlu sse auf die 

Entstehung der heute noch gu ltigen sozialen Normen erlaubt. 

 

LGBT-Personen werden in den Niederlanden auf struktureller Ebene besser vor 

Diskriminierungen geschu tzt. Dabei leitet sich dieser Schutz auf der normativen Ebene von der 

EÜ-Richtlinie 2000/78/EG ab. Die ÜN-Charta sowie die EMRK bieten nur einen indirekten 

Schutz. Jedoch beschra nkt sich Ö sterreich im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz darauf, bei der 

Ümsetzung der EÜ-Richtlinie so wenig Aufwand wie mo glich zu betreiben, wa hrend die 

niederla ndische Gesetzgebung hier inklusiver, umfassender und besser strukturiert ist. Auch 

im Bereich der Familie haben LGBT-Personen in den Niederlanden mehr Rechte. So ist es diesen 

dort beispielsweise erlaubt zu heiraten, wa hrend LGBT-Personen in Ö sterreich nur auf die 

Schließung einer eingetragenen Partnerschaft, welche viele diskriminierende Merkmale 

gegenu ber der Ehe beinhaltet, Anspruch haben. 

 

Das niederla ndische Kultur- und das Wertesystem ist LGBT-Personen gegenu ber offener 

eingestellt als das Ö sterreichische. Gleichzeitig ist die CÖC Nederland, die gro ßte LGBT-

Örganisation der Niederlande nicht nur dort, sondern auch weltweit fu r die Rechte von LGBT-

Personen aktiv, wobei sie staatliche Fo rderungen erha lt. 

 

Abschließend deckt diese Arbeit die Faktoren auf, welche fu r die Differenzen in der Inklusion 

von LGBT-Personen in Ö sterreich und den Niederlanden verantwortlich sind. Diese sind neben 

Religiosita t und Liberalismus vorrangig von politischer Natur. So war die Aussicht auf 

internationales Ansehen, welches die Niederlande als Vorreiter fu r LGBT-Rechte, erhielten 

ausschlaggebend fu r die dortige Etablierung der gleichgeschlechtlichen Ehe.  

 

Durch eine Frame-Analyse zweier Nationalratsdebatten zum Thema Eheo ffnung, basierend auf 

(sozial-)konstruktivistischen Annahmen, konnten die spezifischen beschleunigenden wie 

verzo gernden Sichtweisen auf die Etablierung der gleichgeschlechtlichen Ehe identifiziert 

werden. Vor allem der Einfluss der Ö VP fu hrt dazu, dass gleichgeschlechtlichen Paaren in 

Ö sterreich weniger Rechte zuteilwerden, als in den Niederlanden. Impulsgebend fu r die 

Blockadehaltung der Ö VP sind christlich-religio se Werte, welche die Familie exklusiv als 

Verbindung zwischen Mann, Frau und deren Kindern definieren. 
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12 Abstract 

 

This paper analyses and compares the inclusion of LGBT-persons (lesbian, gay, bisexual, 

transgender-persons) in Europe focussed on Austria and the Netherlands. LGBT-persons face 

discrimination in many ways of their daily lifes. This paper compares the inclusion of LGBT-

persons on the normative and structural level, as well as on the level of attitudes and in practice. 

Moreover it focusses on the evolution of LGBT-rights in Austria and the Netherlands, which 

allows to draw conclusions on the past development of the social norms which are still valid 

today. 

 

In the Netherlands LGBT-persons are better protected on the structural level. This protection 

originates from the EÜ-directive 2000/78/EG. The Charta of the ÜN and the European 

Convention on Human Rights provide only indirect protection. While dutch legislation is more 

inclusive, better conzeptionalised and more comprehensive, Austria chose the simplest way in 

realizing the EÜ-directive. Similarly regarding family legislation, where LGBT-persons are given 

more rights in the Netherlands than in Austria. For instance same-sex marriage, which is 

permitted in the Netherlands, while LGBT-persons in Austria are only granted the option of an 

registered partnership. This institution carries many discriminatory characteristics compared 

to marriage itself. 

 

Culture and values in the society in the Netherlands are more open and permissive to LGBT-

persons compared to Austria. Furthermore the CÖC Nederland (biggest dutch LGBT 

organisation) is not only active for the rights of LGBT-persons in the Netherlands but also 

worldwide, and getting governmental funding unlike austrian Hosi, which does not. 

 

Finally, this work analyses the factors responsible for the differences in degree of inclusion of 

LGBT-persons in Austria and the Netherlands. Besides religion and liberalism the factors 

identified are mainly polictical. Based on the prospect of gaining international reputation for 

the commitment of LGBT rights, the dutch government legalised same-sex marriage. 

 

By analysing two political debates in parliament about opening up marriage to same-sex 

couples, based on (social-)constructivist assumptions, accelerating and retarding frames could 

be identified. Especially the influence of the Ö VP, based on christian-conservative values, which 

define family as a unity of a man, a woman and their children lead to the discrimination of same-

sex couples in Austria. 

 

 

 

 

 


